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Editorial

Finanzmarktregulierung: Aus der Krise gelernt?

„Who do I call if I want to call Europe?”

Diese Frage, die Henry Kissinger einst stellte, als die Europäische 
Gemeinschaft noch in den Kinderschuhen steckte, bezog sich zwar 
mehr auf die Außenpolitik der EU. Angesichts der Rolle, welche die 
zersplitterte Aufsicht über Finanzinstitutionen und -märkte bei der Ent-
stehung und in der Krise gespielt hat, kann sie aber ruhig auch den 
EUropäischen Finanzaufsichtsbehörden gestellt werden. Und die Fra-
ge kann auch mit gutem Recht über den Atlantik zurückgestellt werden.

Dies und jenseits des Atlantiks wird derzeit an der Finanzmarkt(re)-
regulierung und an einer neuen Aufsichtsarchitektur gearbeitet. Dabei 
war man bei der Schaffung neuer Behörden deutlich schneller, als man 
es bei der Schaffung und der Implementierung des materiellen Rechts 
ist – dies mag zum Teil in der Komplexität der Materie begründet sein, 
zum Teil im politischen Entscheidungsprozess selbst, zu einem erheb-
lichen Teil aber auch darin, dass die Branchenlobbys nach einer kur-
zen Schrecksekunde wieder Tritt gefasst haben und ihr Einfluss wieder  
erstarkt ist, wie die warnenden Worte Trichets – „Das ist mit unseren 
bestehenden demokratischen Grundwerten nicht vereinbar.“ – und der 
Hilferuf der EU-Parlamentarier vom Juli 2010 zeigen. Je stärker die 
Entfernung zur Krise zunahm, desto stärker wurden auch wieder die 
Stimmen, die das globale „level playing field“ ins Spiel brachten, also 
jene Stimmen dies- und jenseits des Atlantiks, die darauf verwiesen, 
dass die jeweils andere Seite weit weniger strengeren Regeln unterlä-
ge als die eigene.

Je kürzer der Abstand zum Ausbruch der Krise war, desto beherzter 
waren nicht nur die Rettungs- und Stabilisierungsmaßnahmen für den 
Finanzsektor, sondern auch die Bekenntnisse zu einer umfassenden, 
durchdringenden Reregulierung des Finanzsektors. Rasch wurden Pa-
kete in bisher nicht bekanntem Ausmaß geschnürt, Bypässe gelegt,  
um einen völligen Infarkt zu vermeiden (die Zentralbanken ersetzten 
den über Nacht zum Erliegen gekommenen Zwischenbankenmarkt), 
und die G20 bekannten sich im November 2008 in Washington u. a. 
dazu, „sicherzustellen, dass alle Finanzmärkte, -produkte und -teilneh-
mer … reguliert und beaufsichtigt werden“. In London im April 2009 
folgte schon eine Einschränkung auf die systemisch Wichtigen unter 
ihnen. Was schon im Ansatz fehlte, war ein Bekenntnis zu einer funktio-
nellen Regulierung, also einer Regulierung, die nicht an der Rechtsform 
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oder Unternehmensart ansetzt, sondern an der Funktion. Damit blieb 
und bleibt aber eine der wesentlichen Faktoren zu wenig berücksich-
tigt, der entscheidend zum Zustand des Finanzsystems vor der Krise 
beigetragen hat: Regulierungsarbitrage und das Schattenbanksystem, 
also die Übernahme von Bankfunktionen wie Kreditschöpfung oder 
Fristen- und Liquiditätstransformation durch Marktteilnehmer, die nicht 
wie Banken reguliert sind.

Behörden(un)ordung

Neben dem (De)Regulierungsversagen und dem Versagen der 
Selbstregulierung, auf die vor allem Greenspan – und mit ihm der 
Rest jener, die die Verantwortung für die Systemstabilität trugen – ver-
traut hatte, waren es aber vor allem auch Mängel in der Architektur 
der Aufsicht, die dies- und jenseits des Atlantiks zu Dysfunktionen im  
Finanzsystem beigetragen hatten. Waren es in Europa vor allem na-
tionale Grenzen der Aufsicht in einem Binnenmarkt, so in den USA 
in erster Linie Grabenkämpfe zwischen einzelnen Behörden, die Auf-
sichtsarbitrage, Aufsichtslücken, Intransparenz und missbräuchliche 
Praxis zugelassen hatten.

Konkret waren es in den USA z. B. die Konflikte zwischen der Auf-
sichtsbehörde für den Rohstoff- und Futurehandel CFTC und der Wert-
papieraufsichtsbehörde SEC, die es Marktteilnehmern zunehmend 
erlaubten, für sich selbst größtmögliche Spielräume zu schaffen, weil 
die Behörden zu stark mit Kompetenzstreitigkeiten beschäftigt waren. 
Warnungen der CFTC vor systemischen Risiken, die im intransparenten 
Derivatehandel abseits von geregelten Börsen (OTC) schlummerten, 
wurden von der SEC, dem Finanzministerium und dem Federal Reser-
ve System ignoriert, und es wurden weitere Spielräume geschaffen – 
Spielräume, die etwa dazu führten, dass niemand (weder Aufsicht noch 
andere Marktteilnehmer) über die tatsächliche Risikoposition wichtiger, 
stark vernetzter Finanzinstitute Bescheid wusste.

Ähnlich waren die Probleme auch dort gelagert, wo es die USA am 
tiefsten traf – in der Eigenheimfinanzierung. So wurde in Konsumenten-
schutzfragen im Hypothekarkreditbereich, für das auf nationaler Ebene 
das Federal Reserve System zuständig war (und ist), ein ähnliches 
Spiel gespielt wie auf dem hoch komplexen Markt für Derivate (der auf 
unheilvolle Weise mit dem der simplen Eigenheimfinanzierung verbun-
den war). Traten etwa Meinungsunterschiede bezüglich Vergabepraxis 
von Hypothekarkrediten zwischen Behörden auf einzelstaatlicher Ebe-
ne und dem Federal Reserve System auf, verstand man es dort, zum 
einen warnende Stimmen zu beschwichtigen und zum anderen, jenen 
Kompetenzen zu entziehen, die anderer Meinung waren.
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Der Deregulierungswettlauf war damit aber nicht nur jenseits des At-
lantiks eröffnet, sondern er gab auch jenen Kräften in Europa Auftrieb, 
die nur zu gerne den Ball aufnahmen, wenn sie ihn schon nicht selbst 
gespielt hatten, wie Großbritannien es unter Thatcher begonnen hatte, 
aber auch unter „New Labour“ nicht ohne Begeisterung weiter trieb.

Probleme in der EUropäischen Architektur der Aufsicht wurden eben-
falls erst in der Krise greifbar, wenn auch Problemlinien hier anders 
verliefen. Der Binnenmarkt und der einheitliche europäische Pass ga-
rantieren jedem Marktteilnehmer die Ausübung seiner Tätigkeit in der 
EU (und im EWR, wie in der Island-Krise spürbar wurde). Gleichzeitig 
blieb aber die Aufsicht national, was nicht nur in diesem Bereich der EU 
zu erheblichen Konstruktionsasymmetrien führte, sondern, ebenso wie 
in den USA, zu Regulierungsarbitrage einlud. Während es bei „Prob-
lembanken“ aufgrund der gesteigerten Aufmerksamkeit rasch klar wur-
de, dass kaum ein Institut nicht Geschäftstätigkeiten in erheblichem 
Ausmaße in ein Land verlagert hatte, das besonders attraktive Geba-
rungsmöglichkeiten geboten hatte, seien sie steuerlicher, seien sie re-
gulatorischer Natur oder seien sie in der unterschiedlichen Akribie der 
Aufsichtsbehörde begründet, kann davon ausgegangen werden, dass 
dies die übrigen Institute ebenso – nur geschickter – praktiziert hatten. 
Neben diesem Arbitrageproblem zeigte sich in der Krise ein weiteres: 
der Zugang zu Informationen für die Aufsichtsbehörden eines Landes 
über Aktivitäten eines Instituts im anderen Land war nicht so, wie es für 
die oft über Nacht zu treffenden Entscheidungen im Krisenfall erforder-
lich gewesen wäre.

Neue Aufsichtsarchitekturen

In den USA war und ist das Zeitfenster aufgrund der unterschiedli-
chen Verfasstheit des politischen Systems kleiner, als dies in der EU 
der Fall ist. Dementsprechend war es für die USA wichtiger, institu-
tionelle und materielle Reformen in der ersten Hälfte der Legislatur-
periode in einem Rahmengesetz zu verabschieden, das wesentliche 
Pflöcke einschlägt, aber aufgrund der Komplexität und dem großen 
Umfang der Materie noch viele Fragen offen lassen muss. Mit dem 
„Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act“ (DFA) 
haben die USA daher in einem Schritt sowohl die Reform der Behör-
denarchitektur als auch wesentliche materielle Rahmengesetze in An-
griff genommen. Obwohl der DFA auf 849 Seiten 541 Gesetzesartikel 
umfasst, bleibt er ein Rahmengesetz, dessen endgültige Beurteilung 
erst nach der Konkretisierung durch die Durchführungsbestimmungen 
zu bewerten ist. Wesentliche Themen im materiellen Bereich umfas-
sen eine Erhöhung der Eigenmittelerfordernisse, die Volcker-Regel, 
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also die Rückkehr zu einer stärkeren Trennung von Geschäfts- und 
Investmentbanken, die Problematik des faktischen Zwangs zur Rettung 
(‚bail out‘) von systemisch wichtigen Finanzinstituten (‚too big to fail‘) 
durch die Steuerzahler, Bestimmungen zur Corporate Governance und 
Vergütungssystemen sowie Verbesserungen im Konsumentenschutz. 
Ähnlich zaghaft wie in Europa ist allerdings die Regulierung von al-
ternativen Investmentfondmanagern (Hedgefonds und Private Equity) 
und Ratingagenturen.

Die größte Neuerung im institutionellen Bereich ist die Etablierung 
des „Financial Stability Oversight Council“ (FSOC) als makropruden-
zielle Aufsicht für systemische Risiken, das dem US-Finanzministerium 
untersteht. Es kann aber nur Empfehlungen an den Kongress und die 
Mitgliedsagenturen aussprechen und ist für Streitbeilegung zwischen 
den Behörden zuständig. Schlichtung und Empfehlungen sind aber 
nicht bindend. Der FSOC setzt sich aus Vertretern des Finanzministeri-
ums und Vertretern der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden zusam-
men. Das Federal Reserve System wird trotz seiner umstrittenen Rolle 
als Regulator und Aufsicht in den Jahren vor der Krise mit weit mehr 
Kompetenzen ausgestattet und erhält eine zentrale Stellung, wird aber 
in ihren Regulierungs- und Aufsichtsagenden stärker dem Kongress 
rechenschaftspflichtig. Konsumentenschutzangelegenheiten werden 
im Federal Reserve System konzentriert. Es muss in zwei wesentli-
chen Angelegenheiten Einvernehmen mit zwei anderen Behörden 
herstellen: in der Frage der Abwicklung von Finanzinstituten mit dem 
Einlagensicherungsfonds und in der Frage der Anpassung der Eigen-
mittelerfordernisse für systemisch wichtige Finanzinstitute und antizy-
klische Kapitalpuffer mit dem FSOC. Die Abwicklung von in Schieflage 
geratenen Finanzinstituten scheint ein ganz zentraler Punkt in der US-
Reform zu sein. Schon bisher gab es mehr geregelte Marktaustritte in 
den USA als in Europa. Die Kosten der Bankabwicklung sind von der 
Branche über einen zu alimentierenden Fonds zu tragen. In diesem 
zentralen Punkt scheint der US-amerikanische Ansatz glaubwürdiger 
als die hier noch nicht sehr weit fortgeschrittene Diskussion in der EU. 
Demgegenüber scheint es fraglich, ob die im Zentrum der Kritik ge-
standenen Grabenkämpfe zwischen einzelnen Regulierungs- und  Auf-
sichtsbehörden, die auch zu Regulierungsarbitrage und einem Wettlauf 
nach unten beigetragen haben, wirklich befriedigend gelöst sind. So 
bestehen zum Beispiel die Commodities and Futures Trading Commis-
sion und die Security Exchange Commission weiter nebeneinander. Es 
waren Konflikte zwischen diesen beiden Behörden, die für die Akteure 
weite Spielräume eröffnet hatten. Bezüglich des aufgewerteten Federal 
Reserve Systems bleibt zu hoffen, dass es seine Rolle in der Regulie-
rung und in der Aufsicht nach der Krise anders definiert, als dies vor 
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der Krise der Fall war.
Ähnlich dem FSOC etabliert die EU ebenfalls eine Behörde für syste-

mische Risiken, das „European Systemic Risk Board“ (ESRB), das sich 
ebenfalls nur auf Empfehlungen stützen kann. Anders aber als in den 
USA sind die Vertreter der Steuerzahler (wenn man die Finanzminister 
so sehen will) nicht in dem Board vertreten, wohl aber EZB-Vertre-
ter, Vertreter der neu geschaffenen europäischen mikroprudenziellen 
Aufsichtsbehörden für Banken, Versicherungen und Pensionskassen 
sowie Marktaufsicht (Wertpapiere, Investmentfonds, AIFM und Rating-
agenturen), Vertreter der Wissenschaft und technische Vertreter der 
oben genannten Aufsichtsbehörden. Die EU-Behörden entziehen sich 
also der demokratischen Legitimation und der Legitimation jenen ge-
genüber, die für die eingetretenen Schäden in bisher nicht gesehenem 
Ausmaß geradestehen, ein Stück weiter als ihr US-amerikanisches 
Pendant und geben sich wesentlich technokratischer – ein nicht unbe-
kanntes Verhalten europäischer Institutionen, das vielleicht auch zur 
Euroskepsis in den Mitgliedsstaaten beiträgt.

Ein entscheidender Punkt wird neben technisch-methodischen Fra-
gen über die richtige und rechtzeitige Erkennung von systemischen Ri-
siken die Frage sein, welche Institution über mehr Glaubwürdigkeit ver-
fügt, welche Institution sich in der Lage sieht und auch tatsächlich den 
Mut hat, die Rolle des Spielverderbers zu übernehmen, wenn die Party 
am Höhepunkt ist. Denn nichts anderes ist die Aufgabe einer makropru-
denziellen Aufsicht: sich dort entgegenzustellen, wo Vermögenspreise 
in die Höhe schnellen, wo Kreditblasen entstehen und Kredithebel bis 
zum und über den Anschlag genutzt werden und dadurch exzessive 
Profite entstehen. Hier die Bremse über vernünftige Regulierungen 
einzuziehen, wird nicht leicht sein, aber es wird der Prüfstein für diese 
Behörden dies- und jenseits des Atlantiks sein. Gelingt eine solche ver-
nünftige, dynamische Regulierung, bräuchte sich auch die EZB nicht 
mehr genötigt sehen, Überhitzung auf Vermögens- und Kreditmärkten 
über verschlungene Umwege der Dämpfung der Binnennachfrage mit 
Schüssen vor den Bug der autonomen Tarifpartner zu bekämpfen. In 
der engen Kooperation mit anderen wirtschaftspolitischen Akteuren, 
die sie in den neuen Gremien praktiziert, sieht die EZB offenbar kei-
ne Bedrohung ihrer Unabhängigkeit. Vielleicht darf man sogar hoffen, 
dass sie ihre Unabhängigkeit auch in einem intensiveren Dialog mit den 
autonomen Tarifpartnern nun etwas entspannter sieht.

Ein logischer und notwendiger Schritt war auf jeden Fall, aus den 
supervisory colleges der nationalen Aufsichtsbehörden europäische 
Aufsichtsbehörden zu schaffen und so gemeinsam mit einem noch zu 
schaffenden einheitlichen Regelbuch (single rule book) die nationalen 
Grenzen in der Aufsicht zu überwinden. Es war gewissermaßen ein 
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Konstruktionsfehler des Binnenmarktes, weiter auf nationale Aufsicht 
zu setzen, die weit weniger europäisiert war als die zu beaufsichtigen-
den Institute, die die sich daraus ergebenden Spielräume weidlich aus-
nutzten, was in einem einheitlichen Markt zu erheblichen Verwerfun-
gen führen kann und auch geführt hat. Auch im Krisenfall sollte nun 
eine raschere und konsistentere Vorgehensweise möglich sein. Keiner 
befriedigenden Lösung konnte jedoch die Frage der Lastenteilung bei 
Krisenfällen von grenzüberschreitend tätigen Kreditinstituten zugeführt 
werden.

Eine stärkere Vereinheitlichung der Aufsicht birgt auch weniger Ge-
fahr in sich, dass Verzerrungen dadurch entstehen, dass Regulierung 
und Aufsicht so gestaltet werden, dass sie dem Vorankommen der je-
weiligen ‚national champions‘ möglichst dienlich sind – auf Kosten von 
anderen wirtschaftspolitischen Zielen wie der Wettbewerbspolitik, der 
Finanzmarktstabilität oder im Extremfall auf Kosten der Steuerzahler.

Das Tempo und die Gründlichkeit, die die EU bei der Behördenar-
chitektur vorgelegt hat, sind durchaus beachtlich. Letztere ist in ihrer 
technokratischen Konstruktion auch konsistent, nur hat sie wie viele 
der EU-Institutionen ein entscheidendes Manko: das einer – vornehm 
ausgedrückt – sehr indirekten demokratischen Legitimation.

Es bleibt abzuwarten, ob die technokratisch konstruierte neue EU-
Aufsichtsarchitektur oder die neue US-amerikanische Aufsichtsarchi-
tektur, die der politischen Verantwortung viel näher ist, ihre Rolle als 
Spielverderber ernster nimmt, sich dem Druck der Branchenlobby und 
‚industriepolitischen Zielsetzungen‘ besser entziehen kann, die besse-
ren Antworten für Finanzmarktstabilität und Wachstum gibt, und wel-
che die Verantwortung gegenüber Konsumenten und Steuerzahlern 
besser wahrnimmt.

Materielles Recht

Dass die Mühlen der EU, was das materielle Recht anbelangt, lang-
samer mahlen als die der USA, ist zunächst einmal darin begründet, 
dass das Zeitfenster, wie oben erwähnt, ein größeres ist, und auch 
der Abstimmungsprozess zwischen Kommission, Parlament und Rat 
ein schwierigerer ist, als dies in den USA der Fall ist. Das muss ange-
sichts der Komplexität und des großen Umfangs der zu behandelnden 
Materie nicht unbedingt ein Nachteil sein, birgt aber die Gefahr in sich, 
dass mit dem Abstand zur Krise und nach den – für Institute und deren 
Eigentümern – erfolgreichen Stabilisierungsmaßnahmen die Einsicht in 
die Notwendigkeit, die Spielregeln zu verändern, stark abnimmt.

Die großen Themen des DFA und der europäischen Antworten auf 
die Finanzkrise decken sich weitestgehend. Das große Rahmenwerk 
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für das materielle Recht kennt die EU nicht, es bleibt auf die verschie-
denen Gesetzgebungsmaßnahmen aufgeteilt. Die größten und wich-
tigsten Materien sind die Eigenkapitalrichtlinien für Banken (CRD II-IV), 
die aber auch Corporate Governance und Vergütungssysteme in Kre-
ditinstituten umfassen und voraussichtlich auch Fragen der Abwicklung 
von Kreditinstituten. Der Legislativvorschlag der Kommission ist für den 
Sommer des laufenden Jahres zu erwarten. Es ist vermutlich keine 
riskante Prognose, wenn man in der der Frage des Marktaustritts und 
in der Frage des Eingriffs in Unternehmen in Europa wohl weit vorsich-
tigere Schritte als in den USA erwartet. Damit verschärft sich aber die 
moralische Versuchung (moral hazard), weil die Staaten bewiesen ha-
ben, dass sie im Zweifelsfalle lieber Steuermittel als den Marktaustritt 
von größeren und auch kleineren Banken riskieren.

Die zu dünne Eigenkapitaldecke hat gezeigt, dass die Erhöhung der 
Eigenkapitalanforderungen notwendig ist. Sie ist aber bei Weitem nicht 
ausreichend, wenn die Spielregeln die gleichen bleiben. Daher sind 
ergänzende Bestimmungen wie die Beschränkungen des Hebels der 
ungewichteten Aktiva notwendig, weil Bewertungsspielräume in der Bi-
lanzierung und in den annahmenbasierten Risikomodellen das Risiko 
von Fehleinschätzungen und vergessenen Variablen beinhalten. Das-
selbe gilt für die Beschränkung der Fristentransformation, dies aber vor 
allem für jene Institute, die sich über vermeintlich immer verfügbare 
Geldmarktliquidität refinanzieren und nicht vorwiegend über das Einla-
gengeschäft. Basel III und CRD IV scheinen aber in eine andere Rich-
tung zu gehen und marktbasierte Tätigkeiten stärker zu begünstigen 
als das vorwiegend einlagengestützte Geschäftsbankenmodell (retail 
banking).

Ein vor allem in Kontinentaleuropa wenig geschätzter Ansatz ist 
die sogenannte Volcker-Regel, mit der die USA wieder eine stärkere 
Trennung zwischen Investmentbanking, Eigenhandel sowie Engage-
ment bei Hedgefonds und Private Equity-Fonds auf der einen und Ge-
schäftsbanken auf der anderen Seite vornehmen. Dabei könnte eine 
solche Trennung vielleicht ein Weg sein, ein Problem zu lösen, das 
wir ein Diversifikationsparadoxon nennen könnten. Indem alle Finanz-
marktakteure ihr Heil in der Diversifikation suchen, steigt die Korrelati-
on der Assetklassen, die zunächst weitgehend unkorreliert waren, und 
die Gefahr von spill-overs über Sektorgrenzen nimmt zu. Für das Ge-
samtsystem also nicht unbedingt eine ökonomisch gute Versicherung: 
Kleinere Risiken werden versichert, während das Risiko großer, syste-
mischer Risiken steigt. Wir brauchen also verschiedene Akteure, die 
unterschiedlich agieren, damit unser Finanzsystem als Ganzes stärker 
diversifiziert und so das System stabiler wird, auch wenn es Akteure 
gibt, die dann schwankungsanfälliger sind, aber wo es innerhalb des 
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Systems Grenzen der Ansteckung gibt. Gleichzeitig würden dadurch 
andere Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik steigen, die sich 
aus einer stärkeren Segmentierung ergeben, wie etwa wettbewerbspo-
litische Bedenken. Aber diese Herausforderungen sollten in einem Bin-
nenmarkt zu bewältigen sein, und das Risiko der Erpressbarkeit sinkt, 
wenn risikoreicheres Investmentbanking nicht auch die Geschäftsban-
kenfunktionen mitbedroht.

Die Anreize für eine Verhaltensänderung durch Corporate Gover-
nance und Vergütungssysteme wie die Ausdehnung der Durchrech-
nungszeiträume für variable Gehaltsbestandteile und die rückwirkende 
Herabsetzung bei Verlusten gehen zwar zum Teil in die richtige Rich-
tung einer besseren Balance zwischen Risiko und Renditeorientierung. 
Viele Bestimmungen bleiben allerdings sehr vage und beschränken 
sich auf „Angemessenheit“, ohne klarere Ziele für die Nachhaltigkeit 
oder Begrenzungen vorzugeben.

Bezüglich der Regulierung der Märkte sind es in der EU die MiFID 
(Market in Financial Instruments Directive), in der Anlegerschutz ei-
nerseits und Handelsplattformen andererseits geregelt werden, sowie 
Richtlinien über Marktinfrastruktur, OTC-Handel (bilateraler Handel ab- 
seits geregelter Märkte) und Derivative wie CDS (mit denen man sich 
gegen den Zahlungsausfall versichern kann, auch wenn man nicht 
Gläubiger ist), die für mehr Marktdisziplin, Transparenz und Stabilität 
sorgen sollten. Aber auch hier zeigt sich, dass mit zunehmendem Ab-
stand zur Krise der Ausnahmenkatalog länger wird und die vorgeschla-
genen Regeln weicher werden.

So gut wie nicht haben sich Spielregeln für Ratingagenturen sowie für 
Hedgefonds und Private Equity-Fonds (zusammengefasst als alterna-
tive Investmentfonds, AIF) geändert. Zwar sieht die Richtlinie über AIF 
eine Registrierung und damit etwas mehr Transparenz vor, doch wird 
materiell kaum etwas geändert – zum Teil, weil sich die Branche durch-
setzte, zum Teil auch deshalb, weil durch die Zusammenfassung auch 
keine einheitliche Regelung möglich war, die die unterschiedlichen Ge-
schäftsmodelle adäquat erfassen kann. Hier wäre man wahrscheinlich 
besser beraten gewesen, der Heterogenität dieser Branche Rechnung 
zu tragen und – auch das Risiko einer weiteren Zersplitterung der 
Materie in Kauf nehmend – die Regelungen besser auf die jeweiligen 
Funktionen der Akteure abzustellen: dort wo sie sich wie Banken ver-
halten und Transformationsfunktionen übernehmen, entsprechend zu 
regulieren (bezüglich Fremdkapitalhebel und Liquiditätsmanagement), 
und dort, wo sie sich mehr wie Investmentfonds verhalten, auch stärker 
bei diesen Funktionen anzusetzen.

Für jene, die ganz entscheidend bei allen Phasen und allen Akteuren 
in der Entstehung der Blasen und der Krise beigetragen haben, blieben 
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hingegen die Spielregeln weitestgehend unverändert. Ihr erstklassiges 
Zeugnis für strukturierte Produkte, die Schrott enthielten, das sie nach 
Eintritt in die Krisenphase zu einem großen Teil zurücknehmen muss-
ten, hat bei Anlegern, die auf das Urteil vertrauten, zur Sorglosigkeit 
geführt, hat Bankmanager von der Verantwortung einer umsichtigen 
Risikoabwägung entbunden, und am Ende haften Ratingagenturen für 
nichts. Das Geschäftsmodell blieb weitgehend unverändert, der Re-
kurs des Gesetzgebers auf die Ratings bleibt bestehen. Die Interes-
senkonflikte durch die Bezahlung durch den zu Prüfenden lassen sich 
auch kaum lösen, weil es für einen Investor zu kostspielig ist, ein Rating 
zu beauftragen, und in der heutigen Welt kein Investor andere Inves-
toren von der Information ausschließen kann. Auch der Ruf nach einer 
europäischen Ratingagentur wird diesen Interessenkonflikt nicht lösen 
können. Aber warum müssen Gesetzgeber auf Ratings vertrauen, für 
das eine Ratingagentur jegliche Haftung ausschließt, und warum ent-
lässt man Bankmanager aus ihrer Verantwortung, wenn man zulässt, 
dass sie Klauseln vereinbaren, die eine Zinsänderung bei einer nach-
träglichen Änderung von Ratings vorsehen? Nur wenn die Spielregeln 
für Ratingagenturen verändert werden, wird sich ihr Verhalten ändern 
und wird sich das Verhalten derer verändern, die in Kreditinstituten, 
Pensionskassen, Versicherungen und Investmentfonds für Risiko ver-
antwortlich sind.

Schlussbemerkungen

Diesseits wie jenseits des Atlantiks und des Pazifiks stimmen die 
Branchenvertreter das Lied an, dass in ihrem Geschäftsgebiet ihr 
Gegenüber von der jeweils anderen Seite des Teichs von den dorti-
gen Regulatoren und Aufsichtsbehörden besser behandelt werde und 
dass das Wohl und Weh des ganzen Kontinents davon abhänge, nicht 
gegenüber ihren Mitbewerbern benachteiligt zu werden – (und sei es 
auch im lokal gebundenen Einlagen- und Kreditgeschäft mit Endver-
brauchern und Klein- und Mitelbetrieben). Die Regierungen und die 
neu geschaffenen Behörden mögen dies zum Anlass nehmen, sich 
besser abzustimmen, um nicht zum Ausgangspunkt der Krise zurück-
zukehren: Es waren das Scheitern der Selbstregulierung und der Aus-
lagerung von hoheitsrechtlichen Aufgaben sowie Regulierungsarbitra-
ge und ein Deregulierungswettlauf, die in den letzten fünfundzwanzig 
Jahren zwar für überdurchschnittliche Renditen auf Vermögensmärk-
ten und in Finanzinstituten gesorgt haben, aber auch begleitet waren 
von geringeren gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten, steigenden 
Ungleichgewichten und der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.
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Wirtschaftskrise, Austeritätspolitik und das 
Europäische Sozialmodell* 

Arne Heise, Hanna Lierse

1. Sozialpolitik im europäischen Einigungsprozess

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der Sozialstaat ist zum Sa-
nierungsfall geworden und muss deshalb reformiert oder, um im Bilde zu 
bleiben, rekonstruiert und modernisiert werden. Globalisierung und eu-
ropäische Integration, die demografische Entwicklung und Individualisie-
rungsprozesse in den Gesellschaften haben über lange Zeit hinweg am 
sozialstaatlichen Fundament der Mitgliedstaaten der EU genagt. Wenn 
nicht bald mit den Sanierungsarbeiten begonnen wird, so die landläufige 
Konnotation, dann bricht der Sozialstaat unter seiner Kosten- und Umver-
teilungslast zusammen. Was seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten die gän-
gige sozialpolitische Perspektive von Wissenschaft und Politik ist, droht 
nach der jüngsten Weltfinanzkrise und der in der Folge fast überall einge-
schlagenen ‚absurden Austeritätspolitik‘1 zum neuen Handlungsimperativ.

Bevor wir uns im Folgenden den Entwicklungstendenzen der europäi-
schen Sozialstaaten – dem Europäischen Sozialmodell (ESM) – insbeson-
dere unter den Bedingungen allgemeiner Konsolidierungsnotwendigkeiten 
nach dem Emporschnellen der Staatsverschuldung im Laufe der jüngsten 
Weltfinanzkrise beschäftigen wollen (Abschnitt 2), erfolgen zunächst ein 
paar allgemeine Bemerkungen zur besseren Einordnung der Diskussion 
(Abschnitt 1). Nach einer Gegenüberstellung der Sparprogramme in den 
ausgewählten Ländern (Abschnitt 3) folgt dann ein kurzes Fazit (Abschnitt 
4), in dem die Diskussionslinien des ersten Abschnitts wieder aufgenom-
men werden.

 1.1 Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat?

Im allgemeinen Sprachgebrauch, aber auch in der sozialwissenschaftli-
chen Literatur werden die Begriffe  Sozial- und Wohlfahrtsstaat gemeinhin 
synonym gebraucht. Wir möchten hingegen die Bezeichnung ‚Wohlfahrts-
staat‘ nur dann verwenden, wenn es bei staatlichen Eingriffen nicht nur 
um soziale Korrektur- oder Sicherungsfunktionen geht, sondern um brei-
tere gesellschafts- und wirtschaftspolitische Eingriffe zur Steigerung der 
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gesellschaftlichen Wohlfahrt. ‚Sozialpolitik‘ i. e. S. soll für die Sicherung 
gegenüber den fünf elementaren Lebensrisiken – Alter, Krankheit, Arbeits-
losigkeit, Unfall und Armut – reserviert bleiben und folglich ‚Sozialstaat‘ 
auf diesen Kern verweisen. Wohlfahrtsstaatliche Politik hingegen benötigt 
neben den Instrumenten der ‚Sozialpolitik‘ i. e. S. also eine kollektiv getrof-
fene, demokratisch legitimierte Zielsetzung (z. B. über Umverteilungsaus-
maße, Marktbegrenzungen bzw. ‚Dekommodifizierungsbereitschaft‘ etc.) 
und eine breite gesellschaftspolitische Einbettung von der makroökono-
mischen Steuerung über die Familienpolitik bis hin zur Bildungspolitik als 
Grundlage von Partizipation und Inklusion in einem nicht ausschließlich 
marktlichen Sinne. 

Im Rahmen dieser Unterscheidung wird es hier nur um die Sozialstaat-
lichkeit in der EU – und das Europäische Sozialmodell soll sich genau 
darauf beziehen – gehen, nicht um die weiter gefasste Wohlfahrtsstaat-
lichkeit. Dies ist einerseits einer notwendigen Einschränkung des Unter-
suchungsgegenstandes geschuldet, spiegelt aber auch den oben ange-
deuteten Perspektivwandel der Aufgabenzuschreibung an ‚Sozialpolitik‘ 
nach dem Ende des ‚keynesianischen Wohlfahrtsstaats‘ wider: Die drei 
objektiven Prozesse

•	 Globalisierung/europäische Integration,
•	 Individualisierung,
•	 Alterung

haben vor dem Hintergrund der in den letzten drei Jahrzehnten domi-
nanten neoliberalen Ideologisierung dazu geführt, dass Sozialpolitik fast 
ausschließlich angebotstheoretisch als anreizbedingte Allokationsverzer-
rung verstanden wird, deren kollektiv umverteilender (nachfragetheore-
tisch begründbarer) Inhalt zugunsten größerer individueller Äquivalenz 
zurückgefahren und womöglich privat bereitgestellt werden muss, damit 
gleichermaßen angebotsseitig und wettbewerbskonform größtmögliche 
Effizienz und finanzielle Nachhaltigkeit (Ökonomisierung) gewährleistet 
werden kann.

Mit der Unterscheidung zwischen Wohlfahrts- und Sozialstaat soll auch 
verdeutlicht werden, dass das Ergebnis der ‚sozialpolitischen Modernisie-
rungsanstrengungen‘ eben nicht das Ende des Sozialstaates sein wird, 
wohl aber eine markante Änderung in der materiellen Ausgestaltung, der 
Struktur zwischen kollektiven und individuellen Anteilen, der Finanzierung 
und eben auch der Anspruchsberechtigung und Legitimation beinhaltet. 
In diesem Sinne wird auch die einstige Gegenüberstellung ‚Europa (aus-
gebaute Wohlfahrtsstaaten) versus USA (begrenzter Sozialstaat)‘ besser 
verständlich und, nimmt man die oben skizzierte Entwicklung in Betracht, 
auch klarer, weshalb Jens Alber (2006) keine systematische Differenz 
(mehr) zwischen Europa und den USA erkennen kann, die die besondere 
Betonung eines ‚Europäischen Sozialmodells‘ rechtfertigen würde. 
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1.2 Die unterschiedlichen Sozialstaatsmodelle in der EU oder:  
Gibt es ein Europäisches Sozialmodell?

Die europäischen Sozialstaaten sind nicht nur historisch recht disparat 
entstanden, sie entsprechen auch der Unterschiedlichkeit der europäi-
schen Wirtschaftsmodelle2 – wobei sich dies ebenso auf die materielle 
Höhe der sozialen Sicherung wie auch auf den Grad der Dekommodifizie-
rung, die Art der Finanzierung, die strukturelle Verteilung der Sicherungs-
bedürfnisse auf die verschiedenen Notlagen und deren Institutionalisie-
rung bezieht. Nach der bekannten Unterscheidung von Esping-Andersen 
(1990) können wir also mindestens drei Sozialstaatstypen in der EU un-
terscheiden:

•	 den sozialdemokratischen oder skandinavischen Typ,
•	 den sozialkonservativen oder kontinentalen Typ,
•	 den liberalen oder angelsächsischen Typ.
Mit der Osterweiterung dürfte sich diese Vielfalt noch weiter erhöht ha-

ben3 – von einem oder gar ‚dem‘ Europäischen Sozialmodell kann also 
zunächst keine Rede sein. Allerdings mag entweder der oben angedeu-
tete Wandlungs- und Modernisierungsprozess der verschiedenen Sozial-
staaten in der EU zu einem gemeinsamen Modell konvergieren, anderer-
seits kann das ‚Europäische Sozialmodell‘ auch als Denkfigur für einen 
(neuen?) Integrationstyp stehen, der sich wieder stärker vom US-Modell 
abzuheben vermag.

1.3  Europäische Integration als Motor der Konvergenz?

Die Literatur zur künftigen Entwicklung der Sozialstaatlichkeit in der EU 
ist lang und ohne eindeutiges Ergebnis. Die oben erwähnten objektiven 
Faktoren und insbesondere die Anforderungen der europäischen Integ-
ration betreffen zwar alle Mitgliedstaaten, dennoch sind die nationalen 
Anpassungspfade grundsätzlich durchaus offen: Einerseits mag man 
Sapir et al. (2003) zustimmen, die vor dem Hintergrund der neoliberalen 
Ideologisierung und der EU-Integrationsarchitektur nur das liberale Modell 
für überlebensfähig halten und mithin eine entsprechende Konvergenz 
prognostizieren, man mag andererseits aber auch Strüncks (2008) Ein-
schätzung teilen, wonach nicht nur das Sozialstaatsmodell vom zugrunde 
liegenden Wirtschaftsmodell geprägt wird, sondern auch die Moderni-
sierungs- und Anpassungspfade dem jeweiligen Wirtschaftsmodell an-
gepasst werden und mithin Divergenzen bestehen bleiben und allenfalls 
langfristig unterschiedliche Hybridmodelle entstehen werden. In gewisser 
Weise zwischen diesen Positionen liegt Buschs (2005; 2009) Argumen-
tation, der im System der Wettbewerbsstaaten – zu dem die neoliberale 
Architektur der EU geführt hat4 – eine Konvergenz zu einem Hybridmodell 
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zu erkennen glaubt, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Sozial-
systeme zu bedeutenden Wettbewerbsfaktoren insbesondere im einheit-
lichen Währungsraum (also der EWU) geworden sind. Im Rahmen der 
‚Methode der offenen Koordinierung‘ – dem weichen Governance-Modus 
im Bereich der EU-Sozialpolitik – sind praktisch überall Entwicklungen der 
Rekommodifizierung, der Privatisierung und der Absenkung der Siche-
rungsleistungen zu erkennen.   

Hier kann nicht auf die einzelnen Strukturmerkmale des vermeintlichen 
Konvergenzprozesses im Detail eingegangen werden. Letztlich ist mit der 
‚Ökonomisierung‘ aber vor allem auch ein Rückbau des Sicherungsni-
veaus zur Reduktion angeblicher Allokations- und Wettbewerbsprobleme 
verbunden. Wirft man einen Blick auf die relativen Sozialausgaben ver-
schiedener Länder (Abbildung 1) mit unterschiedlichen Sozialstaatsmo-
dellen, so lässt sich allerdings eine allgemeine Abwärtsspirale der Siche-
rungsniveaus nicht erkennen.5

Abbildung 1: Sozialausgaben in % des BIP (1980-2005)

Quelle: OECD, Country statistical profiles 2009
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Einige Mitgliedstaaten haben, unabhängig von der Modellzugehörigkeit 
(Frankreich als Beispiel des kontinentalen Modells, Dänemark als Beispiel 
des skandinavischen Modells und Polen als Vertreter der MOE-Länder), 
gar eine eher steigende Sozialausgabenquote zu verzeichnen, nur in we-
nigen Ländern (z. B. Irland als Vertreter des liberalen Modells, die Slowa-
kei als Vertreter der MOE-Staaten und Schweden als Vertreter des skan-
dinavischen Modells) sinkt die Sozialausgabenquote tendenziell – wobei 
in allen Fälle am aktuelleren Zeithorizont eher eine Stagnation denn ein 
klarer (Abwärts-)Trend festzustellen ist.

Wenn also die Konvergenz zu einem verallgemeinerbaren ‚Europäi-
schen Sozialmodell‘ mit einer ernsthaften Gefährdung der sozialen Errun-
genschaften in der EU verbunden sein soll, muss andere Evidenz erbracht 
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werden. In Abbildung 2 wird deshalb nicht ausschließlich auf die Entwick-
lung der Sozialausgabenquote abgestellt, sondern diese in Verbindung 
zum Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft (BIP pro Kopf) gebracht. 
Denn bei der sozialen Sicherung handelt es sich um ein öffentliches Gut, 
dessen Nachfrage seitens der Konsumenten (der Bürger) mit steigendem 
Einkommen zunimmt (positive Einkommenselastizität).

Abbildung 2: Korrelation von Sozialausgaben und Pro-Kopf-Ein-
kommen

Anmerkung: Folgende Länder wurden ausgewählt: D, F, NL, DK, I, GR, ES, BE, SWE, A, 
IRL, SLO, TCH, PL.
Quelle: OECD, Country statistical profiles 2009.
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Die inkriminierten Dumpingpraktiken würden sich jetzt nicht erst bei ei-
ner absolut sinkenden Sozialleistungsquote, sondern bereits bei Sozial-
leistungsquoten zeigen, die nicht dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand 
entsprechen, wenn sich tatsächlich ein positiver Zusammenhang (Korre-
lation) beider Größen messen lässt. Abbildung 2 weist diese Korrelation 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus: 1980 und 1990 kann tatsächlich 
von einem hohen und sogar zunehmenden Bestimmtheitsmaß gespro-
chen werden – trotz aller Variationen entlang der Sozialstaatsmodelle. Die 
Höhe der Sozialausgabenquote wird danach zu 57% (1980) bzw. sogar 
71% (1990) durch den Entwicklungsstand erklärt – die Zunahme des Be-
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stimmtheitsmaßes wird vor allem dadurch verständlich, dass Griechenland 
nach dem EU-Beitritt seine Sozialausgaben überdurchschnittlich erhöhte 
und sich dem (materiellen) europäischen Entwicklungspfad anpasste.  

Das Bild ändert sich allerdings, wenn wir die Zeitpunkte 2000 und 2005 
betrachten: Nun hat sich die enge Korrelation weitgehend aufgelöst – 
gerade einmal noch ca. 16-17% der Sozialausgaben werden durch den 
Entwicklungsstand der Volkswirtschaften den Mitgliedsstaaten erklärt. 
Verantwortlich für diese Entwicklung sind zumindest relative Dumping-
praktiken in Ländern des liberalen (Irland) und des mittel- und osteuro-
päischen Typs (Slowakei), die ihre sozialstaatlichen Systeme nicht ent-
sprechend der Steigerung ihrer Wirtschaftskraft ausbauen, aber auch 
Länder des kontinentalen Typs (Niederlande) tragen durch einen Rückbau 
der Sozialstaatlichkeit dazu bei, dass Sozialpolitik immer mehr zu einem 
Standort- und Wettbewerbsfaktor in der EU wird.

1.4 Das Europäische Sozialmodell als Legitimationspotenzial  
unter Druck

Die Entwicklungen in Sozialstaaten hängen von vielfältigen realpoliti-
schen Machtkonstellationen ab, sie sind nicht ausschließlich ökonomisch-
funktionalen oder ideologischen Erwägungen geschuldet. Trotz zahlrei-
cher objektiv und subjektiv belastender Faktoren ist auch im europäischen 
Modernisierungsprozess nicht mit einem simplen Herunterkonkurrieren 
der Sozialstandards zu rechnen. Andererseits legen die empirischen 
Daten durchaus nahe, dass der noch in den 1980er- und 1990er-Jahren 
erkennbare materielle Entwicklungspfad verlassen oder jedenfalls nicht 
länger den Bezugsrahmen bilden wird. Je größer die objektiven Belas-
tungsfaktoren und der Perspektivwandel der Wohlfahrtsstaatlichkeit in 
Richtung ‚Ökonomisierung‘, desto eher ist eine entsprechende Entwick-
lung zu erwarten. Insofern ist es durchaus wichtig, ob das ‚Europäische 
Sozialmodell‘ – insbesondere nach den ernüchternden Erfahrungen der 
europäischen Politikakteure mit der zumindest skeptischen, wenn nicht 
gar ablehnenden Haltung der Bürger in der EU, die sich auch im geschei-
terten Versuch zeigte, eine europäische Verfassung durchzusetzen – als 
eine positive Vision einer vom US-Modell verschiedenen Sozial- oder gar 
Wohlfahrtsstaatlichkeit entwickelt wird. 

Genau hierin, im Versuch, das ‚soziale Defizit‘6 durch eine stärkere Be-
rücksichtigung der sozialen Komponente zu verringern, bestand die Strate-
gie des früheren EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Mit Delors 
ist nicht nur die weitere ökonomische Integration im Rahmen der Projek-
te des ‚Gemeinsamen Binnenmarktes‘ und der ‚Währungsunion‘ verbun-
den, sondern auch die Prägung des Begriffs ‚Europäisches Sozialmodell‘. 
Delors war klar, dass allein marktschaffende Integrationsschritte nicht 
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ausreichen würden, um die EU-Skepsis der 1980er-Jahre (‚Eurosklerose‘) 
zu überwinden, zumal die zunehmende Inkongruenz von Marktreichweite 
und Marktregulierung nationale Sozialstandards unter Druck zu bringen 
drohte – es zeigten sich eben die Grenzen ‚semi-souveräner‘ Staaten.7 
Bedingten sich für den Sozialisten Delors deshalb ökonomische und so-
ziale Integration noch – das ‚Europäische Sozialmodell‘ Delors’scher Vi-
sion darf deshalb noch als ernsthafter Versuch verstanden werden, die 
wohlfahrtsstaatlichen Traditionen Europas zu verteidigen und als Legiti-
mationsreserve für die europäische Integration zu begreifen –, so müssen 
spätere EU-Kommissionen als wesentliche Motoren des Perspektivwan-
dels angesehen werden.8 Damit setzen sich in der EU-Kommission ‚im 
Kampf um die europäische Integration‘9  jene Kräfte durch, die noch in der 
Delors-Kommission mit dem teilweise als ‚neukeynesianisch‘10 bezeich-
neten Weißbuch ‚Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung‘ in 
Schach gehalten wurden. Dies geschah erstaunlicherweise zu einer Zeit, 
als sich mit der Übernahme von Regierungsämtern von Sozialdemokraten 
in vielen, insbesondere aber den wichtigsten EU-Mitgliedsstaaten ein ‚win-
dow of opportunity‘ eröffnete, einen tatsächlich ‚eurokeynesianisch‘ ge-
prägten Entwicklungspfad festzuschreiben bzw. zu erneuern. Der mit dem 
Rücktritt Oskar Lafontaines von allen Partei- und Regierungsämtern zu-
gunsten der ‚linken Angebotspolitiker‘11 in der SPD entschiedene Zwist in 
der ersten Schröder-Regierung zeigt exemplarisch die Unsicherheit über 
den künftigen wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs der europäischen 
Sozialdemokratie12 und erklärt nicht nur, weshalb sich dieses Möglichkei-
tenfenster ungenutzt recht bald wieder schloss, sondern auch, warum die 
EU-Kommission leichtes Spiel hatte, ihre Vorstellungen vom ‚sozialinvesti-
ven Staat‘, von der humankapitalorientierten, anreizkompatiblen Beschäf-
tigungsfähigkeit statt der quantitativ orientierten Beschäftigung(smenge) 
als feste Konnotation des ‚Europäischen Sozialmodells‘ und der als wei-
tere Legitimationshilfe im Amsterdamer Vertrag eingefügten Beschäfti-
gungspolitik zu etablieren. Für Hofbauer (2007) nutzt die Kommission in 
der breiten Bevölkerung positiv besetzte Begriffe (Europäisches Sozial-
modell, Beschäftigungspolitik), um gleichermaßen die Legitimation und 
Akzeptanz der vornehmlich ökonomischen Integration zu erhöhen, wie 
die ‚Ökonomisierung‘ des Sozialen hinter scheinbar Vertrautem verborgen 
und uminterpretiert wird.

Ob die jüngste Weltfinanzkrise noch einmal zu einem jener ‚handfes-
ten gesellschaftlichen Konflikte‘ führt, „durch die hindurch emanzipative 
Kräfte die Agenda mitbestimmen und die aktuell dominierenden Projekte 
schließlich zurückgewiesen werden“,13 wird sich erst noch zeigen müs-
sen. Neben einem temporären Legitimationsverlust orthodox-neoliberaler 
Wirtschafts- und Finanzkonzepte auf ideologischer Ebene14 hat die Welt-
finanzkrise zunächst einmal auf ganz politisch-praktischer Ebene zu einer 
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enormen Belastung der öffentlichen Haushalte geführt. 
Fast parallel kam es im Jahr 2009 in ganz Europa zu einer tiefen De-

pression, wie es sie in dieser Größenordung (und Reichweite) seit der 
Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er-Jahre nicht mehr gegeben hat. 
Der Unterschied zu den 1930er-Jahren zeigte sich allerdings in der beson-
nenen Reaktion der politisch Verantwortlichen und der positiven Wirkung 
der sozialstaatlichen Sicherung: Mittels diskretionärer Konjunktur- und 
weitreichender Finanzmarktstabilisierungsprogramme und der sozialpo-
litisch verantworteten ‚automatischen Stabilisatoren‘ wurde eine weitere 
Destabilisierung der Realwirtschaft und der vollständige Zusammenbruch 
der internationalen Finanzmärkte verhindert – allerdings mit den entspre-
chenden Konsequenzen für die öffentlichen Haushalte. Die strukturelle 
Neuverschuldung stieg überall weit über die vom Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt (SWP) vorgesehene Marke eines ausgeglichenen Haushalts, 
die ‚automatischen Stabilisatoren‘ fügten überall noch einmal einige Pro-
zentpunkte Defizit hinzu. Deutschland, obwohl von der Finanzkrise leicht 
überdurchschnittlich getroffen, erlitt noch die geringsten Verwerfungen – 
hier zeigte sich die beiden Gesichter der starken Exportorientierung der 
Bundesrepublik: Dem starken Konjunktureinbruch wurde weniger durch 
diskretionäre Maßnahmen15 als durch das Vertrauen auf die Wettbewerbs-
stärke der deutschen Wirtschaft im überraschend starken Aufschwung 
insbesondere einiger Schwellenländer im Jahre 2010 begegnet. Andere 
Länder – vor allem Griechenland, Spanien und Großbritannien – setzten 
hingegen stärker auf eigene Konjunkturstabilisierung bzw. benötigten grö-
ßere Finanzmittel zur Bankenstabilisierung.

Überall stieg die Staatsverschuldung stark an und macht damit ein 
Jahrzehnt der – allerdings nur bescheidenen – Konsolidierung zunichte. 
Damit wird auch das neuerliche Konsolidierungsausmaß deutlich, wenn 
die im SWP angepeilte Verschuldungsgrenze von 60% des BIP als Maß 
nachhaltiger Finanzpolitik Bestand behalten soll: lediglich Rumänien und 
Lettland, die von sehr niedrigen Schuldenstandniveaus nach der gesell-
schaftlichen und ökonomischen Transformation ausgingen, unterschreiten 
die Marke noch. Aber auch diese Tatsache kann natürlich nicht bestrei-
ten, dass die strukturellen Defizite in Relation zum Wirtschaftswachstum 
erheblich zurückgefahren werden müssen, wenn ein dauerhaftes Anstei-
gen der Staatsverschuldung verhindert werden soll. Die schon immer sehr 
sensible Frage der Finanzpolitik ist und bleibt, ob dies durch Steuerer-
höhungen, Steuersenkungen, konsumtive (soziale) oder investive Ausga-
bensenkungen oder -erhöhungen erreicht werden soll. Die herkömmliche 
Auffassung, dass konsumtive – d. h. insbesondere soziale – Ausgaben-
senkungen Steuerhöhungen vorzuziehen sind, wird jedenfalls durchaus 
bestritten.16
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2. Haushaltskonsolidierung in ausgewählten europäischen  
Ländern

Nachdem wir uns im vorangegangenen Kapitel mit einer theoretischen 
Debatte zur Einordnung und Entwicklung der Sozialsysteme der europä-
ischen Länder beschäftigt haben, werden im Folgenden die Effekte und 
Veränderungen, die mit der jüngsten Wirtschaftskrise einhergingen, näher 
betrachtet. Ende 2008 brach das Wirtschaftswachstum Europas ein, die 
Arbeitslosigkeit vieler Mitgliedsländer stieg stark an, und mit dem Versuch, 
eine lang anhaltende Rezession zu verhindern, setzten die Staaten eine 
Vielzahl an Maßnahmen durch, um das Bankensystem zu stabilisieren 
und die Konjunktur anzukurbeln. Auch die automatischen Stabilisatoren 
ließen die öffentlichen Defizite stark ansteigen, sodass es kaum mehr ei-
nem Land gelingt, den Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten. Nach 
diesen kurzfristigen Rettungsaktionen richtet sich der Fokus nun jedoch 
wieder auf die steigende Schuldenlast der öffentlichen Haushalte, die mit 
der Krise einherging. 

Im Oktober 2009 starteten die Staaten eine fiskalpolitische ‚Exit-Strate-
gie’, um die seit Beginn der Wirtschaftskrise enorm gestiegenen Staats-
schulden abzubauen. Diese Ausstiegsstrategie soll über die Rückführung 
der Konjunkturpakte hinausgehen und von weiteren Einsparungen und 
strukturellen Reformen unterstützt werden, ohne dabei die Wachstums-
potenziale einzuschränken. Während die Europäische Kommission vor-
schlägt, die Konsolidierungsmaßnahmen spätestens 2011 umzusetzen, 
verabschiedeten die meisten Staaten 2010 weitreichende Kürzungen 
und Reformen, und einige begannen den Konsolidierungsprozess sogar 
schon im Jahre 2009. 

Während kein Mitgliedsland der Europäischen Union von den Konsoli-
dierungsversuchen verschont bleibt, so sind der Umfang, die Art der Maß-
nahmen und deren Auswirkungen auf die Sozialsysteme bislang nicht sys-
tematisch und vergleichend betrachtet worden. Die folgende Analyse soll 
genau dazu beitragen und herausfinden, ob und wie die sozialen Siche-
rungssysteme der Mitgliedsstaaten von den Einsparungen und den struk-
turellen Reformen betroffen sind. Darüber hinaus wird geklärt, ob die Kri-
se als Motor der sozialpolitischen Konvergenz der Mitgliedsstaaten diente. 
Aufbauend auf die vorangehende theoretische Diskussion über die Ent-
wicklung der Sozialsysteme in Europa gehen wir davon aus, dass sowohl 
länder- und typenübergreifende Ähnlichkeiten als auch nationale pfad- 
abhängige Entwicklungen der Sozialsysteme zu verzeichnen sind. Insbe-
sondere wird angenommen, dass die Krise als Auslöser einer weiteren 
Konvergenz hin zu einem sozialinvestiven Sozialsystem darstellt, der die 
Dekommodifizeriung des Gegenstandes Sozialpolitik weitgehend aufhebt.

Im Folgenden werden die Konsolidierungsprogramme von sechs eu-



Wirtschaft und Gesellschaft	 37. Jahrgang (2011), Heft 2

210

ropäischen Staaten (Stand: Herbst 2010) und deren Auswirkungen auf 
die Sozialsysteme näher betrachtet. Im Vordergrund steht eine Anzahl an 
Staaten, die besonders hart von der Krise betroffen waren und darüber 
hinaus die Pluralität der sozialstaatlichen Typen Europas widerspiegeln. 
Während Deutschland ein kontinentales Beispiel ist, dient Großbritannien 
als liberales Modell, Spanien und Griechenland als südeuropäische Bei-
spiele, Rumänien als mittel- und osteuropäischer Typ, und Island kann im 
weitesten Sinne dem sozialdemokratischen Modell zugeordnet werden. 

2.1 Die Grundpfeiler des deutschen Sparprogramms

Die Regierung Merkel veröffentlichte mit dem Finanzplan 2010-2014 
und dem Bundeshaushalt 2011 die Grundpfeiler der deutschen Konsoli-
dierungspolitik: Bis 2014 sollen 80 Mrd. Euro eingespart werden, was jähr-
lich 0,8% des BIP entspricht. So soll bis 2013 die Defizitgrenze des Euro-
päischen Stabilitäts- und Wachstumspakts eingehalten und bis 2016 das 
strukturelle Defizit auf 0,35% des BIP zurückgeführt werden, wie es die 
neue Schuldenregel des Grundgesetzes vorschreibt. Der Schwerpunkt 
des deutschen Sparpaketes liegt auf der Ausgabenseite, denn es soll dort 
ansetzen, „wo Einsparungen und höhere Einnahmen möglich sind, ohne 
das Wachstumspotenzial der Wirtschaft und die soziale Balance zu ge-
fährden“.17 Dennoch plant die Bundesregierung auch maßgebliche Ein-
schnitte im Sozialhaushalt, die über 30% der gesamten Konsolidierung 
ausmachen, denn eine nachhaltige Haushaltssanierung kann nur gelin-
gen, „…wenn auch dieser Bereich einen zielgerichteten und fairen Beitrag 
leistet“.18 

Die konservativ-liberale Regierung plant neben den Kürzungen des 
Elterngeldes für Arbeitslosenhilfe-II-Empfänger, sogenannte Pflichtleis-
tungen in Ermessensleistungen umzuwandeln, Zuschüsse für Heizungs-
gelder und den staatlichen Rentenversicherungsbeitragssatz für diese 
Gruppe abzuschaffen. Wer ein Jahr Arbeitslosengeld II bezieht, erwirbt 
gegenwärtig noch einen zusätzlichen Rentenanspruch von 2,20 Euro im 
Monat. Da dieser Betrag nicht ausreicht, um eine auskömmliche Rente zu 
beziehen, schafft die Bundesregierung diesen nun vollständig ab. Neben 
diesen Maßnahmen, die bei den Bedürftigsten der Gesellschaft ansetzen, 
plant die Regierung Einschnitte im Elterngeld und in der Gesundheitspo-
litik. Auch in den letzteren beiden Bereichen, in denen es möglich wäre, 
einen verteilungspolitisch progressiven Effekt einzubauen, setzt die Kon-
solidierungspolitik der Regierung bei den untersten Einkommen an.

Anders als die meisten europäischen Länder adjustiert die deutsche Re-
gierung nicht die Altersrenten. Jedoch schon in vorangegangenen Jahren 
war das Rentenniveau anhand einer Reihe von Reformen gesenkt und die 
Rolle von privaten und betrieblichen Renten gestärkt worden.19 Darüber 
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hinaus setzten die Konsolidierungsmaßnahmen beim Gesundheitssystem 
an: Neben Arzneimittelherstellern, Ärzten und Krankenhäusern müssen 
insbesondere die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung die 
ansteigenden Gesundheitsausgaben tragen. Mit der Gesundheitsreform 
2011 können Kassen einen Zusatzbeitrag von den Mitgliedern erheben, 
um „die Transparenz und den Wettbewerb zu fördern“.20 Jedoch ist der 
Beitrag einkommensunabhängig und als ein Einstieg in die Kopfpauschale 
gesehen werden kann. Aufgrund regressiver Effekte von Kopfpauschalen 
sind niedrige Einkommen vergleichsweise höher belastet, trotz des Solida-
ritätszuschlags. Die Reform stellt auch eine Aufhebung der Beitragsparität 
zwischen Arbeitnehmer und -geber dar, welche bislang ein Grundprinzip 
der deutschen Gesundheitsversicherung war.

Die Haushaltskonsolidierung der Bundesregierung und die sozialstaatli-
chen Reformen fallen gemessen am BIP vergleichsweise gering aus. Dies 
liegt sicherlich an der guten aktuellen wirtschaftlichen und somit auch 
haushaltspolitischen Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Trotz des re-
lativ geringen Sanierungsausmaßes weisen die Reformen in eine klare 
sozialpolitische Richtung: Die Maßnahmen setzen bei den Bedürftigsten 
der Gesellschaft an, wobei es sich nicht um die Sicherung oder den Aus-
bau sozialstaatlicher Leistungen für Arbeitslose und Bedürftige handelt. Im 
Gegenteil, alle zusätzlichen Bezüge werden abgebaut, um die Arbeitsan-
reize zur Erwerbsteilnahme und zur Eigenverantwortung zu stärken. Die 
Grundidee der ‚sozialen Balance‘, wie sie von der konservativ-liberalen 
Regierung avanciert wird, kann somit nicht im Sinne sozialer Inklusion und 
Einkommenssicherung verstanden werden, sondern als eine Abkehr von 
hohen Sozialleistungen und als eine Wende hin zu individueller Verant-
wortung und Eigenvorsorge. 

 2.2 Das spanische Sparprogramm

Mit der Haushaltsplanung 2010 begann der spanische Konsolidierungs-
prozess. Er enthält das Ziel, das Finanzierungsdefizit bis 2013 auf 3% 
des BIP zu reduzieren.21 Es blieb jedoch nicht bei diesem ersten Paket, 
sondern im Laufe des Jahres verschärfte die Regierung ihren Sparkurs: 
Neben dem Austeritätsplan (2011-2013) und dem Aktionsplan (2010), 
welche erhebliche Ausgabenkürzungen im öffentlichen Dienst vorsehen, 
verabschiedete die Regierung Gesetze zu strukturellen Reformen im 
Rentensystem und Arbeitsmarkt sowie zusätzliche Einsparungen in einer 
Höhe von 15 Mrd. €.22 Diese umfangreichen Reformen sollen Spaniens 
Haushalt sanieren, indem sie das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die 
soziale Grundversorgung sicherstellen. Die spanische Strategie setzt da-
bei auf eine Mischung aus Ausgabenkürzung und Einnahmeerhöhungen 
(siehe auch Tabelle 1).



Wirtschaft und Gesellschaft	 37. Jahrgang (2011), Heft 2

212

Mit der ersten Konsolidierungswelle, der Haushaltsplanung 2010, be-
schloss die Regierung, das Defizit um 2,1% des BIP zu reduzieren, wobei 
keine erheblichen Einschnitte in den Sozialstaat vorgesehen waren. Die 
Regierung erhöhte die Mehrwertsteuer, die Besteuerung von Zinserträgen 
sowie einige Verbrauchssteuern. Darüber hinaus sollten Anreize zur Sta-
bilisierung von Arbeitsplätzen gesetzt werden, indem die Unternehmens-
besteuerung von 25% auf 20% für solche KMUs gesenkt wurde, die ihre 
Beschäftigungsquote halten oder erweitern. Auf der Ausgabenseite plante 
die Regierung eine Nullrunde der Löhne des öffentlichen Dienstes sowie 
der Renten. Erhebliche Reformen und Einschnitte in den spanischen Sozi-
alstaat waren jedoch nicht vorgesehen. Jedoch setzte die sozialdemokra-
tische Regierung zusätzliche Sparmaßnahmen um, welche Einsparungen 
im Rentensystem und in anderen sozialpolitischen Bereichen vorsahen. 

Im Rahmen der ‚Strategie für eine nachhaltige Wirtschaft und Haus-
haltslage‘ implementierte Spaniens Regierung eine Anzahl struktureller 
Reformen im Bereich der Renten- und der Arbeitsmarktpolitik. Letztere 
sollten die Tarifverhandlungen und den Kündigungsschutz flexibilisieren 
und gleichzeitig die Arbeitnehmerrechte bei befristeten Verträgen stär-
ken.23 Das Ziel war es, so die Beschäftigungslage zu stabilisieren, denn ei-
nes der größten Probleme Spaniens ist das große Ausmaß an befristeten 
und provisorischen Arbeitsverhältnissen, die fast 30% der Arbeitsverträge 
ausmachen und somit deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 
14% liegen.24 Fehlende beschäftigungspolitische Stabilisatoren erklären 
sicherlich auch den starken Anstieg der Arbeitslosenquote seit Beginn der 
Wirtschaftskrise. Dass eine weitere Flexibilisierung zu einer Stabilisierung 
beiträgt, mag sich aus der Geschichte Spaniens erklären, wo ein neolibe-
raler Ansatz seit dem Frankismus-Ende großes Gewicht hat.25

Auch der Toledo-Pakt (2010), welcher eine umfassende Rentenreform 
vorsah und Einsparungen von 4% des BIP im Jahr 2030 erreichen soll,26 
ist Teil der Strategie für eine nachhaltige Wirtschaft und Haushaltslage. 
Die Rentenreform beinhaltet Maßnahmen, die dem OECD-Trend entspre-
chen:27 ein uniformes Rentensystem wird errichtet, die individuelle Äquiva-
lenz verstärkt, das Rentenalter erhöht und die minimale Einzahldauer von 
15 auf 25 Jahre angehoben. Des Weiteren wird die Altersteilzeit vorüber-
gehend abgeschafft und die Rentenerhöhung in 2011 ausgesetzt, wobei 
die Sozialrente von den letzten beiden Maßnahmen ausgenommen ist.28 
Ziel der Reformen ist es, Anreize zur regelmäßigen und längeren Einzah-
lung in die Rentenkassen zu schaffen. Dennoch führt insbesondere eine 
Verstärkung der individuellen Äquivalenz, welche den Zusammenhang 
von Beitragszahlung und Rentenhöhe forcieren soll, zu einer interper-
sonellen Umverteilung der Renten: Jene mit niedrigem Einkommen und 
unbeständiger Beschäftigung werden zunehmend geringere Leistungen 
erhalten als solche mit stabilem und hohen Einkommen. In Spanien, wo 
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die Arbeitslosenquote zurzeit 20% beträgt und es eine hohe Anzahl an 
befristeten Arbeitsverträgen gibt, wird diese Reform voraussichtlich die 
Einkommensungleichheit im Alter verstärken. 

Darüber hinaus plant die Regierung den sogenannten ‚Baby-Cheque’ 
abzuschaffen und die Kosten im Gesundheitssektor zu reduzieren. Der 
Baby-Cheque wurde von der sozialdemokratische Regierung im Jahr 
2007 eingeführt und berechtigt Eltern bei der Geburt ihres Kindes zu einer 
einmaligen Beziehung von mindestens 2.500 €. Ab 2011 wird diese ein-
kommensunabhängige Unterstützung abgeschafft. Auch die Reformen im 
Gesundheitssystem zielen darauf ab, die Kosten zu senken: Das staatli-
che System gewährt jedem Bürger Anspruch auf eine kostenlose Gesund-
heitsversorgung. Jedoch sind die Ausgaben für Medikamente in Spanien 
hoch und die Infrastruktur mangelhaft und veraltet.29 Die aktuellen Refor-
men zielen insbesondere auf eine Senkung der Arzneimittelkosten: Indem 
zum Beispiel die Preise von Generika reduziert und Preisdeckelungen ein-
geführt werden, sollen 1,5 Mrd. Euro pro Jahr gespart werden. So erhebt 
die sozialdemokratische Regierung zwar keine individuellen Zuzahlungen, 
jedoch deckt das staatliche Gesundheitssystem nur die Medikamenten-
kosten, die sich an die neuen Preisregelungen anpassen. 

Die im Rahmen der haushaltspolitischen Konsolidierung sozialpoliti-
schen Kürzungen der spanischen Regierung sind insgesamt moderat 
(siehe auch Tabelle 1), da keine expliziten Einschnitte in der Grundver-
sorgung von Sozialversicherungsempfängern vorgesehen sind. Dennoch 
müssen die Reformen als überwiegend liberal und regressiv eingestuft 
werden, da die Abschaffung des Baby-Cheques Familien mit einem nied-
rigen Einkommen relativ am härtesten treffen. Auch die Rentenreform 
sanktioniert jene am meisten, die eine instabile und unregelmäßige Arbeit 
haben. In Anbetracht der hohen Arbeitslosigkeit und der Instabilität auf 
dem spanischen Arbeitsmarkt könnte die Rentenreform für viele erheb-
lich niedrigere Bezüge bewirken. Darüber hinaus plant Zapateros Regie-
rung keinen verteilungspolitischen Ausgleich über die Besteuerung von 
hohen Einkommen oder Vermögen, sodass die Haushaltssanierung über-
wiegend Familien und zukünftigen Rentner mit geringem und irregulärem 
Einkommen belastet.

2.3 Das hellenische Sparpaket

Die sozialdemokratische Regierung setzt auf harte Sparmaßnahmen, 
die auch das griechische Sozialsystem nicht unangetastet lassen. Das 
Stabilitätsprogramm 2010 hatte zum Ziel, das Haushaltsdefizit in demsel-
ben Jahr um 4% auf 8,7% zu reduzieren.30 Als sich kurz darauf Anfang 
2010 die Gefahr eines Staatsbankrotts abzeichnete und Griechenland 
ein internationales Rettungspaket unterzeichnete, beschloss Papandre-
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ous Regierung zusätzliche Sparmaßnahmen von 2% des BIP, was einem 
Wert von 4,8 Mrd. Euro entsprach.31 Die Sanierungsstrategie der Re-
gierung war umfassend und betraf sowohl Steuererhöhungen als auch 
Einsparungen im Sozialsystem. Obwohl Letztere nicht im Mittelpunkt der 
Konsolidierungsmaßnahmen standen, sind essenzielle Bereiche wie die 
Alterssicherung, die Arbeitsmarktpolitik und die Gesundheitsversorgung 
maßgeblich betroffen. 

Dem Parlament wurde eine umfangreiche Rentenreform vorgelegt, denn 
– so wurde argumentiert – nur so würde Griechenland seine öffentlichen 
Finanzen nachhaltig gestalten können. Die Kosten der Alterssicherung 
stiegen in den letzten Jahren von 4,5% des BIP in 2005 auf 6,6% des BIP 
in 2009. Prognosen weisen darauf hin, dass die Rentenausgaben ohne 
Neuausrichtung im Jahr 2060 sogar 24% des BIP übersteigen würden. 
Die Ausgaben liegen deutlich über den durchschnittlichen Werten der 
europäischen Mitgliedsstaaten, was auf eine Begünstigung der Renten-
empfänger bei den Sozialausgaben hinweisen könnte. Dennoch fällt die 
beitragsunabhängige Sozialrente mit einer monatlichen Grundrente von 
228 Euro (2006) recht niedrig aus, und das System ist stark segmentiert 
mit großen Unterschieden der Leistungsniveaus, dem Renteneintrittsalter 
und dem Beitragssystem. Seit Mitte der 1990er-Jahre steht eine Reform 
des Rentensystems ganz oben auf der politischen Agenda, wesentliche 
Ergebnisse blieben vor Ausbruch der Krise jedoch aus. 

Im Juli 2010 stimmte das Parlament dieser umfangreichen Rentenre-
form zu, welche bis 2012 drei Mrd. Euro einsparen soll. Eine Reihe von 
Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Altersausgaben zu rationalisieren 
und zugleich Anreize zur Beschäftigung zu setzen, indem die individuel-
le Beitragsäquivalenz gefördert wird: So wird das Rentenalter für Män-
ner und Frauen auf 65 Jahre angehoben, die Rentenbezüge werden an 
BIP-Fluktuationen angepasst, Anreize zur Frühverrentung abgeschafft, 
die Einzahlungsdauer für den Bezug der Mindestrente wird angehoben 
und die Beitragsbemessungsgrundlage erweitert, sodass sie sich nicht 
mehr ausschließlich auf die letzten Einkommensjahre bezieht. Darüber 
hinaus gibt es Nullrunden für die Jahre 2010-2012, Ferien- und Feiertags-
Bonusse werden reduziert, und jene, die eine Rente von über 1.400 Euro 
im Monat beziehen, zahlen zukünftig eine extra Einkommensteuer von bis 
zu 10%. Die Rentenreformen stehen im allgemeinen Trend der OECD-
Staaten, welche verstärkt auf eine individuelle Beitragsäquivalenz, auf ein 
Lebenseinkommensprinzip sowie auf eine Erhöhung des Eintrittsalters 
setzen.32 Die Reformen lassen erwarten, dass staatliche Rentenleistun-
gen künftig niedriger und stärker ungleich verteilt sein werden, wobei die 
10%ige Steuer für höhere Renten diesen Effekt teilweise kompensiert.

Auch das griechische Gesundheitssystem ist von den Sparmaßnahmen 
betroffen. Durch eine Reduzierung der staatlich finanzierten Arzneimittel 
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und die Einführung von Preis- und Kostendeckelungen für Krankenhäuser 
sollen mindestens 300 Mio. Euro eingespart werden. Im Gegensatz zu 
den Renten lagen die öffentlichen Ausgaben für Gesundheit jedoch schon 
vor der Krise unter den entsprechenden Werten anderer EU-Staaten.33 
Außerdem zeigte das 1983 eingeführte staatliche System, mit dem ein 
universeller Zugang und Deckungsgrad von Gesundheitsleistungen er-
möglicht werden sollte, schon frühzeitig gravierende Ineffizienzen, Finan-
zierungsdefizite, Korruption und Ungleichbehandlungen.34 Inwiefern die 
geplanten Reformen diese Probleme beheben werden, ist bislang unklar. 

Die Reformen des Renten- und Arbeitsmarktes sind dazu gedacht, die 
Anreize für eine ‚normale‘ Erwerbstätigkeit zu intensivieren. Sowohl die 
Rentenreform, welche die individuelle Beitragsäquivalenz stärkt, als auch 
die beschäftigungspolitische Politikausrichtung setzen vermehrt auf An-
reize, wobei eine Umverteilungskomponente und Einkommensstabilisie-
rung wenig von Bedeutung ist. Immerhin scheute die sozialdemokratische 
Regierung vor expliziten Kürzungen der Sozialleistungen zurück und er-
hob extra Steuern auf höhere Renten sowie Einmalzahlungen auf hohe 
Profitraten und teure Immobilien. Die sozialpolitischen Reformen passen 
in das Paradigma des sozialinvestiven Sozialstaats, der weniger auf Um-
verteilung und Einkommenssicherung setzt als auf Anreize zur arbeits-
marktlichen Teilnahme. Dennoch ist das griechische Sparprogramm ver-
hältnismäßig moderat, da es keine Kürzungen bei den Bedürftigsten der 
Gesellschaft vorsieht (siehe auch Abschnitt 3).

 2.4 Islands Sparpaket

Im Juli 2009 präsentierte die links-grüne Regierung das Konsolidie-
rungspaket für den öffentlichen Haushalt, welches sich auf 179 Mrd. Kro-
nen belief bzw. 12% des BIP ausmachte. Dies entsprach einer deutlichen 
Milderung gegenüber dem vorherigen Programm der konservativen Re-
gierung, welche Einsparungen von 16% des BIP plante.35 In dem Zeit-
raum von 2009 bis 2013 sollen jährlich 35 Mrd. Kronen (ca. 1,17 Mrd. 
Euro) gespart werden, was 2,3% des BIP entspricht. Die Maßnahmen 
sind allumfassend und beinhalten sowohl Ausgabenkürzungen als auch 
Steuererhöhungen mit dem Ziel, im Jahr 2011 einen positiven Primärsaldo 
und 2013 einen positiven Finanzierungssaldo zu erzielen.36 Obwohl die 
Regierung die Meinung vertritt, dass aufgrund der anhaltenden Rezession 
Steuererhöhungen das Wirtschaftswachstum des Landes weniger scha-
den würden, stellen Ausgabenkürzungen mit 64% des Konsolidierungspa-
kets den größten Anteil dar.37

Auf der Einnahmenseite verabschiedete die isländische Regierung um-
fangreiche Reformen. Im Juli 2009 erhöhte sie unter anderem die Sozial-
versicherungsbeiträge von 5,34% auf 7%, die Mehrwertsteuer um einen 
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halben Prozentpunkt, eine Reihe von Verbrauchssteuern, die Kapitalsteu-
er für Erträge über 250.000 Kronen von 10% auf 15% und führte einen 
temporären Steuerzusatz auf monatliche Einkommen von über 700.000 
Kronen (ca. 4.600 €) ein.38 Des Weiteren ist auch eine Erhöhung der 
Körperschaftsteuer geplant, welche bislang bei lediglich 18% liegt. Die-
se steuerpolitischen Maßnahmen sind progressiv, da die Regierung ne-
ben pauschalen Steuererhebungen insbesondere höhere Einkommen zur 
Kasse bittet.

Auch bezüglich der Ausgabenseiten versuchte die links-grüne Regie-
rung, unverhältnismäßige Lasten für niedrige Einkommen und so größere 
Einschnitte in deren Lebensstandards zu vermeiden. Trotz dieses Politik-
ansatzes blieb Island nicht von sozialpolitischen Einschnitten verschont: 
Die Einsparungen betrafen insbesondere die Alters- und Invalidenrenten 
sowie die Krankenversicherung und Kindergelder. Kürzungen in diesen 
Bereichen sollten die Ausgaben bis 2010 um fast 10 Mrd. Kronen redu-
zieren, wobei die Maßnahmen nicht die Mindestbezüge betrafen, sondern 
jene, die von universellen Leistungen trotz höherer Einkommen profitier-
ten. 

Der aktuelle Politikansatz, der niedrige Einkommen unangetastet lässt, 
stellt eine Abkehr von den sozialpolitischen Reformen Islands dar. In den 
1990ern verstärkte Island den Anteil der individuellen Nutzer-Finanzie-
rung von öffentlichen Dienstleistungen sowie die Verbindung von indivi-
duellen Leistungszahlungen und Bezügen. Im Rentensystem wurde ne-
ben der staatlichen und der betrieblichen Renten eine zusätzliche private 
Vorsorge eingeführt und mit steuerpolitischen Anreizen versehen. Auch 
die Basisrente, die ursprünglich einkommensunabhängig war, wurde an 
individuelle Einzahlungen angepasst. 

Das Konsolidierungspaket betrifft auch das nationale Gesundheitssys-
tem, das wie in den meisten nordischen Staaten größtenteils staatlich 
organisiert ist. Die Gesundheitskosten Islands liegen traditionell deut-
lich über dem EU-Durchschnitt, da es über ein weit ausgebautes Netz-
werk verfügt. Jedoch gab es in diesem Bereich seit den 1990ern eine 
Abkehr von universellen und gebührenfreien Leistungsansprüchen. Der 
Zugang zu kostenlosen Dienstleistungen wurde eingeschränkt, Gebühren 
für sämtliche Leistungen eingeführt und die Eigenbeteiligung bei Medika-
menten erhöht. Die aktuellen gesundheitspolitischen Reformen stehen im 
Lichte dieser Entwicklung, denn die Zuzahlungen für Arzneimittel werden 
erhöht, um die Nachfrage für Generika zu stärken und die Kosten um 10% 
zu senken. Ähnlich wie im Rentensystem wird die Basisversorgung über 
kostenlose Generika aufrechterhalten. Dennoch kann diese Entwicklung 
auch zu einer gesellschaftlichen Spaltung im Gesundheitssystem führen, 
in dem sich nur einige spezielle Arzneimittel leisten können.

Neben den Renten und den Gesundheitskosten sind auch die Kindergeld-
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bezüge und Elterngelder von den Sparmaßnahmen betroffen. Während 
Kindergelder bei Familien mit Kindern unter sieben Jahren gegenwärtig 
noch unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden, sollen die 
Leistungsansprüche von nun an zumindest teilweise einkommensabhän-
gig sein, um Einsparungen von 1 Mrd. Kronen zu erwirtschaften. Darüber 
hinaus kürzt die Regierung das Elterngeld, das 80% des Einkommens 
ausmacht und bislang maximal 400.000 Kronen pro Monat betrug. Die 
Höchstzahlung wird im Rahmen des Sparpaketes auf 350.000 Kronen 
monatlich reduziert, sodass insbesondere höhere und mittlere Einkom-
men von dieser Maßnahme betroffen sind. Denn jene Eltern, die weniger 
als 437.500 Kronen (ca. 2.900 €) verdienen, erhalten weiterhin 80% ihres 
Einkommens. Die Regierung schätzt, dass sich diese Maßnahme auf 70 
Mio. Kronen belaufen wird und 15% der Eltern beeinträchtigt, davon 30% 
der Männer und 10% der Frauen. Ähnlich wie im Rentenbereich und in der 
Gesundheitspolitik stellen diese Reformen eine Abkehr von universellen 
Leistungsansprüchen dar und betonen bedürftigkeitsabhängige Bezüge.

Das Sparpaket der links-grünen Koalition Islands ist überwiegend pro-
gressiv und verhindert somit eine wachsende Einkommensungleichheit 
der Bevölkerung. Denn die Regierung reduziert die Leistungsbezüge 
insbesondere für jene mit besseren Einkommen, während Wenigverdie-
ner von den Maßnahmen unberührt bleiben. Leitungsansprüche werden 
so mit steigendem Einkommen reduziert und Rentenbezüge bei einem 
Einkommen über vier Mio. Kronen im Jahr komplett abgeschafft. Dass 
bedeutet, dass es zwar eine Abkehr von universellen einkommensunab-
hängigen Leistungen gibt, die Mindestzulagen und Lebensstandards der 
unteren Einkommen jedoch gesichert werden. 

 2.5 Das rumänische Sparprogramm

Schon im Jahr 2009 begann die rumänische Regierung mit einem strik-
ten Sparkurs. Das Haushaltsbudget sah eine Erhöhung der Sozialversi-
cherungsbeiträge um 3,3% vor sowie Kürzungen der Gehälter des öffent-
lichen Dienstes und eine Reduzierung von Stellen. Mit Bewilligung des 
internationalen Milliardenkredits verabschiedete Rumänien im Mai 2009 
das erste zusätzliche Konsolidierungsprogramm. Als ein Jahr später er-
sichtlich wurde, dass trotz Reformen das vereinbarte Defizitziel nicht zu 
erreichen wäre, verabschiedete die Regierung ein weiteres Sparpaket. Es 
sieht tiefe Einschnitte in den rumänischen Sozialstaat vor: Kürzung aller 
Sozialtransfers um 15% und Senkung der öffentlichen Gehälter um 25%, 
um einen strukturell ausgeglichenes Staatshaushalt bis 2014 zu erzielen. 

Die Regierung vertritt einen Ansatz, der hauptsächlich Einsparungen 
vorsieht, wobei eine Erhöhung der Steuereinnahmen vorerst nicht vor-
gesehen war. Zum Erreichen des haushaltspolitischen Zieles plante die 
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rumänische Regierung in der ersten Sparrunde die Einführung eines Ge-
setzes für ‚Einheitliche Renten’ sowie für ein ‚Einheitliches Zahlungssys-
tem‘. Während das Letztere auf die Vereinheitlichung und Effizienz der 
Besoldung im öffentlichen Dienst setzte, befasst sich das erste Gesetz mit 
einer umfassenden Rentenreform. Die Rentenreform soll 2011 umgesetzt 
werden und das Budgetdefizit langfristig bis zu 4% entlasten.41

Die Rentenreform umfasst eine Anzahl von Maßnahmen, um die Kosten 
langfristig zu reduzieren. So wird das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre 
angehoben und für Männer und Frauen vereinheitlicht, die minimale Ein-
zahlungsdauer erhöht, und die Geltung wird unter anderem auf Freiberuf-
ler und den öffentlichen Sektor erweitert. Darüber hinaus wird die Ren-
tenanpassung auf eine Inflationsindexierung umgestellt, welche langfristig 
erhebliche Einsparungen bedeutet, da sich die Anpassung zunehmend 
an Konsumentenpreisen orientiert und weniger an den Einkommenszu-
wächsen der Erwerbstätigen. Zukünftig berechnet sich die Rentenhöhe 
außerdem auf Grundlage der gesamten Beitragszahlungen und nicht 
mehr nur aus dem Verdienst der letzten Versicherungsjahre. Obwohl die-
se Maßnahmen sicherlich einen Anreiz darstellen, länger und beständi-
ger im Erwerbsleben zu bleiben, führen sie auch zu geringeren Renten, 
insbesondere für Menschen mit unsteten Beitragszahlungen. Neben der 
Neuausrichtung des öffentlichen Rentensystems hebt die rumänische Re-
gierung die Bedeutung des privaten Rentensystems für die Zukunft her-
vor. Seit 2007 findet die private und kapitalfinanzierte Vorsorge vermehrt 
Zuwendung.

Am 6. Mai 2010 kündigte der Finanzminister Konsolidierungsmaßnah-
men an, mit der Begründung, dass die Auszahlung des nächsten IWF-
Kredits davon abhinge. Während es stimmt, dass der IWF eine weitere 
haushaltpolitische Konsolidierung von 2,3% des BIP in 2010 verlangte, 
so gab es keine konkreten Vorgaben über die Art und Weise der Sanie-
rung. Im Rahmen des zweiten Sparpaketes standen jedoch drastische 
Kürzungen der Sozialhaushaltes und im Bereich des öffentlichen Diens-
tes im Vordergrund (siehe oben). Während eine pauschale Reduzierung 
der Renten vom Verfassungsgericht gestoppt wurde, so sind die anderen 
Bereiche wie die Arbeitslosenversicherung und das Elterngeld von die-
sen drastischen Kürzungen  betroffen. Die Maßnahmen umfassen jedoch 
keine Mindestbezüge und schützten somit nicht die Bedürftigsten der Ge-
sellschaft. 

Während die rumänische Konsolidierungsstrategie auf massive Einspa-
rungen setzte, waren kaum Steuererhöhungen geplant. Im Juli 2010 hob 
die Regierung zwar den Mehrwertsteuersatz von 19% auf 24% an. Dies 
war jedoch eine Notmaßnahme, da die geplanten Rentenkürzungen um 
15% als verfassungswidrig erklärt wurden. Darüber hinaus hebt Rumäni-
en jedoch keine zusätzliche Steuer an, und ein verteilungspolitischer Aus-
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gleich über eine Vermögens- und Erbschaftssteuer oder über die Besteu-
erung von Devisen- und Spekulationsgewinne ist von der Regierung nicht 
vorgesehen. Der strikte Sparkurs der Regierung betrifft somit neben dem 
öffentlichen Sektor insbesondere Rentner, Familien und Sozialempfänger. 
Dabei wird jedoch nicht zwischen verschiedenen Einkommensgruppen 
differenziert, sondern aufgrund der pauschalen Kürzungen werden niedri-
ge Einkommen relativ mehr belastet. 

Die Reformen der rumänischen Regierung stellen einen regressiven Po-
litikansatz dar, der hohe und stabile Einkommen von den Sparmaßnah-
men verschont. Während das Konsolidierungspaket alle Beitragsempfän-
ger betrifft, werden die einkommensstarken und vermögenden Schichten 
von kollektiven Verpflichtungen zur Ausgleichung des Budgetdefizits aus-
gespart. Natürlich sind diese auch von der Erhöhung der Mehrwertsteuer 
betroffen, darüber hinaus werden sie jedoch von der Regierung nicht an 
den Kosten beteiligt. So müssen die sozial schwachen Gruppen nicht nur 
relativ, sondern auch nominal stärker für die Haushaltssanierung haften. 
Der Sparkurs der rumänischen Regierung kann somit als ein Rückzug des 
Staates von verteilungs- und sozialpolitischen Zielen bewertet werden.

 2.6 „Welfare that Works“: Das britische Sparprogramm

Das Sparprogramm der konservativ-liberalen Regierung steht unter 
den Leitbegriffen der Eigenverantwortung und der Freiheit. Der Fünfjah-
resplan zielt darauf ab, das strukturelle Defizit bis 2014-15 zu beseitigen 
und die Nettokreditaufnahme von 11,4% auf 1,1% im Haushaltsjahr 2015-
2016 zu senken. Neben der Einführung einer Bankensteuer, der Erhöhung 
der Mehrwertsteuer und der Kapitalbesteuerung plant die Regierung den 
Schuldenabbau überwiegend durch Einsparungen zu erzielen: Im Jahr 
2015 sollen 77% des Konsolidierungsprogramms über Ausgabenkürzun-
gen erzielt werden.42 Die Etats fast aller Ministerien werden gekürzt, eine 
halbe Million Stellen des öffentlichen Sektors gestrichen, die Briten müs-
sen länger arbeiten, und die Sozialausgaben sowie der Sozialbetrug und 
Missbrauch sollen reduziert werden. 

Ziel der sozialstaatlichen Reformen Großbritanniens ist es, die Verant-
wortung des Einzelnen zu erhöhen und anhand von Sanktionen und dem 
Abbau von Leistungen die Anreize zu einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung zu verstärken, damit sich „Arbeit immer auszahlt“.43 Die 
Maßnahmen der Regierung sind umfassend und betreffen Rentner, Allein-
erziehende, Sozialhilfeempfänger und Familien. Eine Umstellung vom Ein-
zelhandelspreisindex zum Verbraucherpreisindex soll für die Berechnung 
aller Leistungen eingeführt werden. Inwiefern diese Umstellung einen 
Nachteil für Leistungsempfänger darstellt, ist umstritten. Einige Studien 
zeigen jedoch, dass die Umstellung einer Kürzung der Bezüge entspricht 
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und dem Staat Einsparungen von rund £ 5,8 Mrd. in 2014-15 gewähren 
wird.44 

Neben der Neuausrichtung der Rentenindexierung beschloss die kon-
servativ-liberale Koalition auch, das Rentenalter weiter anzuheben und 
Steuererleichterungen für Renten über £ 130.000 im Jahr abzubauen. 
Während die Einschränkung von Steuererleichterungen nur höhere Ren-
ten berührt, trifft die Umstellung der Indexierung, welche eine Senkung 
des allgemeinen Rentenniveaus mit sich bringen könnte, insbesondere 
die Bezieher von Sozialrenten. Denn ein bezeichnendes Merkmal des bri-
tischen Rentensystems ist die Bedeutung von privaten und betrieblichen 
Renten, da die pauschale staatliche Rente allein nicht zur Lebenssiche-
rung reicht.45 Pensionäre, die kein anderes Einkommen beziehen, sind 
somit von weiteren Leistungen abhängig. Jedoch werden im Rahmen der 
Konsolidierungsstrategie auch andere, komplementäre Bezüge wie Woh-
nungs- und Kindergelder gekürzt.

Die Wohngeldzuschüsse, welche derzeit noch in Höhe von 50% des 
Mietspiegels erstattet werden, reduziert die Regierung auf 30%. Das be-
deutet, dass Bezieher dieser Leistungen nur zwischen den aller kosten-
günstigsten Wohnungen ihres Wohngebietes aussuchen können. Darü-
ber hinaus wird ein allgemeiner Maximalbezug eingeführt, der unabhängig 
von dem lokalen Mietspiegel ist, um 4.225 Mio. £ in den nächsten fünf 
Jahren zu sparen. Auch bei den Bezügen von Kindergeldern plant die 
Regierung eine Neuausrichtung, wobei Leistungen verstärkt an ein Be-
dürftigkeitskriterium geknüpft sind. Während Kindergelder, die unabhän-
gig vom Einkommen gezahlt werden, gekürzt werden, verstärkt die Re-
gierung die „Kinderkredite“, welche bedürftigkeitsabhängig sind. So wird 
eine Erhöhung der Kindergelder in den nächsten Jahren ausgesetzt und 
für Familien mit einem höheren Einkommen ab 2013 abgeschafft. Die-
se Entwicklung entspricht zentralen Werten des britischen Sozialstaats, 
der traditionell Leistungen für die Ärmsten und Kinder betont. Darüber hi-
naus können Alleinerziehende mit Kindern über fünf Jahren keine Einkom-
mensförderung mehr beziehen, sondern müssen sich zukünftig arbeitslos 
melden: Diese Maßnahme soll den Beschäftigungsanreiz für diese Grup-
pe stärken.  

Neben den Steuererhöhungen und sozialstaatlichen Reformen plante 
die britische Regierung auch, den Steuerfreibetrag für alle Einkommen 
um 1.000 Pfund zu erhöhen. Während die Einschnitte die Sozialversi-
cherungsbezieher am meisten treffen, profitieren höhere Einkommen von 
dieser Gutschrift relativ mehr. Das IFS beschreibt das britische Sparpro-
gramm somit als regressiv, wobei die größten Verlierer der konservativ-
liberalen Reformen die Sozialhilfeempfänger sind. Hingegen stellen Per-
sonen ohne Kinder mit einem höheren Einkommen die größten Gewinner 
dar, denn sie sind nicht von den Reformen betroffen und gewinnen dazu 
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durch die Erhöhung der Steuergutschrift. Obwohl das Sparpaket sicherlich 
umfassend ist und für einige Gruppen harte Einschnitte bedeutet, stellen 
die Reformen keine völlige Neuorientierung des britischen Sozialsystems 
dar, sondern in vieler Hinsicht eher eine Verfestigung des bestehenden 
liberalen Modells. 

3. Eine Gegenüberstellung der Sparprogramme

Tabelle 1 fasst die Befunde der Länderstudien zusammen und stellt die 
geplanten und umgesetzten Konsolidierungsumfänge der Staaten in Rela-
tion zum BIP sowie in Milliarden der nationalen Währung dar. Hierbei wird 
deutlich, dass die Umfänge stark variieren. Während Rumänien ein Paket 
in Höhe von fast 14% des BIP verabschiedete, beträgt das deutsche Spar-
programm lediglich 3,3% des BIP. Um jedoch eine solide Basis für einen 
zwischenstaatlichen Vergleich zu entwickeln, ist es sinnvoll, die Pläne in 
Relation zum BIP pro Jahr gegenüberzustellen. Rumänien liegt weiterhin 

k. D. = keine berechenbaren Daten verfügbar.
* Quelle: Die Daten sind eigene Berechnungen und basierend auf verschiedenen Quellen 
des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union und nationalen Budgetplä-
nen.
** Quelle: EU Öffentliche Finanzen (2010) 60.
*** D: Zukunftspaket (2010); UK: Budgetplan (2010); ISL: Finanzplan 2009-13.

Tabelle 1: Synopse* der nationalen Sparprogramme

Sparprogramm D ES GR GB RO ISL

% des BIP 3,3*** 8,5** 10,5** 7,2** 13,9* 12***

% des BIP pro Jahr 0,8 2 -3  3 1,8-2  7 2,4

Mrd. in nationaler 
Währung

80 €
2010-14

85 €
2010-13

24 €
2010-13

k. D.
2010-
12/13

74,6 Lei
2009-10

179 ISK
2009-13

1. Einnahme-
erhöhungen

33 41,2** 42,9 31 15 36

Davon:
-Unternehmenssteuern 7,546 -1,6 8,5 -8,5 / 1,4

-Einkommensteuer / / / -11,5647 / 32,3

-Mehrwertsteuer / 11,4 23,4 44,9 10 4,6

2. Ausgaben-
kürzungen

52 58,8 57,1 69 85 64

Davon:
-Sozialstaatliche

34 5,4 k.D. 21,9 k.D. 15,6
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mit einem jährlichen Konsolidierungseffekt von 7% des BIP an der Spitze, 
gefolgt von Griechenland mit 3%. Hingegen befindet sich das deutsche 
Paket der konservativ-liberalen Koalition mit 0,8% am unteren Ende, und 
auch die spanischen und isländischen Programme der sozialdemokrati-
schen Regierung sind relativ gering. Die Umfänge der Konsolidierungs-
programme fallen somit recht unterschiedlich aus.

Die Differenzen sind u. a. auf die unterschiedlichen Krisenauswirkungen 
in den europäischen Ländern zurückzuführen. Während sich Deutsch-
lands Wirtschaftslage schnell zu erholen scheint und die Staatsschulden 
relativ gering betroffen sind, nahmen andere Länder wie Rumänien und 
Griechenland internationale Kredite auf, welche an eine strenge Budget-
planung und umfangreiche strukturelle Reformen gebunden sind. Bei ge-
nau diesen Staaten fallen die Sparprogramme somit besonders harsch 
aus. Dennoch sind auch Unterschiede zu verzeichnen: Island stand vor 
einem Staatsbankrott, da die Verstaatlichung der drei größten Landes-
banken die nationalen Finanzen bei Weitem überstieg. Obwohl die islän-
dische Regierung ein internationales Milliardenpaket beantragte, fällt das 
jährliche Konsolidierungsausmaß mit 2,4% recht gering aus. Der Ansatz 
der Regierung unter Ministerpräsidentin Sigurdardóttir, welcher Einspa-
rungen von insgesamt 12% des BIP vorsieht, ist jedoch langfristig über 
einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt und somit im jährlichen Durch-
schnitt gering. 

In Tabelle 1 ist neben dem Konsolidierungsausmaß auch das Verhält-
nis zwischen Einnahmeerhöhungen und Ausgabenkürzungen in Prozent 
des jeweiligen Sparpaketes dargestellt. Gemäß den Berechnungen fokus-
sieren alle Staaten dabei überwiegend auf Kürzungen ihres Ausgaben-
haushaltes und nicht auf die Erhöhung oder Einführung von Steuer- und 
Sozialversicherungsabgaben. Dies ist damit zu erklären, dass die „wirt-
schaftliche Literatur zeigt, dass eine Konsolidierung über Einsparungs-
einschnitte effektiver ist und einen langfristigeren Effekt hat als eine Kon-
solidierung über Steuererhöhungen“, so die Europäische Kommission.48 
Jedoch wird aufgrund der Höhe der Staatsverschuldungen eine einseitige 
Konsolidierung als nicht ausreichend erachtet. 

Obwohl alle Staaten überwiegend auf Einsparungen setzten, sind im 
Hinblick auf die Konsolidierungsansätze erhebliche Unterschiede zu ver-
merken. Während fast die Hälfte des griechischen Sparprogramms über 
Steuereinnahmen erzielt werden, beträgt der Anteil im rumänischen Paket 
lediglich rund ein Sechstel. Diese Unterschiede sind zum einen darauf zu-
rückzuführen, dass nationale Voraussetzungen unterschiedlich sind und 
somit die Spielräume für Einsparungen und Steuererhöhungen verschie-
den ausfallen. Zum anderen sind in den Ländern jedoch auch Regierun-
gen im Amt mit unterschiedlichen ideologischen Werten und nationalen 
Traditionen, die folglich andere Konsolidierungsansätze bevorzugen. 
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Die Krise und die schlechte staatliche Finanzlage dienten in allen Staa-
ten als Auslöser und Rechtfertigung, um sozialstaatliche Kürzungen 
durchzusetzen. So betreffen in Deutschland etwa ein Drittel aller Konso-
lidierungsmaßnahmen sozialstaatliche Reformen, und in Großbritannien 
machen sie über ein Fünftel des Paketes aus. In Spanien hingegen liegen 
die Einsparungen bei rund 5% und Island bei etwa 15%. Während also 
einige Staaten das Hauptaugenmerk auf sozialstaatliche Kürzungen le-
gen, so fallen sie bei anderen sehr viel kleiner aus. Darüber hinaus zeigen 
die Befunde, dass eine automatische unkoordinierte europäische Konver-
genz unwahrscheinlich ist: denn auch jene Staaten wie Großbritannien 
und Rumänien, in denen die Sozialausgaben gemessen am BIP schon 
unter dem EU-Durchschnitt liegen (siehe Kapital 1), planen einen weiteren 
Abbau. So zeigen die empirischen Daten, dass es auch in Zukunft nicht 
automatisch zu einer europäischen Anpassung an einen sozialstaatlichen 
Standard kommen wird, sondern dass eine Europäische Koordinierung 
nötig ist.

Nicht nur der Anteil der Einschnitte in die Sozialstaaten sondern auch die 
Art und Weise der Einsparungen fällt unterschiedlich aus. Generell sind in 
allen Ländern entweder die Renten- oder die Gesundheitssysteme betrof-
fen, in vielen Fällen sogar beide. In diesen Bereichen zeichnen sich be-
stimmte Tendenzen ab: Im Rentenbereich kommt es neben der Anhebung 
des Renteneintrittsalters zu einer Erweiterung der Bemessungsgrundlage 
und zu einer Verstärkung der individuellen Beitragsäquivalenz. Während 
die meisten Regierungen strukturelle Reformen im Rentenbereich planen, 
wollte Rumänien ursprünglich pauschale Kürzungen um 15% bzw. 10% 
vornehmen. Da diese jedoch vom Verfassungsgericht als ungültig erklärt 
wurden, sollen nun strukturelle Reformen einen ähnlichen Effekt erzielen. 
Umso erstaunlicher ist es, dass die isländische Regierung eine Renten-
reform verabschiedete, die diesem Trend nicht entspricht. Rentenbezüge 
sollen hier mit steigendem Einkommen zurückgefahren und die individuel-
le Äquivalenz abgebaut werden.

Neben den Gesundheitssystemen sind in allen Staaten auch andere 
sozialstaatliche Ausgaben betroffen. In der Gesundheitspolitik werden 
Einsparungen über Preis- und Kostendeckelungen, einer Hinwendung zu 
Generika, dem Abbau von stationären Einrichtungen sowie über individu-
elle Medikamentenzuzahlungen erzielt. Während die nationalen Ausmaße 
verschieden ausfallen, so zeichnet sich ein Rückzug von staatlichen 
Leistungen und eine Wende hin zu individuellen Zuzahlungen und Risi-
kovorsorge ab. Neben Kürzungen im Gesundheitsbereich sind auch die 
Leistungen anderer sozialstaatlicher Bereiche zurückgefahren worden. In 
Rumänien wurden alle Leistungen um 15% gekürzt, in Deutschland die El-
terngelder für Sozialversicherungsbezieher gestrichen, in Großbritannien 
die Wohngeldzuschüsse, in Spanien der Baby-Cheque abgeschafft.
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Während die meisten Staaten bei den unteren Einkommensgruppen 
sparen, verfolgen nur wenige Regierungen eine Strategie, die auch hö-
here Einkommen an der Schuldenkonsolidierung beteiligt. Großbritannien 
und Deutschland beispielsweise sparen bei den Bedürftigsten und den 
Sozialversicherungsbeziehern mit dem Ziel, den Lohnabstand zu redu-
zieren und den Anreiz, eine Beschäftigung aufzunehmen, zu erhöhen. 
Dieser Ansatz stellt eine regressive Politik dar, mit der eine Umverteilung 
von niedrigen zu höheren Einkommen einhergeht. Aber auch jene Ansät-
ze, die überwiegend pauschale sozialstaatliche Kürzungen vorsehen wie 
Spanien und Rumänien, können als regressiv bewertet werden. Auf der 
anderen Seite verabschiedete Island jedoch sozialstaatliche Kürzungen, 
die überwiegend mittlere und höhere Einkommen treffen. Darüber hinaus 
sehen nur wenige Länder wie Island und Griechenland eine Beteiligung 
höherer Einkommen über eine Vermögens-, Reichen- oder Körperschafts-
steuer für profitable Unternehmen vor. Andere Staaten wie Großbritanni-
en führten zwar eine Bankenabgabe ein, jedoch senkten sie zugleich die 
Körperschaftssteuer und revidierten somit die Umverteilungskomponente.

Prinzipiell dienten die internationale Wirtschaftskrise und die daraus 
resultierende öffentlichen Schuldenlage in allen sechs Staaten als Aus-
löser und Rechtfertigung, um sozialstaatliche Kürzungen durchzusetzen. 
Obwohl sich in Hinsicht auf die Konsolidierungsstrategien gewisse Ähn-
lichkeiten abzeichnen, gibt es dennoch erhebliche Unterschiede: Auf der 
einen Seite scheint es wenige Staaten wie Island zu geben, deren An-
satz eine verteilungspolitische Komponente einschließt und somit einen 
progressiven Ansatz darstellt. Auf der anderen Seite setzten die meisten 
Konsolidierungsprogramme wie das Großbritanniens und Deutschlands 
gezielt bei unteren Einkommen an.

4. Ein kurzes Fazit

Europa hat sich längst davon verabschiedet, Sozialpolitik im Rahmen ei-
nes gesellschaftspolitischen Konzepts zu definieren. Die Wohlfahrtsstaa-
ten sind den historisch unterschiedlichen, europäischen Sozialmodellen 
gewichen, in denen Sozialpolitik ökonomischen und fiskalischen Prioritä-
ten zu folgen hat. Dies impliziert gleichermaßen eine rückläufige Solidar-
komponente in der Sozialversicherung wie eine materielle Ausgestaltung 
der Sozialpolitik – mit Blick auf deren vorgebliche Anreizwirkungen und 
Allokationseffekte –, die pro Versicherungsfall abnimmt. Diese allgemei-
ne Einschätzung gilt nicht nur für die hoch entwickelten EU-Staaten in 
der Mitte des Kontinents, sondern auch für die Konvergenzkandidaten im 
Süden und Osten der EU, die den einstmals gültigen Entwicklungspfad ei-
ner hohen Korrelation von Wirtschaftsentwicklung und Sozialausstattung 
verlassen haben.
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Die Hoffnung, dass die Weltfinanzkrise mit ihren sozialen Verwerfungen 
ein Umdenken einleiten könnte und das Europäische Sozialmodell doch 
noch zum umkämpften Terrain eines anderen europäischen Integrations-
modus werden könnte, scheinen sich vor dem Hintergrund der Haushalts-
lagen in fast allen EU-Staaten nicht zu bewahrheiten. Fast überall sind 
auch nach der Weltfinanzkrise die orthodoxen Diktionen der Finanzpolitik 
– ausgeglichener Haushalt im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts – gültig bzw. werden gar noch schärfer formuliert. Auch scheint die 
Weisheit unumstößlich, wonach eine Haushaltskonsolidierung mittels kon-
sumtiver Ausgabenkürzungen erfolgversprechender sei als mittels Ein-
nahmeerhöhung.49 

In allen untersuchten Fällen – vielleicht mit der Ausnahme Islands – do-
miniert unabhängig von der Regierungszusammensetzung die regressive 
Ausgabenkürzung. Einnahmeerhöhungen mittels progressiver Erhöhung 
der Steuersätze spielen allenfalls eine untergeordnete Rolle – gelegentlich 
werden regressiv wirkende Mehrwertsteuererhöhungen teilweise durch 
Unternehmenssteuersenkungen kompensiert und damit die Regression 
erhöht. Selbst Länder wie Irland, die das europäische Hilfsprogramm in 
Anspruch nehmen müssen, scheinen sich erfolgreich dagegen zu weh-
ren, ihre wettbewerbsverzerrend niedrigen Unternehmenssteuersätze an-
heben zu müssen.

Da fast überall in der EU regressive Sparmaßnahmen in historisch 
einmaliger Größenordnung durchgeführt werden, sind die Konsolidie-
rungswirkungen zumindest unklar: Die immer noch dominante Fiskalor-
thodoxie baut auf das ‚Crowding-in‘ privater Investitionen bei sinkenden 
Staatsausgaben. Dann kann der Wachstumspfad unbeschädigt bleiben 
oder – bei entsprechenden Erwartungseffekten – sogar ansteigen und 
die Konsolidierung bei gekapptem Sozialstaat gelingen.50 Die alternative 
(keynesianische) Sicht hält die Hoffnung eines kompensierenden privaten 
‚Crowding-in‘ bei abnehmender Massenkaufkraft für naiv und befürchtet 
negative Auswirkungen auf den Wachstumspfad, die – je nach Größe 
der Multiplikator- und Akzeleratoreffekte – die Konsolidierung zumindest 
deutlich erschweren, wenn nicht sogar verhindern.51 Je verbreiteter die 
Sparbemühungen sind, desto geringer die Hoffnung, dass sich mangeln-
de Binnennachfrage erfolgreich durch ausländische (Export-)Nachfrage 
kompensieren ließe.52 Vieles spricht also für ein eher stagnatives Wachs-
tumsszenario in der EU, in dem die Konsolidierungsbemühungen wenig 
erfolgreich sein werden und somit der Druck auf regressive Maßnahmen 
gar noch zunimmt. 

Bedenkt man schließlich, dass die E(W)U durch zunehmende regionale 
Ungleichgewichte gekennzeichnet ist, die auf Dauer nicht nachhaltig sein 
können,53 so ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass die pes-
simistische Konvergenzprognose Realität wird: Wenn eine Regulierung 
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auf EU-Ebene es nicht verhindert, könnte der Sozialabbau als Konsoli-
dierungs- und Wettbewerbsstrategie gleichermaßen dominant werden. 
Aufgrund der divergenten Sozialmodelle in den EU-Mitgliedsstaaten ist 
eine Harmonisierung der Sozialpolitik als Gegenstrategie nicht nur wenig 
überzeugend, sondern wohl auch nicht funktional. Ein Konzept aber, das 
die nationale Autonomie über die Ausgestaltung der Sozialpolitik erhielte, 
gleichzeitig aber absolute und auch relative Dumpingpraktiken unterbindet, 
könnte als akzeptable Form der Kooperation erscheinen: das sogenann-
te ‚Korridor-Modell‘.54 Hiernach wird der in den 1990er-Jahren geltende 
Zusammenhang zwischen Wirtschaftsentwicklung und sozialer Siche-
rung (vgl. Abbildung 2a) institutionell gesichert, indem jeder Mitgliedsstaat 
eine Sozialausgabenquote gemäß seines Entwicklungsstandes innerhalb 
eines vorgegebenen Korridors gewährleisten muss. Ökonomischer Auf-
stieg, wie ihn z. B. Irland realisierte, wäre mit einem entsprechenden Aus-
bau des Sozialstaates verbunden – die Prioritäten blieben weiterhin nati-
onale Angelegenheit, ein relatives Dumping wäre unterbunden. Und ein 
absoluter Dumpingprozess in Krisenzeiten wäre verhindert, solange die 
Gemeinschaft nicht in gemeinsamer Verantwortung eine Neubestimmung 
der Korridore festlegte.

Nach den milliardenschweren Rettungsschirmen für Banken und ganze 
Staaten wäre ein solches europäisches Sozialmodell als notwendiger so-
zialer Schutzschirm zu betrachten, der zweifellos die nationale Autonomie 
nicht stärker einschränkt, als die einheitliche Währung und der europäi-
sche Stabilitäts- und Wachstumspakt es längst tun. Die sozialen Proteste 
überall in Europa mahnen an, dass die EU ohne soziales Fundament lang-
fristig auf Sand gebaut sein könnte. 
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Zusammenfassung

Die jüngste Weltfinanzkrise hat weltweit zu starken Belastungen der öffentlichen Fi-
nanzen geführt. In der Folge dieser Entwicklung gerieten einige Eurozonen-Mitglieds-
länder in Solvenzkrisen und mithin die gesamte Europäische Währungsunion (EWU) in 
Gefahr. In der Folge dieser Entwicklungen wurden überall in der Europäischen Union 
Sparprogramme zur Haushaltskonsolidierung aufgelegt. In der vorliegenden Arbeit wer-
den anhand von sechs ausgewählten Ländern die finanzpolitischen Reaktionen und die 
Auswirkungen auf die Sozialpolitik untersucht und der Frage nachgegangen, ob sich 
Schlussfolgerungen für die Herausbildung eines Europäischen Sozialmodells ziehen las-
sen.
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Die neue europäische Steuerungsarchitektur – 
„More of the same“ statt Paradigmenwechsel

Bruno Rossmann

„And while some may have dreamt of large transfers to the periphery, of a kind of 
nascent federal social state of Europe, to make up for the structural disadvantage to 

those countries caused by the Euro, what’s in stock is more of a permanent structural 
adjustment programme to suppress wages and public spending, and to divert finances 

to the sole purpose of enhancing competitiveness.“1

Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise lasten nach wie vor schwer 
auf der europäischen Wirtschaft. Die Schulden- und Bankenkrise sind kei-
neswegs überwunden. Griechenland steht erneut vor großen Problemen. 
Soll der Euroraum – und damit wohl auch die Europäische Union – dau-
erhaft erhalten bleiben, muss die Wirtschaftspolitik ihn als eine Einheit 
verstehen und entsprechend offensiv agieren. Die Ausbreitung nationaler 
Egoismen – ablesbar am katastrophalen Krisenmanagement Europas im 
Zusammenhang mit der Krise in Griechenland und Irland oder der Vorlage 
des „Pakts für Wettbewerbsfähigkeit“ durch Angela Merkel und Nicolas 
Sarkozy – muss einer europäischen Perspektive Platz machen. Zentrales 
Element einer solchen Perspektive ist ein langfristig tragfähiger und glaub-
würdiger institutioneller Rahmen, der die Wirtschaft des Euroraums und 
der EU wieder in ruhigeres Fahrwasser führen kann. 

Als Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Schwä-
chen der wirtschaftspolitischen Steuerung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion schonungslos aufgedeckt hat, wird die wirtschaftspolitische 
Steuerungsarchitektur erneuert. Zusätzlich wird ein europäischer Stabi-
litätsmechanismus geschaffen. Mit einer reformierten bzw. um neue Ins-
trumente ergänzten europäischen Governance-Struktur soll die aktuelle 
Krise überwunden und künftige vermieden werden. Ziel dieses Beitrags 
ist es, zunächst in Abschnitt 1 die einzelnen Komponenten der neuen 
Steuerungsarchitektur darzustellen und sie dann in Abschnitt 2 vorran-
gig aus ökonomischer Sicht  kritisch zu beleuchten. Die Ausführungen 
stützen sich dabei auf Vorschläge, die vom Europäischen Rat am 24./25. 
März 2011 angenommen wurden. Im Zentrum des Aufsatzes stehen die 
Legislativvorschläge und der Euro-Plus-Pakt.2 In Abschnitt 3 werden die 
Perspektiven eines alternativen Szenarios zur europäischen Steuerungs-
architektur diskutiert. Abschnitt 4 schließlich zieht ein Resümee.  
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1. Die „neuen“ Steuerungsinstrumente der EU

Die Debatte über die Vertiefung der europäischen Integration wurde be-
reits zu Anfang des Jahrzehnts angereizt durch die von französischen 
Wissenschaftlern und Politikern ins Spiel gebrachte „Europäische Wirt-
schaftsregierung“ (Gouvernement Économique). Die im Gefolge der 
jüngsten Krise losgetretene Diskussion fokussiert hingegen auf die „Eco-
nomic Governance“, also die wirtschaftspolitische Steuerung.3 Die neue 
Ausgestaltung der „Economic Governance“ wurde erstmals im März 2010 
angekündigt, als die Europäische Kommission ihren Vorschlag zur neu-
en Zehnjahresstrategie „Europa 2020“ aus der Taufe hob.4 In der Folge 
spezifizierte die Kommission ihre Ideen in einer Reihe von Papieren, ins-
besondere im „Six Pack“ vom 29. September 2010.5 Parallel dazu fan-
den Diskussionen in einer Task Force des Präsidenten des Europäischen 
Rates unter der Leitung von Van Rompuy statt. Der Bericht dieser Task 
Force, der am 21. Oktober finalisiert wurde, unterstützt weitgehend die 
Vorschläge der Kommission.6 Im Februar 2011 wurde die Ausgestaltung 
der „Economic Governance“ zur Sicherung der nachhaltigen Finanzen um 
einen zunächst informellen Vorschlag für einen „Pakt für Wettbewerbsfä-
higkeit“ ergänzt, der zusammen mit der Europa 2020-Strategie der Stär-
kung des Wirtschaftswachstums dienen soll. Beim Europäischen Rat am 
24./25. März 2011 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Eu-
rozone auf einen modifizierten „Euro-Plus-Pakt“.7

Das Gesamtpaket besteht somit im Wesentlichen aus vier Komponen-
ten:

–	 Europa 2020-Strategie,
–	 Europäisches Semester,
–	� Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) und Er-

gänzung um Verfahren bei  makroökonomischen Ungleichgewichten,
–	 „Euro-Plus Pakt“.
Ergänzend zur Überwindung der Banken- und Schuldenkrise werden 

einerseits Maßnahmen zu Wiederherstellung des Vertrauens in den Ban-
kensektor gesetzt, und andererseits soll ein Euro-Dauerrettungsschirm 
eingerichtet werden. Der Herstellung des Vertrauens in den Bankensektor 
dienen verschiedene Instrumente, darunter verbesserte Banken-Stress-
Tests, die Rekapitalisierung der Banken und die laufende Finanzmarkt-
regulierung (Verbesserung der Bankenaufsicht, Offenlegungsverpflich-
tungen für Banken, Marktinfrastruktur für Derivatgeschäfte etc.). Zur 
Abwendung von Staatsbankrotten wurde ein temporärer Rettungsschirm 
eingesetzt, der im Spätherbst 2010 insgesamt 750 Mrd. Euro bereitstellte. 
Damit schufen die Mitgliedstaaten der Eurozone Garantien im Ausmaß 
von 440 Mrd. Euro für die Gewährung von Darlehen durch den EFSF 
(„European Financial Stability Facility“). Weitere Mittel stellen der EFSM 
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(„European Financial Stabilisation Mechanism“) und der Internationale 
Währungsfonds zur Verfügung (60 bzw. 250 Mrd. Euro). Eingebunden ist 
auch das System der Europäischen Zentralbanken. Der Europäische Rat 
vom 24./25. März 2011 einigte sich auf den Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM).8  

Der ESM löst ab 2013 den bisherigen EFSF und den EFSM ab, um in 
der Eurozone dauerhaft Finanzstabilität zu gewährleisten. Der permanen-
te Rettungsschirm wird rechtlich abgesichert durch eine Ergänzung des 
Art. 136 AEUV. Er hat eine effektive Darlehenskapazität von 500 Mrd. 
Euro, deren Angemessenheit regelmäßig, mindestens aber alle fünf Jah-
re, überprüft wird. Er soll nach Möglichkeit durch die Beteiligung des IWF 
an Finanzhilfemaßnahmen ergänzt werden. Ad hoc können sich auch 
Mitgliedstaaten außerhalb der Eurozone beteiligen. Der ESM wird durch 
einen Völkerrechtsvertrag errichtet und seinen Sitz im Luxemburg haben. 
Er wird ein gezeichnetes Eigenkapital von 700 Mrd. Euro haben, davon 
werden 80 Mrd. Euro von den Mitgliedstaaten der Eurozone  in Form von 
eingezahltem Kapital bereitgestellt, das ab Juli 2013 in fünf gleichen jähr-
lichen Tranchen eingezahlt wird.9 Darüber hinaus verfügt der ESM über 
eine Kombination aus gebundenem abrufbaren Kapital und Bürgschaften 
der Mitgliedstaaten der Eurozone in Höhe von insgesamt 620 Mrd. Euro.

Erhält ein Mitgliedstaat Finanzhilfe, dann wird auch eine Beteiligung 
des Privatsektors in angemessener Form – abhängig vom Ergebnis einer 
Schuldentragfähigkeitsanalyse – erwartet. Ab Juli 2013 werden in alle neu-
en Staatsschuldtitel der Eurozone mit einer Laufzeit von mehr als einem 
Jahr Umschuldungsklauseln („Collective Action Clauses“) aufgenommen.

Bis zum Inkrafttreten des ESM wird die konsolidierte effektive Darle-
henskapazität von EFSF und ESM 500 Mrd. Euro betragen, sie aber nicht 
übersteigen. Der EFSF wird auch nach dem Juli 2013 weiterbestehen blei-
ben, um bestehende Darlehensfälle abzuarbeiten.

 
1.1 Die Europa 2020-Strategie

Mit dieser neuen Strategie sollen dauerhafte Wohlfahrtseinbußen, 
schleppendes Wirtschaftswachstum und in der Folge hohe Arbeitslosen-
zahlen sowie soziale Spannungen in Zukunft vermieden werden. Es soll 
daher wie schon zuvor mit der Lissabon-Strategie ein kräftiges Wachs-
tum generiert werden, um so die Krise überwinden und die kommenden 
Herausforderungen bewältigen zu können. Neu ist, dass dieses Wachs-
tum nicht nur auf einer Steigerung des BIP, sondern auf drei gleichzeitig 
verfolgten prioritären Zielen basiert. Es soll erstens intelligent sein, d. h. 
es soll eine auf Wissen und Innovation basierende Wirtschaft entwickeln. 
Zweitens soll es integrativ sein, d. h. ein hohes Beschäftigungsniveau si-
cherstellen und den sozialen und internationalen Zusammenhalt fördern. 
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Und drittens soll es nachhaltig sein, d. h. es zielt auf ressourcenschonen-
des, ökologisches und wettbewerbsfähiges Wirtschaften ab.   
Das zentrale Instrument zur Umsetzung der Europa 2020-Strategie sind 
die sogenannten integrierten Leitlinien der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungspolitik, die die fünf Kernziele der EU beinhalten, die in sieben Leitini-
tiativen10 näher spezifiziert werden: 

–	� Förderung der Beschäftigung:  75% der Bevölkerung im Alter von 20 
bis 64 Jahren sollen bis 2020 erwerbstätig sein,

–	 3% des BIP-Ziel für Forschung und Entwicklung bis 2020,
–	� Erhöhung des Bildungsniveaus: Reduktion der Quote an Schulabbre-

cherInnen auf unter 10% sowie Steigerung des Anteils an Hochschul-
absolventInnen unter den 30 bis 43-Jährigen um mindestens 40% bis 
2020,

–	� Verminderung von Armut und sozialer Ausgrenzung: mindestens 20 
Millionen  Menschen sollen bis 2020 nicht mehr vom  Armutsrisiko 
bedroht sein,

–	� Erreichung der europäischen Klimaschutz- und Energieziele: Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen um 20% gegenüber dem Niveau 
von 1990, Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamt-
energieverbrauch auf 20% und die Steigerung der Energieeffizienz 
um 20% bis zum Jahr 2020.

1.2 Europäisches Semester

Das Europäische Semester ist ein Bestandteil der Europäischen Gover-
nance, der bereits angenommen wurde und daher schon 2011 angelaufen 
ist. Demnach sind alljährlich im April die Stabilitäts- und Konvergenzpro-
gramme des SWP zusammen mit den nationalen Strategieberichten der 
Europa-2020-Strategie an die Kommission zu übermitteln. Die wesentli-
chen Bausteine des Europäischen Semesters finden sich in Abbildung 1:11

Der Startschuss des Europäischen Semesters 2011 erfolgte mit der 
Vorlage des Wachstumsberichts der Kommission.12 Dieser Jahreswachs-
tumsbericht leitete auf der Grundlage der Strategie Europa 2020 im Jän-
ner das erste Europäische Semester der wirtschaftspolitischen ex-ante-
Koordinierung ein. Er analysiert die makroökonomische Entwicklung und 
die Entwicklung der EU in Bezug auf die Ziele der Europa 2020-Strategie, 
beschreibt aber auch die bestehenden Herausforderungen und zeigt Opti-
onen auf. Auf dem Frühjahrstreffen des Europäischen Rates im März wur-
den erste politische Empfehlungen an die Mitgliedstaaten ausgesprochen, 
die sich in den beiden an die Kommission zu übermittelnden Berichten 
(nationale Reformprogramme sowie Stabilitäts- und Konvergenzprogram-
me) Mitte April wiederfinden sollen. Das Europäische Semester zielt da-
rauf ab, dass bereits im Frühjahr eine gleichzeitige Beurteilung sowohl 
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Abbildung 1: Das Europäische Semester

der budgetären als auch der strukturellen Maßnahmen zur Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung erfolgen kann. Nach erfolgter Evaluierung 
präsentiert die Kommission auf Basis von Inputs durch die fachspezifi-
schen Räte im Juni länderspezifische Empfehlungen und Entwürfe für 
Stellungnahmen des Rates („thematic coordination“). Für die Staaten der 
Eurozone wird ein zusammenfassender gemeinsamer Bericht verfasst. 
In der zweiten Jahreshälfte finalisieren die Mitgliedstaaten ihre Budgets 
einschließlich der budgetpolitischen Maßnahmen und lassen dabei die 
länderspezifischen Empfehlungen einfließen. Im Jahreswachstumsbericht 
des darauf folgenden Jahres beurteilt die Kommission, inwieweit die Mit-
gliedstaaten die Empfehlungen der EU berücksichtigt haben.

Zusammen mit der fiskalischen Überwachung im Rahmen des SWP 
zielt die Überwachung der Staaten auf die Sicherstellung eines stabilen 
makroökonomischen Umfelds zur Schaffung von Wachstum und Beschäf-
tigung, wobei die Interdependenzen insbesondere zwischen den Staa-
ten der Eurozone berücksichtigt werden. Die Koordinierung im Rahmen 
des SWP neu soll mit jener für die Erreichung der langfristigen Ziele im 
Rahmen der Europa 2020-Strategie verschmelzen. Durch die faktische 
Zusammenführung politischer Koordinierungsinstrumente soll somit eine 
konsistente Vorgangsweise innerhalb der Europa 2020-Strategie sicher-
gestellt werden.

1.3 Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und  
Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte13

Insbesondere Deutschland und die Europäische Kommission drängen 
auf eine Verschärfung des SWP mit dem Ziel, künftige Staatsbankrotte 

The European Semester in steady state

Policy guidance to EU and euro area Country-specific surveillance

Council of 
Ministers

European
Commission

European
Parliament

European
Council

Spring EU 
summit 

January March AprilFebruary May June July

Adoption of National 
Reform Programmes
(NRPs) & Stability 
and Convergence 
Programmes (SCPs)

Autumn:
Decisions 
at national 

level

Debate & 
orientations

Endorsement 
of guidance 

Finalisation
& adoption 
of guidance

Member
States

Annual 
Growth
Survey

Policy guidance 
including possible 
recommendations

Debate & 
orientations

Council of 
Ministers

European
Commission

European
Parliament

European
Council

Spring EU 
summit 

January March AprilFebruary May June JulyJanuary March AprilFebruary May June July

Adoption of National 
Reform Programmes
(NRPs) & Stability 
and Convergence 
Programmes (SCPs

Autumn:
Decisions 
at national 

level

Debate & 
orientations

Endorsement 
of guidance 

Finalisation
& adoption 
of guidance

Member
States

Annual 
Growth
Survey

Policy guidance 
including possible 
recommendations

Debate & 
orientations

Quelle: Präsentation von Kommisar Rehn, 12.1.2011.



Wirtschaft und Gesellschaft	 37. Jahrgang (2011), Heft 2

238

bzw. die Notwendigkeit internationaler Rettungsaktionen zu vermeiden. 
Wenngleich in der Task Force des Ratspräsidenten Van Rompuy Wider-
stand von einigen Mitgliedstaaten gegen einzelne Vorschläge – insbeson-
dere gegen verschärfte Sanktionen wie den Entzug von Stimmrechten 
– auftauchten, stimmen die vom Europäischen Rat auf Basis des Reports 
der Task Force gebilligten Vorschläge in weitesten Teilen mit den von der 
Kommission vorgelegten Legislativvorschlägen überein.

Die geplanten Änderungen beim SWP zielen sowohl auf eine Verschär-
fung des präventiven als auch des korrektiven Arms ab:

* Der präventive Arm des SWP soll sicherstellen, dass das mittelfristi-
ge Haushaltsziel einen bestimmten Wert nicht überschreitet (Grundsatz 
der vorsichtigen Haushaltspolitik). Im Zuge der Neugestaltung sollen die 
gegenwärtige Methode zur Bestimmung der mittelfristigen Haushaltsziele 
auf Basis des strukturellen Budgetsaldos und das jährliche Konvergenzer-
fordernis von 0,5% des BIP beibehalten werden. In der Praxis hat sich aber 
der strukturelle Budgetsaldo als ungeeigneter Maßstab für die Finanzlage 
eines Landes erwiesen, weil sich de facto nicht feststellen lässt, in welcher 
Phase des Konjunkturzyklus sich die Wirtschaft gerade befindet und un-
erwartete konjunkturunabhängige Mehrausgaben und Mindereinnahmen 
nur unzulänglich berücksichtigt werden. Die Kommission ergänzt daher 
den präventiven Arm durch den Grundsatz einer vorsichtigen Haushalts-
politik und schlägt zur Operationalisierung ergänzend eine Ausgabenregel 
vor. Demnach soll sich das jährliche Ausgabenwachstum an einer vorsich-
tigen mittelfristigen BIP-Schätzung orientieren und diese Wachstumsrate 
nicht überschreiten. Falls das mittelfristige Haushaltsziel („close to balan-
ce or in surplus“) noch nicht erreicht wurde, sollte sie nach den Erläuterun-
gen zum Verordnungsentwurf sogar deutlich darunter liegen. Ausnahmen 
sind dann zulässig, wenn das mittelfristige Ziel signifikant übertroffen wur-
de oder die Überschreitung der mittelfristigen BIP-Wachstumsrate durch 
diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen kompensiert wird. Damit soll 
sichergestellt werden, dass unerwartete Mehreinnahmen nicht zu Mehr-
ausgaben verwendet werden, sondern der Budgetkonsolidierung dienen. 
Die für die Beurteilung der Ausgabenentwicklung notwendigen Daten sol-
len in die Stabilitäts- und Konvergenzprogramme aufgenommen werden.

Bei Nichteinhaltung der Vorgabe kann eine Warnung durch die Kommis-
sion bzw. in besonders schwerwiegenden Fällen eine Ratsempfehlung zur 
Setzung korrektiver Maßnahmen erfolgen. Mit einer solchen Empfehlung 
wird ein Durchsetzungsmechanismus in Gang gesetzt, der eine verzins-
liche Einlage in Höhe von 0,2% des BIP nach sich zieht. Für die Auferle-
gung der verzinslichen Einlage wird das Verfahren des „reverse majority 
voting“ eingeführt. Das bedeutet, dass ein Vorschlag dann als angenom-
men gilt, wenn der Rat ihn nicht innerhalb von zehn Tagen mit qualifizierter 
Mehrheit ablehnt.
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Der Vorschlag der Kommission sieht ferner eine Ausnahmeregelung 
für außergewöhnliche, alle Mitgliedstaaten betreffende Wirtschaftsab-
schwünge vor.

* Der korrektive Arm des SWP soll die Nachhaltigkeit der Haushaltspo-
litik sicherstellen. Werden bestimmte Schwellenwerte überschritten, wird 
ein Verfahren gegen den betreffenden Mitgliedstaat eingeleitet, das über-
mäßige Defizite verhindern soll. Im Rahmen des korrektiven Arms des 
SWP wird derzeit die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen auf Basis 
zweier Schwellenwerte – 3% des BIP für das Defizit und 60% des BIP 
für die Schulden des Staates – ermittelt. Das Verfahren zur Verhinde-
rung übermäßiger Defizite sieht für Staaten der Eurozone verschiedene 
Maßnahmen bis hin zu finanziellen Sanktionen vor. Aufgrund von zutage 
getretenen Schwächen sehen die Legislativvorschläge der Kommission 
einige Änderungen vor.

Das Kernstück der Reform besteht darin, dass künftig die Entwicklung 
der staatlichen Schuldenquote den gleichen Stellenwert erhalten soll wie 
die Entwicklung des Haushaltsdefizits. Bisher reichte es aus, die Schul-
denquote „ausreichend rasch“ an die 60%-Grenze anzunähern. Das er-
öffnete erheblichen Auslegungsspielraum. Mitgliedstaaten, deren Schul-
denquote nunmehr die 60%-Marke überschreitet, sollen diese jährlich um 
einen bestimmten Anteil zurückführen müssen: Bei einer Schuldenquote 
von mehr als 60% kann nach dem Vorschlag der Kommission von einer 
raschen Annäherung an den Referenzwert ausgegangen werden, wenn 
sich der Abstand zum Referenzwert (das sind 60 % des BIP) in den letz-
ten drei Jahren jährlich in der Größenordnung von einem Zwanzigstel 
verringert hat. Die Nichteinhaltung dieses numerischen Richtwerts führt 
nicht zwangsläufig zur Einleitung eines Defizitverfahrens gegen das be-
treffende Land, da bei dieser Entscheidung alle einschlägigen Faktoren zu 
berücksichtigen sind, die insbesondere für die Bewertung der Schulden-
entwicklung relevant sind. So soll beispielsweise ermittelt werden, ob der 
Schuldenabbau durch ein besonders niedriges Nominalwachstum im Zu-
sammenspiel mit bestimmten Risikofaktoren, die sich aus der Schulden-
struktur, der Verschuldung des Privatsektors oder den Verbindlichkeiten 
aufgrund der Bevölkerungsalterung ergeben, erschwert wird. In Ländern, 
deren Schuldenstand unterhalb der 60%-Schwelle liegt, soll bei Nichtein-
haltung des Defizitkriteriums den einschlägigen Faktoren mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.

Es wird die Möglichkeit der Eröffnung eines Verfahrens wegen eines 
übermäßigen Defizits bei Nichteinhaltung des Schuldenkriteriums ge-
schaffen. Nach dem Beschluss eines solchen Verfahrens wird eine finan-
zielle Sanktion über den Mitgliedstaat verhängt. Es handelt sich dabei um 
eine unverzinsliche Einlage in Höhe von 0,2% des BIP, die in eine Geld-
strafe umgewandelt wird, wenn die erste Empfehlung zur Korrektur des 



Wirtschaft und Gesellschaft	 37. Jahrgang (2011), Heft 2

240

übermäßigen Defizits nicht erfüllt wird. Auch hier gilt für Vorschläge durch 
die Kommission das „reverse majority voting“, damit bei der Durchsetzung 
des Verfahrens der Ermessensspielraum gering gehalten wird.

* Für den haushaltspolitischen Rahmen der einzelnen Mitgliedstaaten 
werden Mindestanforderungen formuliert. Der Richtlinienvorschlag der 
Kommission zielt ergänzend zur Reform des SWP auf die Gewährleis-
tung eines Mindestmaßes an Qualität der nationalen haushaltspolitischen 
Rahmen und die Übereinstimmung mit dem Rahmen der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Ein Teil der Vorschläge beinhaltet die Rechnungslegung 
und Statistik. Demnach sind die Mitgliedstaaten angehalten, verlässliche 
Finanzdaten für alle Teilsektoren des Staates zeitnah und regelmäßig zu 
liefern und öffentlich verfügbar zu machen.

Die Budgetpolitik soll sich auf realistische makroökonomische Annah-
men und Prognosen stützen, deren Grundlagen (Methoden, Annahmen 
und Parameter) transparent sein müssen. Die Prognosen der Kommission 
werden als Benchmark vorgeschlagen.

Der Kommission zufolge üben regelbasierte haushaltspolitische Rah-
men einen positiven Einfluss auf die Budgetdisziplin aus, daher werden 
strenge numerische nationale Haushaltsregeln (etwa nach dem Vorbild 
der deutschen „Schuldenbremse“14) gefordert, die mit den Haushaltszie-
len der EU in Einklang stehen. Ferner sollen die nationalen haushaltspo-
litischen Rahmen eine mehrjährige finanzpolitische Planungsperspektive 
erhalten, um so das Erreichen der im präventiven Arm des SWP festge-
legten mittelfristigen Ziele zu unterstützen. Die Staaten sollen auch sicher-
stellen, dass die Anforderungen für alle Teilsektoren des Staates (Zentral-
staat, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) gelten. Die nationalen 
Behörden sollen außerdem die Transparenz des Haushaltsprozesses 
gewährleisten, indem sie detaillierte Informationen zu außerbudgetären 
Fonds, „tax expenditures“ und Haftungen bereitstellen.

* Nach den Plänen der Kommission wird ein Verfahren bei einem über-
mäßigen Ungleichgewicht („Excessive Imbalance Procedure“ (EIP)) etab-
liert. Die entsprechenden  Verordnungsvorschläge schaffen einen Rahmen 
für die Erkennung und Beseitigung makroökonomischer Ungleichgewich-
te innerhalb der EU und ergänzen damit das Regelwerk der budgetären 
Überwachung im Rahmen des SWP. Begründet wird dieses neue Verfah-
ren damit, dass bereits in den Jahren vor der Krise divergierende Infla-
tionsraten und niedrige Refinanzierungskosten zu ineffizienter Ressour-
cenallokation und damit zur Entstehung von nicht nachhaltigem Konsum, 
Immobilienblasen und der Anhäufung von Inlands- und Auslandsschulden 
in einer Reihe von Mitgliedstaaten beigetragen haben. Makroökonomi-
sche Ungleichgewichte und die divergierende Wettbewerbsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten würden sich nachteilig auf die EU, insbesondere aber auf 
die Eurozone auswirken.
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Das Verfahren umfasst die regelmäßige Bewertung von Ungleichge-
wichtsrisiken einschließlich eines Warnmechanismus. Es wird kombiniert 
mit Regeln, die bei nachteiligen makroökonomischen Ungleichgewichten 
Korrekturmaßnahmen ermöglichen. Das Verfahren bei einem übermäßi-
gen Ungleichgewicht gilt für alle Mitgliedstaaten der Union.

Am Beginn der Überwachung steht ein Warnmechanismus („Score-
board“), mit dessen Hilfe potenziell problematische makroökonomische 
Ungleichgewichte ermittelt werden sollen. Das „Scoreboard“ soll mehrere 
Indikatoren umfassen und so breit angelegt sein, dass er „alle denkba-
ren Arten größerer Ungleichgewichte erfasst und sensibel genug ist, um 
Ungleichgewichte frühzeitig aufzudecken“.15 Es soll für jeden Mitgliedstaat 
mehrere Indikatoren umfassen, wobei für jeden Indikator Warnschwellen 
festgelegt werden, die als Richtgrößen gesehen, aber nicht mechanisch 
ausgelegt werden sollen. Nach den Erläuterungen des Verordnungsent-
wurfs werden zu den Indikatoren höchstwahrscheinlich sowohl außen- als 
auch binnenwirtschaftliche Variablen gehören. Explizit genannt werden: 
Leistungsbilanzsalden, Auslandsverschuldung und real effektive Wech-
selkurse zur Erkennung außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte sowie 
als binnenwirtschaftliche Indikatoren die private und öffentliche Verschul-
dung. In einem Dokument der Kommission vom Jänner 2011 wurde eine 
Liste möglicher Indikatoren erstellt, die darüber hinaus u. a. auch den 
Immobilienbereich miteinbezieht.16 Auf Grundlage der Ergebnisse des 
„Scoreboard“ und einem begleitenden analytischen (ökonomischen) Be-
richt erstellt die Kommission regelmäßig eine Liste jener Staaten, bei de-
nen potenzielle Ungleichgewichte befürchtet werden. Nach Aussprachen 
in Rat und Eurogruppe sollen länderspezifische eingehende Untersuchun-
gen erfolgen, die eine ausführliche Analyse der Ursachen im jeweiligen 
Mitgliedstaat umfassen.

Gelangt die Kommission zur Auffassung, dass makroökonomische Un-
gleichgewichte bestehen (oder zu entstehen drohen), empfiehlt sie dem 
Rat, die nötigen präventiven Empfehlungen an den betreffenden Mitglied-
staat zu richten. Stellt sie hingegen schwere Ungleichgewichte fest, die 
das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion 
gefährden, so kann der Rat ein übermäßiges Ungleichgewicht feststellen 
und den betreffenden Staat auffordern, innerhalb einer bestimmten Frist 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und seine beabsichtigte Politik in ei-
nem Korrekturmaßnahmenplan darzulegen. Diese Empfehlungen sollen 
veröffentlicht werden. Nach den Erläuterungen könnten die Politikempfeh-
lungen etwa auf finanz- und lohnpolitische  sowie makrostrukturelle und 
makroprudenzielle Aspekte abstellen.

Dieser Plan wird innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung vom 
Rat bewertet. Abänderungen dieses Plans werden dann empfohlen, wenn 
er als unbefriedigend bewertet wird. Dabei wird der Tatsache Rechnung 
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getragen, dass die Beseitigung von Ungleichgewichten sich nicht im glei-
chen Ausmaß wie bei der budgetären Überwachung steuern lässt und 
politische Handlungen sich erst mit Verzögerung auswirken. In der Folge 
bewertet der Rat, ob der betreffende Mitgliedstaat die empfohlenen Kor-
rekturmaßnahmen ergriffen hat. Bei positiver Bewertung wird das Verfah-
ren ausgesetzt. Bei negativer Bewertung läuft das Verfahren weiter, der 
Rat müsste geänderte Empfehlungen mit einer neuen Frist für Korrektur-
maßnahmen erlassen.

* Ein weiterer Verordnungsvorschlag im Rahmen des EIP befasst sich 
mit den Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makro-
ökonomischer Ungleichgewichte. Er sieht die Möglichkeit finanzieller 
Sanktionen bei wiederholter Missachtung des EIP vor, die nur über die 
Staaten der Eurozone verhängt werden können. Vorgesehen sind jähr-
liche Strafzahlungen in Höhe von 0,1% des BIP. Das Augenmerk liegt 
jedoch nicht auf der tatsächlichen Beseitigung von Ungleichgewichten, 
sondern lediglich auf dem wiederholten Versäumnis, die Ratsempfehlun-
gen zu befolgen. Die Strafzahlung ist so lange zu entrichten, bis der Rat 
feststellt, dass Korrekturmaßnahmen getroffen wurden. Im gleichen Geist 
kann eine Strafzahlung auch dann auferlegt werden, wenn es wiederholt 
verabsäumt wird, einen Korrekturmaßnahmenplan vorzulegen. Auf Vor-
schlag der Kommission kann der Rat entscheiden, die Strafzahlung zu 
reduzieren oder zu streichen. Für die Entscheidung über die Verhängung 
von Sanktionen ist ein „reverse majority voting“-Mechanismus vorgese-
hen. Die eingehobenen Strafzahlungen werden auf jene Staaten der Eu-
rozone aufgeteilt, die sich nicht in einem Verfahren übermäßiger Ungleich-
gewichte bzw. in einem Verfahren wegen übermäßiger Defizite befinden.

1.4 Euro-Plus-Pakt

Auf Betreiben von Angela Merkel wurde beim EU-Gipfel am 4. Februar 
2011 gemeinsam mit Nicolas Sarkozy ein „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“ 
vorgelegt, der jedoch aufgrund heftiger Widerstände einzelner Mitglied-
staaten zurückgezogen und beim Gipfel der Regierungschefs der Eu-
rozone am 11. März 2011 durch den Pakt für den Euro ersetzt wurde. 
Schließlich wurde er beim Europäischen Rat am 24./25. März 2011 von 
den Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebietes als Euro-
Plus-Pakt angenommen.17 Dieser Pakt, der allen Mitgliedstaaten18 offen 
steht, geht davon aus, dass die Verschärfung des SWP und das Überwa-
chungsverfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten nicht aus-
reichen, um den Fortbestand der Eurozone auf Dauer zu sichern. Er zielt 
darauf ab, die wirtschaftliche Säule der Währungsunion zu stärken, eine 
neue Qualität der wirtschaftspolitischen Koordinierung zu erreichen, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und dadurch einen höheren Grad an 
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Konvergenz zu erreichen. 
Der Euro-Plus-Pakt stützt sich auf vier Leitvorgaben:
–	� Zur Verstärkung der bestehenden wirtschaftspolitischen Steuerung 

werden zusätzliche, ehrgeizigere Anstrengungen unternommen. Die 
neuen Verpflichtungen werden in die nationalen Reform- und Stabili-
tätsprogramme aufgenommen und von der Europäischen Kommissi-
on unter Beteiligung des Rates und der Euro-Gruppe im Hinblick auf 
ihre Einhaltung überwacht.

–	� Die zusätzlichen Anstrengungen werden die prioritären Politikberei-
che abdecken, die für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit  und 
Konvergenz von Bedeutung sind. Es werden gemeinsame Ziele ver-
einbart, deren konkrete Umsetzung in die Zuständigkeit der National-
staaten fällt.

–	� Die Staats- und Regierungschefs werden jedes Jahr konkrete nati-
onale Verpflichtungen eingehen und sich dabei an den jeweils Leis-
tungsstärksten innerhalb Europas („benchmarking against the best“) 
messen. Gestützt auf einen Bericht der Europäischen Kommission 
werden die Fortschritte bei der Verwirklichung der gemeinsamen Zie-
le auf politischer Ebene überwacht. 

–	� Schließlich bekennen sich alle Mitgliedstaaten uneingeschränkt zur 
Vollendung des Binnenmarktes, die von entscheidender Bedeutung 
für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit ist.

Es werden vier gemeinsame Ziele festgelegt: 
–	� Förderung der Wettbewerbsfähigkeit,
–	� Förderung der Beschäftigung,
–	� Weiterer Beitrag zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Fi-

nanzen,
–	� Stärkung der Finanzstabilität.
Die Zielerreichung wird auf der Grundlage von Indikatoren bewertet.  So 

etwa soll die Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage der 
Lohn- und Produktivitätsentwicklung bewertet werden. Zu diesem Zweck 
wird die Entwicklung der Lohnstückkosten über einen Zeitraum hinweg 
beobachtet und verglichen. Fortschritte am Arbeitsmarkt werden gemes-
sen an Langzeit-, Jugendarbeitslosen- sowie Erwerbsquoten.

Wenngleich fest gehalten wird, dass die konkreten Maßnahmen in die 
Verantwortlichkeit der jeweiligen Nationalstaaten fallen und dabei die 
nationalen Gepflogenheiten (sozialer Dialog, Beziehungen zwischen 
den Sozialpartnern) berücksichtigt werden sollen, wird auf Reformen 
aufmerksam gemacht, denen im Rahmen der Zielerreichung besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Dazu zählen beispielsweise 
die Überprüfung von Lohnbildungsregelungen und erforderlichenfalls des 
Grads der Zentralisierung im Verhandlungsprozess (unter Wahrung der 
Tarifautonomie), Arbeitsmarktreformen zur Förderung der „Flexicurity“, 
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zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und zur Steigerung der Erwerbsbetei-
ligung, aufkommensneutrale Steuerreformen zur Entlastung des Faktors 
Arbeit, besondere Anstrengungen zur Verbesserung der Bildungssysteme 
und zur Förderung von F&E, Innovation und Infrastruktur, Angleichung 
der Pensionssysteme an die nationale demografische Situation (beispiels-
weise durch Anpassung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters an die 
Lebenserwartung oder durch Erhöhung der Erwerbsquote) sowie die Not-
wendigkeit zur Koordinierung der Steuerpolitik.19 Hinsichtlich der Einhal-
tung der Budgetdisziplin wird auf verbindliche Regeln hingewiesen, darun-
ter erneut auf die „Schuldenbremse“, eine mit dem Primärsaldo verknüpfte 
Regel oder eine – nicht näher definierte – Ausgabenregel.

2. Kritik an und Konsequenzen der neuen Governance- 
Struktur

Die Diskussion über diese Steuerungsarchitektur, mit der die aktuelle 
Krise überwunden und künftige vermieden werden sollen, wurde bislang 
von den politischen Eliten praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
geführt. Erst nach und nach wurde in der Öffentlichkeit die Frage aufge-
worfen, ob die skizzierten Komponenten der neuen Governance-Struktur 
geeignet sind, die durch die Krise schonungslos offengelegten Schwä-
chen zu überwinden. 

2.1 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dominiert weiterhin

Die Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000 hatte das Ziel, die Europä-
ische Union bis 2010 zur „most competitive and knowledge-based eco-
nomy“ zu machen. Die darin angelegte Wettbewerbsstrategie hatte im-
mensen Einfluss auf verschiedenste Politikbereiche in der EU, von der 
Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen über die Flexibilisierung der 
Arbeitsmärkte bis hin zur Klimaschutzpolitik. Zu Recht wurde daher die 
Lissabon-Strategie kritisiert, weil sie zu einseitig auf angebots- und markt-
orientierte Prinzipien ausgerichtet war. Trotz einer ernüchternden Halb-
zeitbilanz und der darauf folgenden Verstärkung der Ziele  Deregulierung 
und Dynamisierung der Wirtschaft durch den Abbau von regulativen Ein-
griffen in das Marktgeschehen wurden die Ziele der Lissabon-Strategie 
nicht erreicht. Dennoch ist auch die Nachfolgestrategie „Europa 2020“ 
und die damit einhergehende neue Governance-Struktur weiterhin sehr 
einseitig von der Forderung nach budgetpolitischer Konsolidierung und 
Wettbewerbssteigerung der Mitgliedstaaten dominiert. Auch wenn die 
Europa 2020-Strategie mit „intelligentem, nachhaltigem und integrativem 
Wachstum“ durchaus positive Ziele setzt, deutet die klare Benennung 
des Erfordernisses struktureller Reformen in den Bereichen der Sozial- 
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und Beschäftigungspolitik auf eine Weiterführung eines marktbasierten 
Wachstumsverständnisses hin. Die zur Zielerreichung empfohlenen Poli-
tiken basieren weiterhin auf den altbekannten Konzepten zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit und der Überlegenheit des Marktes. Sie setzen 
die auf Strukturreformen, Flexibilisierungen und wettbewerbserhöhende 
Maßnahmen abzielende Politik nahtlos fort, während die Bemühungen im 
Hinblick auf eine Stärkung der sozialen Dimension in Richtung einer So-
zialunion wenig ambitioniert bleiben. Die Reform der Steuer- und Sozial-
systeme soll im Hinblick auf verbesserte Anreize zur Aufnahme von Arbeit 
umgestaltet werden. Altersbedingte Lasten in den Bereichen Pension und 
Gesundheit sollen zur Aufrechterhaltung der fiskalischen Nachhaltigkeit 
gekürzt werden. Bildung wird in erster Linie als Instrument zur Qualifizie-
rung für den Arbeitsmarkt gesehen und daher als Investition in Humanres-
sourcen verstanden.

Eindrucksvoll belegt wird das im ersten Jahreswachstumsbericht der 
Kommission, der das erste Europäische Semester der wirtschaftspoli-
tischen Ex-ante-Koordinierung einleitet. Der Jahreswachstumsbericht 
enthält neben einer Reihe grundsätzlich positiver Empfehlungen jedoch 
zahlreiche bedenkliche Vorschläge, darunter eine strikte, nachhaltige 
Lohndisziplin etwa durch die Überprüfung von Indexierungsklauseln, wei-
tere Flexibilisierungen der Arbeitszeitregelungen, Anpassung des Pen-
sionsantrittsalters an die Lebenserwartung sowie an die demografische 
Entwicklung, Aufforderungen zu Leistungskürzungen in der Arbeitslosen-
versicherung (Überprüfung von Leistungen an die Arbeitslosen sowie de-
ren Befristung, Anreize zur Arbeitsaufnahme), Aufweichung der Arbeits-
schutzvorschriften zur Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, Reduktion des 
übermäßigen Schutzes von Beschäftigten mit unbefristeten Verträgen 
und eine weitere Flexibilisierung bei den Öffnungszeiten im Handel. Be-
denklich ist, dass diese Empfehlungen die Basis für die Budgeterstellung 
in den Mitgliedstaaten sowie für weitere Strukturreformen und damit auch 
die Grundlage für die verschärften Überwachungsverfahren und die darin 
vorgesehenen Sanktionen (SWP, makroökonomische Ungleichgewichte) 
bilden. 

Zudem bleiben im alten wie im neuen „policy mix“ zentrale Aspekte weit-
gehend unbeachtet, darunter vor allem das Ziel einer stärkeren sozialen 
Kohärenz, der Ausgleich außenwirtschaftlicher Asymmetrien, eine stärke-
re lohnpolitische Koordinierung und die angesichts des schädlichen Steu-
erwettbewerbs dringend erforderliche Harmonisierung der Steuerpolitik in 
Europa. Die quantitativen Beschäftigungsziele müssten durch qualitative 
Ziele ergänzt werden. Auch die Klima- und Energieziele hätten deutlich 
ambitionierter ausfallen können.

Aus demokratiepolitischer Perspektive ist zu kritisieren, dass das Euro-
päische Parlament, die nationalen und subnationalen Parlamente, die So-
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zialpartnerschaft und die Zivilgesellschaft im Rahmen der vorgesehenen 
Aufgabenverteilung der Europa 2020-Strategie nur sehr peripher einbezo-
gen werden. Im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester ist es 
demokratiepolitisch bedenklich, dass die Mitgliedstaaten alljährlich bereits  
im April der Kommission und dem Rat budgetäre Vorschläge zur Diskus-
sion vorlegen, noch bevor die nationalen Parlamente darüber diskutiert 
haben. Das kommt einer Beschränkung ihrer Budgetrechte gleich.20 

Die Tatsache, dass Europa schon vor der jüngsten Finanz- und Wirt-
schaftskrise nicht jenes Wirtschaftswachstum erzielte, das zur Erreichung 
der Ziele der Lissabon-Strategie notwendig war und dass die Europa 
2020-Strategie den alten „policy mix“ unter Außerachtlassung der geän-
derten Rahmenbedingungen unbeirrt fortsetzt,  weist auf die Notwendig-
keit eines wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsels hin. Die Vernach-
lässigung der Nachfrageseite und die zunehmende Ungleichheit in der 
Verteilung von Einkommen und Vermögen, die von namhaften Ökonomen 
als eine der Hauptursachen für das Entstehen der Finanzkrise gesehen 
wird, haben die Entwicklung der Masseneinkommen gedämpft.21 Daher 
dürfen u. a. lohn- und verteilungspolitische Fragen nicht länger aus der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung ausgeklammert werden.

Neben dem Jahreswachstumsbericht ist auch der Euro-Plus-Pakt ein 
eindrucksvoller Beleg, in welche Sackgasse sich die europäische Wirt-
schaftspolitik hineinmanövriert. Die mit dem Jahreswachstumsbericht teil-
weise identischen Empfehlungen wurden von den internationalen Medi-
en sowie von Ökonomen („Pakt der Unvernunft“)22 und vom Deutschen 
Gewerkschaftsbund23 heftig kritisiert. Mit dem Euro-Plus-Pakt wird die im 
Rahmen der Lissabon-Strategie erfolglos angewendete „offene Methode 
der Koordinierung“ erneut belebt. Breuss hat jüngst daher nicht zu Un-
recht die Ansicht vertreten, dass damit eine EU-Schattenregierung etab-
liert wird, wodurch in der Eurozone „eine Wirtschaftsregierung durch die 
Hintertür“24 geschaffen wird. Auch dem Kolumnisten der Financial Times, 
Wolfgang Münchau, ist zuzustimmen, wenn er meint: „Why dream about a 
policy of co-ordination in a post-crisis world, instead of tackling the prob-
lems we already have?“25 Die Eurozone braucht zunächst vordringlich kla-
re Antworten auf die Schulden- und Bankenkrise. Mit der Etablierung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus und dem „Six Pack“ ist jedoch die 
Eurozone nach wie vor weit von einem optimalen Währungsraum entfernt, 
und das Finanz- und Bankensystem ist weiterhin sehr labil.

Aus administrativer Sicht ist anzumerken, dass mit diesem Pakt zahl-
reiche Überschneidungen mit anderen Koordinierungsinstrumenten ge-
schaffen werden, so dass der Zusatznutzen nicht erkennbar ist. 

Der Euro-Plus-Pakt wurde zwar gegenüber dem Pakt für Wettbewerbs-
fähigkeit in einigen wesentlichen Punkten abgeschwächt, dennoch muss 
darin nach wie vor der Versuch gesehen werden, die Wirtschaftspoli-
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tik Deutschlands zum Patent zu erheben. Angesichts einer verfehlten 
Wachstumsstrategie Deutschlands – hohe Exportüberschüsse bei gleich-
zeitig schwacher Binnennachfrage machten in den Jahren bis zur Krise 
Deutschland zum Wachstumsnachzügler in der EU – kann gerade in Zei-
ten hoher Staatsschulden nur eindringlich davor gewarnt werden. 

Trotz seiner Entschärfung hat der Euro-Plus-Pakt weit reichende Fol-
gen für die ArbeitnehmerInnen und ist daher aus gewerkschaftlicher Sicht 
zu hinterfragen. Zunächst ist zu befürchten, dass eine asymmetrische 
Anwendung des Verfahrens bei übermäßigen makroökonomischen Un-
gleichgewichten (insbesondere der Leistungsbilanz) zusammen mit den 
Empfehlungen zur Lohnbildung (Prüfung der Zentralisierung, Lohnsteige-
rungen im öffentlichen Dienst nur insoweit, als sie den auf die Wettbe-
werbsfähigkeit gerichteten Anstrengungen im Privatsektor förderlich sind) 
zu einem Lohnwettlauf zu Lasten der ArbeitnehmerInnen führen könnte. 
Zudem wird einmal mehr vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung vor der Gefährdung der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
gewarnt. Es werden daher Reformen zur Finanzierung der Sozialleistun-
gen gefordert, etwa die Ausweitung des gesetzlichen Pensionsantrittsal-
ters bei einem Anstieg der Lebenserwartung. Schließlich gibt der Pakt 
den Regierungen im Rat weitreichende Kompetenzen, ohne dass andere 
europäische Akteure, insbesondere das Europäische Parlament, mitein-
bezogen werden. Wie das „Six Pack“ stärkt der Euro-Plus-Pakt mit der 
Europäischen Kommission jene EU-Institution, die …„für ihre mangelnde 
demokratische Legitimierung als auch für den Einfluss von Lobbyisten am 
meisten berüchtigt ist.“26 Der Euro-Plus-Pakt ist daher auch ein Pakt ge-
gen ein demokratisches Europa.

2.2 Die Verschärfung des SWP und die Überwachung makroökono-
mischer Ungleichgewichte

Die Begründungen der Kommission zur Verschärfung des SWP und zur 
Einführung des neuen Überwachungsverfahrens bei makroökonomischen 
Ungleichgewichten gehen von der irrtümlichen und weitverbreiteten An-
nahme aus, dass die hohen Staatsschulden der Mitgliedstaaten die Folge 
eines verschwenderischen Lebensstils seien (Griechenland muss wohl 
als Sonderfall gesehen werden) und nicht der Finanzmarktkrise und der 
damit verbundenen Stützung der Banken und der Konjunktur – zu der die 
Kommission die Mitgliedstaaten in der Rezession ausdrücklich aufgerufen 
hat – geschuldet sind. Im Jahr 2007 wiesen die Mitgliedstaaten der OECD 
im Durchschnitt ein Budgetdefizit von 1,3% des BIP aus, die des Eurorau-
mes lagen mit einem Defizit von 0,6% deutlich darunter. Vergleicht man 
die Entwicklung der Staatsschulden der Eurozone für den Zeitraum 1999-
2007 (also vom Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion bis zur Kri-
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se) mit dem Zeitraum 2008-2011, dann zeigt sich, dass die Staatsschul-
den nach der Krise erheblich stärker gestiegen sind (+20,5%-Punkte) als 
zuvor (+6,9%-Punkte). Unbestreitbar aber ist, dass die Mitgliedstaaten 
mittel- bis langfristig zu nachhaltigen Staatsfinanzen zurückkehren müs-
sen. Die Verordnungsentwürfe der Kommission lassen jedoch berechtigte 
Zweifel aufkommen, ob die neuen institutionellen Rahmenbedingungen 
geeignet sind, den aufkeimenden Wirtschaftsaufschwung zu unterstüt-
zen, der zur Rückführung der Staatsschulden unerlässlich ist.

Die Vorschläge der Kommission thematisieren in keiner Weise die 
Schwachstellen des makroökonomischen „policy mix“ in der EU und sind 
keine Antwort auf die Fortdauer der Krise auf den Finanzmärkten, bei de-
ren Regulierung bisher nur geringe Fortschritte erzielt wurden. Die mit der 
Umsetzung der Vorschläge verbundenen – zum Teil sehr heftigen – Haus-
haltskonsolidierungen behindern nicht nur die Aufholprozesse der peri-
pheren, also wirtschaftlich schwächeren Staaten, sie könnten vielmehr 
eine Deflation auslösen. Auch der Internationale Währungsfonds geht 
davon aus, dass Budgetkonsolidierungen kurzfristige Wachstumsver-
luste auslösen, wenn die zinspolitischen Spielräume ausgeschöpft sind. 
Die BIP-Verluste würden sich verstärken, wenn alle Staaten gleichzeitig 
ihre Haushalte konsolidieren.27 Die Governance-Struktur ist einseitig auf 
Kürzungen ausgerichtet: Kürzungen von Löhnen, Streichen von Arbeits-
plätzen, Kürzen von Sozialleistungen und anderen öffentlichen (Dienst-)
Leistungen. Damit werden der breiten Masse der Bevölkerung die hohen 
Kosten der Krise umgehängt.

2.2.1 Verschärfung des SWP 

Der SWP weist drei wesentliche Konstruktionsfehler auf: Der Erste be-
steht darin, dass er nur Defizite sanktioniert und keine Anreize setzt, in 
Boomphasen Überschüsse zu erzielen, mit denen eine Überhitzung der 
Wirtschaft vermieden und eine Budgetkonsolidierung begünstigt werden 
kann. Dieses prozyklische Verhalten des SWP wurde seit seinem Beste-
hen heftig kritisiert. Auch die Reform des SWP im Jahr 2005, die zu einer 
Flexibilisierung führte, änderte nichts Wesentliches an seiner grundsätz-
lich prozyklischen Ausrichtung.28 Im Konjunkturabschwung kann im Fall 
starker Krisen nur unzureichend gegengesteuert werden und in Phasen 
guter Konjunktur wird zu früh gespart. Der zweite Konstruktionsfehler be-
steht darin, dass er nur auf den Finanzierungssaldo des Staates fokussiert 
und die Finanzierungspositionen des Privatsektors (private Haushalte, 
Unternehmen) und des Auslands vernachlässigt. Die Folge war, dass sich 
innerhalb der EU hohe Leistungsbilanzungleichgewichte in den Jahren vor 
der Finanz- und Wirtschaftskrise aufbauten, die trotz der vielfach vorgetra-
genen Kritik zu wenig beachtet wurden. Ein dritter Schwachpunkt ist darin 



37. Jahrgang (2011), Heft 2	 Wirtschaft und Gesellschaft

249

zu sehen, dass die Deregulierung der Finanzmärkte und das Entstehen 
interner Ungleichgewichte (wie z. B. das Entstehen von Immobilienblasen) 
keine Berücksichtigung finden. 

Ein Blick auf die Entwicklung der Defizit- und Schuldendaten der öffentli-
chen Haushalte zeigt, dass die gegenwärtige Krise der Eurozone nicht auf 
die zu laxe Anwendung der korrektiven Komponente in der gegenwärtigen 
Form des SWP zurückzuführen ist. Die Beispiele Irlands und Spaniens 
veranschaulichen das sehr deutlich. Beide Länder wurden im Zuge der 
Krise plötzlich zum Kreis der PIIGS-Staaten29 gezählt und gerieten damit 
ins Visier der Spekulanten auf den Finanzmärkten, obwohl sie seit der 
dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (1999) 
nie gegen den korrektiven Arm des SWP verstießen: 

Spanien hat die 3%-Defizitgrenze zwischen 1999 und 2007 kein einzi-
ges Mal verletzt, und die Schuldenquote des Staates sank von 62% auf 
37%. In den Jahren 2005 bis 2007 erzielte Spanien sogar Budgetüber-
schüsse von bis zu 2% des BIP. In Irland fiel die Schuldenquote des Staa-
tes von 49% sogar auf 25% des BIP, und mit Ausnahme eines Jahres 
wurden immer Budgetüberschüsse erzielt.

Dennoch lagen in beiden Ländern – wie auch in Deutschland und Grie-
chenland – erhebliche makroökonomische Ungleichgewichte vor.30 So 
war in Spanien und Irland die Binnennachfrage kräftig und die Auslands-
verschuldung nahm bei abnehmender Staatsverschuldung zu. In beiden 
Ländern stand den riesigen Leistungsbilanzdefiziten eine hohe Neuver-
schuldung des Privatsektors gegenüber. Da nach der Logik des SWP das 
Augenmerk allein auf den Finanzierungssaldo des Staates gerichtet ist, 
werden sich entwickelnde Ungleichgewichte in den übrigen Sektoren der 
Volkswirtschaft nicht gesehen. Das hat sich nun als fatal erwiesen, signa-
lisiert doch der Leistungsbilanzsaldo die Anfälligkeit gegenüber Spekula-
tionsattacken viel stärker als das Haushaltsdefizit des Staates. Die Wirt-
schaft in Deutschland war geprägt von einer schwachen Binnennachfrage 
und steigenden Leistungsbilanzüberschüssen. Genau umgekehrt war es 
in Griechenland, wo einer starken Binnennachfrage eine zunehmende 
Auslandsverschuldung gegenüberstand. Fazit ist, dass die Ursachen für 
die Krise in der Deregulierung der Finanzmärkte, in den hohen Leistungs-
bilanzungleichgewichten zwischen den Mitgliedstaaten und einer Vertie-
fung der Einkommens- und Vermögensungleichheit zu suchen sind. In 
den Vorschlägen der Kommission werden Ursache und Wirkung verwech-
selt. Die Verschärfung des SWP trägt in keiner Weise zur Bekämpfung der 
Krisenursachen bei. 

Der SWP wurde im Laufe seiner kurzen Geschichte sehr unterschied-
lich angewendet. Bei vergleichsweise geringen Überschreitungen der 
Limits durch Frankreich und Deutschland wurden von der Kommission 
2003 zwar Sanktionen empfohlen, jedoch vom Rat nicht verhängt. Die 
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Nichteinhaltung des Pakts durch Deutschland führte sogar zu einer Klage 
der Kommission beim EuGH. Das ergehende Urteil wurde zum Anlass 
genommen, den Pakt zu reformieren und in einigen Bereichen zu ent-
schärfen. Die massiven Zielverfehlungen Griechenlands noch vor der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise sowie das Melden unrichtiger Defizite vor dem 
Eintritt in die Währungsunion und danach blieben ohne Konsequenzen, 
obwohl diese durchaus auch im Interesse Griechenlands gelegen wären. 
Wäre bereits damals der Druck auf Griechenland erhöht worden, hätte 
sich das Land heute einige der massiven Einschnitte in die öffentlichen 
Haushalte ersparen können. Den Wünschen von Eurostat, die gemelde-
ten Haushaltsdaten der Mitgliedstaaten genauer überwachen zu können, 
wurde damals keine Rechnung getragen.

Die große Gefahr für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Eu-
roraum in den nächsten Jahren besteht nun darin, dass der korrektiven 
Komponente  des verschärften SWP Vorrang eingeräumt wird, um die 
Budgetkonsolidierung rasch voranzutreiben. Bereits im Rahmen der Sta-
bilitätsprogramme 2010 bis 2013 nach Maßgabe des alten SWP sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 2013 ihre öffentlichen Defizite auf unter 
3% des BIP zu senken. Kommt es nicht zu einer zügigen Erholung der 
privaten Nachfrage, droht durch die synchrone Rückführung der Defizite 
ein erneuter Konjunkturrückschlag. Wenn nun aber im Zuge der Verschär-
fung des korrektiven Arms des SWP die Mitgliedstaaten mit Schulden-
quoten über 60% des BIP zu zusätzlichen (vorrangig ausgabenseitigen) 
Konsolidierungen gezwungen werden, könnte dem Euroraum „sogar eine 
ganze verlorene Dekade mit zähen deflationären Tendenzen drohen.“31 
Nach diesem Szenario rücken die Ziele der Europa 2020-Strategie in wei-
te Ferne.

Im Rahmen des präventiven und korrektiven Arms werden die Sankti-
onen verschärft. Bedenklich ist die Möglichkeit der Eröffnung eines Ver-
fahrens wegen eines übermäßigen Defizits bei Nichteinhaltung des Schul-
denkriteriums mit der Möglichkeit von Sanktionen in jenen Fällen, in denen 
die Defizitquote die 3%-Marke unterschreitet. Diese Verschärfung kann 
sich für Länder, die die Schuldenquote erheblich überschreiten (z. B. Grie-
chenland), desaströs auswirken, weil die Rückführung der Schulden in der 
vorgeschlagenen Höhe (jährlich 1/20 des die Schuldenquote von 60% 
des BIP übersteigenden Teils) die ökonomische Situation dieser Länder 
weiter verschlechtern würde und sie damit in eine Schuldenspirale getrie-
ben werden, aus der sie auf längere Sicht nicht mehr herauskommen. Die 
Verschärfung des Schuldenkriteriums steht gerade für die Staaten an der 
Peripherie im Gegensatz zur sozialen Kohäsion in der EU. 

Abzulehnen sind aus demselben Grund auch die mit den Überwa-
chungsverfahren verknüpften finanziellen Sanktionen. Überdies ist es 
politisch wenig klug, wenn Nachfolgeregierungen für die Fehler ihrer Vor-
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gänger sanktioniert werden. Nach den Vorschlägen der Kommission soll 
die Verhängung von Sanktionen im Wesentlichen regelgebunden erfol-
gen („reverse majority voting“). Das ist grundsätzlich kontraproduktiv, weil 
so jene Flexibilität genommen wird, die angesichts der unterschiedlichen 
ökonomischen und budgetären Situationen in den Mitgliedstaaten erfor-
derlich wäre. Letztlich liegt der Entscheidung für eine regelgebundene 
Budgetpolitik und für eine Verhängung von Sanktionen bei Verletzungen 
derselben die Illusion zugrunde, dass sich die Budgetsalden durch Konso-
lidierungsmaßnahmen und die politischen Akteure durch Setzen von ne-
gativen Anreizen gleichsam beliebig steuern lassen. Dabei wird verkannt, 
dass der Budgetsaldo auch das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung 
widerspiegelt. Aus der Vergangenheit ist hinlänglich bekannt, dass regel-
gebundene Politiken immer auch die Gefahr einer Manipulation der Daten 
mit sich bringen. Durch die vorgesehene  Verschärfung des SWP wird ein 
zusätzlicher Anreiz zur Verschleierung der Budgetwahrheit gegeben. 

Gleichzeitig soll aber der Kommission die Möglichkeit geboten werden, 
rascher als bisher auf Fehlverhalten reagieren zu können. Während das 
bestehende Verfahren im Zuge der Reform des SWP 2005 stark verwäs-
sert und daher schwerfällig wurde, wird nunmehr die Möglichkeit früherer 
Sanktionen geschaffen. Bereits dann, wenn der Rat eine Empfehlung nach 
Art. 121 IV AEUV an einen Staat richtet, besteht ohne qualifizierte Mehr-
heit die Möglichkeit, eine verzinsliche Einlage zu fordern. Der Rat hat aber 
nur die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von zehn Tagen den Vorschlag 
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit abzulehnen. Wenn der Rat ein 
übermäßiges Defizit formal festgestellt hat, dann soll er gleichzeitig eine 
unverzinsliche Einlage fordern können. Stellt er in der Folge gemäß Art. 
126 VIII AEUV fest, dass ein Mitgliedstaat der zuvor erlassenen Empfeh-
lung nicht nachgekommen ist, dann folgt eine Geldstrafe. Auch hier ist das 
„reverse majority voting“ vorgesehen. Gegen die Verschärfung der Sankti-
onsmöglichkeiten erhebt Häde (2010) schwere rechtliche Bedenken: 

„Die Kommission stützt den Verordnungsentwurf auf Art. 136 i. V. mit 
Art. 121 VI AEUV. Diese Vorschriften können die genannten Regelungen 
aber rechtlich nicht stützen. Der neue Art. 136 lässt zwar eine verstärkte 
Koordinierung und Überwachung zu. Diese Vorschrift erlaubt aber keine 
inhaltlichen Abweichungen von Art. 126. Und sie verweist ausdrücklich auf 
die in Art. 121  und 126 vorgesehenen Verfahren. Ein abweichendes Ab-
stimmungsverfahren kann Art. 136 daher nicht rechtfertigen. Art. 121 VI 
AEUV ermächtigt nur dazu, die Einzelheiten des Verfahrens der multilate-
ralen Überwachung zu regeln, enthält aber keinerlei Befugnis, Sanktionen 
zu verhängen.“

Das gleiche – so Häde – gilt auch für die vorgesehenen Geldstrafen zur 
Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte. Er qualifi-
ziert diese Bestimmungen in den Legislativvorschlägen als offensichtliche 
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Ultra-vires-Akte mit der Folge, dass die im Überwachungsverfahren ge-
planten Verschärfungen nur mit einer Vertragsänderung umgesetzt wer-
den können. Diese Position hat auch Stefan Griller beim Workshop zur 
„Europäischen Wirtschaftsregierung“ an der Wirtschaftsuniversität Wien 
am 6. Mai 2011 vertreten. Auf den Grundlagen der Art. 121, 126 und 136 
AEUV erscheint die Verstärkung der inhaltlichen Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik zulässig, unzulässig hingegen die Einführung neuer Sankti-
onen wie insbesondere Geldstrafen in Angelegenheiten der Wirtschafts-
politik und das „reverse majority voting“. Diese Regelungen verstoßen 
gegen Art. 121 und 126 AEUV und können daher auch nicht auf Art. 136 
AEUV gestützt werden.32

2.2.2 Neues Verfahren bei einem übermäßigem Ungleichgewicht 

Die Kommission begründet dieses neue Verfahren („Excessive Imbalan-
ce Procedure“) damit, dass bereits vor Ausbruch der großen Finanz- und 
Wirtschaftskrise in einigen Mitgliedstaaten beunruhigende Anzeichen von 
makroökonomischen Ungleichgewichten erkennbar gewesen seien, die 
später Länder wie Griechenland, Irland, Spanien und Portugal in große 
Schwierigkeiten brachten. Der Vorschlag greift damit eine der fundamen-
talen Schwächen des SWP auf. Um zu erkennen, welche Implikationen 
damit verbunden sind, ist es hilfreich, einen kurzen Blick auf die einzelnen 
Stufen des Verfahrens zu werfen.

Zur Wahl der Indikatoren und der Schwellenwerte („Scoreboard“): Zu-
nächst soll im Rahmen des Warnmechanismus die Feststellung von Un-
gleichgewichten mit Hilfe von Indikatoren erfolgen. Offen gelassen wird 
allerdings, welche makroökonomischen Ungleichgewichte erfasst werden 
sollen. Begründet wird dies damit, dass sich die Bedeutung verschiedener 
Ungleichgewichte über die Zeit verschieben kann, so dass der Vorschlag 
de facto offen lassen muss, welche Ungleichgewichte das Verfahren ad-
ressieren soll. In der Präambel wird klargestellt, dass es sich dabei um In-
dikatoren handeln kann, die sowohl externe als auch interne Ungleichge-
wichte umfassen. In späteren Spezifikationen für das wirtschaftspolitische 
Komitee hat die Kommission klargestellt, welche Indikatoren sie im Auge 
hat und welche Schwellenwerte ihr je Indikator für die Mitgliedstaaten der 
Eurozone bzw. der Nicht-Eurozone vorschweben:33

–	 Leistungsbilanzsaldo in % des BIP,
–	 Nettoauslandsposition in % des BIP,
–	 real effektive Wechselkurse (deflationiert mit den Lohnstückkosten),
–	 Exportmarktanteile,
–	 nominelle Lohnstückkosten,
–	 reale Immobilienpreise,
–	 Verschuldung des Privatsektors in % des BIP,
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–	 Kreditvolumen des Privatsektors in % des BIP,
–	 Staatsschulden in % des BIP.

Im Legislativvorschlag bleibt offen, welche Indikatoren im System der 
Überwachung Anwendung finden werden. Nach den Vorstellungen der 
Kommission werden die Indikatoren erst nach Beratung mit den Mitglied-
staaten ausgewählt. Der Rat hat in seinem Report der Task Force vorge-
schlagen, dass die Indikatoren durch eine qualifizierte Mehrheit des Rates 
auf Basis eines Kommissionsvorschlags beschlossen werden sollen. Aber 
beide gehen davon aus, dass die Auswahl der Indikatoren erst nach einem 
parlamentarischen Beschluss über das Verfahren erfolgen soll, somit erst 
bei Einsetzung des Verfahrens. Stehen die Indikatoren fest, werden durch 
die Kommission Schwellenwerte festgelegt. Beide zusammen bilden das 
so genannte „Scoreboard“.

Der Wahl der Indikatoren des „Scoreboard“ kommt entscheidende 
Bedeutung zu. Wirft man einen Blick auf die oben dargestellten mögli-
chen Indikatoren des „Scoreboard“, dann zeigt sich, dass sich das vor-
geschlagene Set sehr stark an den Ungleichgewichten der derzeitigen 
Krise orientiert, also vergangenheitsorientiert ist, und zudem erhebliche 
asymmetrische Verzerrungen aufweist. So etwa wird auf die Entwick-
lung der nominellen Lohnstückkosten abgestellt. Vorzuziehen wäre eine  
Orientierung an den realen Lohnstückkosten, mit dem Ziel diese konstant zu  
halten. Als problematisch wären demnach Abweichungen davon zu  
sehen.

Ein deutlich breiteres Set von Indikatoren hat das Europäische Parla-
ment im Auge:34 

–	 real effektiver Wechselkurs,
–	 Leistungs- /Zahlungsbilanz,
–	� Produktivität (einschließlich Ressourcenproduktivität und totaler Faktorpro-

duktivität),
–	 Lohnstückkosten,
–	� Kreditwachstum und Preisentwicklungen bei Anlagen (einschließlich Ver-

mögenswerte und Immobilienmärkte),
–	 Wachstums- und Investitionsrate,
–	 Erwerbstätigen- und Arbeitslosenquote,
–	 Nettoauslandspositionen,
–	 Entwicklung der Steuergrundlagen,
–	 der Armutsquote und des sozialen Zusammenhalts und
–	 Indikatoren für externe Umweltkosten.

Ein Vergleich der Indikatoren zeigt sehr deutlich den unterschiedlichen 
Zugang zur Problematik. Während die Kommission einseitig die Wettbe-
werbsfähigkeit adressiert, wählt das Europäische Parlament einen we-
sentlich breiteren Zugang, der auch sozialpolitische und ökologische Ent-
wicklungen in das Indikatorenset integriert.  
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Die jüngste politische Debatte über die hohen Leistungsbilanzungleich-
gewichte in der EU hat gezeigt, dass die Beseitigung der Ungleichgewich-
te den peripheren Mitgliedstaaten aufgebürdet werden soll. Besonderer 
Druck geht hierbei von Deutschland aus, das keine Bereitschaft zur Stär-
kung seiner Binnennachfrage (etwa durch nationale Mindestlöhne) zeigt. 
Ein asymmetrischer Abbau widerspricht nicht nur den Zielen des Lissabon-
Vertrags (Steigerung des Wohlstands, Kohäsionsprozess), ein einseitiges 
Aufoktroyieren von Lohnsenkungen führt unmittelbar überdies zu einer 
deflationären Entwicklung in der Eurozone. Der Abbau der Leistungsbi-
lanzungleichgewichte muss daher symmetrisch erfolgen, d. h. durch Re-
allohnerhöhungen in den Überschussländern – (zumindest im Ausmaß 
der Produktivitätszuwächse – und durch moderate Lohnabschlüsse (je-
doch ohne Reallohnsenkungen) in den Defizitländern. Es ist jedoch zu 
befürchten, dass aufgrund der hegemonialen Stellung Deutschlands eine 
einseitige Fokussierung auf Länder mit Leistungsbilanzdefiziten bestehen 
bleiben wird. Es ist ferner zu bezweifeln, dass mit Mehrheitsbeschluss 
des Rates Sanktionen gegen Überschussländer wie Deutschland oder die 
Niederlande politisch durchgesetzt werden können.

Warnungen und Empfehlungen für die Mitgliedstaaten: Bevor erste 
Schritte gegen einen Mitgliedstaat gesetzt werden, erfolgen weitere, tie-
fer gehende Analysen im Rahmen des „Scoreboard“. Das bedeutet, dass 
zu den bereits bestehenden Analysen der Kommission im Rahmen der 
Governance-Struktur (Europäisches Semester, Stabilitätsprogramme,…) 
weitere hinzukommen. Anzumerken ist, dass die Komplexität von Unter-
suchungen im Zusammenhang mit makroökonomischen Ungleichgewich-
ten zwangsläufig zu einem erheblichen Bürokratieaufbau führt. 

Im Anschluss an diese Analysen befindet die Kommission über weitere 
Schritte, bevor der Rat über ein übermäßiges Ungleichgewicht entschei-
det. Er kann den jeweiligen Staat auffordern, einen korrigierenden Maß-
nahmenplan zu erstellen. Die Empfehlungen der Kommission können sich 
dabei auch auf die Lohnpolitik beziehen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass 
die Festsetzung der Löhne Angelegenheit der Kollektivvertragspartner ist 
und bleiben muss. Lohnleitlinien der Kommission stehen in Widerspruch 
zur Tarifvertragsautonomie der Sozialpartner. Aufforderungen an die Re-
gierungen, in die Tarifautonomie einzugreifen, sind aus demokratiepoliti-
schen Erwägungen äußerst fragwürdig. Was Europa braucht, ist nicht ein 
Eingriff in die Lohnpolitik, sondern viel mehr eine verbesserte Koordina-
tion der nationalen Lohnpolitiken, etwa im Rahmen eines wohlverstande-
nen makroökonomischen Dialogs. Das wäre eine wichtige Voraussetzung 
für die Aufgabe der Europäischen Union, die Leistungsbilanzungleichge-
wichte abzubauen.

In ökonomischer Hinsicht beruht dieses Verfahren auf der unrealisti-
schen Vorstellung, komplexe Krisenverschärfungen wie sie sich seit 2008 
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in einzelnen Mitgliedstaaten, in der Eurozone oder weltwirtschaftlich er-
geben haben, in einer Genauigkeit zu prognostizieren, die für mögliche 
Konsequenzen eine tragfähige Grundlage bieten. Zudem wird davon aus-
gegangen, dass  die Beseitigung von makroökonomischen Ungleichge-
wichten von der Politik gesteuert werden kann. Der von der Kommission 
empfohlene mechanistische Scoreboard-Ansatz ist mit mehreren Risiken 
verknüpft:35

–	� Makroökonomische Ungleichgewichte haben eine lange Vorlaufzeit, 
daher ist das Risiko hoch, dass infolge der langen Verfahrensdauer 
die Folgen einer verfehlten Wirtschaftspolitik erst dann sanktioniert 
werden, wenn bereits gegensteuernde Maßnahmen ergriffen wur-
den.

–	� Es besteht die Möglichkeit eines „Fehlalarms“, durch den falsche Sig-
nale an die Finanzmärkte gesendet werden und durch den daher in 
der Folge die wirtschaftliche Situation eines Staates weiter – nicht 
zuletzt auch durch mögliche Sanktionen – verschlechtert wird.

–	� Wie bei anderen Verfahren ist auch hier die Gefahr einer Manipulati-
on von Daten und Statistiken nicht auszuschließen.

Bereits der SWP hat in seiner kurzen Geschichte gezeigt, dass bürokra-
tisch mechanistische Ansätze nur allzu leicht ihr Ziel verfehlen können. 
Das Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht, das in 
seiner Komplexität den SWP bei Weitem übertrifft, läuft Gefahr, die Fehler 
des SWP zu wiederholen. 

Aus demokratiepolitischer Perspektive ist weitere Kritik anzubringen. 
Wenn dieses Verfahren tatsächlich beschlossen wird, dann werden zu tiefst 
ökonomische Fragestellungen aus dem demokratischen Einflussbereich 
der Parlamente herausgenommen und an eine Welt von „Scoreboards“, 
komplizierten Verfahren und Beratungen unter Eliten mit der Konsequenz 
übertragen, dass Empfehlungen ohne vorhergehende öffentliche Debatte 
über das „Scoreboard“ beschlossen werden. Mögliche Maßnahmen zur 
Beseitigung von Ungleichgewichten sind daher demokratiepolitisch nicht 
legitimiert. Auf die rechtlichen Bedenken der im Rahmen der Korrektur der 
makroökonomischen Ungleichgewichte vorgesehenen Geldstrafen wurde 
bereits bei der Kritik am neuen SWP hingewiesen. 

2.3 Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung

Die Forderung nach verlässlichen, zeitnahen Daten für alle Teilsektoren 
des Staates ist verständlich und nachvollziehbar, weil die Nationalstaaten 
selbst diese Daten zur politischen Steuerung dringend benötigen. Proble-
matisch und überzogen ist es hingegen, dass nunmehr alle Staaten auch 
dann, wenn sie eine solide Finanzpolitik betreiben, einer verschärften 
Überwachung unterzogen werden sollen.36 Die Lieferung umfangreicher 
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Daten durch alle Gebietskörperschaften kommt einem „overkill“ gleich, 
der zu einem Bürokratieaufbau in der Kommission und in den Mitglied-
staaten zu einer Überforderung (insbesondere für kleinere Kommunen) 
führt. Ein verschärfter Blick auf die Budget- und Wirtschaftspolitik ist dann 
geboten, wenn die Grenzwerte für die Budgetdefizite wiederholt oder auf 
Dauer erheblich überschritten werden und die ökonomischen Fundamen-
taldaten aus dem Ruder laufen. 

Grundsätzlich ist der Kommission zuzustimmen, wenn sie für die Bud-
getpolitik realistische makroökonomische Annahmen und Prognosen 
fordert. Fraglich erscheint es jedoch, die wirtschaftlichen Prognosen der 
Kommission zum Benchmark zu erheben und sie über die Prognosen der 
nationalen Forschungsinstitute zu stellen. Das Ziel müsste vielmehr da-
rin liegen, der Budgeterstellung Prognosen unabhängiger nationaler For-
schungsinstitute zugrunde zu legen.

Bei einer Rückführung der Defizite sollte davon Abstand genommen 
werden, eine ausgabenseitige Konsolidierung zu favorisieren. Die Einfüh-
rung einer weiteren numerischen Haushaltsregel, wie sie von der Kommis-
sion gefordert wird, ist problematisch, weil sie den makroökonomischen 
Spielraum eines Staates erheblich einschränkt. Das gilt insbesondere für 
Schuldenbremsen nach deutschem Vorbild. Zur Unterstützung des prä-
ventiven Arms des SWP sind mittelfristig ausgelegte Budgetplanungen 
mit der Festlegung von budgetpolitischen Prioritäten und Ausgabeno-
bergrenzen – wie sie in Österreich seit einigen Jahren praktiziert wird 
– vorzuziehen. Sinnvoll wären auch Vorschläge zur Harmonisierung der 
Steuerpolitik und zur Bekämpfung des Steuerbetrugs. Im wettbewerbsori-
entierten Governance-Konzept der Kommission bleiben diese Vorschläge 
jedoch unberücksichtigt.

3. Perspektiven eines alternativen Szenarios zur europäischen  
Steuerungsarchitektur 

Da die Mitgliedstaaten derzeit keine Bereitschaft zur Ausgestaltung ei-
ner europäischen Wirtschaftsregierung und der damit einhergehenden 
Übertragung von wirtschaftspolitischen Kompetenzen erkennen lassen, 
stellt sich vor dem Hintergrund der vorgetragenen Kritik die Frage nach 
einer alternativen Ausgestaltung  der europäischen Governance-Struktur. 
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die bisherige Architektur die Ziele 
der Lissabon-Strategie verfehlte und die neue Gefahr läuft, die EU in ein 
verlorenes Jahrzehnt zu führen. Es bedarf daher eines Paradigmenwech-
sels, der die altbekannten Konzepte zur Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit mit dem Fokus auf Strukturreformen überdenkt und der von einer 
Stärkung sozialer Belange in Richtung einer Sozialunion und ökologischer 
Nachhaltigkeit getragen ist.
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Wenn ein solcher Paradigmenwechsel tatsächlich realisiert werden soll, 
dann greifen Vorschläge zur alternativen Ausgestaltung des SWP deutlich 
zu kurz. So etwa fordern Horn et al. (2010), die Obergrenze für Budgetde-
fizite im SWP durch eine Ober-/Untergrenze für den Leistungsbilanzsaldo 
zu ersetzen. Es ist aber zu bezweifeln, dass sich dieser – sehr mechanis-
tisch ausgerichtete – Vorschlag in der politischen Realität symmetrisch 
umsetzen lassen wird. Weitergehend ist der Vorschlag von Hacker und 
van Treeck (2010). Sie fordern einen neuen Stabilitätspakt, in dem hohe 
Leistungsbilanzungleichgewichte, aber auch sozial- und verteilungspoliti-
sche Maßnahmen zur Stärkung der Binnennachfrage berücksichtigt wer-
den sollen und weisen darauf hin, dass zur Umsetzung der Vorschläge 
die Intensivierung des makroökonomischen Dialogs unerlässlich ist. Aber 
auch sie befürchten, dass es in der Realität zu einer einseitigen Fokus-
sierung auf Staaten mit Leistungsbilanzdefiziten kommen wird. Ergän-
zend schlagen sie einen sozialen Stabilitätspakt vor, der die Dominanz 
der Wettbewerbsorientierung in der europäischen Steuerung ersetzen 
soll. Das Ziel des sozialen Stabilitätspakts liegt in der Koordinierung der 
Mindestlöhne, der Unternehmensbesteuerung und der sozialen Ausgaben 
unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Staaten. Die 
Verwirklichung erfolgt im Rahmen der Europa 2020-Strategie über eine 
Neugestaltung der offenen Methode der Koordinierung. 

Eine umfassendere Perspektive für eine neue europäische Governance 
legte die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik in einem Sonderme-
morandum vor.37 Sie schlagen ein Sieben-Punkte-Programm vor, das an 
den Ursachen der Eurokrise (wie sie auch in diesem Aufsatz skizziert 
werden) anknüpft und einen Weg zu einer ökologisch und sozial verant-
wortlichen Wirtschafts- und Währungsunion skizziert. Ihr Motto könnte mit 
Solidarität statt Konkurrenz umrissen werden. Im Sinne eines umfassen-
den Ansatzes knüpfen die ersten vier Punkte an Maßnahmen zur Verhin-
derung drohender Staatsbankrotte an, die sich zum Teil in Beschlüssen 
des Europäischen Rates vom 24./25. März finden:

I.	� Ausbau des Euro Rettungsschirms: Das Finanzvolumen des allgemeinen 
Schutzschirms (EFSF, EFSM) von bisher 750 Mrd. Euro soll ausgeweitet 
werden, wobei sich die Ausweitung am Umfang der zur Verbesserung des 
Ratings der durch den EFSF nicht ausgegebenen Anleihen bemisst.

II.	� Einführung von Eurobonds zur finanziellen Stabilisierung: Vorgeschlagen 
wird die Einführung von Eurobonds, wobei für die Nutzung von Eurobonds 
ein Limit von 60% des BIP ähnlich wie bei anderen aktuell diskutierten 
Vorschlägen38 eingezogen werden soll. Für darüber hinausgehende Kre-
dite haftet der jeweilige Mitgliedstaat selbst. Durch die Schaffung einer 
Eurobonds-Union würden die Risiken besser beherrschbar.39

III.	� Schuldenschnitt durch Gläubigerbeteiligung („haircut“): Um einen erneu-
ten Absturz von Insolvenz bedrohter Staaten in die Schuldenspirale zu 
verhindern, sollen auch die Gläubiger durch die Aufnahme von Schuldver-
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zichtsklauseln in den Kaufvertrag von Staatsanleihen („Collective Action 
Clauses“) in die Pflicht genommen werden.

IV.	� Weiterer Ankauf von Anleihen durch die EZB und Gründung eines Euro-
päischen Währungsfonds: Der Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB 
und die Regulierung der Finanzmärkte sind fortzusetzen. Zur Sicherung 
des Euro ist ergänzend zur EZB ein Europäischer Währungsfonds zu 
gründen, bei dem die Rettungsschirme, das Eurobonds-Management und 
die Abwicklung der Gläubigerbeteiligung institutionell angesiedelt werden 
sollten.

V.	� Qualitatives Wachstum statt Schrumpfpolitik: Zur Stärkung der Wachstums- 
kräfte in den Krisenländern der Eurozone ist ein in den sozial-ökologi-
schen Umbau eingebettetes Wachstum erforderlich. Gefordert wird eine 
asynchrone Konsolidierung mit einer koordinierten expansiven Fiskalpo-
litik und einem langfristig orientierten öffentlichen Investitionsprogramm. 
Besonders gefordert sind die Überschussländer, die auf diesem Weg ihre 
Binnennachfrage stärken können.

VI.	� Mehr öffentliche Einnahmen und Harmonisierung der Besteuerung von 
Kapitalgesellschaften: Im Rahmen der Steuerpolitik sollen die in vielen 
Ländern geringe Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen und der 
Steuerwettlauf bei der Besteuerung von Kapitalgesellschaften korrigiert 
werden. 

VII.	� Auf dem Weg zu einer Wirtschaftsregierung: Zur Schaffung einer ökolo-
gisch verantwortlichen Wirtschafts-, Fiskal- und Sozialunion wird folgen-
des-Programm vorgeschlagen:
–	� umfassende Regulierung aller Institutionen und Instrumente der Fi-

nanzmärkte,
–	 Stärkung des EU-Haushalts,
–	� stärkere Koordination der nationalen Finanzpolitiken mit der Fokussie-

rung auf die Ziele Arbeit, Umwelt und sozialer Ausgleich,
–	� Ausrichtung der Politik der EZB auch an realwirtschaftlichen Zielen,
–	� Sicherung von Mindeststandards in der Arbeitsmarkt- und Sozialpoli-

tik; verpflichtende Einführung gesetzlicher Mindestlöhne,
–	� Etablierung eines Informationssystems über die Ursachen und Folgen 

zur Erfassung außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte.

Dieses Programm bildet m. E. einen geeigneten Ausgangspunkt für die 
Neuausrichtung der neuen europäischen Steuerung. Die Vorschläge für 
eine umfassende Regulierung der Finanzmärkte und der Banken zur Über-
windung der Bankenkrise greifen zu kurz. Diese Herausforderung muss 
die Europäische Union mit oberster Priorität verfolgen, und dazu gehört 
mehr als die Demokratisierung der Rating-Agenturen und die Regulierung 
der „Schattenbanken“, darunter eine stärkere Eigenkapitalunterlegung 
(Stichwort Basel III), Schaffung von Transparenz, die Einführung einer 
EU-weiten Finanztransaktionssteuer, Genehmigungspflicht für komplexe 
strukturierte Finanzprodukte, Begrenzung der Aufgaben des Finanzsek-
tors, Schließen von Steueroasen etc. Zu wenig hingewiesen wird auf die 
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Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung der Lohnkosten- und Preis-
entwicklung. Die aus makroökonomischer, rechtlicher und demokratiepo-
litischer40 Perspektive kontraproduktive Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts und andere Instrumente aus den Legislativvorschlägen 
der Kommission werden im Sondermemorandum keiner kritischen Würdi-
gung unterzogen. 

4. Resümee und Ausblick

Nach wie vor lasten die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise schwer 
auf der europäischen Wirtschaft. Soll der Euroraum erhalten bleiben, 
muss die Wirtschaftspolitik ihn als eine Einheit verstehen und entspre-
chend offensiv agieren. Die Ausbreitung nationaler Egoismen muss ei-
ner europäischen Perspektive Platz machen. Dazu gehört ein langfristig 
tragfähiger und glaubwürdiger institutioneller Rahmen, der die Wirtschaft 
des Euroraums wieder in ruhigeres Fahrwasser führen kann. Die neue 
Governance-Struktur, die auf den Säulen „Europa 2020-Strategie“, „Eu-
ropäisches Semester“ und der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts sowie der Ergänzung durch ein Verfahren bei makroökonomi-
schen Ungleichgewichten und dem Euro-Plus-Pakt beruht, bringt keinen 
Paradigmenwechsel. Der Europäische Stabilitätsmechanismus ist ein 
wichtiger Schritt zur Stabilisierung, reicht aber nicht aus, um Staatsbank-
rotte zu verhindern und die Bankenkrise zu überwinden. Die Eurozone ist 
nach wie vor weit von einem optimalen Währungsraum entfernt, und das 
Banken- und Finanzsystem ist weiterhin labil. 

4.1 Lösung der Schuldenkrise und die Regulierung der Finanzmärkte

Die neue Governance-Struktur fokussiert auf die Nachkrisenzeit. Es 
macht gewiss Sinn, auf EU-Ebene darüber nachzudenken, allerdings wird 
damit der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Es ist zwar richtig, dass 
die Finanzkrise u. a. ihre Ursachen in internationalen Ungleichgewichten 
hatte, aber das Problem waren nicht die Handelsströme, sondern die da-
hinterliegenden Finanzströme. Während der Handel international geregelt 
ist, unterliegen die Finanzen der nationalen Kontrolle. Das ermöglichte 
Wirkungsketten von Überschüssen in China und Deutschland bis hin zu 
Immobilien-Hypotheken in den USA. Im Euroraum gab es ebenfalls eine 
solche Wirkungskette von den Überschussländern des Nordens zu den 
Staaten an der Peripherie. Das Problem waren – wie gezeigt wurde – 
nicht die Budgetdefizite (Griechenland ausgenommen), sondern die Im-
mobilienblasen (Irland, Spanien), die von den Banken in Deutschland, den 
Niederlanden, in Österreich und anderswo finanziert wurden. Der notwen-
dige erste Schritt muss daher darin bestehen, die europäische Schulden-
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krise durch eine Regulierung der Finanzmärkte zu lösen. Die Reformen 
in diesem Bereich sind bislang zu bescheiden geblieben. Das Instrumen-
tarium zur Regulierung reicht von einer Schrumpfung des Bankensektors 
über eine stärkere Eigenkapitalunterlegung bis hin zur Schaffung von Eu-
robonds und der Einführung einer Finanztransaktionssteuer.

4.2 Neue Governance-Struktur 

Europa erzielte schon vor der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise 
nicht jenes Wirtschaftswachstum, das zur Erreichung der Ziele der Lis-
sabon-Strategie notwendig war. Zu Recht wurde sie kritisiert, weil sie zu 
einseitig auf angebots- und marktorientierte Prinzipien ausgerichtet war. 
Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass mit der Fortführung des alten 
„policy mix“ die Ziele der Europa 2020-Strategie erreicht werden. Die 
zur Zielerreichung empfohlenen Politiken basieren weiterhin auf den alt-
bekannten Konzepten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Überlegenheit des Marktes. Sie setzen die auf Strukturreformen, Flexi-
bilisierungen und wettbewerbserhöhende Maßnahmen abzielende Politik 
nahtlos fort, während die Bemühungen im Hinblick auf eine Stärkung der 
sozialen und ökologischen Dimension wenig ambitioniert bleiben. Europa 
braucht daher dringend einen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel. 
Die Vernachlässigung der Nachfrageseite und die zunehmende Ungleich-
heit in der Verteilung von Einkommen und Vermögen, die von namhaften 
Ökonomen als eine der Hauptursachen für das Entstehen der Finanzkrise 
gesehen wird, haben die Entwicklung der Masseneinkommen gedämpft. 
Daher dürfen lohn- und verteilungspolitische Fragen nicht länger aus der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung ausgeklammert werden. 

Auch im Europäischen Semester bleiben zentrale Aspekte weitgehend 
unberücksichtigt, darunter insbesondere das Ziel einer stärkeren sozialen 
Kohärenz, der Ausgleich außenwirtschaftlicher Asymmetrien, eine stär-
kere lohnpolitische Koordinierung und die angesichts des schädlichen 
Steuerwettbewerbs dringend erforderliche Harmonisierung der Unterneh-
mensbesteuerung in Europa. 

4.3 Die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Die Verschärfung des SWP geht von der irrtümlichen Annahme aus, 
dass die hohen Staatsschulden der Mitgliedstaaten die Folge eines ver-
schwenderischen Lebensstils seien und nicht der Finanzmarktkrise und 
der damit verbundenen Stützung der Banken und der Konjunktur – zu 
der die Kommission die Mitgliedstaaten in der Rezession aufgerufen hat 
– geschuldet sind. Es ist offensichtlich, dass die gegenwärtige Krise der 
Eurozone nicht auf die zu laxe Anwendung des SWP zurückzuführen ist. 
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In den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden Ursache und 
Wirkung vernachlässigt.

Einer der wesentlichen Konstruktionsfehler des SWP besteht darin, 
dass er nur Defizite sanktioniert und keine Anreize setzt, in Boompha-
sen Überschüsse zu erzielen, mit denen eine Überhitzung der Wirtschaft 
vermieden und eine Budgetkonsolidierung begünstigt werden kann. Die-
ses prozyklische Verhalten des SWP wurde seit seinem Bestehen heftig 
kritisiert. Im Konjunkturabschwung kann in schweren Krisen nicht ausrei-
chend  gegengesteuert werden und in Phasen guter Konjunktur wird zu 
früh gespart.

Ein Therapievorschlag, der durch die geplanten Verschärfungen ledig-
lich „more of the same“ vorsieht, ist daher vorab zum Scheitern verur-
teilt. Mehr noch, da nunmehr der Konsolidierungszwang durch zusätzli-
che Regeln (wie z. B. die Schuldenbremse) und durch die Verschärfung 
des Schuldenkriteriums verstärkt wird, erhöht sich als Folge einer EU-weit 
synchronen Konsolidierungsstrategie die Gefahr einer lang anhaltenden 
deflationären Entwicklung. Da insbesondere der Konsolidierungsdruck 
auf die hoch verschuldeten peripheren Staaten weiter erhöht wird, wird 
der soziale Kohäsionsprozess in der EU gefährdet. Damit rücken die Ziele 
der Europa 2020-Strategie in weite Ferne. Zielführender als eine Schul-
denbremse sind mittelfristig orientierte Ausgabenobergrenzen, die sich in 
Österreich mit dem Bundesfinanzrahmen bisher bewährt haben. 

4.4 Neues Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten

Mit diesem Vorschlag greift die Kommission eine zweite fundamentale 
Schwachstelle des SWP auf, der ausschließlich den öffentlichen Sektor 
adressiert und den privaten Sektor der Wirtschaft (Haushalte, Unterneh-
men) und das Ausland unbeachtet lässt. Die Finanzkrise hat deutlich ge-
macht hat, dass es in der Eurozone sowie in der EU insgesamt verstärkter 
wirtschaftspolitischer Koordination bedarf. 

Dieser Vorstoß ist grundsätzlich zu begrüßen, aber das vorgeschlagene 
Überwachungsverfahren weist gravierende Schwachstellen auf. Die Indi-
katoren und Schwellenwerte für das Überwachungssystem („Scoreboard“) 
werden erst nach Beschluss über das Verfahren festgelegt, obwohl diesen 
eine entscheidende Bedeutung zukommt. Die derzeitigen Vorschläge der 
Kommission lassen erkennen, dass das Indikatorenset an den Ungleich-
gewichten der bestehenden Krise anknüpft und daher vergangenheitsori-
entiert ist. Es weist mit der einseitigen Ausrichtung auf die Wettbewerbsfä-
higkeit erhebliche asymmetrische Verzerrungen auf. Die Entwicklung der 
realen Lohnstückkosten werden ebenso ignoriert wie die Notwendigkeit, 
sozialpolitische und ökologische Entwicklungen zu berücksichtigen. Es ist 
daher zu befürchten, dass aufgrund der hegemonialen Stellung Deutsch-
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lands eine einseitige Fokussierung auf Länder mit Leistungsbilanzdefizi-
ten erfolgen wird. Der von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene 
„Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“, der schließlich in entschärfter Form in 
den Euro-Plus-Pakt mündete, untermauert diese Befürchtung. Ein asym-
metrischer Abbau von Ungleichgewichten widerspricht jedoch nicht nur 
den Zielen des Lissabon-Vertrags (Steigerung des Wohlstands, Kohäsi-
onsprozess), ein einseitiges Aufoktroyieren von Lohnsenkungen führt un-
mittelbar zu einer deflationären  Entwicklung in der Eurozone. Der Abbau 
der Leistungsbilanzungleichgewichte muss daher symmetrisch erfolgen, 
d. h. durch Reallohnerhöhungen in den Überschussländern – zumindest 
im Ausmaß der Produktivitätszuwächse – und durch moderate Lohnab-
schlüsse (jedoch ohne Reallohnsenkungen) in den Defizitländern. 

Wenn dieses Verfahren tatsächlich beschlossen wird, dann werden zu-
tiefst ökonomische Fragestellungen aus dem demokratischen Einflussbe-
reich herausgenommen und an eine Welt mit „Scoreboards“, komplizierten 
Verfahren und Beratungen unter Eliten mit der Konsequenz übertragen, 
dass Empfehlungen ohne vorhergehende öffentliche Debatte beschlos-
sen werden. Mögliche Maßnahmen zur Beseitigung von Ungleichgewich-
ten sind daher demokratiepolitisch unzureichend legitimiert.

4.5 Demokratiepolitische und rechtliche Bedenken 

Mit der geplanten Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen 
des SWP und des Verfahrens wegen makroökonomischer Ungleichge-
wichte wird ein demokratiepolitischer Sündenfall begangen. Die ohnehin 
schwach legitimierte Beschlussfassung im Rat wird durch das „reverse 
majority voting“ weitgehend an die demokratisch nicht legitimierte Kom-
mission übertragen. Demnach sollen demokratische Regeln bürokrati-
schen Platz machen. Entsprechend dem „reverse majority voting“ gel-
ten Vorschläge der Kommission über Sanktionen (Geldstrafen) dann als 
angenommen, wenn der Rat diese nicht innerhalb von zehn Tagen mit 
qualifizierter Mehrheit ablehnt. Aus rechtlicher Perspektive bedürfen die 
vorgesehenen Verschärfungen einer Vertragsänderung, weil Art. 121, 126  
und 136 AEUV keine Befugnis zur Verhängung von Sanktionen enthält. 

4.6 Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung

Die zusätzliche Einführung weiterer nationaler Haushaltsregeln, etwa 
nach dem Vorbild der deutschen Schuldenbremse, engt den budgetpoli-
tischen Handlungsspielraum weiter ein. Zusammen mit der Verschärfung 
des SWP ist diese Komponente der Governance-Struktur einseitig auf 
Kürzungen ausgerichtet: Kürzungen von Löhnen, Streichen von Arbeits-
plätzen, Kürzen von Sozialleistungen und anderen öffentlichen (Dienst-)
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Leistungen. Damit werden der breiten Masse der Bevölkerung die hohen 
Kosten der Krise umgehängt.

Auf dem Hintergrund dieser Kritik lässt sich zusammenfassend eine Rei-
he von Schlussfolgerungen ziehen. Die neue Governance-Struktur ist 

–	� unvollständig, weil eine umfassende Regulierung der Finanzmärkte, 
die mit oberster Priorität zu verfolgen wäre, auf die lange Bank ge-
schoben wird;

–	� ungeeignet, die Ziele der Europa 2020-Strategie zu erreichen, weil 
der wettbewerbs- und marktorientierte Ansatz weiter dominiert und 
damit lohn- und verteilungspolitische Fragen – letztere haben we-
sentlich zur Entstehung der Finanzkrise beigetragen – de facto aus 
der wirtschaftspolitischen Koordination ausgeklammert werden;

–	� ungeeignet, jenes wirtschaftspolitische Umfeld zu schaffen, das zum 
Abbau der Staatsschulden erforderliche Wirtschaftswachstum zu 
schaffen, weil der budgetpolitische Handlungsspielraum der Staaten 
durch die Verschärfung des SWP erheblich eingeschränkt, auf die 
Anwendung der sogenannten „Goldenen Regel“41 und auf eine stär-
kere makroökonomische Koordinierung (inklusive einer Steuerkoor-
dination und -harmonisierung) im Rahmen des „Makroökonomischen 
Dialogs“ verzichtet wird;

–	� ungeeignet, künftige Krisen zu vermeiden, weil in keiner Weise ge-
währleistet ist, dass der Abbau von makroökonomischen Ungleichge-
wichten symmetrisch erfolgt;

–	� demokratiepolitisch und rechtlich bedenklich, weil demokratische 
Mechanismen ausgehebelt und durch komplizierte bürokratische 
Mechanismen ersetzt werden, gegen die zum Teil vertragsrechtliche 
Bedenken bestehen.

Die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die Einführung 
weiterer numerischer Haushaltsregeln, ein überzogenes Datenmeldesys-
tem, das neue Verfahren wegen makroökonomischer Ungleichgewichte 
und der Euro-Plus-Pakt sind in der geplanten Konzeption aus ökonomi-
schen Erwägungen verzichtbar. Natürlich braucht die Finanzpolitik Daten 
zur Steuerung, Anreize zum Sparen in konjunkturell guten Zeiten, und es 
besteht die Notwendigkeit, dass die Leistungsbilanzungleichgewichte in 
der Eurozone abgebaut werden, aber es gibt berechtigte Zweifel, ob die 
geplante Steuerungsarchitektur adäquat ist. Das Risiko des Scheiterns 
ist hoch, die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung könnten 
negativ sein, so dass dem Euroraum mit dieser Struktur sogar ein verlo-
renes Jahrzehnt mit zähen deflationären Tendenzen drohen könnte. Eine 
Abschwächung der negativen Entwicklungen ist allenfalls dann zu erwar-
ten, wenn die Anwendung der Verfahren weniger streng erfolgt als in den 
derzeitigen Plänen vorgesehen, wenn die Mitgliedstaaten statt Schulden-
bremsen mittelfristige Budgetplanungen mit Ausgabenobergrenzen nach 
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österreichischem Vorbild implementieren und zu einem glaubwürdigen 
Verfahren für den symmetrischen Abbau von Leistungsbilanzungleichge-
wichten finden.  

Die in der neuen europäischen Governance angelegte Entdemokrati-
sierung, Verbürokratisierung und Verschärfung von Steuerungsmechanis-
men sowie die Entsolidarisierung über den Abbau sozialstaatlicher Leis-
tungen und der Druck auf Lohnfindungsprozesse sind keine Option, mit 
der es gelingen kann, die Ziele der Europa 2020-Strategie zu erreichen. 
Unerlässliche Voraussetzung dafür ist es, die alte und neue europäische 
Governance-Struktur in weiten Teilen neu zu gestalten und alte Muster zu 
überdenken. Notwendig ist ein Paradigmenwechsel, der die altbekann-
ten Konzepte zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit mit dem Fokus auf 
Strukturreformen überdenkt und der von einer Stärkung sozialer Belange 
in Richtung einer Sozialunion und ökologischer Nachhaltigkeit getragen 
ist. Prioritär bedarf es umfassender Maßnahmen zur  Regulierung der Fi-
nanzmärkte, von der Regulierung der Schattenbanken, einer Neuausrich-
tung der Rating-Agenturen, eine stärkere Eigenkapitalunterlegung (Basel 
III), Schaffung von Transparenz, Einführung einer EU-weiten Finanztrans-
aktionssteuer bis hin zur Schließung von Steueroasen. Nur wenn es ge-
lingt, den Primat der Politik über die Finanzmärkte zu erobern, wird es 
auch gelingen, die Wirtschafts- und Sozialpolitik zu gestalten. Zweitens 
bedarf es weiterer Maßnahmen zur Überwindung der Schuldenkrise, etwa 
die Einführung von Eurobonds einschließlich der Gründung eines euro-
päischen Währungsfonds, einen sofortigen Schuldenschnitt durch eine 
Gläubigerbeteiligung und  die fortgesetzte Bereitschaft der EZB, Staats-
anleihen anzukaufen. Drittens ist zur Bewältigung des Schuldenproblems 
eine Stärkung des Wirtschaftswachstums erforderlich. Die Forcierung von 
Wachstumsbereichen muss von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit 
begleitet werden. Viertens gilt es, Fehlentwicklungen in der Steuerpolitik 
zu beseitigen, darunter den Steuerwettlauf in der Unternehmensbesteue-
rung zu stoppen und die in vielen Mitgliedstaaten zu geringe Besteuerung 
hoher Einkommen und Vermögen zu korrigieren. Schließlich – und das 
ist wohl die größte Herausforderung – muss es mittelfristig darum gehen, 
eine EU-Wirtschaftsregierung mit dem Ziel zu formen, eine ökologisch 
verantwortliche Wirtschafts- und Währungs-, Fiskal- und Sozialunion zu 
schaffen. Dazu müssen aber die politischen Eliten und ihre Apparate  
lernen, in Win-Win-Situationen zu denken.
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Anmerkungen

1  	Corporate EUtopia (2011) p. 13. 
2  	Die rechtliche Umsetzung der Beschlüsse des Rates war zum Zeitpunkt des Redakti-

onsschlusses im Laufen. Die sich in den Verhandlungen zwischen dem Europäischen 
Parlament, der Kommission und dem Rat abzeichnenden Änderungen bleiben unbe-
rücksichtigt.

3  Für eine Abgrenzung zwischen „Government“ und „Governance“ siehe Heise/Heise 
(2010).

4  	European Commission (2010a).
5  	European Commission (2010b). 
6  	European Council (2010a).
7  	Rat der Europäischen Union (2011).
8  	Details siehe Rat der Europäischen Union (2011), Anlage II.
9  	Der Anteil Österreichs beträgt 2,783%, das sind rund 2,23 Mrd. Euro.
10  	Z. B durch Etablierung einer „Innovationsunion“ oder einer „Europäischen Plattform 

zur Bekämpfung der Armut“. Zu den EU-Flagship Initiatives siehe: European Commis-
sion (2010c).

11  	Siehe dazu European Commission (2010c).
12  	Die Europäische Kommission hat diesen Bericht erstmals im Jänner 2011 vorgelegt. 

Siehe dazu Europäische Kommission (2011a). 
13  	Die Darstellung nimmt nur Bezug auf die Legislativvorschläge der Kommission, es wird 

kein Vergleich mit dem Report der Task Force angestellt.
14  	Mit der deutschen Schuldenbremse wird die strukturelle, also von der Konjunktur un-

abhängige, staatliche Neuverschuldung auf maximal 0,35% des BIP beschränkt, die 
alleine dem Bund zugestanden wird. Ausnahmen (etwa für Naturkatastrophen oder 
Wirtschaftskrisen) sind vorgesehen. Für eine Kritik an der deutschen Schuldenbremse 
siehe Horn et al. (2011).

15  	Europäische Kommission (2010d) 4. 
16 	Siehe dazu European Commission (2011b).
17  	Siehe dazu Rat der Europäischen Union (2011), Anlage I.
18  	Freiwillig beigetreten sind Bulgarien, Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumäni-

en.
19  	Hinsichtlich der Harmonisierung der Körperschaftsteuer wird nur auf eine gemeinsa-

me konsolidierte Bemessungsgrundlage hingewiesen.
20  	Siehe dazu Bolte (2010) und insbesondere  Klatzer/Schlager (2011).
21  	Siehe z. B. Fitoussi/Stiglitz (2009) und Horn et al. (2009).
22  	Siehe dazu Sondermemorandum (2011) 20, das allerdings noch auf die erste Ausfor-

mung, den „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“, Bezug nimmt.
23  	DGB Bundesvorstand (2011).
24 	Workshop zur „Europäischen Wirtschaftsregierung“ an der Wirtschaftsuniversität 

Wien am 6. Mai 2011.
25  	Siehe Financial Times (2011).
26  	Zitiert bei Koza (2011) 6.
27  	Economist (2010).
28  	Siehe dazu Mozart/Rossmann (2005).
29  	Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien.
30  	Siehe dazu ausführlich Horn et al. (2010).
31  	Siehe dazu Hacker/van Treeck (2010).
32  	Griller (2011).
33  	European Commission (2011b), Tabelle 1, S. 7.



Wirtschaft und Gesellschaft	 37. Jahrgang (2011), Heft 2

266

34  	Europäisches Parlament (2010b), Empfehlung 1 im Anhang, S. 13.
35  	Siehe dazu Bundesarbeitskammer (2011) 11.
36  	Siehe dazu Bundesarbeitskammer (2011) 7.
37  	Siehe dazu das Sondermemorandum (2011).
38  	Siehe dazu auch die Eurobonds-Vorschläge von Delpla/von Weizsäcker (2010) sowie 

Juncker/Tremonti (2010). Nach dem Vorschlag von Juncker/Tremonti liegt das Limit 
aktuell bei 50% des BIP, langfristig nur noch bei 40%.

39  	Zu den Vorteilen einer Eurobonds-Union siehe Sondermemorandum (2011) 13f und 
Horn et al. (2011) 7ff.

40  	Zur Kritik der neuen europäischen Governance aus demokratiepolitischer Perspektive 
wird auf den Aufsatz von Klatzer/Schlager (2011) hingewiesen.

41  	Siehe dazu Mozart/Rossmann (2005). Durch sie kann eine ausreichende Investiti-
onstätigkeit der öffentlichen Hand ermöglicht werden. Sie ist keine fiskalische Regel 
im engen Sinn, sondern bedeutet, dass öffentliche Investitionen aus den budgetären 
Ausgaben herausgerechnet werden. Kurzfristig kann sie zur Erhöhung des Schulden-
standes führen, langfristig wird sich dieser aber aufgrund der positiven Wachstumsef-
fekte wieder reduzieren.
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Zusammenfassung

Die jüngste Krise der Finanzmärkte konnte nur mit Mühe abgewendet werden und 
hat in vielen Volkswirtschaften einen tiefen Wirtschaftseinbruch ausgelöst. Als Folge der 
Banken- und Konjunkturstützungspakete stiegen die Staatsschulden massiv an. Gleich-
zeitig wurden die Schwachstellen der wirtschaftspolitischen Steuerung schonungslos 
offengelegt, insbesondere das Ausblenden der hohen Leistungsbilanzungleichgewichte 
in der Eurozone. Den Anstieg der Staatsschulden hat die EU zum Anlass genommen, 
die wirtschaftspolitische Steuerungsarchitektur zu reformieren. Kern der Reform ist das 
sogenannte „Six Pack“, das eine Verschärfung des Stabilitäts- und Wachtsumspakts 
sowie ein neues Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten mit sich bringt. 
Zur Stabilisierung des Euroraums wird ab 2013 der Europäische Stabilitätsmechanismus 
etabliert. In diesem Beitrag wird geprüft, ob die neue Steuerungsarchitektur geeignet ist, 
künftige Krisen zu vermeiden und die Ziele der Europa 2020-Strategie zu erreichen. Der 
Befund fällt negativ aus. Die Verschärfung des Stabilitätspakts trägt nicht zur Bekämp-
fung der Krise bei, weil Ursache und Wirkung verwechselt werden. Das Verfahren zur 
Beseitigung von Ungleichgewichten weist mit seiner einseitigen Ausrichtung auf die Wett-
bewerbsfähigkeit erhebliche asymmetrische Verzerrungen auf. Mit der geplanten Steue-
rungsarchitektur könnte dem Euroraum ein verlorenes Jahrzehnt mit zähen deflationären 
Tendenzen drohen. Europa braucht daher einen Paradigmenwechsel, der die altbekann-
ten Konzepte zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit mit dem Fokus auf Strukturrefor-
men überdenkt und von einer Stärkung sozialer Belange in Richtung einer Sozialunion 
und ökologischer Nachhaltigkeit getragen ist. Oberste Priorität haben die Regulierung 
der Finanzmärkte und die Verringerung der Ungleichheit von Einkommen und Vermögen.



37. Jahrgang (2011), Heft 2	 Wirtschaft und Gesellschaft

269

Dienstleistungen im Strukturwandel:  
Entwicklung und Perspektiven für Wachstum 

und Beschäftigung in Europa

Hagen Krämer

1. Einleitung

In der Diskussion über Wachstumsmöglichkeiten und -bedingungen 
steht in der Regel die durchschnittliche Wachstumsrate eines Landes oder 
einer Region im Mittelpunkt des Interesses. Eine solche gesamtwirtschaft-
liche Betrachtungsweise lässt jedoch unberücksichtigt, dass die verschie-
denen Sektoren einer Ökonomie ganz unterschiedliche Wachstumsraten 
aufweisen. Neben stark wachsenden existieren häufig auch langsam 
wachsende oder sogar schrumpfende Wirtschaftsbereiche. Bekanntlich 
hat sich in fast allen europäischen Ländern in den vergangenen Dekaden 
ein unterdurchschnittliches Wachstum bzw. ein Rückgang der Landwirt-
schaft (primärer Sektor) und der Industrie (sekundärer Sektor) vollzogen, 
während sich im Dienstleistungssektor (tertiärer Sektor) ein überdurch-
schnittliches Wachstum ergeben hat. Solche verschiedenen sektoralen 
Wachstumsgeschwindigkeiten sind Kennzeichen eines strukturellen Wan-
dels. Die Tatsache, dass sich in einer Ökonomie ein Strukturwandel voll-
zieht, ist beileibe nichts Ungewöhnliches; dieser stellt aus historischer 
Perspektive vielmehr den Normalfall in der wirtschaftlichen Entwicklung 
einer Volkswirtschaft dar. Er wird u. a. von veränderten Präferenzen der 
Konsumenten, der technologischen Entwicklung sowie von Veränderun-
gen in der nationalen und internationalen Arbeitsteilung hervorgerufen.

Nach allgemeiner Auffassung in den Wirtschaftswissenschaften ist es 
in der Regel ein ebenso kostspieliges wie vergebliches Vorhaben, den 
Strukturwandel aufhalten zu wollen. In der wirtschaftspolitischen Praxis 
vieler Länder ist jedoch die Tendenz zu beobachten, dass eher bestehen-
de Wirtschaftsstrukturen durch politische Maßnahmen wie beispielsweise 
Subventionen konserviert werden oder der Strukturwandel verlangsamt 
wird, als dass eine aktive Förderung des Strukturwandels erfolgt. Auf die-
se Weise versucht man, die vom Strukturwandel negativ betroffenen Men-
schen zu unterstützen, die sich (häufig von den Medien unterstützt) hör-
bar artikulieren und von der Politik eine Sicherung ihrer Arbeitsplätze und 
Einkommen erwarten. Dies wird besonders dann der Fall sein, wenn sich 
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die betroffenen Wirtschaftsbereiche in einer Region bündeln, sodass die 
negativen Folgen eines Abbaus von Arbeitsplätzen in einem bestimmten 
Gebiet besonders konzentriert auftreten. Häufig gerät dabei aber aus dem 
Blickfeld, dass sich im Zuge des Strukturwandels in anderen Bereichen 
neue Möglichkeiten für Wachstum und Beschäftigung ergeben, deren För-
derung sich als langfristig sinnvoll für die Ökonomie erweisen kann. 

Im Folgenden soll auf einige Aspekte des Strukturwandels eingegan-
gen und dargestellt werden, in welchen Wirtschaftsbereichen der europä-
ischen Wirtschaft in den kommenden Jahren mit überdurchschnittlichem 
Wachstum und zusätzlicher Beschäftigung zu rechnen ist. Dabei wird 
versucht, einen Ausblick bis zum Jahr 2020 zu geben. Ebenfalls werden 
die Konsequenzen für die Wirtschaftsstruktur, die Beschäftigung und die 
Anforderungen an Wissen und Fähigkeiten angesprochen. 

2. Dienstleistungen im historischen Entwicklungsprozess

Es gibt vielerlei Hinweise darauf, dass Dienstleistungen auch weiterhin 
ein zentrales Element der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung sein 
werden. Bereits in der Vergangenheit hat der Trend zur Tertiarisierung 
sowohl für ein kräftiges Wachstum des Dienstleistungssektors gesorgt als 
auch dafür, dass der „Dienstleistungsgehalt“ von Industriegütern stark zu-
genommen hat. So ist das dynamische Dienstleistungswachstum in fast 
allen Ländern einer der auffälligsten sozialen, politischen und wirtschaft-
lichen Trends in den letzten Jahrzehnten. Heute werden fast drei Viertel 
der Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union durch Dienstleistungen 
erbracht. Und man kann davon ausgehen, dass sich dieser Trend des 
Dienstleistungswachstums noch einige Zeit lang weiter fortsetzen wird. 

Für dieses spezifische Muster des Strukturwandels wird häufig das 
„Fuchs‘sche Gesetz“ angeführt. Viktor Fuchs (1968, 1980) zeigte, dass es 
einen gut abgesicherten Zusammenhang zwischen dem Wachstum des 
Pro-Kopf-Einkommens und dem Dienstleistungsanteil am Bruttoinlands-
produkt und an der Beschäftigung gibt. Gemäß dieses „Gesetzes“ nähern 
sich Volkswirtschaften asymptotisch einem maximalen Wert an. Die zu-
grundeliegende Schätzfunktion hat sich als erstaunlich robust erwiesen 
und ist auch für die jüngere Vergangenheit empirisch gut belastbar.1 Wie 
Abbildung 1 verdeutlicht, folgen zahlreiche europäische Länder der ten-
denziellen Entwicklung, die sich bereits in den USA vollzogen hat.

Betrachtet man den Dienstleistungssektor im Detail, so stellt man fest, 
dass es sich um einen recht heterogenen Sektor handelt. Auf der einen 
Seite finden sich einfache Dienstleistungen, die gering entlohnt werden. 
Auf der anderen Seite aber ebenso hoch spezialisierte Dienstleistungen, 
mit denen gesamtwirtschaftliche Spitzeneinkommen erzielt werden. Es 
existieren sowohl „Stand-alone“-Dienstleistungen, d. h. Leistungen, die mit 
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Quelle: Schettkat (2010) 17.

Abbildung 1: Dienstleistungsanteil und Pro-Kopf-Einkommen im 
Entwicklungsprozess

vergleichsweise geringem Einsatz an physischen Inputs erstellt werden, 
als auch Dienstleistungen, die nur in Kombination mit anderen Dienstleis-
tungen oder mit einem nennenswerten Güterinput nutzbar sind. Ein an-
deres wesentliches Differenzierungsmerkmal stellt die zeitlich-räumliche 
Dimension der Dienstleistungserbringung dar. Es kann einerseits unter-
schieden werden in sogenannte Uno-actu-Dienstleistungen (hier erfol-
gen Produktion und Konsum der Dienstleistungen zur selben Zeit und am 
selben Ort), deren Verbreitungsmöglichkeit aufgrund dieser Eigenschaft 
stark eingeschränkt ist. Andererseits finden sich – mit stark zunehmender 
Tendenz – digitalisierbare Dienstleistungen, die gespeichert und transpor-
tiert werden können und damit auch (international) handelbar sind. Da-
rüber hinaus existiert eine Vielzahl von anderen Differenzierungskriterien 
für Dienstleistungen.2 Durch den technischen Fortschritt und durch Inno-
vationen im Dienstleistungssektor kommen ständig neue und andersarti-
ge Dienstleistungen dazu. Im Zuge des Strukturwandels wird sich daher 
auch der Dienstleistungssektor weiter entwickeln und ausdifferenzieren.

3. Dienstleistungen in der Europäischen Union

In der EU-253 wurden im Jahr 2008 rund 72% der gesamtwirtschaftli-
chen Bruttowertschöpfung im Dienstleistungssektor erwirtschaftet.4 Damit 
liegt der europäische Dienstleistungsanteil unter dem Wert in den USA, 
wo dieser Anteil im gleichen Jahr fast 75% betrug. Die Länder in der EU 

Anteile der Dienstleistungsbeschäftigung an der Beschäftigung insgesamt, Deutschland, 

Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Spanien im Vergleich zur historischen 

Entwicklung der USA (1960, 1970, 1980, 1990, 2000)

Für die Defi nition der Sektoren siehe Tabelle 1.

Quelle: Berechnungen basieren auf OECD Daten (OECD 2000), Verlauf der USA: Regression auf Basis historischer 
Daten, Einkommen in US$-PPPs.
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mit dem höchsten Dienstleistungsanteil am Bruttoinlandsprodukt waren 
2008 Luxemburg (85,2%), Griechenland und Zypern (jeweils 78,5%) so-
wie Frankreich und Großbritannien, deren Anteil bei jeweils ca. 75,5% lag. 
Deutschland (69,5%) und Österreich (68%) sind dagegen zwei Länder, 
die im EU-Vergleich einen unterdurchschnittlich großen Anteil des Dienst-
leistungssektors an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung auf-
weisen. Dennoch werden auch hier mehr als zwei Drittel und damit der 
weitaus größte Teil der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung im Dienst-
leistungssektor erzielt.

Auch für die Beschäftigung in Europa sind Dienstleistungen von sehr 
großer und stetig wachsender Bedeutung. In jedem einzelnen Land der 
EU-25 ist jeweils mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen im Dienstleis-
tungssektor beschäftigt. Im Durchschnitt lag 2008 der Dienstleistungs-
anteil an der Beschäftigung in der EU-25 bei rund 71% und war damit 
mehr als doppelt so hoch wie der Anteil, den der Landwirtschafts- und 
der Industriesektor zusammen aufweisen. Auch bei dieser Größe liegen 
die USA im Vergleich der hoch entwickelten Volkswirtschaften weit vorne: 
Fast 80% der US-amerikanischen Beschäftigten sind im Dienstleistungs-
sektor tätig. Bei den führenden EU-Ländern liegen allein die Niederlande 
mit 80,2% auf Höhe des US-Wertes. Alle anderen EU-Länder liegen mehr 
oder weniger deutlich unter der amerikanischen Größenordnung. In den 
führenden EU-Ländern Belgien, Großbritannien, Frankreich und Luxem-
burg liegen die Werte zwischen 76% und 78%. Österreich mit einem An-
teil von 70,8% und Deutschland mit einem Anteil von ca. 72,5% wiesen 
2008 Werte auf, die in der Nähe des EU-Durchschnitts liegen. 

Die beschäftigungsstärkste Branche im Dienstleistungssektor ist der 
Handel, in dem 2008 europaweit über 20% aller Dienstleistungsarbeits-
plätze angesiedelt waren. Der Bereich Dienstleistungen für Unternehmen5 
ist mit einem Arbeitsplatzanteil von fast 19% an der gesamten Dienst-
leistungsbeschäftigung ähnlich groß. Danach folgt der Teilsektor Gesund-
heits- und Sozialwesen (13% aller Dienstleistungsarbeitsplätze).6

Im Hinblick auf die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen ist der Dienst-
leistungssektor in der jüngeren Vergangenheit von zentraler Bedeutung 
gewesen. Ein Netto-Beschäftigungsaufbau ist seit 2000 in Europa nur 
im Dienstleistungssektor erfolgt (vgl. Abb. 2). Diese Entwicklung lässt 
sich in fast allen europäischen Ländern beobachten. Dagegen bauen die 
Landwirtschaft und die Industrie europaweit Beschäftigung ab, egal ob 
in Köpfen oder nach dem Arbeitsvolumen (tatsächlich geleistete Arbeits-
zeit aller Erwerbstätigen) gemessen. Gegen den europäischen Trend ver-
zeichnete die Industrie in Österreich zwischen 2000 und 2008 mit einem 
Plus von rund 12.000 Arbeitsplätzen (+1,7%) einen leichten Beschäfti-
gungszuwachs.7 Dieser Beschäftigungsaufbau ereignete sich praktisch 
ausschließlich im Zeitraum 2006-08, nachdem zuvor – wie in fast allen 
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anderen europäischen Ländern – die Zahl der Arbeitsplätze in der öster-
reichischen Industrie ebenfalls tendenziell zurückgegangen war. Stärker 
als in der Industrie war seit 2000 wie im übrigen Europa jedoch auch in 
Österreich das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor. Hier 
nahm die Beschäftigung zwischen 2000 und 2008 um mehr als 340.000 
Personen zu, was einem kumulierten Zuwachs von etwa +13% entsprach.8 

Abbildung 2: Veränderung der Erwerbstätigkeit 2000-2008 (in %)

Quelle: EU-Kommission (2010); eigene Berechnungen.
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Geht man der Frage nach, in welchen Teilbereichen sich die größten 
Beschäftigungszuwächse ergaben, so stellt man fest, dass dies im stark 
wachsenden Bereich Dienstleistungen für Unternehmen der Fall war. In der 
EU-25 erhöhte sich die Zahl der Arbeitsplätze im Zeitraum von 2000 bis 
2007 in diesem Teilsektor um mehr als 5,7 Mio. und damit um über 26%.9 
In Österreich entstanden in den diversen Branchen der unternehmensbe-
zogenen Dienstleistungen in diesem Zeitraum netto 112.000 neue Stellen, 
was einem Zuwachs von rund 28% entsprach. In Deutschland entstanden 
hier netto über eine Million zusätzliche Arbeitsplätze (+24%). In Spanien 
ergab sich in diesem Teilsektor ein Aufbau an Beschäftigung um rund 
750.00010 und in Italien um ca. 700.000. Andere Bereiche mit einem star-
ken Beschäftigungswachstum in Europa waren das Gastgewerbe (+18%) 
und das Gesundheits- und Sozialwesen (+14%). Die geringsten Zuwäch-
se im Dienstleistungssektor erfolgten in diesem Zeitraum mit knapp +3% 
im Kredit- und Versicherungsgewerbe. Obwohl hier ein vergleichsweise 
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starker Wertschöpfungszuwachs gelang, folgte die Beschäftigung diesem 
Anstieg nicht. Der technische Fortschritt in den Informations- und Kom-
munikationstechnologien ermöglichte eine zunehmende Automatisierung 
und Rationalisierung bei den Banken und Versicherungen, welche zu 
einer weiteren Industrialisierung von Finanzdienstleistungen führte. Der 
Aufschwung in dieser Branche erfolgte daher im Unterschied zu ande-
ren Bereichen des Dienstleistungssektors ohne nennenswerte Beschäf-
tigungseffekte.

4. Dienstleistungen: Wachstums- und Beschäftigungs-
perspektiven in der EU

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Entwicklung von Dienst-
leistungen in der jüngeren Vergangenheit dargestellt wurde, soll im Fol-
genden erörtert werden, welches Wachstumspotenzial Dienstleistungen 
in der Zukunft in Europa haben und welche Beschäftigungsperspektiven 
sie zukünftig bieten. 

Gemäß der „Drei-Sektoren-Hypothese“, zu deren Entstehung Colin 
Clark, Irving Fischer und Jean Fourastie wesentlich beigetragen haben, 
ist zu erwarten, dass das Wachstum und die Bedeutung von Dienstleis-
tungen auch zukünftig weiter zunehmen werden.11 Die Quellen des zu 
erwartenden Dienstleistungswachstums bestehen zum einen in einem 
weiteren Aufschwung bereits bestehender Dienstleistungsbereiche. Zum 
anderen werden neue Dienstleistungen entstehen, die durch technische, 
demografische und andere Trends wie zum Beispiel die Globalisierung 
hervorgerufen werden.12

Angesichts der prinzipiellen Schwierigkeiten, zukünftige wirtschaftliche 
Entwicklungen über längere Zeiträume vorherzusagen, stellt eine einfa-
che Extrapolation bisheriger Trends eine bewährte Methode dar, um einen 
ersten Ausgangspunkt für eine Einschätzung möglicher Entwicklungspfa-
de in der Zukunft zu bekommen. Damit kann keinesfalls der Anspruch 
erhoben werden, prognostische Aussagen zu machen. Dennoch kann auf 
diese Weise ein Eindruck gewonnen werden, was sich unter gleich blei-
benden Umständen zukünftig ereignen könnte. Kemekliene et al. (2007) 
haben unter der Annahme einer Fortschreibung der Wachstumsraten des 
Zeitraums 1995-2005 für die Gesamtbeschäftigung, die Beschäftigung im 
Dienstleistungssektor und die Beschäftigung in den einzelnen Dienstleis-
tungsbranchen eine Projektion der Entwicklung in der gesamten EU bis 
2020 vorgenommen.13

Gemäß dieser Projektion wird in der EU-15 der Dienstleistungsanteil an 
der Gesamtbeschäftigung zwischen 2005 und 2020 auf 80% ansteigen 
und damit den Wert erreichen, der bereits heute in den USA herrscht. Zu 
den Ländern mit dem größten Anteilswert von Dienstleistungen in der Eu-
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ropäischen Union werden demnach Luxemburg (95%) sowie Großbritan-
nien und Schweden (je 85%) gehören. In Österreich und in Deutschland 
wird demzufolge der Dienstleistungsanteil an der Gesamtbeschäftigung 
ebenfalls weiter anwachsen und jeweils ungefähr 80% betragen.

Auf Branchenebene werden sich dieser Projektion zufolge einige Ver-
schiebungen in der jeweiligen relativen Bedeutung der einzelnen Bran-
chen ergeben. Die unternehmensbezogenen Dienstleistungen werden 
den Einzelhandel als zurzeit größte Branche überholen und mit über 20% 
der größte Bereich im Dienstleistungssektor und damit auch in der Ge-
samtwirtschaft werden. In absoluten Werten ausgedrückt werden in der 
EU-15 zwischen 2005 und 2020 bei den unternehmensbezogenen Dienst-
leistungen netto mehr als 18 Mio. neue Arbeitsplätze entstehen und im 
Jahr 2020 dort rund 35 Mio. Menschen erwerbstätig sein (Abb. 3). Diese 
Entwicklung wird durch den Einsatz neuer Technologien und neuer For-
men der Arbeitsorganisation begünstigt.14 Die zunehmende Tertiarisierung 
der Sachgüterproduktion wird eine dynamisch wachsende Nachfrage 
nach unternehmensbezogenen Dienstleistungen zur Folge haben und da-
mit den allgemeinen Dienstleistungstrend weiter verstärken.

Der Handel, die dann mit einem 17%-Anteil nur noch zweitgrößte Bran-
che, hat immerhin noch ein Plus von 3,7 Mio. Arbeitsplätzen zu erwar-
ten. Damit wird die Beschäftigung dort insgesamt ca. 27 Mio. umfassen. 

Quelle: Kemekliene et al. (2007).

Abbildung 3: Veränderung der Erwerbstätigkeit 2005-20 in der 
EU-15 (Projektion)
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An dritter Stelle wird der Bereich Gesundheits- und Sozialwesen liegen 
(16%). Hier wird nach der EGI-Studie ein Zuwachs der Beschäftigung um 
acht Mio. auf dann 25 Mio. Erwerbstätige erfolgen.

Es versteht sich fast von selbst, dass insbesondere die genannten abso-
luten Werte der Projektion von Beschäftigungsveränderungen mit großer 
Unsicherheit behaftet sind. Sie hängen in besonderem Maß von der ge-
samtwirtschaftlichen Rate ab, mit der die europäischen Volkswirtschaften 
im Projektionszeitraum insgesamt wachsen werden. Daher ist es empfeh-
lenswert, sich eher auf die Anteilswerte und deren erwartete Veränderun-
gen zu konzentrieren. Obwohl auch hier eine große prinzipielle Unsicher-
heit besteht, sind sie der vergleichsweise besser geeignete Indikator, mit 
dem aufgezeigt werden kann, welche Bereiche des Dienstleistungssek-
tors wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen werden.

5. Fünf weitverbreitete Einwände gegen Dienstleistungen 

Der Dienstleistungssektor wurde bereits vor geraumer Zeit zum Hoff-
nungsträger für Wachstum und Beschäftigung erklärt.15 Trotz der dynami-
schen Entwicklung der Vergangenheit und trotz einer Vielzahl günstiger 
Vorhersagen, von denen eine zuvor beispielhaft aufgeführt wurde, gibt 
es eine ganze Reihe von Vorbehalten, die gegenüber Dienstleistungen 
geäußert werden. Dienstleistungen werden in der öffentlichen Debatte 
häufig als kein vollwertiger Ersatz für den schrumpfenden Industriesektor 
angesehen. Fünf typische Einwände gegen Dienstleistungen sind immer 
wieder zu hören:

➢	 �Dienstleistungen schaffen per se keine Werte, Dienstleistungen 
verbrauchen für gewöhnlich sogar woanders geschaffene Werte 
(Wertschöpfungsargument). 

➢	� Das Wachstum des Dienstleistungssektors geht zu Lasten des In-
dustriesektors; es besteht die Gefahr einer De-Industrialisierung der 
Volkswirtschaft (De-Industrialisierungsargument).

➢	� Dienstleistungen gehen mit minderwertigen Beschäftigungsverhält-
nissen einher. Der Dienstleistungstrend muss somit als die zent-
rale Ursache für die Ausweitung des Niedriglohnsektors und die 
Zunahme des Anteils gering Qualifizierter an der Beschäftigung 
angesehen werden. Es entwickelt sich keine mit anspruchsvollen 
Tätigkeiten bestückte Dienstleistungsgesellschaft, sondern es droht 
der Gang in eine Dienstbotengesellschaft (Minderwertige-Beschäf-
tigung-Argument).

➢	� Das Wachstum des Dienstleistungssektors (vor allem der viel ge-
priesenen unternehmensbezogenen Dienstleistungen) existiert in 
dem ausgewiesenen Umfang nicht tatsächlich, sondern beruht weit-
gehend auf einem statistischen Artefakt, das durch die Auslagerung 
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von vormals in Industrieunternehmen erbrachten Dienstleistungen 
beruht (Statistisches-Artefakt-Argument).

➢	� Dienstleistungen können kein nachhaltiges Zukunftsmodell sein, 
da sie eines Tages unbezahlbar werden (sogenannte Baumol‘sche 
Kostenkrankheit). Der Grund: Die Löhne bzw. die Arbeitskosten bei 
Dienstleistungen wachsen schneller als die Arbeitsproduktivität im 
Dienstleistungssektor. Dadurch steigen die Preise für Dienstleistun-
gen schneller an als für die restlichen Güter einer Ökonomie und 
rufen so eine Nachfrageschwäche für Dienstleistungen hervor, die 
in einer gesamtwirtschaftlichen Stagnation mündet (Kostenkrank-
heitsargument).

Auf diese fünf Argumente soll im Weiteren jeweils kurz eingegangen 
werden.

5.1 Wertschöpfungsargument

„Wir können doch nicht davon leben, dass wir uns alle gegenseitig die 
Haare schneiden.“ Polemische Verkürzungen dieser Art sind gelegentlich 
in Debatten über die Frage zu hören, ob der Wandel weg von der Indus-
trie- und hin zur Dienstleistungsgesellschaft sinnvoll und wünschenswert 
ist. Hierin drückt sich augenscheinlich die Auffassung aus, dass Dienst-
leistungen keinen (oder keinen wesentlichen) Beitrag zur gesamtwirt-
schaftlichen Wertschöpfung beizutragen imstande sind. Gemäß dieser 
Ansicht entstehen ökonomische Werte und Einkommen ausschließlich 
durch die Herstellung physischer Güter. Die bei der Güterproduktion von 
den Besitzern der Produktionsfaktoren erzielten Einkommen können u. a. 
für Dienstleistungen verausgabt und damit gleichsam verbraucht werden. 
Wenn Güter Werte schaffen und Dienstleistungen Werte verbrauchen, 
setzt der Dienstleistungskonsum demnach zwingend eine Wertschöpfung 
durch industriell gefertigte Güter voraus. 

Die Auffassung, dass Dienstleistungen nichts zur Wertschöpfung bei-
tragen, sondern möglicherweise sogar woanders geschaffene Werte 
verbrauchen, findet sich in ähnlicher Form bereits bei den Klassikern der 
politischen Ökonomie.16 Für den Urvater der modernen Volkswirtschafts-
lehre, Adam Smith, spielte die Unterscheidung zwischen produktiver und 
unproduktiver Arbeit eine wichtige Rolle. Nach Smith‘scher Ansicht ist nur 
Erstere in der Lage, Werte zu schaffen, während Letztere für die Wert-
schöpfung in einer Ökonomie irrelevant ist.17 Als Beispiele für solcherma-
ßen unproduktive Arbeit führte Smith Tätigkeiten wie die von Musikern, 
Opernsängern, Tänzern und Possenreißern auf.18 Sie alle haben gemein, 
dass die Ergebnisse ihrer Arbeit sich nicht vergegenständlichen, sie also 
im Augenblick ihrer Erbringung gleich wieder verschwinden. Tätigkeiten 
dieser Art würden heute wohl als konsumnahe (oder staatliche) Dienst-
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leistungen vom Uno-actu-Typ eingestuft werden. Das Konzept der unpro-
duktiven Arbeit wurde auch von anderen Ökonomen der klassischen Peri-
ode verwendet und teilweise in einer anderen Richtung weiterentwickelt.19

Mit der marginalistischen Revolution in den 1870er-Jahren verschwand 
die Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit aus der vor-
herrschenden ökonomischen Theorie. In der seitdem dominierenden neo-
klassischen Theorie spielt das Konzept des individuellen Nutzens eine 
zentrale Rolle für die Erklärung von Wert und Preis. Wenn eine Dienst-
leistung einen Nutzen für einen potenziellen Käufer stiftet, dann hat sie für 
ihn einen Wert, und er wird diese Dienstleistung – so er kann – am Markt 
nachfragen. Auch Dienstleistungen besitzen also nach dieser Sichtweise 
einen Nutzen für ihre Nachfrager, und ihre Erbringung ist daher ebenfalls 
Wert schöpfend. Angebot und Nachfrage von Dienstleistungen sind daher 
prinzipiell denselben Gesetzmäßigkeiten unterworfen, wie dies bei physi-
schen Gütern der Fall ist; sie können auf dieselbe Weise Werte schaffen 
und ökonomische Wohlfahrt stiften.

Nach gängiger moderner Klassifikation werden Dienstleistungen u. a. 
nach ihrem Verwendungszweck und dem Typus ihres Nachfragers un-
terschieden. Unproduktive Arbeit in den Augen von Adam Smith und den 
klassischen Ökonomen waren insbesondere Dienstleistungen, die für Per-
sonen und private Haushalte zum Zwecke des Konsums erbracht werden 
(konsumnahe Dienstleistungen). Dienstleistungen dienen aber ebenfalls 
– und zwar in stark wachsendem Maße – als Vorleistung in der Güterpro-
duktion und werden demzufolge von Unternehmen nachgefragt. Diese als 
industrienah oder unternehmensbezogen klassifizierten Dienstleistungen 
sind in erster Linie für die weiter andauernde Tertiarisierung der Volks-
wirtschaften verantwortlich. Die empirische Analyse lässt keinen Zweifel 
daran, dass die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft weniger von 
den konsumnahen, sondern vor allem von den unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen ausgeht.20 

Zweifelsohne leiten die dynamisch wachsenden unternehmensnahen 
Dienstleistungen ihre Existenzberechtigung von der Güterproduktion ab. 
Ohne Güter bestände kaum eine Notwendigkeit für Dienstleistungen wie 
Transport, Wartung, Reparatur und Finanzierung. Andererseits gilt grund-
sätzlich, dass physische Güter, genau wie Dienstleistungen, in der Re-
gel „composite goods“ sind, das heißt, dass Güter nur im Zusammenspiel 
mit Dienstleistungen und umkehrt praktisch alle Dienstleistungen nur im 
Verbund mit Gütern ihren Nutzen entfalten. Dies gilt sowohl für unterneh-
mens- wie auch für konsumbezogene Dienstleistungen. So ermöglicht 
zum Beispiel im Normalfall erst die Aufnahme eines Hypothekenkredits 
den Kauf und damit die Nutzung eines Eigenheims. Auch die Möglichkeit 
der Finanzierung eines Fahrzeugkaufs ist heutzutage eine stark genutzte 
Dienstleistung, die einen echten „Mehrwert“ für einen Autokäufer darstellt. 
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Die weitverbreitete Existenz von Güter-Dienstleistungs-Bündeln, für die es 
viele andere Beispiele gibt, lässt es fraglich erscheinen, ob es überhaupt 
sinnvoll ist, sich über die exakte definitorische Bestimmung von Dienst-
leistungen so viel Gedanken zu machen, wie dies gelegentlich geschieht.

Angesichts dieser Überlegungen kann die eingangs aufgeworfene Fra-
ge, ob man als Volkswirtschaft davon leben könne, dass man sich ge-
genseitig die Haare schneide, nicht mehr ohne Weiteres beantwortet 
werden. Auf der einen Seite existieren zwar bereits heute Länder, deren 
Wertschöpfung zu fast 100% im Dienstleistungssektor erzielt wird (zum 
Beispiel Singapur), und es gibt sogar Länder mitten in Europa, bei denen 
dies voraussichtlich in wenigen Jahren der Fall sein wird (zum Beispiel 
Luxemburg).21 Diese Tatsache scheint zunächst für die grundsätzliche 
Möglichkeit einer reinen Dienstleistungsökonomie zu sprechen. Anderer-
seits ist eine rein immaterielle Nachfragestruktur in einer Volkswirtschaft 
nicht vorstellbar, da der Konsum immer auch physische Güter umfassen 
wird und da – wie eben festgestellt – auch Dienstleistungen in der Regel 
im Verbund mit physischen Gütern daherkommen. Dennoch ist es prin-
zipiell denkbar, dass sich Volkswirtschaften auf der Produktionsseite im 
Rahmen der internationalen Arbeitsteilung vollständig auf die Erstellung 
von Dienstleistungen konzentrieren und diese dann anderen Ländern im 
Tausch mit dort hergestellten physischen Gütern zu beiderseitigem Nut-
zen offerieren. Um sich teure Sachgüterimporte leisten zu können, müss-
ten die im Inland erbrachten Dienstleistungen allerdings von hochwertiger 
Natur sein; eine ausschließlich auf Friseurdienstleistungen basierende 
Ökonomie wäre dafür sicher nicht ausreichend.22 Eine Konzentration auf 
wissensbasierte Dienstleistungen, die mit einem Einsatz von hoch qualifi-
ziertem Humankapital erbracht werden, stellt dagegen in der heutigen glo-
balisierten Ökonomie eine durchaus denkbare und Erfolg versprechende 
wirtschaftspolitische Strategie dar. Somit besteht durchaus die Option, ein 
Land zu einem globalen Dienstleistungs-Hauptquartier zu entwickeln, wie 
dies vereinzelt auch angestrebt wird.

5.2 De-Industrialisierungsargument

Für Österreich gilt wie für die meisten der fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften, dass sich der Anteil der Industrie an der Entstehung der gesamt-
wirtschaftlichen Wertschöpfung und an der Gesamtbeschäftigung seit 
vielen Jahren tendenziell verringert. Dies kann man zunächst als einen 
ganz normalen Vorgang interpretieren, der sich typischerweise im Zuge 
der historischen Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens in einer Volks-
wirtschaft vollzieht (Fuchs’sches Gesetz). Ein Strukturwandel, der sich 
durch eine Veränderung der absoluten und relativen Bedeutung von Wirt-
schaftssektoren auszeichnet, stellt demzufolge den Normalfall einer sich 
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dynamisch weiter entwickelnden Marktwirtschaft dar. Die Abnahme des 
Anteils der Industrie hat verschiedene Ursachen, die hier nicht umfassend 
behandelt werden können.23 Bereits hingewiesen wurde auf die Verände-
rungen in der internationalen Arbeitsteilung: Im Zuge der Globalisierung 
haben einige Schwellenländer (insbesondere Brasilien, Indien, China) ei-
nen wachsenden Teil der globalen Industrieproduktion von den entwickel-
ten Volkswirtschaften übernommen und exportieren diese Güter nun in 
die Hoch-Einkommens-Länder. Im Weiteren soll aber vor allem auf eines 
eingegangen werden: Auch innerhalb der entwickelten Volkswirtschaften 
haben sich neue Formen der Arbeitsteilungen herausgebildet. Diese er-
geben sich durch den Trend zur „Tertiarisierung der Sachgüterproduktion“. 
Das heißt, dass sich heutzutage nur noch wenige industriell gefertigte Gü-
ter, Systeme oder Anlagen ohne Dienstleistungen absetzen lassen. In der 
Regel erwarten die Kunden eine Ergänzung der von ihnen nachgefragten 
Produkte mit vor-, nachgelagerten und begleitenden Dienstleistungen (so- 
genannten „pre-sales-“ und „after-sales-services“). Ein Großteil dieser 
Dienstleistungen wird nicht direkt von den Industrieunternehmen erstellt, 
sondern von externen Dienstleistern bezogen. Diese bieten sowohl neu-
artige Dienstleistungen an als auch vormals in den Industrieunterneh-
men selbst erbrachte Dienstleistungen, die auf spezialisierte Dienstleis-
tungsunternehmen übertragen wurden. Soweit diese Unternehmen dem 
Dienstleistungssektor zugeordnet werden, steigt der Anteil dieses Sektors 
in der Statistik an, während der Anteil des Industriesektors parallel dazu 
zurückgeht. Gleichwohl basiert das Wachstum des Dienstleistungssektors 
auf der industriellen Güterproduktion. Da Industrie und Dienstleistungen 
Teil eines komplexen Beziehungsgeflechts sind, stehen sie in einem kom-
plementären und nicht etwa in einem substitutiven Verhältnis. 

Eine vorschnelle Interpretation der statistischen Daten könnte mögli-
cherweise dazu verführen, den beobachteten Anteilsrückgang der Indus-
trie mit ihrem Bedeutungsverlust gleichzusetzen. Dies wäre jedoch eine 
Fehlinterpretation, wie Untersuchungen der Bundesrepublik Deutschland 
auf Basis von Input-Output-Analysen gezeigt haben.24 Aufgrund ihres 
engen Produktionsverbundes ist der gemeinsame Wertschöpfungsanteil 
von Industrie und den damit verbundenen Dienstleistungen in den 1990er-
Jahren mit einem Wert von rund 39% praktisch konstant geblieben. Dem-
zufolge kam die Studie zu dem Schluss, dass trotz des statistisch zu ver-
zeichnenden Anteilsverlustes des Industriesektors Deutschland nach wie 
vor zu den Ländern gehört, in denen der Industrie eine unverändert hohe 
Bedeutung zukommt, da ein relevanter Teil des Dienstleistungssektors un-
mittelbar von der Nachfrage nach industriell gefertigten Gütern abhängt. 
Aufgrund einer ähnlich gelagerten Wirtschaftsstruktur kann vermutet wer-
den, dass dies in ganz analoger Weise auch für Österreich gelten dürfte.
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5.3 Minderwertige-Beschäftigung-Argument

Die gelegentlich vertretene Auffassung, dass Dienstleistungen minder-
wertige Beschäftigungsverhältnisse entstehen lassen, bezieht sich auf 
die Struktur der Einkommen sowie auf die Qualifikationsanforderungen 
im Dienstleistungssektor. Tatsächlich finden sich im Dienstleistungssek-
tor Branchen mit den niedrigsten Einkommen in der Gesamtwirtschaft. 
Branchen, in denen Niedrigverdienste besonders hervorstechen, sind 
das Reinigungsgewerbe und die Wach- und Sicherheitsdienste. Auch Tei-
le des Einzelhandels sowie das Friseur- und das Gastgewerbe gehören 
dazu. So lag im Jahr 2004 der durchschnittliche (ungewichtete) Jahres-
bruttolohn für Vollzeitbeschäftigte im Gastgewerbe in der EU-25 um 26% 
unter dem Niveau der europäischen Industrie und der Durchschnittslohn 
im Handel um circa 10% darunter. Auf der anderen Seite existieren im 
Dienstleistungssektor aber etliche Branchen, in denen deutlich höhere 
Durchschnittseinkommen erzielt werden als in der Industrie. Bei den Ban-
ken und Versicherungen übertraf das Durchschnittseinkommen die Indus-
trieverdienste um rund 71%. Ein anderes Beispiel für höhere Einkommen 
sind die unternehmensbezogenen Dienstleistungen, wo im Durchschnitt 
Einkommen bezogen wurden, die das Niveau der Industrie um fast 14% 
übersteigen.25

Auch hinsichtlich der geforderten Qualifikationen im Dienstleistungssek-
tor ist es notwendig, Differenzierungen vorzunehmen. Im Gegensatz zu 
gelegentlich geäußerten Vermutungen liegt das durchschnittliche Quali-
fikationsniveau der Beschäftigten im Dienstleistungssektor höher als im 
Rest der Wirtschaft. So betrug 2003 der Prozentsatz der nach Definition 
des statistischen Amtes der Europäischen Union, Eurostat, als hoch qua-
lifiziert geltenden Beschäftigten im Dienstleistungssektor ca. 29% und lag 
damit klar über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt von 24%.26 Da-
gegen waren in der Industrie nur 15% der Beschäftigten hoch qualifiziert. 
Quasi spiegelbildlich verhält es sich mit dem Anteil der Beschäftigten mit 
einer niedrigen Qualifikation. Eine solche weisen rund 33% aller Beschäf-
tigten in der Industrie auf, während dieser Anteil im Dienstleistungsbereich 
nur 23% beträgt (Gesamtwirtschaft: 28%). 

Wie bereits erwähnt, ist der Dienstleistungssektor jedoch ein recht he-
terogener Bereich, in dem eine Vielzahl von unterschiedlichen Leistungen 
erbracht werden, die mit sehr verschiedenen Qualifikationsniveaus einher-
gehen. Wie vermutet werden kann, liegen die Qualifikationsanforderun-
gen zum Beispiel im Bereich Handel, Gastgewerbe weit unter dem Durch-
schnitt, während das Kredit- und Versicherungsgewerbe und der Bereich 
Dienstleistungen für Unternehmen einen weit überdurchschnittlichen An-
teil hoch Qualifizierter beschäftigt. Da laut der Projektionen vor allem dem 
Teilsektor Dienstleistungen für Unternehmen ein überdurchschnittliches 
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Wachstum vorhergesagt wird, werden sich die durchschnittlichen Quali-
fikationsanforderungen und Einkommen im Dienstleistungssektor in der 
Zukunft tendenziell erhöhen. Gängigen Befürchtungen, denen zufolge der 
Weg in die Dienstleistungsgesellschaft mit einer generellen Dequalifizie-
rung und mit Einkommensverlusten der Beschäftigten verbunden seien, 
würden sich demnach als unzutreffend erweisen.

In Bezug auf Arbeitszeit und Vertragsausgestaltung unterscheidet sich 
der Dienstleistungssektor teilweise deutlich von der Industrie. Im Unter-
schied zu den pauschalen und weitgehend irrigen Aussagen über Ein-
kommen und Qualifikation im Dienstleistungssektor findet sich dort jedoch 
einige empirische Evidenz für atypische Arbeitsverhältnisse. Während 
in der Industrie das klassische Beschäftigungsverhältnis abhängige Be-
schäftigung in Vollzeit darstellt, existieren im Dienstleistungssektor viel 
mehr auf Teilzeit basierende Beschäftigungsverhältnisse,27 Zeitarbeitsver-
träge, befristete und freiberufliche Arbeitsverträge und (Schein-) Selbst-
ständigkeit. Damit besteht im Dienstleistungssektor ein deutlich größeres 
Risiko für prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Auch die Länge der üb-
lichen Wochenarbeitszeit ist im Dienstleistungssektor tendenziell höher.

Wie die unterschiedlichen Fälle exemplarisch zeigen, verträgt sich die 
heterogene Struktur des Dienstleistungssektors nicht mit pauschalieren-
den Aussagen über die Merkmalsausprägungen des Dienstleistungssek-
tors. Entscheidend für die zukünftige Entwicklung in einer Volkswirtschaft 
ist vielmehr, welche Bereiche des Dienstleistungssektors überdurch-
schnittlich stark wachsen werden. Wie bereits aufgeführt, werden vor al-
lem dem Bereich Dienstleistungen für Unternehmen europaweit sehr gute 
Wachstumsperspektiven vorhergesagt. Da hier der Anteil der hoch Qua-
lifizierten 41% und der Anteil niedrig Qualifizierter nur 17% beträgt, kann 
damit gerechnet werden, dass im Dienstleistungssektor weitere hoch- und 
höherwertige Beschäftigungsverhältnisse entstehen, in denen auch hohe 
Einkommen erzielt werden. Trotz der Tatsache, dass in nennenswertem 
Umfang auch geringfügig entlohnte und prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse im Dienstleistungssektor existieren und diese auch weiter zuneh-
men werden, sollte dies nicht zu der Aussage verleiten, dass in den euro-
päischen Volkswirtschaften aufgrund des Dienstleistungstrends generell 
die minderwertige Beschäftigung auf dem Vormarsch ist. Vielmehr ist zu 
erwarten, dass es zu einer weiteren Ausdifferenzierung von Einkommen, 
Qualifikationen und Arbeitsverhältnissen kommen wird. Dies wird die Wirt-
schafts- und Sozialpolitik vor neue Herausforderungen stellen. 

5.4 Statistisches-Artefakt-Argument

Bereits hingewiesen wurde auf die Tatsache, dass viele der besonders 
rasch wachsenden unternehmensbezogenen Dienstleistungen in einer 



37. Jahrgang (2011), Heft 2	 Wirtschaft und Gesellschaft

283

engen Beziehung zum Industriesektor stehen. In einem nicht geringen 
Umfang sind Dienstleistungen wie zum Beispiel Werbung, Marketing, 
Buchführung, Beratung, Softwareerstellung und -anpassung, technische 
Dokumentation, Montage und Inbetriebnahme, Forschung und Entwick-
lung aus Industrieunternehmen in rechtlich selbstständige Dienstleis-
tungsunternehmen ausgelagert worden. Diese Tätigkeiten werden gemäß 
der funktionellen Klassifikation der amtlichen Statistik nun dem Dienst-
leistungssektor zugeordnet. So wird gelegentlich gemutmaßt, dass das 
Wachstum des Dienstleistungssektors auf einem statistischen Artefakt 
beruhe, da es im Wesentlichen durch die Auslagerung von vormals in 
Industrieunternehmen erbrachten Dienstleistungen zustande gekommen 
sei. Auf der anderen Seite nimmt allerdings aufgrund der beobachtbaren 
„Tertiarisierung der Sachgüterproduktion“ auch die Bedeutung von Dienst-
leistungen zu, die innerhalb von Industrieunternehmen erbracht werden. 
Da die Erstellung von solchen „produktbegleitenden Dienstleistungen“ sta-
tistisch als Industrieproduktion verbucht wird, ließe sich hier gerade umge-
kehrt argumentieren, dass Dienstleistungen auch zu einer überzeichneten 
industriellen Wertschöpfung führen.28

Die unternehmerische Absicht der Auslagerung besteht darin, sich auf 
die Kernkompetenzen der industriellen Leistungserstellung zu konzentrie-
ren und Spezialisierungs- sowie Größenvorteile von Dienstleistungsanbie-
tern zu nutzen.29 In einigen Fällen sind aber auch tarifliche Vereinbarungen 
oder Mitbestimmungsregelungen der Grund dafür, dass Dienstleistungen 
anders als zuvor nun von außen bezogen werden. Von einer Auslagerung 
versprechen sich Unternehmen aber auch, dass die Flexibilität der Pro-
duktion gesteigert wird und die Fixkosten reduziert werden, wenn Vorleis-
tungen nach Bedarf zugekauft werden können. Außerdem soll die Ausla-
gerung die Produktqualität erhöhen, da die externen Dienstleister selbst 
wiederum Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Und schließlich ermöglicht 
der Fremdbezug in vielen Fällen einen verstärkten Transfer von Know-
how und Technologie, wodurch sich die Innovationsfähigkeit des eigenen 
Unternehmens erhöht.30 

Unbestreitbar ist, dass derartige Auslagerungsprozesse stattgefunden 
und sich auch in der Statistik niedergeschlagen haben. Umstritten ist je-
doch die Frage, ob die rasche und starke Expansion der tertiären Vorleis-
tungen in der Industrie in maßgeblichem Umfang auf Auslagerung von 
Dienstleistungen aus Industrieunternehmen zurückzuführen ist. Verschie-
dene empirische Studien zeigen, dass zwar ein Teil des Wachstums des 
Dienstleistungssektors auf solche Externalisierungsprozesse zurückzu-
führen ist, dieser Vorgang den eingetretenen Anstieg aber nicht vollstän-
dig erklären kann. So kamen Klodt et al. (1997, S. 41ff.) zu dem Ergebnis, 
dass die Auslagerung von bisher selbst erstellten Dienstleistungen zu ca. 
einem Drittel für den Anteilsgewinn des Dienstleistungssektors verant-
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wortlich ist. Die restlichen zwei Drittel lassen sich auf die wachsende Ter-
tiarisierung der Sachgüterproduktion zurückführen. 

Unabhängig davon, ob nun in zunehmenden Maße Dienstleistungen 
im Industriesektor erbracht werden oder der Dienstleistungssektor statis-
tisch wächst, weil bereits existierende industrienahe Dienstleistungen aus 
dem Industriesektor ausgelagert werden, weist beides darauf hin, dass 
die ökonomische Bedeutung von Dienstleistungen weiter zunimmt. Aus 
volkswirtschaftlicher Sicht vollzieht sich durch die Auslagerung nicht nur 
ein organisatorischer Wandel in der Leistungserstellung auf betrieblicher 
Ebene. Durch die Auslagerung bieten sich den neu entstehenden Dienst-
leistungsunternehmen auch vielfältige Chancen auf neue und externe 
Kunden. Dies dürfte ein weiteres Wachstum bei den Dienstleistungen 
hervorrufen.

5.5 Kostenkrankheitsargument

Ein weiteres pessimistisches Argument gegenüber der zunehmenden 
Bedeutung von Dienstleistungen in der Ökonomie lautet, dass Dienstleis-
tungen sich im Laufe der Zeit im Verhältnis zu Industriegütern so sehr 
verteuerten, dass diese „unbezahlbar“ würden und die Nachfrage nach 
ihnen zurückgehe. Die Ausbreitung von Dienstleistungen führe demnach 
langfristig und unvermeidlich in einen wirtschaftlich stationären Zustand. 
Die These der Kostenexplosion von Dienstleistungen (Baumol‘sche Kos-
tenkrankheit) beruht auf dem empirischen Faktum, dass im Dienstleis-
tungssektor ein geringeres Produktivitätswachstum gemessen wird als 
im Industriesektor.31 Unter der Annahme, dass sich langfristig die Löh-
ne (für gleich qualifizierte Arbeit) in allen Sektoren angleichen, bedeutet 
dies, dass die Lohnstückkosten und damit die Preise von Dienstleistun-
gen schneller wachsen als die von Industrieprodukten. Um zu verhindern, 
dass Dienstleistungen sich so sehr verteuern, dass sie irgendwann nicht 
mehr nachgefragt werden, wird vorgeschlagen, bei Dienstleistungen nied-
rigere Löhne zu zahlen. Konkret wird gefordert, einen umfangreichen 
Niedriglohnsektor zu schaffen, in dem im Wesentlichen Dienstleistungen 
erbracht werden. Eine solche Beschäftigungsdifferenzierung nach Sekto-
ren hätte jedoch tiefgreifende und unerwünschte gesellschaftspolitische 
Folgen, da sie langfristig eine enorme Einkommensungleichheit hervorru-
fen würde. Abgesehen von solchen kaum akzeptablen gesellschaftlichen 
Entwicklungen ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine derar-
tige Einkommensdifferenzierung überhaupt herbeigeführt werden könnte. 
Wie Schettkat (2010) zu Recht betont, würde eine wirtschaftszweigspe-
zifische Lohndifferenzierung imperfekte Arbeitsmärkte erfordern, da bei 
freiem Marktein- und -austritt eine Tendenz zu gleichem Lohn (kontrolliert 
für Humankapital) in allen Sektoren der Gesamtwirtschaft besteht. Die 
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modelltheoretische Annahme eines vollkommenen Arbeitsmarktes steht 
demnach im Widerspruch zur behaupteten Entstehung eines Niedriglohn-
sektors für Dienstleistungen.

Es kann außerdem grundsätzlich infrage gestellt werden, ob die 
Baumol‘sche Kostenkrankheit tatsächlich die häufig beschriebenen Fol-
gen hat. Trotz der seit Längerem bestehenden „Produktivitätsschwäche“ 
von bestimmten Dienstleistungen32 lassen sich in der Realität die von 
Baumol erwarteten Effekte für die Nachfrage von Dienstleistungen nicht 
generell beobachten. Im Gegenteil: Trotz unterdurchschnittlicher Produk-
tivitätsgewinne und höherer Preissteigerungen findet man vielfach eher 
eine steigende relative sowie absolute Nachfrage nach Dienstleistun-
gen. Dies hängt auch damit zusammen, dass viele Dienstleistungen eine 
vergleichsweise hohe Einkommenselastizität der Nachfrage aufweisen. 
Zahlreiche konsumnahe Dienstleistungen haben eher den Charakter von 
„Luxusgütern“, deren Anteil im Warenkorb mit steigendem Einkommen zu-
nimmt, auch weil man mit ihnen Status und Prestige zu erreichen trachtet. 
Daher ist Schettkat zuzustimmen, wenn er betont, dass, solange die Pro-
duktivität in der Gesamtwirtschaft zunimmt, sich die Bevölkerung mehr 
von allem leisten kann; also sowohl mehr Güter als auch mehr Dienstleis-
tungen, selbst wenn deren relative Preise steigen.33

6. Schlussbemerkung: Struktur- und Wirtschaftspolitik für 
Dienstleistungen?

Welche wirtschaftspolitischen Empfehlungen lassen sich aus der Beob-
achtung ableiten, dass Dienstleistungen bereits heute eine wichtige Rolle 
in den europäischen Volkswirtschaften einnehmen und sie auch in Zu-
kunft zunehmend wichtiger werden? Sollte der Staat beispielsweise den 
Strukturwandel hin zu den Dienstleistungen durch aktive Eingriffe weiter 
forcieren?

Gegen eine aktive staatliche sektorale Strukturpolitik ist nicht zu Unrecht 
immer wieder vorgebracht worden, dass diese Prognosen darüber erfor-
dere, welche Technologien, Produkte oder Sektoren in der Zukunft eine 
besonders positive Entwicklung zu erwarten hätten und deshalb staat-
licherseits zu fördern seien. Zukunftsszenarien haben jedoch, wie die 
Vergangenheit gezeigt hat, nur in seltenen Fällen die tatsächlichen tech-
nischen und ökonomischen Entwicklungen korrekt antizipiert. Außerdem 
hat eine staatliche Förderung ausgewählter Sektoren zur Konsequenz, 
dass Ressourcen umverteilt und somit anderen Bereichen in der Gesell-
schaft entzogen werden müssen. Je enger definiert die Branchen sind, 
die der Staat zu fördern beabsichtigt, desto größer ist das Risiko, dass die 
falschen Sektoren zu „Zukunftsindustrien“ erklärt werden und Ressourcen 
fehlgeleitet werden. Daher ist es eher angeraten, dass die Wirtschaftspo-
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litik für geeignete Rahmenbedingungen sorgt, die der generellen Entwick-
lung von Innovationen und dem technologischen und sozialen Wandel zu-
träglich sind und die das Entstehen neuer Branchen nicht behindert.

Noch häufiger ist allerdings der Versuch festzustellen, bestehende Wirt-
schaftsstrukturen durch Maßnahmen wie beispielsweise Subventionen, 
Steuervergünstigungen und Handelshemmnisse zu konservieren oder 
den bereits auftretenden Wandel der Wirtschaftsstrukturen bewusst zu 
verlangsamen. Auch eine solche Strategie erweist sich auf lange Sicht 
nicht als besonders sinnvoll, da zum einen der Strukturwandel in der 
Regel nicht aufzuhalten ist und zum anderen auch hierdurch an ande-
rer Stelle Ressourcen abgezogen werden müssen.34 Akzeptiert man die 
Auffassung, dass der strukturelle Wandel, der durch Veränderungen von 
Technologien, Konsumpräferenzen oder sozialen Strukturen ausgelöst 
wird, weder langfristig zu unterbinden noch per se etwas Schlechtes ist, 
dann gelangt man zu der Ansicht, dass es vorteilhafter ist, den eingetre-
tenen Strukturwandel wirtschaftspolitisch zu flankieren, als ihn zu behin-
dern. 

Zu den flankierenden staatlichen Maßnahmen im Rahmen des Struktur-
wandels zur Dienstleistungsgesellschaft gehört vor allem eine Bildungs-
politik, die den hohen Qualifikationsanforderungen der wissensintensiven 
Dienstleistungen entspricht. Auch das bewährte duale Ausbildungssystem 
muss fortentwickelt werden, indem neue Ausbildungsberufe für die Dienst-
leistungswirtschaft geschaffen werden. Im Bereich der anwendungsorien-
tierten Hochschulausbildung sollte der Fokus in den Curricula der wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengänge vermehrt auf die Spezifika von 
Dienstleistungen und Dienstleistungsunternehmen gelenkt werden; in den 
meisten betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern stehen erstaunlicherweise 
immer noch der klassische Industriebetrieb und die Güterproduktion im 
Mittelpunkt, obwohl die Mehrzahl der BWL-Studierenden in ihrem späte-
ren Berufsleben mit der Erbringung, der Entwicklung und dem Vertrieb 
von Dienstleistungen zu tun haben werden.

In diesem Zusammenhang muss des Weiteren darauf hingewiesen wer-
den, dass im internationalen Handel mit Dienstleistungen noch zahlreiche 
ungenutzte Potenziale bestehen. Gemäß der Ricardianischen Theorie der 
komparativen Vorteile lassen sich durch Spezialisierung und Arbeitstei-
lung und anschließenden Tausch Handelsgewinne für alle beteiligten Län-
der realisieren und so die Wohlfahrt bei den Handelspartnern steigern. Im 
Hinblick auf den internationalen Warenverkehr besteht über die Wohlfahrt 
schaffenden Wirkungen des Abbaus von Zöllen und der Reduzierung von 
anderen protektionistischen Maßnahmen in den Wirtschaftswissenschaf-
ten wie auch in weiten Teilen der Politik ein allgemeiner Konsens. Dies 
scheint für den Dienstleistungshandel – zumindest auf politischer Ebene 
– nicht generell zu gelten, wie die heftigen Auseinandersetzungen um die 
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EU-Dienstleistungsrichtlinie und das umstrittene Herkunftslandprinzip vor 
ein paar Jahren gezeigt haben.35 Dabei hat der Abbau von handelshem-
menden Barrieren beim Dienstleistungshandel prinzipiell den gleichen 
Effekt wie beim Handel mit physischen Gütern. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass zahlreiche administrative Barrieren in den Dienstleistungs-
märkten der EU die Realisierung von Handelsgewinnen in Europa noch 
immer verhindern. Von den vier großen Freiheiten des Europäischen 
Binnenmarktes (Personenfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, Waren-
verkehrsfreiheit und Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs) ist die 
Dienstleistungsfreiheit in Europa noch am wenigsten entwickelt.36 Dabei 
könnten alle EU-Länder durch die Öffnung ihrer Dienstleistungsmärkte 
substanzielle Handelsgewinne realisieren.37

Viele Faktoren deuten darauf hin, dass der Trend zu Dienstleistungen 
auch in den nächsten Jahren weitergehen und den Strukturwandel in der 
europäischen Wirtschaft weiter prägen wird. Dies wird eine Reihe von An-
passungsnotwendigkeiten für die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik in 
den Ländern der EU hervorrufen. Diese Herausforderungen würden sich 
in einem Umfeld allgemeinen und kräftigen Wirtschaftswachstums zwei-
felsohne sehr viel schneller und reibungsloser bewältigen lassen. Ein ste-
tiges und hinreichend hohes Wirtschaftswachstum würde es auch leichter 
ermöglichen, den Verlierern des Strukturwandels neue Einkommens- und 
Beschäftigungsoptionen anzubieten. Daher ist eine erfolgreiche makro-
ökonomische Wachstumspolitik vermutlich die denkbar beste Strukturpo-
litik.

Anmerkungen

1  	Vgl. Schettkat (2010) 16.
2  	Vgl. Petit (1987).
3  	Um die folgenden Daten mit den im nächsten Abschnitt aufgeführten Prognosewerten 

vergleichbar zu machen, wurden die jüngsten EU-Beitrittsländer Bulgarien und Rumä-
nien nicht mit in die Berechnungen einbezogen.

4  	Die Weltwirtschaftskrise hat im Jahr 2009 zu einem scharfen Einbruch der Industrie-
produktion geführt. Da die meisten Dienstleistungen in einem geringeren Umfang von 
der Krise betroffen waren, ist der Anteil des Dienstleistungssektors in diesem Jahr in 
fast allen Ländern überzeichnet. Die für das Jahr 2009 vorliegenden Daten werden 
aus diesem Grund nicht weiter betrachtet.

5  	Vollständig lautet die Bezeichnung dieses Teilsektors: „Grundstücks- und Wohnungs-
wesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen“. Im Folgenden werden die Kurzbezeichnungen „Dienstleistungen 
für Unternehmen“ oder „unternehmensbezogene Dienstleistungen“ verwendet.

6  	Eigene Berechnungen auf Basis der Daten aus EU-Kommission (2010).
7  	Ebd.
8  	Zum Vergleich: In Deutschland ging die Industriebeschäftigung zwischen 2000 und 
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2008 trotz der kurzen und intensiven Erholungsphase in der Zwischenperiode 2006-
08 um über 500.000 Beschäftigte zurück (6%). Im gleichen Zeitraum entstanden netto 
2,3 Mio. Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor (+8,5%).

9  	Vgl. EU-Klems (2009).
10  	Bei der äußert dynamischen Beschäftigungsentwicklung in Spanien (+60% 2000-07) 

muss allerdings berücksichtigt werden, dass hierzu auch Dienstleistungen im Bereich 
Grundstücks- und Wohnungswesen gehören, die im Zuge des nicht-nachhaltigen Im-
mobilienbooms entstanden sind.

11  	Vgl. z. B. Clark (1951). Zu einer kritischen Diskussion der Drei-Sektoren-Hypothese 
siehe Staroske (1995).

12  	Vgl. Krämer (2006a).
13  	Das Ausgangsjahr für die Projektion ist jeweils das Jahr 2005, und der Länderkreis 

wurde auf die EU-15 beschränkt. Vgl. Kemekliene et al. (2007) 51ff.
14  	Vgl. Kemekliene et al. (2007) 14.
15  	Vgl. Fourastie (1954).
16  	Vgl. Krämer (1994).
17  	“There is one sort of labour which adds to the value of the subject upon which it is bes-

towed: there is another which has no such effect. The former, as it produces a value, 
may be called productive; the latter, unproductive labour.” (Smith (1774) II.3.1)

18  	Des Weiteren rechnet Smith dazu auch die Tätigkeiten von Rechtsanwälten, Pastoren, 
Politikern, Ärzten, Gelehrten und Schriftstellern (ebd.). Smith hatte daneben noch eine 
weitere Begriffsbestimmung von produktiver Arbeit. Zur Interpretation seiner verschie-
denen Definitionen; vgl. Kalmbach (1991).

19  	Auch für die Marx’sche Theorie hatte das Konzept der unproduktiven Arbeit eine wich-
tige Bedeutung. Die weitgehende Geringschätzung von als unproduktiv angesehenen 
Dienstleistungen und die dementsprechende Ausgestaltung des Wirtschaftssystems 
in den sog. sozialistischen Staaten Osteuropas lässt sich wohl u. a. auf die entspre-
chenden Auslegungen des Marx’schen Werkes zurückführen.

20  	Vgl. Kalmbach et al. (2005).
21  	Wie weiter oben erwähnt wird Luxemburg nach der Projektion von Kemekliene et al. 

(2007) im Jahr 2020 einen Anteil des Dienstleistungssektors an seiner gesamten Brut-
towertschöpfung von rund 95% aufweisen.

22  	Die mangelnde Speicher- und damit Exportfähigkeit von Friseurdienstleistungen macht 
dieses Gedankenspiel überdies unsinnig.

23  	Zu den wichtigsten Determinanten des Strukturwandels gehört das Wachstum der Ar-
beitsproduktivität. Dieses hat zunächst den Anteil des Jahrhunderte dominierenden 
Landwirtschaftssektors schrumpfen lassen. Nun übt es einen ähnlichen Einfluss auf 
den Anteilsrückgang der Industrie aus.

24  	Vgl. Kalmbach et al. (2005).
25  	Vgl. Kemekliene et al. (2007) 21ff.
26  	Ebd. 28f. Alle Werte beziehen sich auf das Jahr 2003.
27  	Ob die Zunahme von Teilzeitbeschäftigung als Ausdruck von schlechten Beschäfti-

gungsverhältnissen zu werten ist, ist allerdings nicht ohne Weiteres zu beurteilen, da 
zunächst zu klären wäre, inwieweit die Beschäftigung auf Teilzeitbasis dem Wunsch 
der Beschäftigten entspricht oder auf einem Mangel an Vollzeitangeboten basiert.

28  	Untersuchungen in zwei großen Industriezweigen in Deutschland (Maschinenbau und 
Elektroindustrie) haben ergeben, dass sich rund 10-20% des Unternehmensumsatzes 
auf solche produktbegleitenden Dienstleistungen zurückführen lassen (ZVEI (1998), 
VDMA (1998)). Vgl. auch Statistisches Bundesamt (2004) und Kalmbach/Krämer 
(2005).

29  	Klodt et al. (1997) 56.
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30  	Vgl. Kalmbach et al. (2005) 43ff.
31  	Obwohl es zahlreiche methodische Schwierigkeiten gibt, die Produktivität von Dienst-

leistungen zu messen, ist es bei einigen Dienstleistungen offensichtlich, dass die Mög-
lichkeiten einer Outputsteigerung pro Zeiteinheit äußerst begrenzt sind. Klassische 
Beispiele hierfür sind Haarschnitte und Theateraufführungen. Bei Dienstleistungen ist 
für die Messung und Bewertung des Outputs generell eher die Qualität der Dienstleis-
tung und nicht die Menge entscheidend. Vgl. Baumol/Wolff (1984), Triplett/Bosworth 
(2001), Inklaar/Timmer/van Ark (2008).

32  	Nicht alle Dienstleistungen verzeichnen ein langsames Produktivitätswachstum. Bei-
spielsweise haben IT-Dienstleistungen vergleichsweise starke Produktivitätsgewinne 
erfahren und damit die Produktivität der sie nutzenden Produktionsprozesse erheblich 
gesteigert; vgl. Wölfl (2003).

33  	Schettkat (2010) 38 bezeichnet die irrigen Schlussfolgerungen, die aus der Bau-
mol‘schen Kostenkrankheit abgeleitet werden, daher als „Geldillusion“.

34  	Dies schließt jedoch nicht aus, soziale Härten, die bei bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen in betroffenen Regionen oder Sektoren auftreten, durch staatliche Kompensati-
onsmaßnahmen abzufedern.

35  	Vgl. Krämer (2006b).
36  	Deutschland und Österreich haben spezielle Übergangsfristen gegenüber einigen 

neuen EU-Beitrittsländern für die Gewährung der Arbeitnehmerfreizügigkeit die Ge-
währung der Dienstleistungsfreiheit in bestimmten Branchen vereinbart. Zu möglichen 
Konsequenzen und erforderlichen Maßnahmen nach Ablauf dieser Fristen in 2011 
bzw. 2014 vgl. Lorenz (2010).

37  	Vgl. Nerb et al. (2006).
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Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird auf einige wesentliche Aspekte des Strukturwandels, der sich in 
der europäischen Wirtschaft seit geraumer Zeit vollzieht, eingegangen und dargestellt, in 
welchen Teilsektoren des Dienstleistungsbereichs in den kommenden Jahren mit über-
durchschnittlichem Wachstum und zusätzlicher Beschäftigung zu rechnen ist. Dabei wird 
versucht, einen Ausblick auf mögliche Veränderung der Wirtschaftsstrukturen bis zum 
Jahr 2020 zu geben. Ebenfalls werden die Konsequenzen für die Beschäftigung und die 
Anforderungen an Wissen und Fähigkeiten der Erwerbstätigen behandelt.

Trotz der dynamischen Entwicklung, die viele Dienstleistungen in der jüngeren Ver-
gangenheit auszeichneten, und trotz der allgemeinen Erwartung, dass der Dienstleis-
tungssektor in allen europäischen Ländern weiter die zentraler Rolle für Wachstum und 
Beschäftigung spielen wird, gibt es eine ganze Reihe von Vorbehalten, die gegenüber 
Dienstleistungen geäußert werden. Dienstleistungen werden in der öffentlichen Debatte 
häufig als kein vollwertiger Ersatz für einen schrumpfenden Industriesektor angesehen. 
Auf fünf häufig geäußerte Einwände gegen Dienstleistungen wird daher näher eingegan-
gen.
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Kurzarbeitsbeihilfe in Österreich

Irene Mandl

1. Hintergrund und Zielsetzungen der Studie

Die globale Wirtschaftskrise erreichte Europa Mitte 2008 und hatte 
deutliche Effekte auf den Arbeitsmarkt. Die Maßnahmen der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, den Arbeitsmarkt vor den Auswirkungen des 
rückläufigen Bruttoinlandsprodukts zu schützen, zeigten unterschiedli-
chen Erfolg. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Reduktion der Ar-
beitszeit wesentlich dazu beigetragen hat, den negativen Effekt des nied-
rigeren Produktionsniveaus auf die Beschäftigung zu reduzieren. Dabei 
waren nicht nur unternehmensinterne Maßnahmen (wie etwa der Abbau 
von Überstunden oder die Inanspruchnahme von Zeitarbeitskonten) von 
Relevanz, sondern auch öffentlich geförderte Maßnahmen wie Kurzarbeit.

Vor diesem Hintergrund führte die Europäische Stiftung zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound, www.eurofound.
europa.eu) im Jahr 2010 eine detaillierte Analyse ausgewählter öffentli-
cher Unterstützungsinstrumente für Kurzarbeit durch. Ziel der Studie1 war 
es, die Charakteristika der Maßnahmen in Österreich, Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Slowenien und 
Wales (UK) zu erheben, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf-
zuzeigen und daraus Empfehlungen abzuleiten. Die angeführten Länder 
wurden ausgewählt, da sie öffentliche Kurzarbeitsinstrumente anboten, die 
die erhöhte Flexibilität für die Arbeitgeber mit einem Sicherheitselement 
für die ArbeitnehmerInnen verband. Während den Arbeitgebern durch die 
Kurzarbeit eine höhere Arbeitszeitflexibilität ermöglicht wurde, sollten die 
ArbeitnehmerInnen nicht nur von einer (teilweisen) Einkommenskompen-
sation für die nicht gearbeiteten Arbeitsstunden profitieren, sondern auch 
einen umfassenden Sozialversicherungsschutz und/oder eine Stärkung 
der Beschäftigungsfähigkeit durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
während der Kurzarbeit erfahren. Neben einer Literatur- und Dokumen-
tenanalyse wurden diverse nationale Akteure (VertreterInnen der Regie-
rung, Sozialpartner, ExpertInnen) im Rahmen von halbstandardisierten 
qualitativen Interviews befragt.

Der vorliegende Artikel fasst die Charakteristika und Bewertung der ös-
terreichischen Kurzarbeitsbeihilfe zusammen.
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2. Allgemeine Informationen zur österreichischen 
Kurzarbeitsbeihilfe

 
Unter Kurzarbeit wird in Österreich eine temporäre Reduktion der Ar-

beitszeit verstanden, die auf einer Sozialpartnervereinbarung beruht. Da 
eine Verminderung der Arbeitszeit bei entsprechender proportionaler 
Gehaltskürzung für die ArbeitnehmerInnen nicht attraktiv wäre, erhalten 
KurzarbeiterInnen von ihren Arbeitgebern eine Kurzarbeitsunterstützung, 
die eine teilweise Kompensation für die nicht gearbeiteten Arbeitsstunden 
darstellt. Die Arbeitgeber erhalten zur (teilweisen) Finanzierung dieser 
Kurzarbeitsunterstützung eine Kurzarbeitsbeihilfe vom Arbeitsmarktser-
vice Österreich (AMS).2

Die Kurzarbeitsbeihilfe hat in Österreich eine lange Tradition. Ziel des 
Instruments ist es, Arbeitsplätze während temporären wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten zu erhalten und Arbeitslosigkeit zu vermeiden.3 Während 
der globalen Wirtschaftskrise wurde die Kurzarbeitsbeihilfe mit einer Qua-
lifikationsmaßnahme kombiniert, um die nicht gearbeiteten Arbeitsstun-
den effektiv für Aus- und Weiterbildung zu nutzen. Dies wird sowohl für 
die ArbeitnehmerInnen als auch für die Unternehmen als vorteilhaft an-
gesehen, da sowohl die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs als auch die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitskräfte gesteigert werden kann.

Seit Mitte der 1990er-Jahre ist das Bundesministerium für Arbeit, Sozia-
les und Konsumentenschutz (BMASK) für die Ausgestaltung der gesetz-
lichen Grundlage der Kurzarbeitsbeihilfe und deren Verwaltung, die dem 
Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) übertragen wurde, verantwortlich. 
Im Jahr 2009 verankerte das Beschäftigungsförderungsgesetz die Kurz-
arbeitsbeihilfe im Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG, §37b und §37c). 
Seitdem ist das AMS für den Entwurf der Bundesrichtlinie für Beihilfen bei 
Kurzarbeit und Kurzarbeit mit Qualifizierung und der Bundesrichtlinie für 
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte und Beschäftigte in Kurzarbeit 
sowie für die Festlegung der Zugangskriterien für die und Dauer und Höhe 
der Beihilfe verantwortlich. Das BMASK hat nach wie vor eine überwa-
chende Funktion.

Die österreichische Gesetzgebung kennt zwei Arten der Kurzarbeit:
• 	 �Kurzarbeit aus wirtschaftlichen Gründen, z. B. auf Grund eines Rück-

gangs der Nachfrage oder Lieferungen,
• 	 �Kurzarbeit auf Grund von Naturkatastrophen oder anderen Desas-

tern.
Beide Formen bieten Unterstützung für temporäre Probleme in Unter-

nehmen, die eine vorübergehende Reduktion der Arbeitszeit erforderlich 
machen. Arbeitszeitreduktion auf Grund von saisonalen oder strukturellen 
Schwierigkeiten wird nicht durch Kurzarbeitsunterstützung abgedeckt.4

Obwohl die österreichische Kurzarbeitsbeihilfe seit Dekaden besteht, 
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wurde das Instrument in der Vergangenheit nur vereinzelt genutzt. Vor der 
Wirtschaftskrise wurde die Kurzarbeitsbeihilfe im Durchschnitt für weniger 
als 1.000 ArbeitnehmerInnen pro Jahr beantragt. Dementsprechend hat-
ten Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen vor der Rezession vergleichswei-
se wenig Erfahrung mit dem Instrument.

Dennoch kamen das BMASK, das AMS sowie die Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmervertretungen beim Aufkommen der Wirtschaftskrise frühzeitig 
zur Übereinkunft, dass Kurzarbeit ein wichtiges Instrument zur Unterstüt-
zung von Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen in dieser schwierigen Si-
tuation sei und dazu beitragen könnte, sofortige Personalfreisetzungen zu 
vermeiden. Allen Akteuren war bewusst, dass viele österreichische Unter-
nehmen – auch starke, nachhaltige Betriebe mit guten, wettbewerbsfähi-
gen Produkten – vom Abschwung der Exportwirtschaft betroffen sein wür-
den und dadurch das Produktionsniveau reduzieren müssten.5 Da bereits 
früh absehbar war, dass die Rezession länger dauern und die gesamte 
Wirtschaft betreffen würde, wurde angenommen, dass die geltenden Re-
gelungen zur Kurzarbeitsbeihilfe nicht ausreichend waren, die Krise und 
ihre Auswirkungen zu bewältigen. 

Dementsprechend wurde die Kurzarbeitsbeihilfe im Rahmen der Ar-
beitsmarktpakete adaptiert, um besser dem Bedarf der Wirtschaftskrise 
zu entsprechen.6 Die Änderungen im Februar und Juli 2009 basierten 
auf Diskussionen zwischen dem BMASK, dem Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), den Sozialpartnern und Ge-
schäftsführern von Unternehmen. Ein Entwurf wurde gemeinsam vom 
Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Wirtschaftskammer 
Österreich (WKÖ) erarbeitet. Budgetäre Anpassungen konnten rasch rea-
lisiert werden, indem das AMS mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausge-
stattet wurde, um die erwartete höhere Nachfrage nach Kurzarbeitsbeihilfe 
zu bewältigen. Die Verhandlungen hinsichtlich der inhaltlichen Adaptierun-
gen gestalteten sich schwieriger, da die Arbeitgeber- und ArbeitnehmerIn-
nenvertretungen divergierende Interessen verfolgten. Nichtsdestotrotz 
wurde letztlich das gemeinsame Ziel, nachhaltige Unternehmen und Ar-
beitsplätze zu sichern, in den Mittelpunkt gestellt und gegenseitige Zuge-
ständnisse realisiert. Dadurch konnte eine Vereinbarung erzielt werden, 
die für beide Seiten akzeptabel war.

2. Charakteristika der österreichischen Kurzarbeitsbeihilfe 

2.1 Förderbare Unternehmen und ArbeitnehmerInnen

Im Wesentlichen können alle Arbeitgeber Kurzarbeitsbeihilfe beantra-
gen. Es gibt allerdings folgende Ausnahmen:7
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• 	 ��Bund, Bundesländer, Gemeinden, Gemeindeverbände, juristische 
Personen öffentlichen Rechts;

• 	 �politische Parteien;
• 	 �Zeitarbeitsagenturen (außer sie können nachweisen, dass die Ar-

beitnehmerInnen, die an bestimmte Unternehmen entsandt wurden, 
nicht in anderen Unternehmen beschäftigt werden können, und dass 
das Unternehmen, in dem die ArbeitnehmerInnen beschäftigt waren, 
seine Kernbelegschaft beim AMS zur Kurzarbeit angemeldet hat).

Gleichermaßen sind nahezu alle ArbeitnehmerInnen (inkl. Teilzeitar-
beitskräfte und ArbeitnehmerInnen mit befristeten Beschäftigungsverhält-
nissen), die einen Einkommensverlust auf Grund von reduzierten Arbeits-
zeiten während einer Unternehmenskrise haben, förderbar. Ausnahmen 
sind:

• 	 �Lehrlinge, da deren Zeit im Unternehmen als Ausbildungszeit ange-
sehen wird, die nicht verkürzt werden darf, um die langfristige Be-
schäftigungsfähigkeit nicht zu gefährden; dies muss auch berück-
sichtigt werden, wenn die AusbildnerInnen der Lehrlinge im Betrieb 
von Kurzarbeit betroffen sind;

• 	 �geringfügig Beschäftigte;
• 	 �Mitglieder der Geschäftsführung.
ZeitarbeitnehmerInnen sind förderbar, wenn sie im Unternehmen, in 

dem sie aktuell beschäftigt sind, von Kurzarbeit betroffen sind und eine 
Kurzarbeitsvereinbarung mit der Kurzarbeitsagentur unterzeichnet wurde.

Die Voraussetzungen für den Erhalt der Kurzarbeitsbehilfe sind:8

• 	 �Die Arbeitszeit muss auf Grund von wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten oder Naturkatastrophen reduziert werden. Diese Schwierigkeiten 
müssen vorübergehend und nicht saisonal bedingt sein. Sie müssen 
außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen und durch 
einen Rückgang der Nachfrage oder Ausfälle seitens der Lieferanten 
verursacht sein.

• 	 �Das Unternehmen muss alle anderen internen Möglichkeiten aus-
genutzt haben, wie etwa Zeitarbeitskonten, Abbau von Überstunden 
oder Urlaubsansprüchen aus früheren Jahren (bzgl. der Urlaubsan-
sprüche für das gegenwärtige Jahr wird im Einzelfall berücksichtigt, 
in welchem Ausmaß eine Urlaubsverpflichtung sozial verträglich ist).

• 	 �Das Unternehmen muss das regionale AMS rechtzeitig (sechs Wo-
chen vor dem geplanten Beginn der Kurzarbeit bzw. vier Wochen 
vor deren geplanten Verlängerung) über die Auswirkungen der vorü-
bergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf die Beschäftigung 
informieren. Im Rahmen einer Beratung durch das AMS wird geprüft, 
ob Kurzarbeit gerechtfertigt ist oder ob andere unternehmensinterne 
Alternativen bzw. andere öffentliche Unterstützungsinstrumente an-
gebrachter sind. Der Betriebsrat des Unternehmens sowie die sek-
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toralen ArbeitnehmerInnen- und Arbeitgebervertretungen müssen in 
diese Beratung einbezogen werden.

• 	 �Sofern Kurzarbeit nicht auf Grund von Naturkatastrophen betrieben 
wird, ist eine Sozialpartnervereinbarung zwischen den sektoralen 
Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenvertretungen verpflichtend (un-
abhängig davon, ob es einen Betriebsrat im Unternehmen gibt). Die 
Sozialpartnervereinbarung muss das Ausmaß und die Dauer der 
Kurzarbeit, die Höhe der Kurzarbeitsunterstützung, die Anzahl der 
betroffenen ArbeitnehmerInnen sowie die Dauer des Kündigungs-
schutzes nach der Kurzarbeit festlegen. Im Fall von Aus- und Weiter-
bildung während der Kurzarbeit müssen Einzelheiten über die Qua-
lifizierungsmaßnahmen angegeben werden. ÖGB und WKÖ haben 
eine Vorlage für diese Sozialpartnervereinbarung erarbeitet. Diese ist 
für alle Branchen und Arten von Unternehmen anwendbar und wird in 
der Praxis weitgehend verwendet (individuelle Anpassungen sind nur 
in Einzelfällen nötig).

• 	 �Der Arbeitgeber muss zustimmen, den betroffenen ArbeitnehmerIn-
nen Kurzarbeitsunterstützung für die nicht gearbeiteten Arbeitsstun-
den zu bezahlen. Diese muss sich mindestens auf das Ausmaß des 
fiktiven Arbeitslosengeldes belaufen.

• 	 �Seit 2009 müssen die nicht gearbeiteten Stunden 10%-90% der kol-
lektivvertraglich oder arbeitsrechtlich festgelegten Arbeitszeit (Nor-
malarbeitszeit im Fall von Teilzeitarbeitskräften) entsprechen. Die 
Arbeitszeitreduktion kann für unterschiedliche Gruppen von Arbeit-
nehmerInnen variieren. Die nicht gearbeiteten Stunden können regel-
mäßig (z. B. ein Tag pro Woche) oder geblockt realisiert werden.

Der Antrag des Unternehmens auf Kurzarbeitsbeihilfe (der auch elektro-
nisch erfolgen kann) muss dem regionalen AMS mindestens drei Wochen 
vor dem geplanten Beginn der Kurzarbeit übermittelt werden. Er enthält 
u. a. die Gesamtzahl der Beschäftigten des Unternehmens, die Dauer der 
Kurzarbeit, die Zahl der betroffenen ArbeitnehmerInnen und eine Recht-
fertigung, weswegen Kurzarbeit nötig ist. Der Antrag muss von der Bran-
chengewerkschaft und entweder dem Betriebsrat oder allen betroffenen 
ArbeitnehmerInnen (falls kein Betriebsrat im Unternehmen besteht) unter-
zeichnet werden.

2.2 Dauer der Einkommensunterstützung

Wenn der Antrag positiv evaluiert wird, wird Kurzarbeitsbeihilfe für ei-
nen Zeitraum von drei Monaten gewährt, mit der Option auf Verlängerung 
um weitere drei Monate (oder länger in außergewöhnlichen Fällen), wenn 
nötig. Für Kurzarbeit auf Grund von Naturkatastrophen sieht das Gesetz 
keine Beschränkung der Bezugsdauer vor.
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Im Jahr 2009 wurde die mögliche Bezugsdauer auf sechs Monate aus-
geweitet, mit der Möglichkeit einer zweimaligen Verlängerung um jeweils 
sechs Monate (somit insgesamt 18 Monate). Im Fall von außergewöhnli-
chen Umständen ist auch eine längere Förderperiode möglich.9 Während 
der Wirtschaftskrise wurde die Förderdauer auf 24 Monate verlängert, 
kann aber nicht über den 31. Dezember 2012 hinausgehen.10 Um die um-
fassende Förderdauer von 24 Monaten auszunutzen, musste die Kurz-
arbeit im Unternehmen somit spätestens zum 1. Jänner 2011 begonnen 
werden.

2.3 Ausmaß der Einkommensunterstützung

Die Kurzarbeitsbeihilfe beläuft sich für die nicht gearbeiteten Arbeits-
stunden auf das Ausmaß des fiktiven Arbeitslosengeldes (inkl. Sozi-
alversicherungsbeiträge), somit rd. 55% des Nettogehalts, wobei ein 
Pauschalbetrag bestimmt wird. Dieser Pauschalbetrag basiert auf der 
normalen (rechtlichen oder kollektivvertraglich vereinbarten) Arbeitszeit, 
dem monatlichen Bruttogehalt des/der ArbeitnehmerIn (inkl. anteiligem 
Weihnachts- und Urlaubsgeld) und der Anzahl der Kinder, für die der/die 
ArbeitnehmerIn unterhaltspflichtig ist. Die Kurzarbeitshilfe wird lediglich 
bis zu einem monatlichen Bruttogehalt von € 3.214 geleistet, d. h. Arbeit-
nehmerInnen, die mehr verdienen, erhalten die Beihilfe nur für diesen Teil 
ihres Gehalts.

Die Kurzarbeitsbeihilfe wird für die tatsächlich nicht gearbeiteten Ar-
beitsstunden gezahlt, sofern diese 10%-90% der normalen Arbeitszeit 
entsprechen. Diese Einschränkung wird damit gerechtfertigt, dass eine 
Arbeitszeitreduktion von weniger als 10% der Normalarbeitszeit im Rah-
men der gängigen Möglichkeiten der flexiblen Arbeitsorganisation – ohne 
öffentliche Unterstützung – geregelt werden sollte. Wird die Arbeitszeit um 
mehr als 90% reduziert, wird dies als „Nicht-Arbeit“ anstelle von „Kurzar-
beit“ angesehen, was durch die Kurzarbeitsbeihilfe nicht unterstützt wer-
den sollte.

Die adaptierte Regelung während der Wirtschaftskrise erlaubt Über-
stunden während der Kurzarbeit, aber dies reduziert die Anzahl der nicht 
gearbeiteten Stunden des/der ArbeitnehmerIn und somit die Kurzarbeits-
beihilfe. Keine Beihilfe wird während Zeiten des Krankenstands oder Ur-
laubs bezahlt, da der Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet ist, diese 
Zeiten abzudecken.

Neben den gesetzlichen Regelungen können die Sozialpartnerverein-
barung und/oder die Kurzarbeitsvereinbarung auf Unternehmensebene 
eine höhere Kurzarbeitsunterstützung durch den Arbeitgeber sowie die 
Berechnung von Weihnachts- und Urlaubsgeld auf Basis des Vollzeitbe-
schäftigungseinkommens vorsehen.11 In der Praxis erhielten die Arbeit-



37. Jahrgang (2011), Heft 2	 Wirtschaft und Gesellschaft

299

nehmerInnen während der Wirtschaftskrise vielfach zwischen 80% und 
90% ihres Nettogehalts, unabhängig vom Ausmaß der Arbeitszeitreduk-
tion. Es kam dadurch vor, dass sich der Nettostundenlohn der Arbeitneh-
merInnen während der Kurzarbeit nahezu verdoppelt hat (nämlich dann, 
wenn er/sie 50% oder weniger der Normalarbeitszeit arbeitete und 90% 
des Vollzeitbeschäftigungsgehalts bekam). In diesen Fällen (sowie wenn 
der/die KurzarbeiterIn mehr als das o. a. Gehalt verdient) wird die hö-
here Kurzarbeitsunterstützung vom Arbeitgeber finanziert,12 genauso wie 
die administrativen Kosten, die mit der Kurzarbeit verbunden sind. Je hö-
her die Anzahl der nicht gearbeiteten Stunden ist, desto kostenintensiver 
ist somit die Kurzarbeit für den Arbeitgeber. Wenn die nicht gearbeiteten 
Stunden in etwa 30% der Normalarbeitszeit betragen, sind die zusätzli-
chen (nicht öffentlich unterstützten) Kosten für das Unternehmen gering.

Der Arbeitgeber bezahlt den Beschäftigten das Gehalt für die gearbeite-
ten Stunden sowie die Kurzarbeitsunterstützung für die nicht gearbeiteten 
Stunden. In einem monatlichen Bericht an das AMS meldet der Arbeit-
geber die Anzahl der nicht gearbeiteten Stunden je KurzarbeiterIn, die 
Höhe der ausbezahlten Kurzarbeitsunterstützung und dass kein/e Kurzar-
beiterIn freigesetzt wurde.13 Dieser Bericht muss vom Betriebsrat und der 
Branchengewerkschaft oder den betroffenen ArbeitnehmerInnen unter-
zeichnet werden. Das AMS überprüft bei den Berichten eine Stichprobe, 
die etwa 5% der KurzarbeiterInnen abdeckt, auf Basis der Gehaltskonten 
und Arbeitszeitaufzeichnungen. Wird der Bericht akzeptiert, erfolgt die 
Rückvergütung der Einkommenskompensation für die nicht gearbeiteten 
Stunden innerhalb von ein bis zwei Monaten.

Die Kurzarbeitsunterstützung wird als Einkommen betrachtet und unter-
liegt daher der Lohnsteuer, dem Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihil-
fenfonds und dem Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, allerdings nicht der 
Kommunalsteuer.14

Die Kurzarbeitsbeihilfe wird aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
finanziert, die durch Beiträge der Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen ge-
deckt wird. Die neu eingeführte Beihilfe zu Aus- und Weiterbildungskosten 
während der Kurzarbeit wird teilweise durch den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) finanziert.

2.4 Sicherheitsaspekte des Instruments

Die Sozialversicherungsbeiträge (und Leistungen) während der Kurzar-
beit basieren auf dem Vollzeitbeschäftigungseinkommen vor Beginn der 
Kurzarbeit.15 Im Allgemeinen wird im Rahmen der Sozialpartnerverein-
barung und/oder der Kurzarbeitsvereinbarung auf Unternehmensebene 
vereinbart, dass die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung für die 
nicht gearbeiteten Stunden vom Arbeitgeber zu tragen sind.
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Da dies in der Praxis zu einer finanziellen Belastung für die Arbeitge-
ber führt, sieht das im Juli 2009 in Kraft getretene Arbeitmarktpaket vor, 
dass während der Wirtschaftskrise das AMS die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung (Arbeitslosen-, Pensions- und Krankenversicherung) 
ab dem 7. Monat der Kurzarbeit rückvergütet.16 Dies sollte auch dazu bei-
tragen, Wettbewerbsnachteile gegenüber Österreichs Haupthandelspart-
ner Deutschland zu vermeiden (auch in Deutschland sieht die öffentliche 
Kurzarbeitsunterstützung unter bestimmten Bedingungen die Rückvergü-
tung der Sozialversicherungsbeiträge vor).

Die Sozialversicherungsbeiträge werden in Österreich nicht bereits von 
Beginn der Kurzarbeit an erstattet, um das Instrument nicht zu attraktiv 
für die Arbeitgeber auszugestalten und so Mitnahmeeffekte hintanzuhal-
ten. Gleichzeitig sollte eine Situation vermieden werden, in der eine große 
Anzahl an Unternehmen nach sechs Monaten die Kurzarbeit aus Kosten-
gründen beendet und stattdessen Beschäftigte freisetzt.

Die Kalkulationsbasis für die Rückvergütung (die die Arbeitnehmerbei-
träge nicht umfasst, selbst wenn diese vom Arbeitgeber getragen werden) 
stellt das monatliche Bruttogehalt vor Beginn der Kurzarbeit dar. Von die-
sem wird das tatsächlich erzielte Einkommen für die realisierten Arbeits-
stunden abgezogen. Alle Kurzarbeitsvereinbarungen, die zwischen dem 
1. Juli 2009 und dem 31. Dezember 2010 begannen, haben Anspruch auf 
diese Förderung.

Die Sozialpartnervereinbarungen und Kurzarbeitsvereinbarungen auf 
Unternehmensebene können vorsehen, dass das Beschäftigungsniveau 
(die Gesamtzahl an ArbeiterInnen und Angestellten sowie Lehrlingen) des 
Betriebs (verstanden als technische und organisatorische Einheit) wäh-
rend der Kurzarbeit und eines bestimmten Zeitraums danach nicht redu-
ziert werden darf.17 Die KurzarbeiterInnen dürfen zwischen zwei (wenn 
Kurzarbeit für einen Monat betrieben wurde) und vier Monaten (wenn 
Kurzarbeit mehr als 12 Monate betrieben wurde) nach Beendigung der 
Kurzarbeit nicht freigesetzt werden. Vor der Adaptierung der Regelung 
galt der Kündigungsschutz für die gesamte Belegschaft für einen Zeit-
raum, der der Länge der Kurzarbeitsperiode entsprach.

Falls das Unternehmen der Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des 
Beschäftigungsstandes nicht nachkommen kann, kann es beim AMS 
um eine Erlaubnis zur Freisetzung von Beschäftigten ansuchen. Dabei 
muss nachgewiesen werden, dass ohne Beschäftigtenabbau das Über-
leben des Unternehmens gefährdet wäre. Freisetzungen, die vor Beginn 
der Kurzarbeit angekündigt wurden (selbst wenn sie erst danach realisiert 
werden), gerechtfertigte Entlassungen, Austritte sowie der Ablauf von be-
fristeten Arbeitsverträgen sind möglich, ohne die Kurzarbeitsbeihilfe zu 
beeinflussen. Die Freisetzung von Beschäftigten aus persönlichen Grün-
den ist ebenso möglich; der Arbeitgeber muss in diesem Fall jedoch eine 
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Ersatzarbeitskraft anstellen.
Kurzarbeitsperioden werden in Bezug auf die Qualifizierungszeiträume 

für Arbeitslosengeld als Vollzeitbeschäftigungsperioden angesehen. Falls 
es unmittelbar nach der Kurzarbeit zur Arbeitslosigkeit kommt (was aller-
dings selbst während der Wirtschaftskrise kaum der Fall war), wird das 
Arbeitslosengeld auf Basis des Vollzeitbeschäftigungsentgelts berechnet 
(und nicht auf Basis des niedrigeren Einkommens während der Kurzar-
beit).

Die Sozialpartnervereinbarungen und Kurzarbeitsvereinbarungen auf 
Unternehmensebene können außerdem vorsehen, dass während der 
beiden auf die Kurzarbeitsperiode folgenden Jahre der Anteil an Zeitar-
beitskräften an der Gesamtarbeitszeit im Unternehmen auf 5%-10% be-
schränkt wird. Dies soll einer Situation vorbeugen, in der im Aufschwung 
eher Zeitarbeitskräfte als Kernbelegschaft beschäftigt werden.

2.5 Aus- und Weiterbildung während der Kurzarbeit

Seit April 2009 werden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen während 
der Kurzarbeit öffentlich gefördert. Für nicht gearbeitete Stunden, die zu 
Aus- und Weiterbildungszwecken genutzt werden, wird anstelle der Kurz-
arbeitsbeihilfe eine Qualifizierungsbeihilfe ausbezahlt, und die Kurskos-
ten werden durch eine Qualifizierungsunterstützung abgedeckt. Ziel der 
Maßnahme ist die nachhaltige Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit der 
ArbeitnehmerInnen.18

Voraussetzungen für die Unterstützung von Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen während der Kurzarbeit sind:19

• 	 Die o. a. Förderkriterien für Kurzarbeit müssen erfüllt sein.
• 	 �Der Arbeitgeber muss ein Qualifizierungskonzept erstellen, das an-

gibt, wie viele KurzarbeiterInnen an Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen teilnehmen und ob die Kurse im Unternehmen oder von ex-
ternen Bildungsanbietern durchgeführt werden.

• 	 �Die Qualifizierungsmaßnahmen müssen allgemein sein, d. h. nicht 
nur auf den aktuellen Arbeitsplatz der betroffenen Beschäftigten im 
gegenwärtigen Unternehmen bezogen sein. So werden z. B. rein 
informative Konferenzen/Seminare, Produktschulungen oder Hob-
bykurse nicht gefördert. Die Kurse müssen gewissen Qualitätsstan-
dards entsprechen, d. h. von anerkannten Trainern oder Bildungsan-
bietern durchgeführt werden.

• 	 Die Qualifizierungsmaßnahme muss mindestens 16 Stunden dauern.
• 	 �Die Qualifizierungsmaßnahmen müssen während der nicht gearbei-

teten Stunden stattfinden, d. h. während der Zeit, die normalerweise 
Arbeitszeit wäre, wenn keine Kurzarbeit durchgeführt würde (nicht 
während der Freizeit).
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• 	 �Die Sozialpartnervereinbarung muss sicherstellen, dass der Arbeit-
geber den ArbeitnehmerInnen während der Aus-/Weiterbildungs-
maßnahme eine Qualifizierungsunterstützung bezahlt. Diese Beihilfe 
muss 15% höher als die Kurzarbeitsunterstützung sein.

Die Qualifizierung kann von unternehmensinternen Weiterbildungszent-
ren (organisatorische Einheiten ohne Gewinnorientierung, die vom Pro-
duktionsprozess abgetrennt sind) oder von externen Weiterbildungsanbie-
tern durchgeführt werden. Es obliegt dem Arbeitgeber zu entscheiden, 
welcher Qualifizierungsanbieter beauftragt wird, aber dessen Adäquanz 
und Qualifikation müssen überprüft werden.

Der Arbeitgeber erhält eine Qualifizierungsbeihilfe, um die zusätzlichen 
Kosten für die Qualifizierungsunterstützung und die Beiträge zur Sozi-
alversicherung teilweise zu vergüten. Die Qualifizierungsbeihilfe beläuft 
sich auf 115% des fiktiven Arbeitslosengeldes (inkl. Sozialversicherungs-
beiträge). Nach sieben Monaten werden auch die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung abgedeckt, aber längstens bis 31. Dezember 2012.20

Darüber hinaus können 60% der Weiterbildungskosten, die von einem 
externen Bildungsanbieter verrechnet werden, gefördert werden, bis zu 
einem Maximalbetrag von € 10.000 je TeilnehmerIn. Die verbleibenden 
40% müssen vom Arbeitgeber getragen werden. Die Förderung wird vom 
AMS und dem ESF mit jeweils 50% finanziert. Diese Förderung (Qualifi-
zierung für Beschäftigte, QfB) existiert bereits seit Jahren und wurde auf 
Grund der Wirtschaftskrise auf KurzarbeiterInnen ausgeweitet.

Im Burgenland kann die Qualifizierung während der Kurzarbeit durch 
ESF-Mittel in einem höheren Ausmaß gefördert werden.21 Die Förderung 
beläuft sich auf 75% der Weiterbildungskosten, die verbleibenden 25% 
werden vom Arbeitgeber getragen.

2.6 Transparenz der Maßnahme

Um die Allgemeinheit über das Instrument und die Änderungen während 
der Krise zu informieren, hat das BMASK einige Aktivitäten, wie die Ver-
breitung von Pressemitteilungen, gesetzt.

Das AMS bietet auf seiner Homepage umfassende und zielgerichtete 
Informationen für Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen sowie praktische 
Instrumente wie Richtlinien zur Verfassung der monatlichen Berichte, die 
der Arbeitgeber an das AMS übermitteln muss oder ein Kalkulationsinst-
rument für die Kurzarbeitsunterstützung/-beihilfe.

Die Arbeiterkammer (AK) sowie die WKÖ und die Industriellenvereini-
gung (IV) bieten auf ihren Homepages spezifische Bereiche mit Informa-
tion zur Kurzarbeit, hielten Informationsveranstaltungen ab und verbrei-
teten Informationen über Newsletter. Neben allgemeinen Informationen 
(z. B. Förderkriterien, Dauer und Ausmaß der Kurzarbeitsbeihilfe, Vorge-
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hensweise bei der Beantragung der Förderung) bieten sie auch praktische 
Instrumente für ihre jeweilige Zielgruppe (z. B. Richtlinien oder Muster für 
Kurzarbeitsvereinbarungen, individuelle Beratungen).

In den letzten beiden Jahren wurde das Thema Kurzarbeit auch von den 
Medien extensiv aufgegriffen. Tausende von Zeitungsartikeln boten Infor-
mationen über die geänderte Regelung, die Positionen der Sozialpartner, 
einzelne Unternehmen, die Kurzarbeit begonnen oder beendet haben, so-
wie die Auswirkungen von Kurzarbeit.

Die Bereitstellung und Verbreitung von Informationen über Kurzarbeit 
wurde von allen Akteuren als äußerst relevant angesehen, da trotz der 
langjährigen Existenz dieser Förderung die praktische Erfahrung mit dem 
Instrument sehr limitiert war.

3. Auswirkungen der Beihilfe 

Im Oktober 2008 trafen die ersten „krisenbedingten“ Förderanträge für 
Kurzarbeit beim AMS ein. In den folgenden Monaten zeigte sich ein deutli-
cher Anstieg der Anträge. Der Höhepunkt wurde mit fast 57.000 beantrag-
ten KurzarbeiterInnen im April 2009 erreicht. Per Ende 2009 waren noch 
rd. 35.000 ArbeitnehmerInnen für Kurzarabeit registriert, im März 2010 
hatte sich diese Anzahl fast halbiert, und per Ende 2010 waren weniger 
als 5.000 Beschäftigte für Kurzarbeit registriert. In den ersten Monaten 
von 2011 sank die Zahl weiterhin deutlich (auf rd. 1.100 im Februar 2011). 

Während im Jahr 2009 im Jahresdurchschnitt 42.780 KurzarbeiterInnen 
beim AMS registriert waren, lag der entsprechende Wert im Jahr 2010 
bei 11.680. Davon wurden rd. 26.000 Personen im Jahr 2009 (60%) bzw. 
rd. 6.830 im Jahr 2010 (59%) tatsächlich gefördert. Dies weist darauf hin, 
dass nicht alle beantragten Kurzarbeitsstunden auch realisiert wurden. 
Arbeitgeber verwendeten das Instrument somit als „Sicherheitsnetz“, in-
dem sie Anträge für Kurzarbeitsbeihilfe für „den schlimmsten Fall“ stellten, 
Kurzarbeit aber nur soweit betrieben, wie tatsächlich nötig.

Im Jahr 2009 erhielten 66.505 Beschäftigte Kurzarbeitsbehilfe, im Jahr 
2010 lag der Wert bei 23.700. Darunter waren 19% (2009) bzw. 24% 
(2010) Frauen. In beiden Jahren war etwa ein Zehntel der KurzarbeiterIn-
nen jünger als 25 Jahre, und etwa ein Fünftel war 50 Jahre oder älter. Die 
durchschnittliche Arbeitszeitreduktion belief sich auf rd. 24% im Jahr 2009 
bzw. 23% im Jahr 2010.

Im Jahr 2009 erhielten rd. 500 Arbeitgeber Kurzarbeitsbeihilfe für ihre 
ArbeitnehmerInnen. Im Jahr 2010 halbierte sich der Wert auf rd. 260 nahe-
zu. Etwa 90% der öffentlich unterstützten KurzarbeiterInnen waren 2009 
in der Sachgüterproduktion (insbesondere Metallerzeugung und -bearbei-
tung, Maschinenbau und Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagentei-
len) tätig, im Jahr 2010 lag deren Anteil bei rd. 84%. Ein weiterer maßgeb-
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Tabelle 1: Geplante und realisierte Kurzarbeitsbeihilfe in Österreich, 
Oktober 2008 bis Februar 2011

k. W. = kein Wert verfügbar; (1) Antrag eröffnet, eingebracht, entschieden u. genehmigt; 
(2) Abrechnung per Ende Februar 2011.
Anmerkung: Daten per März 2011. Daten für den Bestand können sich ändern, wenn die 
Abrechnung später erfolgte.
Quelle: BMASK

Monat Plan Teilneh-
merInnen (1) 

Bestand Teilneh-
merInnen (2) Quote

Oktober 2008 739 578 78%

November 2008 5.705 4.296 75%

Dezember 2008 8.957 7.287 81%

Jänner 2009 22.411 11.338 51%

Februar 2009 29.292 15.631 53%

März 2009 47.158 21.345 45%

April 2009 56.728 37.087 65%

Mai 2009 56.626 32.401 57%

Juni 2009 51.671 35.478 69%

Juli 2009 53.911 32.165 60%

August 2009 53.181 34.314 65%

September 2009 38.937 26.126 67%

Oktober 2009 35.904 22.299 62%

November 2009 33.481 21.030 63%

Dezember 2009 35.135 20.976 60%

Jänner 2010 29.384 17.153      58%

Februar 2010 26.425 13.006 49%

März 2010 17.956 11.005 61%

April 2010 14.399 8.326 58%

Mai 2010 12.303 6.720 55%

Juni 2010 8.312 5.618 68%

Juli 2010 6.781 3.711 55%

August 2010 5.302 3.359 63%

September 2010 4.260 3.186 75%

Oktober 2010 5.331 3.314 62%

November 2010 4.872 3.230 66%

Dezember 2010 4.834 1.540 32%

Jänner 2011 2.421 212 9%

Februar 2011 1.096 k. W. k. W.
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licher Bereich war die Luftfahrt mit rd. 5% bzw. 10% der KurzarbeiterInnen 
in 2009 und 2010. Des Weiteren kann eine geografische Konzentration 
auf Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark beobacht wer-
den (insgesamt mehr als 70% der KurzarbeiterInnen).

Etwa 8.000 KurzarbeiterInnen (12% Frauen) nahmen im Jahr 2009 an 
geförderten Qualifizierungsmaßnahmen teil. Im Jahr 2010 sank diese Zahl 
auf rd. 1.100 (rd. 9% Frauen).

Im Jahr 2009 wurden die Sozialversicherungsbeiträge für rd. 23.000 
KurzarbeiterInnen öffentlich unterstützt, im Jahr 2010 lag der Wert bei rd. 
20.000. Der Anteil der Frauen stieg dabei von rd. 13% auf rd. 23%.

Im Jahr 2009 wurden 113,5 Mio. € zur Finanzierung der öffentlichen 
Kurzarbeitsunterstützung aufgewendet. Rd. 91% wurden für die Kurzar-
beitsbeihilfe verwendet, 3,5% für die Qualifizierungsbeihilfe und rd. 6% 
für die Vergütung von Sozialversicherungsbeiträgen. Im Jahr 2010 wandte 
die öffentliche Hand rd. 54,9 Mio. € zur Unterstützung der Kurzarbeit auf 
(rd. 60% für Kurzarbeitsbeihilfen, 2% für die Qualifizierungsbeihilfe und rd. 
38,5% zur Vergütung von Sozialversicherungsbeiträgen). 

Die Wirtschaftskrise, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit beeinflussten auch 
die Anzahl an in Österreich geleisteten Überstunden. Im Jahr 2009 wur-
den rd. 314 Mio. Überstunden in Österreich gearbeitet.22 Dies stellt einen 
Rückgang um mehr als 41 Mio. Stunden bzw. fast 12% gegenüber 2008 
dar. Im Jahr 2010 sank die Zahl der Überstunden auf rd. 307 Mio., was 
den niedrigsten Wert in der Zeitreihe seit 2004 darstellt.23 Selbst unter der 
Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht alle Sektoren und Berufe glei-
chermaßen von der Krise betroffen waren, ist diese Reduktion signifikant.

4. Bewertung und Lerneffekte 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Kurzarbeit einen stabi-
lisierenden Effekt auf den österreichischen Arbeitsmarkt während der 
Wirtschaftskrise hatte. Gemeinsam mit anderen Arbeitsmarktinstrumen-
ten bot sie den Arbeitgebern einen Anreiz, die Beschäftigungsverhältnis-
se aufrechtzuerhalten, wodurch die österreichische Arbeitslosenquote 
im Vergleich zur Mehrheit der anderen EU-Mitgliedstaaten relativ niedrig 
blieb.24 Dementsprechend trug Kurzarbeit auch zu einem guten Niveau 
von Vertrauen in die wirtschaftliche Lage und der Vermeidung von Panik 
bei. ArbeitnehmerInnen profitierten von der Einkommensstabilität und der 
Beibehaltung ihrer Kaufkraft sowie der Arbeitsplatzsicherheit. Dies wiede-
rum verhinderte Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, nämlich entlang 
von Wertschöpfungsketten, und hatte dementsprechend bedeutende ma-
kroökonomische Effekte, die sich nicht in Zahlen ausdrücken lassen.

Die Kurzarbeitsbeihilfe ist ein zielgerichtetes öffentliches Unterstüt-
zungsinstrument, das in spezifischen, unternehmensextern verursachten 
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Krisensituationen angewandt werden kann. Für die unmittelbare Anwen-
dung der Kurzarbeitshilfe während der Rezession war es hilfreich, dass 
das Instrument bereits vor der Krise bestand und rasch an die geänderten 
Rahmenbedingungen angepasst wurde. Das AMS und die Sozialpartner 
waren bereits mit der Abwicklung, den Effekten, Vor- und Nachteilen des 
Instruments vertraut, und die etablierte Tradition der Sozialpartnerschaft 
mit einer guten Verhandlungskultur ermöglichte es, dass die Arbeitgeber- 
und ArbeitnehmerInnenvertretungen zu Beginn der Diskussion/Verhand-
lung klar ihre jeweiligen (und teilweise gegensätzlichen) Positionen dar-
legten, während anschließend versucht wurde, rasch eine gemeinsame 
Lösung zu finden, die sowohl für Unternehmen als auch für die Beschäf-
tigten vorteilhaft war.

Der gute Sozialdialog setzte sich vielfach auch auf Unternehmensebene 
fort, wie das Beispiel der Plansee-Gruppe zeigt (siehe Kasten).

Kurzarbeit in der Plansee-Gruppe/Ceratizit

Die österreichische Plansee-Gruppe ist einer der Marktführer bei pulverme-
tallurgisch hergestellten Hochleistungswerkstoffen. Als die Wirtschaftskrise 
die Gruppe im zweiten Halbjahr 2008 beeinträchtigte, einigten sich die Unter-
nehmensleitung, der Betriebsrat und die Wirtschaftskammer auf einen Sozi-
alplan, der den Beschäftigten der Gruppe verschiedene Möglichkeiten bot (z. 
B. Reduktion von Überstunden, Inanspruchnahme von Urlaubsansprüchen, 
freiwilliger Austritt, Antritt von Frühpension, Bildungskarenz, Kurzarbeit, Teil-
nahme in einer Arbeitsstiftung).

In Ceratizit, einem Bereich der Gruppe, der Hartmetalle erzeugt, die in der 
Elektrizitätsübermittlung, der Fahrzeugherstellung und anderen Hochleis-
tungsprodukten verwendet werden, wurde Kurzarbeit zwischen Juni 2009 und 
Februar 2010 betrieben. Während der ersten drei Monate arbeiteten jeweils 
400-500 (von insgesamt etwa 700) Beschäftigten kurz. Ursprünglich war ge-
plant, die Kurzarbeit im April 2010 zu beenden, aber der Bedarf sank insbe-
sondere ab November 2010 auf Grund eines maßgeblichen Nachfrageauf-
schwungs deutlich (nur noch rd. 200 KurzarbeiterInnen im November 2009 
bzw. rd. 90 im Jänner/Februar 2010), und im März/April 2010 wurden keine 
neuen KurzarbeiterInnen verzeichnet.

Die Arbeitszeit der KurzarbeiterInnen wurde um 15 Stunden pro Woche re-
duziert. Basierend auf der Vereinbarung zwischen der Unternehmensleitung 
und dem Betriebsrat erhielten die KurzarbeiterInnen 90% des ursprünglichen 
Gehalts (94% im Fall von Niedrigverdienern) sowie zusätzliche Vergünstigun-
gen.

Während der Kurzarbeit wurden Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere 
durch interne, aber auch durch externe Trainer, angeboten. Die Aus- und Wei-
terbildung basierte auf einem Qualifizierungsplan, der zwischen den Bereichs-
leitern und den ArbeitnehmervertreterInnen vereinbart wurde. Insgesamt wur-
den Kurse im Ausmaß von 14.600 Stunden realisiert.
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Die öffentliche Förderung belief sich auf die Kurzarbeits- bzw. Qualifizie-
rungsbeihilfe sowie 60% der Kurskosten. Diese finanzierte rd. 50% der dem 
Unternehmen entstehenden Kosten. Die dadurch für den Arbeitgeber inhä-
renten Kosten führten dazu, dass Kurzarbeit als temporäre Maßnahme ange-
sehen wurde, die beendet werden sollte, sobald sich die wirtschaftliche Lage 
erholte.

Kurzarbeit wird als hilfreiches Instrument angesehen, um Freisetzungen in-
nerhalb der Stammbelegschaft und den damit verbundenen Verlust von Er-
fahrungen und Fachwissen im Unternehmen zu vermeiden. Dadurch wird es 
ermöglicht, neu realisierte Aufträge umgehend zu bearbeiten. Zwei Schlüssel-
elemente, die zur Implementierung der Kurzarbeit während der Krise und der 
Vermeidung von Personalfreisetzungen wesentlich beigetragen haben, wur-
den identifiziert:

– eine starke Sozialpartnerschaft und Beratung, sowohl auf Unternehmens-
ebene als auch mit der Gewerkschaft, der Wirtschaftskammer und dem regi-
onalen AMS;

– die Verfügbarkeit der öffentlichen Unterstützung in Kombination mit der 
Bereitschaft und finanziellen Möglichkeit des Unternehmens, darüber hinaus-
gehende Einkommensunterstützung für die betroffenen ArbeitnehmerInnen zu 
bieten.

Quelle: Eurofound (2010).

Die Tatsache, dass nahezu alle ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber 
förderbar sind, trug wesentlich zum Erfolg der Maßnahme bei. Es muss 
allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Beschäftigtenstruktur und 
Unternehmenscharakteristika die Aufnahme von Kurzarbeit stark beein-
flussen. Arbeitgeber werden nur dann daran interessiert sein, ihre Be-
schäftigten während Krisenzeiten zu halten und die damit verbundenen 
Kosten zu akzeptieren, wenn sie diese als für das Unternehmen wertvoll 
erachten, z. B. aufgrund betriebsspezifischen (impliziten) Wissens, eines 
generellen Arbeitskraftmangels oder eines spezifischen Fachkräfteman-
gels und/oder weil hohe Wiederanstellungskosten befürchtet werden.

Kurzarbeit ist ein Instrument zur Unterstützung temporärer wirtschaft-
licher Schwierigkeiten, die sich über nicht mehr als etwa drei bis zwölf 
Monate erstrecken sollten. Sie übernimmt dann eine Brückenfunktion bis 
zum wirtschaftlichen Aufschwung. Kurzarbeit eignet sich hingegen nicht 
für längere Perioden wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder strukturelle 
Gründe (für die andere öffentliche Unterstützungsinstrumente, wie etwa 
Arbeitsstiftungen, verfügbar sind). Dementsprechend sollte die Förderung 
über einen zeitlich vergleichsweise eingeschränkten Zeitrum angeboten 
werden.

Obwohl eine konkrete Abschätzung der durch die Kurzarbeit erhaltenen 
Arbeitsplätze schwierig ist, hat das Instrument zumindest kurzfristig sicher 
dazu beigetragen, Personalfreisetzungen zu vermeiden. Das BMASK 
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und das AMS gingen ursprünglich davon aus, dass zwischen 10.000 und 
15.000 Arbeitsplätze durch Kurzarbeit gesichert werden können.25 Das 
Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) schätzte, dass 
im Jahr 2009 etwa 8.400 Beschäftigungsverhältnisse durch die Kurzarbeit 
gesichert werden konnten.26 Diese Berechnung basiert auf der Annahme, 
dass im Durchschnitt die Arbeitszeit um 30% für 65% der Beschäftigten, 
die für Kurzarbeitsbeihilfe angemeldet wurden, reduziert wurde und dass 
es zu keinen Mitnahmeeffekten kam (d. h. das betroffene Beschäftigungs-
verhältnis wäre ohne Kurzarbeit beendet worden). Die Schätzung wurde 
später auf rd. 6.500 Arbeitsplätze revidiert.27 In Bezug auf diese Schät-
zungen muss berücksichtigt werden, dass diese lediglich die direkten Ef-
fekte abbilden. Auswirkungen auf z. B. durch die Wertschöpfungskette 
verbundene Arbeitsplätze sollten auch bedacht werden. So kann es etwa 
vorkommen, dass sich das Beschäftigungsniveau im Zulieferbetrieb nicht 
ändert, solange im Abnehmerbetriebe „nur“ kurzgearbeitet wird, jedoch 
Freisetzungen nötig sind, wenn es auch im Abnehmerbetrieb zu Kündi-
gungen kommt.

Die Vorteile von Kurzarbeit liegen darin begründet, möglichst rasch auf 
eine Krisensituation zu reagieren und die Personalkosten für den Arbeit-
geber zu reduzieren. Das (Fach-)Wissen der Beschäftigten kann für das 
Unternehmen erhalten oder im Fall von Weiterbildung während der Kurz-
arbeit sogar gesteigert werden. Die österreichische Wirtschaft war in den 
Jahren 2006 und 2007 von einer guten Entwicklung gekennzeichnet, und 
die Arbeitgeber waren bestrebt, Fachkräfte als Voraussetzung für künftige 
Wettbewerbsfähigkeit anzuwerben. Dementsprechend wollten sie auch 
während der Wirtschaftskrise ihre Arbeitskräfte behalten, um für den Auf-
schwung vorbereitet zu sein. Kurzarbeit gab den Unternehmen auch Zeit, 
die gegenwärtige und künftige wirtschaftliche Lage abzuschätzen und Zu-
kunftsstrategien zu entwickeln. Selbst wenn letztlich Freisetzungen nötig 
sind, erfolgen diese nicht unmittelbar und unüberlegt, sondern auf Grund 
von strategischen Überlegungen. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass 
die Mehrheit der Arbeitgeber, die Kurzarbeit eingeführt haben, keine bzw. 
nur wenige ArbeitnehmerInnen freigesetzt haben. Gleichzeitig muss aber 
auch berücksichtigt werden, dass zwar die Kernbelegschaften während 
der Krise relativ stabil blieben, aber viele Zeitarbeitskräfte freigesetzt wur-
den.

Für die ArbeitnehmerInnen trug die Kurzarbeitsbeihilfe zu einem dispro-
portionalen Einkommensverlust im Vergleich zu den nicht gearbeiteten 
Stunden sowie zu einer unmittelbaren Arbeitsplatzsicherheit bei. Aufgrund 
der Sozialpartnervereinbarungen erhielten zahlreiche KurzarbeiterInnen 
80%-90% ihres ursprünglichen Gehalts, unabhängig von der Arbeitszeit-
reduktion. Für die öffentliche Hand und die Arbeitgeber ist die Kurzarbeit 
jedoch mit administrativen Herausforderungen und finanziellen Belastun-
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gen verbunden.28

Selbst wenn die Arbeitgeber die öffentliche Kurzarbeitsbeihilfe erhalten, 
entstehen Kosten für sie. Diese beziehen sich erstens auf die Kurzarbeits-
unterstützung, die an die ArbeitnehmerInnen ausbezahlt werden muss 
und vielfach über die öffentliche Förderung hinausgeht (auf Basis der So-
zialpartnervereinbarung und/oder Kurzarbeitsvereinbarung auf Unterneh-
mensebene). Diese Kosten steigen mit dem Ausmaß der nicht gearbei-
teten Stunden, wobei bis zu einem Niveau von 30% Arbeitszeitreduktion 
die Belastung für den Arbeitgeber gering sein dürfte. Zweitens berechnen 
sich die Sozialversicherungsbeiträge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und 
andere Bonuszahlungen auf Basis des Vollzeitbeschäftigungsgehalts. 
Drittens sehen die Sozialpartnervereinbarungen vor, dass der Arbeitgeber 
die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung während der Kurzar-
beit decken müssen. Diese Kosten werden vom AMS nicht rückvergütet. 
Letztlich entstehen dem Arbeitgeber auch administrative Kosten für die 
Beantragung und Verwaltung der Kurzarbeitsbeihilfe. Auf Grund dieser 
Kosten, die für den Arbeitgeber mit Kurzarbeit verbunden sind, wird davon 
ausgegangen, dass die Unternehmen nur über einen relativ kurzen Zeit-
raum hinweg Kurzarbeit betreiben – also nur, wenn sie denken, dass es 
bald einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, der es ihnen ermöglicht, zur 
normalen Produktionskapazität zurückzukehren.

In Bezug auf das öffentliche Budget wird geschätzt, dass Kurzarbeit 
dazu beiträgt, öffentliche Mittel zu sparen, da Arbeitslosigkeit vermieden 
wird. Berechnungen zeigen, dass drei KurzarbeiterInnen hinsichtlich der 
ausbezahlten Beträge in etwa die selben Kosten verursachen wie ein/e 
Arbeitslose/r. Des Weiteren ergeben sich Kosteneinsparungen, da z. B. 
keine Beratung oder Reintegrationsmaßnahmen gesetzt werden müssen. 
Aus gesamtheitlicher Sicht ist auch der psychologische Effekt auf die be-
troffenen ArbeitnehmerInnen zu erwähnen, die nicht vom Arbeitsmarkt 
getrennt werden, sondern in Beschäftigung bleiben. Dies fördert ihre 
langfristige Beschäftigungsfähigkeit, da sie keine Arbeitslosigkeitszeiten 
in ihren Lebensläufen haben.

Die österreichische Kurzarbeitsbeihilfe wurde bewusst so gestaltet, für 
die Arbeitgeber weniger attraktiv zu sein als das deutsche Instrument. 
Damit sollten Mitnahmeeffekte (aufgrund der höheren Kosten für das Un-
ternehmen) sowie die Verhinderung notwendigen strukturellen Wandels 
vermieden werden. Alle Akteure stimmen überein, dass wenn struktureller 
Wandel (und damit verbundene Arbeitsplatzverluste) nötig ist, dieser so 
bald wie möglich stattfinden sollte, statt (öffentliche) Gelder in den Erhalt 
von Arbeitsplätzen zu investieren, die sich später als nicht nachhaltig er-
weisen.

Das öffentliche Unterstützungsinstrument, wie es gegenwärtig ausge-
staltet ist, ist für kleinere und Dienstleistungsunternehmen weniger geeig-
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net als für größere und Produktionsbetriebe. Dies ergibt sich aus der der 
Maßnahme inhärenten Komplexität und der Notwendigkeit, vergleichswei-
se viele verschiedene Akteure einzubeziehen. Darüber hinaus stellt das 
Erfordernis der Sozialpartnervereinbarung eine Hürde für kleinere Unter-
nehmen dar, die mit Verhandlungen mit Gewerkschaften nicht vertraut 
sind. Eine weitere Herausforderung ist die Gehaltsverwaltung.29 Wenn in 
einem Unternehmen eine gewisse Anzahl an Beschäftigten von Kurzar-
beit betroffen ist, kann die Anschaffung einer speziellen Buchhaltungs-
software, die zu teuer für kleine und mittlere Unternehmen ist, erforderlich 
werden. Aus diesen Gründen wurde in Österreich Kurzarbeit in erster Li-
nie von größeren Unternehmen betrieben.

Da die Sozialversicherungsbeiträge auch während der Kurzarbeit auf 
Basis des Vollzeitbeschäftigungseinkommens berechnet werden und 
nicht auf Basis des reduzierten Einkommens, reduziert sich der Sozialver-
sicherungsschutz der KurzarbeiterInnen nicht. Diese Aufrechterhaltung 
bedeutet jedoch höhere Personalkosten für den Arbeitgeber, insbesonde-
re wenn die Sozialpartnervereinbarung oder die Kurzarbeitsvereinbarung 
auf Unternehmensebene vorsieht, dass die Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung vom Arbeitgeber zu tragen sind. Aus diesem Grund 
war das Instrument für einige Unternehmen vor den Änderungen, die die 
Unternehmen (teilweise) von diesen Kosten befreiten, nicht attraktiv.30 Die 
öffentliche Übernahme der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung ab 
dem siebenten Monat hat somit wesentlich zum Erfolg des Instruments 
beigetragen, da sie die Bereitschaft der Arbeitgeber zur Einführung von 
Kurzarbeit erhöhte. Gleichzeitig wird es als nicht notwendig erachtet, 
öffentliche Sozialversicherungsunterstützung ab dem ersten Monat der 
Kurzarbeit bereitzustellen, da es kurzfristig für die Arbeitgeber nicht ef-
fizient ist, Beschäftigte auf Grund von Kostenüberlegungen freizusetzen. 
Somit würde eine entsprechende Regelung das Instrument für die Arbeit-
geber zu attraktiv machen und Mitnahmeeffekte herbeiführen.

Aus dem Blickwinkel der betroffenen Beschäftigten ist der Kündigungs-
schutz während und nach der Kurzarbeit vorteilhaft. Von Arbeitgeberver-
treterInnen wird dies jedoch kritisiert.31 Es kann jedenfalls davon ausge-
gangen werden, dass einige Unternehmen auf Grund der Verpflichtung, 
das Beschäftigungsniveau über einen bestimmten Zeitraum hinweg kons-
tant zu halten, Kurzarbeit nicht einführten und stattdessen andere Lösun-
gen – inkl. der Freisetzung von Beschäftigten – fanden.

Wird eine Kurzarbeitsbeihilfe – wie im österreichischen Fall, falls die 
Sozialpartnervereinbarung oder Kurzarbeitsvereinbarung auf Unterneh-
mensebene dies vorsieht – nicht nur mit Kündigungsschutz verbunden, 
sondern auch mit der Notwendigkeit, dass erhöhter Personalbedarf durch 
eine Aufstockung der Kernbelegschaft anstelle von ZeitarbeitnehmerIn-
nen gedeckt wird, kann das Instrument auch wesentliche Arbeitsmarktef-
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fekte im Aufschwung haben (Reintegration von Arbeitskräften in perma-
nente Beschäftigung).

Der neu eingeführte Qualifizierungsaspekt wird von allen Akteuren als 
vorteilhaft erachtet, da es Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen ermög-
licht, Zeiten reduzierter Arbeitszeit effektiv zu nutzen, um die Qualifikatio-
nen der Beschäftigten zu erhöhen. Dafür ist es von Bedeutung, dass die 
realisierte Aus- und Weiterbildung nicht nur für den gegenwärtigen Arbeit-
geber von Relevanz ist, sondern die Stellung der Beschäftigten am Ar-
beitsmarkt allgemein verbessert. In der Praxis hat sich gezeigt, dass dies 
während der Krise in Österreich der Fall war, da allgemeine Fertigkeiten 
(Qualitätssicherung, Kreativtechniken, EDV-Kenntnisse, Fremdsprachen-
kenntnisse, Zeit- und Stressmanagement etc.) oder branchenbezogene 
Fähigkeiten (z. B. Verkaufstraining, spezifische Führerscheine) vermittelt 
wurden. 

Obwohl jede Qualifizierungsmaßnahme, die durch die Kurzarbeitsbei-
hilfe motiviert wurde, zu begrüßen ist, da sie andernfalls nicht stattgefun-
den hätte, muss auch bewusst gemacht werden, dass Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen während der Kurzarbeit nur in geringem Ausmaß 
betrieben wurden. Der Grund hierfür liegt darin begründet, dass sich die 
Implementierung als schwierig erwiesen hat. Die Erstellung eines Qualifi-
zierungskonzepts war für die Arbeitgeber während der Krise oft zu zeitauf-
wändig, da diese damit beschäftigt waren, Auswege aus der schwierigen 
wirtschaftlichen Situation, mit der das Unternehmen konfrontiert war, zu 
finden. Des Weiteren bedeuten Weiterbildungskurse nicht nur zusätzliche 
Kosten für das Unternehmen, sondern auch eine Einschränkung der Fle-
xibilität, da die ArbeitnehmerInnen, die an Qualifikationsmaßnahmen teil-
nehmen, nicht jederzeit wieder in den Produktionsprozess wechseln kön-
nen, wenn neue Aufträge realisiert werden. Für einige Unternehmen und 
Beschäftigte war es außerdem schwierig, kurzfristig passende Qualifizie-
rungsangebote zu finden, insbesondere auf regionaler Ebene. Diese As-
pekte deuten darauf hin, dass es für größere Unternehmen leichter ist als 
für kleinere Betriebe, Qualifizierungsmaßnahmen und Kurzarbeit zu ver-
binden, da diese häufig über eine bessere Infrastruktur (wie spezialisierte 
Personalabteilungen oder etablierte Kontakte zu Bildungsanbietern) ver-
fügen. Letztlich darf auch die Tatsache, dass nicht alle ArbeitnehmerInnen 
an Weiterbildungsmaßnahmen interessiert sind und die nicht gearbeiteten 
Stunden lieber für Freizeitaktivitäten verwenden, nicht übersehen werden.
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Zusammenfassung

Während der globalen Wirtschaftskrise stellte die Reduktion der Arbeitszeit eine be-
deutende Maßnahme der Arbeitgeber dar, auf das niedrigere Produktionsniveau zu re-
agieren, ohne unmittelbar Arbeitskräfte freizusetzen. Viele Mitgliedstaaten unterstützten 
diese Strategie durch öffentliche Kurzarbeitsunterstützung. 

Die österreichische Kurzarbeitsbeihilfe, die bereits vor der Rezession eine langjährige 
Tradition hatte, wurde an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst und konnte 
dadurch eine wesentliche Brückenfunktion erfüllen. Als bedeutende Erfolgsfaktoren der 
Maßnahme wurden insbesondere die schnelle Verfügbarkeit/Anwendbarkeit und der gute 
Sozialdialog identifiziert, sowie die generelle Ausgestaltung des Instruments, die Mitnah-
meeffekte reduziert. Die grundsätzlich begrüßenswerte Kombination von Kurzarbeit und 
Qualifizierungsmaßnahmen zeigte sich jedoch in der Praxis als schwierig und würde bei 
einer Fortführung Verbesserungspotenzial aufweisen.
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Wiedereinstieg & Weiterbildung
Weiterbildungsmotivation und Realisierungschancen von 

(formal) gering qualifizierten Wiedereinsteigerinnen

Angela Wroblewski, Andrea Leitner, Rossalina Latcheva

1. Weiterbildung in der Wissensgesellschaft 

Mit politischen Programmen zum „lebenslangen Lernen“ hat berufliche 
Weiterbildung in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewon-
nen, womit gleichermaßen ökonomische Ziele zur Förderung der regio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung verfolgt wie auch sozia-
le Ausgrenzung verringert werden soll.1 Dementsprechend sind „gering 
qualifizierte Personen“ eine zentrale Zielgruppe für Weiterbildungspolitik, 
um einerseits Bildungsdefizite hinsichtlich der (neuen) Erfordernisse des 
Arbeitsmarktes auszugleichen, andererseits Benachteiligung im Erstaus-
bildungssystem zu korrigieren und zu einer Nivellierung sozialer Ungleich-
heiten beizutragen. 

Doch dieser Anspruch der verstärkten Förderung von gering Qualifizier-
ten kann in der Realität schwer umgesetzt werden. Studien belegen, dass 
die Weiterbildungsbeteiligung stark von der Erstausbildung abhängt, d. 
h. das „Matthäus-Prinzip“ – „Wer hat, dem wird gegeben“ – in der Wei-
terbildung weiterhin seine Gültigkeit hat. Nach Lassnigg et al. (2007) ist 
die Teilnahmewahrscheinlichkeit an Weiterbildungsmaßnahmen von Aka-
demikerInnen in Österreich sechsmal so hoch wie jene von Pflichtschul-
absolventInnen, LehrabsolventInnen weisen eine um 1,6-fach höhere 
Teilnahmewahrscheinlichkeit auf. In der Wissensgesellschaft erhält die 
Selektivität durch Bildung nicht nur einen hohen Stellenwert, der Man-
gel von beruflich verwertbaren Qualifikationen und Weiterbildung wird 
vielmehr zu einem sozialen Stigma, indem gering Qualifizierten grund-
legende Voraussetzungen für die ökonomische und soziale Partizipation 
unserer wissensbasierten Ökonomie fehlen. Oder wie Krenn (2010, S. 1) 
es formuliert, „das Mantra des ‚lebenslangen Lernens‘ gerade für sie den 
eindringlichsten und zugleich drohendsten Ton annimmt“, ohne sie effektiv 
in diese Entwicklung einzuschließen. 

Diese Defizitsichtweise auf gering qualifizierte Personen führt auch dazu, 
dass ihnen die Verantwortung für diesen sozialen Ausschluss teilweise 
selbst zugeschrieben wird. Die schulische und berufliche Erstausbildung 
und die damit zusammenhängenden soziodemografischen Merkmale, wie 
soziale Herkunft, Nationalität oder auch regionale Aspekte, wird als „Platz-
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anweiser“ für wenig lernförderliche Arbeitsplätze wahrgenommen. Doch 
neben diesen strukturell ausschließenden Faktoren wird die Benachteili-
gung in der Weiterbildung insbesondere mit motivationalen Barrieren, d. 
h. subjektiven Faktoren für die Nicht-Teilnahme begründet.2 Solche sub-
jektiven Barrieren der Weiterbildung werden durch die Einschätzung der 
Sinnhaftigkeit und des erwarteten Nutzens der Weiterbildung bestimmt. 
Der fehlende Anstoß von außen wird also durch simple Kosten-Nutzen-
Erwägungen verstärkt, die entsprechend den Ergebnissen von bildungs-
ökonomischen Studien durchaus rational sind.3 Damit schließt sich der 
Kreis der Argumentation, der zum Ausschluss von Weiterbildung führt und 
nur schwer unterbrochen werden kann. 

Durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen werden – sowohl aufgrund 
der Struktur der Arbeitslosen wie auch aufgrund von beschäftigungspo-
litischen Zielsetzungen – gering Qualifizierte verstärkt als Zielgruppe an-
gesprochen. Dabei stellt die Verknüpfung von fehlender Motivation und 
formalen Qualifizierungsdefiziten ein zentrales Problem für eine effektive 
Umsetzung dar. Die Evaluation unterschiedlicher Qualifizierungsmaß-
nahmen hat gezeigt, dass diese Zielgruppe schwer zu erreichen ist und 
der zielgruppenspezifischen Ausgestaltung von Maßnahmen große Be-
deutung für ihre Wirkmöglichkeiten zukommt.4 In diesen Untersuchungen 
wird auch deutlich, dass die Selektion der MaßnahmenteilnehmerInnen in 
hohem Maß über Motivation erfolgt, d. h. eine Auswahl („Creaming“) von 
Personen stattfindet, die grundsätzlich eine hohe Motivation für Weiterbil-
dung zeigen. 

Es ist einleuchtend, Motivation als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Weiterbildungsbeteiligung zu formulieren, nicht nur für die Gruppe der 
gering Qualifizierten. Damit wird jedoch ein individuelles Merkmal zum 
primären Erklärungsfaktor für die geringe Weiterbildungsbeteiligung von 
Personen mit geringen formalen Qualifikationen, und strukturelle Barrie-
ren geraten aus dem Blickfeld. Darüber hinaus wird mit der Berücksichti-
gung der Motivation als Unterscheidungskriterium bereits klar, dass gering 
Qualifizierte keine homogene Gruppe darstellen. Im Folgenden wird für 
die Subgruppe der formal gering qualifizierten WiedereinsteingerInnen5 
diese Inhomogenität verdeutlicht und das Aufeinandertreffen von struk-
turellen und individuellen Hürden für eine Weiterbildungsteilnahme disku-
tiert. Dabei wird deutlich, dass auch bei vorhandener Motivation struktu-
relle Barrieren einer Weiterbildungsbeteiligung entgegenstehen können.

2. Bedeutung der Bildung für Arbeitsmarkt- und  
Wiedereinstiegschancen

Formale berufliche Qualifikation bestimmt nach wie vor bzw. in zuneh-
mendem Maß die beruflichen Chancen sowohl hinsichtlich Zugang zu 
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Beschäftigung wie auch im Hinblick auf Stabilität der Beschäftigung, Auf-
stiegsmöglichkeiten, Einkommensverteilung etc. Das Qualifikationsniveau 
determiniert die Erwerbsbeteiligung – insbesondere von Frauen – ebenso 
wie Ausmaß und Art der Beschäftigung. Auch das Risiko, von Arbeitslo-
sigkeit betroffen zu sein, hängt in hohem Maß vom Qualifikationsniveau 
ab. So wiesen in den letzten Jahren 48% der arbeitslosen Frauen keine 
über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung auf. Bei den Männern 
sind es zwischen 44% und 46%. Demgegenüber verfügt rund ein Drittel 
der Frauen in der österreichischen Wohnbevölkerung über keine über die 
Pflichtschule hinausgehende Ausbildung bzw. 22% der Frauen im Alter 
von 25 bis 64 Jahren.6 Wie aus Tabelle 1 zu sehen ist, stellt die Gruppe 
der Frauen mit Pflichtschulabschluss das größte Potenzial für eine Aus-
weitung der Erwerbsbeteiligung dar. 

Tabelle 1: Erwerbsquote und Arbeitslosenquote 2009 nach Bildung 
und Geschlecht

Quelle: Arbeitskräfteerhebung 2009, Statistik Austria.

Erwerbsquote (15-64 Jahre) Arbeitslosenquote

Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt

Pflichtschule 48,7% 61,2% 53,9% 9,0% 11,5% 10,2%

Lehre 74,4% 84,6% 80,0% 3,9% 4,2% 4,1%

BMS 76,4% 88,8% 80,3% 3,4% 3,5% 3,5%

AHS, BHS 75,2% 81,1% 78,0% 3,7% 4,4% 4,0%

Univ. u. ä. 85,5% 92,5% 88,8% 2,9% 2,2% 2,5%

Gesamt 69,6% 81,0% 75,3% 4,6% 5,0% 4,8%

Die Bedeutung des formalen Bildungsstandes für die Wiedereinstiegs-
chancen von Frauen nach familienbedingten Unterbrechungen wurde ins-
besondere im Zusammenhang mit der Einführung des Kinderbetreuungs-
geldes bzw. der flexiblen Ausgestaltung der Bezugsmöglichkeiten intensiv 
diskutiert. So wurde beispielsweise der Einfluss der Unterbrechungsdau-
er auf die Berufschancen von Frauen thematisiert. Dabei wurde deutlich, 
dass es für gering qualifizierte Frauen höhere Anreize gibt, möglichst lan-
ge zu unterbrechen, während Frauen mit höherem Bildungsniveau sich 
eher für kürzere Unterbrechungen entscheiden. Die raschere Rückkehr 
an den Arbeitsplatz reduziert die Gefahr von Dequalifizierungsprozessen 
und ermöglicht es eher, Karrierechancen zu erhalten.7 Für formal gering 
qualifizierte Wiedereinsteigerinnen können Dequalifizierungsprozesse 
verstärkt auftreten, wenn informell erworbene Qualifikationen bei einem 
Arbeitgeberwechsel aufgrund fehlender Zertifizierung nicht transferiert 
werden können.8
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Mit der Dauer der Unterbrechung nach der Geburt eines Kindes steigt 
nicht nur die Gefahr von Dequalifizierungsprozessen beim Wiedereinstieg, 
es können sich – wie eine Studie für Deutschland zeigt – auch negative 
Konsequenzen für die künftige Weiterbildungsbeteiligung ergeben.9 Doch 
nicht nur das Bildungsniveau beeinflusst die Dauer der Unterbrechung, 
sondern auch die Arbeitsbedingungen spielen eine zentrale Rolle. Stuth 
et al. (2009) haben den Einfluss der Arbeitsbedingungen von Berufen auf 
die Dauer der Unterbrechung analysiert und festgestellt, dass die Bedin-
gungen, unter denen Frauen einen Beruf ausüben, je nach Beruf in sehr 
unterschiedlicher Weise die Dauer der Erwerbsunterbrechung beeinflus-
sen. So sind die Unterbrechungen länger in Berufen mit Arbeitszeiten, die 
häufig über 46 Wochenstunden (z. B. Friseurin) liegen, oder in Berufen, 
deren Arbeitsalltag monoton und vorwiegend fremdbestimmt oder körper-
lich anstrengend ist (z. B. Köchin). Umgekehrt kehren Frauen in Berufen 
mit flexiblen, selbstbestimmten Arbeitszeiten schneller ins Erwerbsleben 
zurück.

Abbildung 1:	Personen in Schulung 1997-2009 nach Geschlecht

Quelle: AMS.
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Damit ergibt sich für gering qualifizierte Wiedereinsteigerinnen eine dop-
pelte Benachteiligung, da sie zum einen auf jene Arbeitsmarktsegmente 
angewiesen sind, die von den Umstrukturierungsprozessen am Arbeits-
markt besonders stark betroffen sind (z. B. Wegfall manueller Tätigkei-
ten) und in denen sich die Arbeitsanforderungen durch den zunehmenden 
Einsatz neuer Technologien laufend verändern.10 Zum anderen bestehen 
für gering qualifizierte Frauen Anreize für längere Unterbrechungen, die 
wiederum die Arbeitsmarktchancen reduzieren. Für beide Problemfelder 
wird Weiterbildung als die zentrale Lösungsstrategie gesehen. Dement-
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sprechend wurde in den letzten Jahren in der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
ein Schwerpunkt auf Qualifizierungsmaßnahmen gelegt, was sich an der 
Entwicklung der Schulungsaktivität des AMS deutlich ablesen lässt (vgl. 
Abbildung 1). Waren 1997 im Jahresdurchschnitt rund 22.000 Personen 
in Schulung, so waren es 2009 fast drei Mal so viele (64.000). Der Anteil 
der Personen in Schulung an den Arbeitslosen lag 2009 bei 25%, wobei 
die Schulungsquote der Frauen 30% und jene der Männer 21% ausmach-
te. Absolut betrachtet stellen Frauen etwas mehr als die Hälfte der Schu-
lungsteilnehmerInnen (2009: 51%). Unter den SchulungsteilnehmerInnen 
sind gering Qualifizierte – sowohl bei Frauen als auch bei Männern – ge-
genüber ihrem Anteil an den Arbeitslosen sogar leicht überrepräsentiert.

Wiedereinsteigerinnen werden dabei als eine spezifische Zielgruppe 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik angesprochen – auch jene mit geringen 
Qualifikationen. Maßnahmen für Wiedereinsteigerinnen haben in Öster-
reich bereits eine lange Tradition, wobei hier ein zentraler Meilenstein die 
Wiedereinsteigerinnen-Initiative des AMS war, die 1995 ins Leben gerufen 
wurde und die eine Bündelung von zielgruppenspezifischen arbeitsmarkt-
politischen Angeboten mit sich brachte.11 In Wien wurde 1996 mit dem 
Programm „WiederIn“ ein zielgruppenspezifisches Programm gestaltet, 
das sich u. a. an gering qualifizierte Frauen richtete und mit einer Lauf-
zeit bis zu drei Jahren auch intensive Qualifikationsmöglichkeiten bot.12 
Darüber hinaus wurden damals eine Reihe von Beratungs- und Qualifi-
zierungsangeboten für Frauen konzipiert, die noch in Karenz waren, wie 
z. B. karenz plus vom abz*wien. Die Evaluation dieser Programme zeigte 
jedoch auch, dass Wiedereinsteigerinnen mit niedrigem Qualifikationsni-
veau durch die Maßnahmen nur schwer zu erreichen sind.13 

Dies verwundert insofern, als Wiedereinsteigerinnen in repräsentativen 
Befragungen Weiterbildung einen sehr hohen Stellenwert für eine erfolg-
reiche Rückkehr in den Arbeitsmarkt zusprechen und insgesamt eine 
hohe Weiterbildungsbereitschaft zeigen.14 Rund zwei Drittel der Befrag-
ten schätzen Weiterbildung für den beruflichen Wiedereinstieg als sehr 
wichtig ein. Dies trifft auch auf Pflichtschulabsolventinnen zu. Hier räumen 
58% einer Umschulung und 39% einer Weiterbildung hohe Priorität ein. 

Wo liegen nun die Zugangsbarrieren zu Qualifizierungsangeboten für 
Wiedereinsteigerinnen mit niedrigem formalem Bildungsniveau? Im Rah-
men einer von der AK Wien beauftragten Studie15 wurden qualitative Inter-
views mit Wiedereinsteigerinnen geführt, die ihre Rückkehr in den Beruf 
bereits planten oder kürzlich realisiert hatten. Dabei handelte es sich über-
wiegend um Wiedereinsteigerinnen, die weder arbeitslos noch arbeitsu-
chend gemeldet waren (nur fünf von 21 Interviewpartnerinnen waren beim 
AMS gemeldet). Im Rahmen der Interviews wurde nach Weiterbildungs-
aktivitäten während und nach der Karenz, Qualifizierungsbereitschaft, 
wahrgenommenem Qualifizierungsbedarf und möglichen Barrieren für 
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die Realisierung von Qualifizierungswünschen gefragt. Ergänzend dazu 
wurden Interviews mit ExpertInnen (AMS bzw. Einrichtungen, die Maß-
nahmen für Wiedereinsteigerinnen anbieten) geführt, um aus ihrer Sicht 
Anforderungen an eine zielgruppenspezifische Maßnahmenkonzeption zu 
erfassen.16

3. Qualifizierungsbereitschaft und Barrieren aus Sicht der  
Wiedereinsteigerinnen

3.1 Wahrnehmung von Qualifizierungsbedarf und  
Qualifizierungsbereitschaft 

In den Interviews wird eine sehr hohe Bereitschaft, die Kinderbetreu-
ungsphase zur Weiterbildung zu nutzen, deutlich.17 Der Großteil der Wie-
dereinsteigerinnen sieht für sich Qualifizierungsbedarf in irgendeiner 
Form, nur drei Frauen sehen keinen derartigen Bedarf. In zwei Fällen 
gab es konkrete Pläne, die Karenz auch für Qualifizierung zu nutzen, die 
jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert wurden (z. B. ab-
gesagte Kurse aufgrund zu geringer TeilnehmerInnenzahlen). Vorausset-
zung für die Bereitschaft, an einer Weiterbildung teilzunehmen, ist, dass 
die Inhalte der entsprechenden Weiterbildung beruflich verwertbar sind 
oder ein Anwendungskontext im beruflichen Alltag gesehen wird. 

„Es müsste für mich in meinem Job wichtig sein. Weil ich kann nicht irgend-
einen Computerkurs machen, den ich bei mir im Job nicht brauchen kann.“ 
(Frau F.)

Bei der Diskussion von wahrgenommenem Weiterbildungsbedarf und 
Weiterbildungsbereitschaft wird deutlich, dass es sich um eine inhomo-
gene Gruppe handelt. So spielt beispielsweise die Rückkehrmöglichkeit 
an den bisherigen Arbeitsplatz eine zentrale Rolle. In der Studie wurden 
sechs Typen von Wiedereinsteigerinnen identifiziert:

(1)	 Rückkehrerinnen,
(2)	 Dienstgeberwechslerinnen,
(3)	 Umsteigerinnen,
(4)	 Wiedereinsteigerinnen mit Orientierungsbedarf,
(5)	� Wiedereinsteigerinnen ohne wahrgenommenen Orientierungsbe-

darf,
(6)	 Erwerbsorientierte.
Die Gruppe der „Rückkehrerinnen“ umfasst Wiedereinsteigerinnen, die 

eine Rückkehr in ihren alten Beruf und zu ihrem alten Arbeitgeber planen 
und in diesem Zusammenhang eine Höherqualifizierung (z. B. Meisterprü-
fung) oder eine Zusatzqualifikation anstreben, die eine Verbreiterung des 
beruflichen Einsatzfeldes mit sich bringt (z. B. Ausbildung „Dentalhygiene“ 
für Zahnarztassistentinnen). 
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Ein typisches Beispiel für eine „Rückkehrerin“ stellt Frau O. dar. Die Befrag-
te hat eine Lehre als Fußpflegerin abgeschlossen und bis zum Mutterschutz 
in ihrem ehemaligen Lehrbetrieb gearbeitet. In der Karenz arbeitet sie einen 
Tag pro Woche bei ihrem bisherigen Arbeitgeber. Ob sie nach der Karenz in 
Elternteilzeit zurückkehren kann, ist noch nicht entschieden, ihr Arbeitgeber 
macht dies vom Geschäftsgang abhängig. Während der Karenz hat die Be-
fragte überlegt, sich in Richtung Meisterprüfung weiter zu qualifizieren. Sie hat 
sich zwar aktiv erkundigt, u. a. auf der BBB-Messe der AK, diesbezüglich aber 
keine befriedigenden Informationen v. a. über Förderungen bekommen. Für 
sie wäre auch eine Zusatzqualifikation (Fußmassage o. Ä.) während der Ka-
renz in Frage gekommen, wenn sie dafür Verwertungsmöglichkeiten gesehen 
hätte, d. h. sie hat dies aufgrund (erwarteter) mangelnder Nachfrage bei ihrem 
Arbeitgeber nicht realisiert. 

Die Gruppe der „Dienstgeberwechslerinnen“ will oder kann im Gegen-
satz zu den Rückkehrerinnen nicht zum Arbeitgeber zurückkehren. Die 
Frauen in dieser Gruppe verfügen über eine abgeschlossene berufliche 
Ausbildung und/oder langjährige Berufspraxis. Sie wollen in ihrem Beruf 
bleiben und streben entweder eine Höher- oder Zusatzqualifikation oder 
eine Zertifizierung von informell erworbenen Qualifikationen an (z. B. eine 
Friseurin, die jahrelang im Büro gearbeitet hat). 

Ein Beispiel für eine „Dienstgeberwechslerin“ ist Frau P. Aufgrund ihres Mi-
grationshintergrundes hat sie nach der Pflichtschule und der Polytechnischen 
Schule keine Lehrstelle gefunden. Sie hat dann verschiedenste Tätigkeiten 
ausgeübt: in einer Metallfabrik, einer Lebensmittelfabrik, kurze Zeit als Ver-
käuferin in einem Lebensmittelgeschäft. Die letzte Tätigkeit war Verkauf in 
einem Feinkostladen. Dort wurde sie während der Schwangerschaft mit dem 
zweiten Kind gekündigt. Die Befragte möchte mit dem zweiten Geburtstag des 
jüngsten Kindes wieder arbeiten gehen, bevorzugt als Verkäuferin. Sie würde 
gerne eine Qualifizierung als Einzelhandelskauffrau oder Ordinationshelferin 
beginnen. 

Die Gruppe der „Umsteigerinnen“ strebt eine Umschulung an, wobei in 
einigen Fällen auch eine Rückkehr zum alten Arbeitgeber möglich wäre, 
eine solche wird jedoch nicht angestrebt. Die Wiedereinsteigerinnen in 
dieser Gruppe haben genaue Informationen über die Bedingungen und 
Möglichkeiten in dem von ihnen angestrebten Berufsfeld und ihre eigenen 
Fähigkeiten, Neigungen und familiären Rahmenbedingungen dahinge-
hend reflektiert, ob eine derartige Tätigkeit für sie realisierbar ist. 

Ein Beispiel für eine „Umsteigerin“ ist Frau H. Die Befragte wurde in Tsche-
chien geboren, hat dort eine kaufmännische Matura erworben, die in Öster-
reich nicht anerkannt ist, und war danach in einer Bank als Buchhalterin be-
schäftigt. Dann hat sie ein Jahr in Deutschland als Au-pair gearbeitet, dort 
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Deutsch gelernt und Prüfungen abgelegt. Zurück in Tschechien hat sie als 
Übersetzerin in einer Speditionsfirma gearbeitet. Sie ging dann nochmal für 
zwei Jahre als Au-pair nach Frankreich und hat wieder Sprachzertifikate er-
worben. 2003 ist sie nach Österreich übersiedelt und hat in einer Spedition als 
Logistikerin gearbeitet. Dieses Unternehmen ist allerdings während der Ka-
renz in Konkurs gegangen. Die Befragte ist seit dem zweiten Lebensjahr des 
älteren Kindes erfolglos auf Arbeitssuche. Zum Zeitpunkt des Interviews war 
sie erneut schwanger und überlegt im Zuge des Wiedereinstiegs eine Ausbil-
dung zur Pflegehelferin zu absolvieren. 

Die Gruppe der Wiedereinsteigerinnen mit Orientierungsbedarf umfasst 
Frauen, die keine Rückkehrmöglichkeit an ihren alten Arbeitsplatz haben 
und den Wiedereinstieg zur Neuorientierung nutzen wollen. Sie weisen 
eine hohe Erwerbsorientierung und eine hohe Bereitschaft zur Qualifizie-
rung auf. Sie haben jedoch relativ diffuse Vorstellungen von jenen Be-
rufsbereichen (Aufgabengebieten, Arbeitsbedingungen), in denen sie tätig 
sein wollen, und keine spezifischen Qualifikationspläne. 

„Einen Computerkurs. Heutzutage brauchst du eh schon überall Computer. 
In jedem Geschäft gibt es PCs. Also von dem her glaube ich, ein Computer-
kurs schadet nie.“ (Frau G.)
„Ich möchte mich schon weiterbilden. (…), dass ich irgendwo bessere Chan-
cen habe.“ (Frau P.)

Frau R. ist ein Beispiel für eine Wiedereinsteigerin mit Neuorientierungsbe-
darf: Sie ist slowakische Staatsbürgerin und vor nunmehr zehn Jahren nach 
Österreich gekommen. In der Slowakei hat sie ein Germanistikstudium abge-
schlossen, das jedoch nicht nostrifiziert ist. Um ihre Arbeitsmarktchancen zu 
verbessern, hat sie in Österreich die HAK-Matura gemacht. Sie hat danach 
bis zum Mutterschutz fünf Jahre in einem Callcenter gearbeitet. Aufgrund der 
schlechten Auftragslage des Unternehmens rechnet sie damit, nach der Be-
haltefrist gekündigt zu werden. Sie geht davon aus, sich demnächst neu ori-
entieren zu müssen, und zeigt hohe Bereitschaft, in diesem Zusammenhang 
eine Qualifizierung zu absolvieren. Sie kann sich vorstellen, wieder im Büro zu 
arbeiten, wobei sie hier gerne ihre Sprachkenntnisse verwerten würde, oder 
aber in einem Kindergarten zu arbeiten, da sie im Studium Pädagogikkennt-
nisse erworben hat und sich hier gute Arbeitsplatzchancen erwartet. 

Zur Gruppe der Wiedereinsteigerinnen ohne wahrgenommenen Qualifi-
zierungsbedarf zählen Frauen, die an den letzten Arbeitsplatz zurückkeh-
ren möchten und aus diesem Grund keinen Qualifizierungsbedarf sehen. 
Ob die Rückkehr aber tatsächlich realisiert werden kann, ist unklar: bei-
spielsweise wenn eine Rückkehr aus Sicht der Wiedereinsteigerinnen nur 
in Teilzeit möglich ist, dieser Option jedoch vom Arbeitgeber noch nicht 
zugestimmt wurde. Die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen wird als 
„Luxus“ gesehen, den sich zwei Frauen während der Kinderbetreuungs-
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phase „geleistet“ haben, allerdings wird kein unmittelbarer Arbeitsmarkt-
bezug wahrgenommen. 

Ein Beispiel für eine Wiedereinsteigerin, die selbst keinen Qualifizierungsbe-
darf sieht, ist Frau M. Die Befragte hat eine berufsbildende mittlere Schule mit 
Spezialisierung für Gesundheitsberufe abgeschlossen. Sie arbeitet seit vielen 
Jahren bei einem Arzt als Ordinationshilfe. Nach dem ersten Kind ist sie nach 
Auslaufen der Karenz in Vollzeit an ihren alten Arbeitsplatz zurückgekehrt. 
Nach dem zweiten Kind erscheint ihr das nicht mehr machbar, und sie möchte 
in Elternteilzeit zurückkehren. Der Arbeitgeber hat der Elternteilzeit noch nicht 
zugestimmt, und sie rechnet auch nicht wirklich mit einer Zustimmung. Solan-
ge die Rückkehrmöglichkeit nicht geklärt ist, ist sie weder auf Arbeitsplatz-
suche noch bereit, an einer Qualifizierung teilzunehmen. Weiters ist sie der 
Meinung, es gäbe für Ordinationshilfen keine Weiterbildungsangebote, weil sie 
auch noch nie an einer teilgenommen hat. 

Der Gruppe der „Erwerbsorientierten“ werden Wiedereinsteigerinnen 
zugerechnet, die in erster Linie erwerbstätig sein wollen, wobei eine Qua-
lifizierung erst für den Fall der Arbeitslosigkeit in Erwägung gezogen wird. 
„Wenn ich nicht etwas im Verkauf finde.“ (Frau U.)

Frau N. ist ein typisches Beispiel für die Gruppe der „Erwerbsorientierten“: 
Sie hat nach einer einjährigen Fachschule in einem Bürojob zu arbeiten be-
gonnen und hat sich in den folgenden Jahren mehrmals neu orientiert. Sie hat 
u. a. in einem Kindergarten, einem Callcenter und anderen Büros gearbeitet. 
Die häufigen Arbeitsplatzwechsel begründet sie mit der Unzufriedenheit mit 
den Arbeitsbedingungen. Kurz vor der Geburt ihres Kindes kündigte sie ihre 
letzte Stelle. Sie hat seit März 2009 einen Kindergartenplatz für ihr Kind und 
möchte dann wieder arbeiten gehen. Zum Zeitpunkt des Interviews ist sie auf 
Arbeitsplatzsuche, wobei sie keine Präferenzen über den Arbeitsinhalt hat. Kri-
terien sind vielmehr, dass sie für die Anfahrt nicht länger als zwanzig Minuten 
braucht und dass die Arbeitszeiten mit den Kindergartenzeiten vereinbar sind. 
Sie zieht eine Tätigkeit als Verkäuferin oder als Kassierin in einer Lebensmit-
telkette ebenso in Erwägung wie eine Tätigkeit als Kindergartenhelferin.

Diese Typologie verdeutlicht zum einen die Heterogenität der interview-
ten Wiedereinsteigerinnen und zeigt zum anderen, dass nicht alle Frauen 
gleichermaßen durch Qualifizierungsangebote zu erreichen sind (insbe-
sondere die beiden zuletzt genannten Gruppen). Doch auch für die ersten 
vier Gruppen zeigen sich bereits in dieser kurzen Beschreibung unter-
schiedliche Ansatzpunkte für eine zielgruppenspezifische Maßnahmen-
konzeption. 
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3.1 Hürden für die Realisierung einer Qualifizierung 

Das zentrale Ergebnis der durchgeführten Untersuchung ist, dass auch 
gering qualifizierte Frauen eine überraschend hohe Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsbereitschaft zeigen. Trotz dieser insgesamt überraschend 
hohen Weiterbildungsbereitschaft wird die Karenz kaum für Weiterbildung 
genutzt. Nur drei der interviewten Wiedereinsteigerinnen haben tatsäch-
lich in der Karenz eine Weiterbildung besucht bzw. konkrete Schritte dafür 
gesetzt. Die Hürden, mit denen sich gering qualifizierte Frauen beim Zu-
gang zu Aus- und Weiterbildung konfrontiert sehen, gleichen nur zum Teil 
jenen von höher qualifizierten Frauen. Ein wichtiger Unterschied liegt in 
der Kumulation von Problemlagen und Hindernissen, die wohl am stärks-
ten bei der Gruppe der Frauen mit Migrationshintergrund sichtbar wird. 
Die Hürden, die einer Realisierung von Qualifizierungsbereitschaft entge-
genstehen, lassen sich in vier Kategorien zusammenfassen: 

(1)	 individuelle Hürden,
(2) 	finanzielle Probleme (familiäres bzw. soziales Umfeld),
(3) 	Informationsdefizite und 
(4) 	institutionelle bzw. strukturelle Barrieren.
Ein zentrales Problem, das Frauen mit Kleinkindern besonders betrifft, 

stellt erlebter Zeitmangel bzw. das persönliche Zeitmanagement dar. Viele 
der interviewten Frauen thematisieren das zeitliche Ausgelastetsein mit 
der Kinderbetreuung und die Überforderung, die sich im Falle einer Quali-
fizierung und der damit verbundenen Lernphasen ergeben würde. 

„Schaffe ich das Lernen mit der Kleinen? Habe ich die Zeit zum Lernen? 
(…) Ich kann mein Kind nicht in eine Ecke setzen und sagen: ‚Setz dich da 
her, ich muss jetzt lernen.‘ Das funktioniert nicht.“ (Frau O.)

Erschwert wird diese Problematik durch mangelnde oder gar fehlende 
Unterstützung des Partners und traditionelle Rollenbilder bzw. die starke 
Familienorientierung insbesondere zu Beginn der Karenz. Das Vertrauen 
in Kleinkindbetreuung außer Haus ist gering ausgeprägt, und eine außer-
häusliche Betreuung verstärkt das subjektiv empfundene schlechte Ge-
wissen der Frauen. 

Zu den individuellen Hürden zählen in einigen Fällen auch negative Lern- 
erfahrungen, d. h. für einige Interviewpartnerinnen sind Schule, Lernen 
oder Prüfung negativ besetzt. In einigen Fällen wurden diese negativen 
Erfahrungen durch positive Weiterbildungserfahrungen im späteren Be-
rufsleben kompensiert, wobei hier berufliche Weiterbildung und auch Er-
fahrungen im Rahmen von AMS-Kursen angesprochen werden. 

„Ich habe damals in der Karenz einen Windows-Grundkurs gemacht, und 
das hat mir schon was gebracht, weil ich bin nicht bei null gestanden mit 
dem Computer, sondern ich wusste schon mal, wie kann ich den Computer 
einschalten, wie kann ich was verschieben.“ (Frau M.)
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Das wohl wichtigste Problem beim Zugang zu Qualifizierung, das alle 
anderen Schwierigkeiten überlagert, stellen finanzielle Probleme dar. Ge-
ring qualifizierte Frauen sind primär im Niedriglohnbereich beschäftigt, 
mit einem überdurchschnittlichen Arbeitslosenrisiko konfrontiert und le-
ben häufiger in armutsgefährdeten Haushalten.18 In den Interviews wird 
deutlich, dass die prekäre finanzielle Lage der wichtigste Grund für die 
hohe Erwerbsorientierung gering qualifizierter Frauen ist. Das Dilemma 
Erwerbstätigkeit versus Qualifizierung wird trotz der hohen Aus- und Wei-
terbildungsbereitschaft zugunsten der Erwerbstätigkeit entschieden; dies 
v. a. dann, wenn Kosten für die Qualifizierung (z. B. Kurskosten, Kinder-
betreuung) die Sicherung des Lebensunterhalts gefährden. Die subjektiv 
zwar als notwendig erachtete Qualifizierung wird von den Frauen entwe-
der auf unbestimmte Zeit verschoben oder sogar verworfen. Erschwerend 
kommt hier noch hinzu, dass die Verwertungschancen von Qualifizierung 
als unsicher eingeschätzt werden. Aufgrund der hohen Erwerbsorientie-
rung wird die Verwertbarkeit einer Qualifizierung zur Vorbedingung ihrer 
Realisierung. Erst wenn eine Art Arbeitsplatzgarantie vorhanden ist, lohnt 
sich in den Augen der Wiedereinsteigerinnen die Investition in eine teurere 
Ausbildung. 

„Wenn ich weiß, O. K., ich habe dann einen Job, dann ist es ja kein Problem, 
aber was ist, wenn ich dann keinen Job kriege und dann erst wieder im Büro 
arbeite? Dann bringt mir ja die Ausbildung auch nichts, weil dann sitze ich 
erst wieder im Büro. (…) Und du musst dir alles selber zahlen. Dann hast du 
zwar den Kurs, aber keinen Job.“ (Frau N.)

In den Interviews mit Wiedereinsteigerinnen wurde eine Reihe von Infor-
mationsdefiziten deutlich – nicht nur jene bezüglich finanzieller Förderung 
von Qualifizierungsaktivitäten oder generell Qualifizierungsangeboten. So 
führen beispielsweise falsche Vorstellungen über den Zuständigkeitsbe-
reich des AMS dazu, dass sich Frauen in aufrechten Beschäftigungsver-
hältnissen nicht an das AMS wenden. 

„Ich hätte beim AMS nachfragen können, aber das habe ich nicht. (…) Ich 
habe erst ziemlich spät erfahren, dass sie auch Kurse für Mütter in Karenz 
machen.“ (Frau F.)

In diesem Zusammenhang kristallisiert sich auch der Zeitpunkt, zu dem 
die Mütter informiert werden, als wichtig heraus. Viel an Informationsma-
terial wird Frauen unmittelbar nach der Geburt zugestellt, wobei unter-
schiedlichste Themenfelder adressiert werden (Entwicklung des Kindes, 
gesundheitliche Fragen, Kinderbetreuung, Wiedereinstieg etc.). Es wird in 
den Interviews klar, dass Information hinsichtlich des Wiedereinstiegs zu 
diesem Zeitpunkt nicht wahrgenommen wird. 

Darüber hinaus sehen sich Wiedereinsteigerinnen mit strukturellen 
Barrieren konfrontiert, die eine Qualifizierung erschweren bzw. verhin-
dern. Besonders problematisch stellt sich der Zugang zu institutioneller 
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Kinderbetreuung für die Zeit einer etwaigen Qualifizierung dar, wenn die 
Inanspruchnahme des familiären Netzes für Kinderbetreuung nicht unein-
geschränkt möglich ist. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen 
von Braun et al. (2007), die feststellen, dass das Angebot an Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten für „lernende Eltern“ unzureichend ist. Insgesamt 
bleibt festzuhalten, dass viele Aus- und Weiterbildungsangebote aufgrund 
der zeitlichen Rahmenbedingungen mit Kinderbetreuung und den Le-
benskontexten der Frauen nicht kompatibel sind. Die Teilnahme an einer 
Qualifizierung während der Karenz scheitert häufig daran, dass keine Kin-
derbetreuung vorhanden ist, eine Teilnahme nach der Karenz wiederum 
scheitert oft daran, dass Kurse primär untertags stattfinden und somit 
nicht mit der Erwerbstätigkeit vereinbar sind. 

4. Anforderungen an Qualifizierungsangebote für (formal)  
gering qualifizierte Wiedereinsteigerinnen 

Wie kann nun diesen Zugangsbarrieren durch die Konzeption von ziel-
gruppenspezifischen Angeboten begegnet werden? In den ExpertInnen-
interviews wurde eine Reihe von Aspekten angesprochen, die durch die 
Maßnahmenkonzeption explizit zu adressieren wären. 

Die wohl wichtigste Anforderung an die Maßnahmenkonzeption, die sich 
in den Interviews herauskristallisiert, ist jene nach einer eindeutigen Ziel-
gruppendefinition. Der Zugang zu Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt-
politik steht Personen offen, die Arbeitslosengeld beziehen oder zumindest 
arbeitsuchend gemeldet sind. Für Frauen in Kinderbetreuungsgeldbezug 
bedeutet dies, dass sie primär dann als zur Zielgruppe gehörig wahrge-
nommen werden, wenn sie vor der Geburt des Kindes bereits arbeitslos 
waren oder schon klar ist, dass sie nicht mehr an ihren alten Arbeitsplatz 
zurück können. D. h., WiedereinsteigerInnen werden v. a. dann zur Ziel-
gruppe gezählt, wenn der Kinderbetreuungsgeldbezug ausläuft und sie in 
den Leistungsbezug kommen. Während der Phase des Kindergeldbezugs 
werden sie nur bedingt als Zielgruppe wahrgenommen bzw. wird ihnen 
unterstellt, nicht an der Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme in-
teressiert zu sein. In den ExpertInneninterviews wird darüber hinaus ein 
weiterer zielgruppen- und maßnahmenimmanenter Widerspruch deutlich: 
Die Diskrepanz zwischen der Zielsetzung, arbeitslose und arbeitsuchende 
Frauen mit niedrigem formalen Qualifikationsniveau möglichst rasch wie-
der in den Arbeitsmarkt einzugliedern, und dem Bestreben, durch Qua-
lifizierung zu einer nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsmarktposition 
der betroffenen Frauen beizutragen. Welche der beiden Zielsetzungen im 
konkreten Einzelfall in den Vordergrund gestellt wird, hängt von vielen Zu-
fälligkeiten ab.

Neben der Frage der Zielgruppendefinition ist auch jene nach der Ziel-
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gruppenerreichung eine Herausforderung für die Maßnahmenkonzepti-
on. Aus Sicht der ExpertInnen ist es notwendig, niederschwellige, ziel-
gruppenspezifische Informationsangebote zu entwickeln, die Frauen dort 
abholen, wo sie mit kleinen Kindern hinkommen. Als niederschwellige 
Maßnahmen werden u. a. Inserate in Bezirkszeitungen, Verteilen von In-
formationsmaterialien in Kindergärten oder Parkanlagen genannt. Es wird 
also versucht, dorthin zu gehen, „wo die Mütter sind“ (E3).

Aus Sicht der ExpertInnen ist weiters das Wissen um den richtigen Zeit-
punkt für eine Qualifizierung ausschlaggebend für die Realisierung. Es 
wird einhellig davon abgeraten, sofort nach der Geburt mit einer Qualifi-
zierung zu beginnen, sondern abzuwarten, bis sich wieder Alltag einge-
stellt hat. Dennoch erscheint eine Beratung oder Information möglichst 
früh in der Karenz unabdingbar für die spätere Realisierung einer Qualifi-
zierung. „Ich glaube, mit Weiterbildungsinformation und mit Beratung und 
mit Einzelstunden kann man sie ganz früh abholen und müsste man sie 
wahrscheinlich auch dann abholen, (…) dass sie dieses Interesse weiter 
verfolgen können.“ (E6)

Für Frauen in Karenz, die an einer Beratung oder einer Qualifizierungs-
maßnahme teilnehmen wollen, stellt sich die Frage der Organisation der 
Kinderbetreuung für diese Zeit. In der Praxis sind private Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten häufig die Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
bestehender Angebote. Dies wird auch von den ExpertInnen als zentrale 
Zugangsbarriere thematisiert, der v. a. durch Organisation von Kinder-
betreuungsmöglichkeiten im Rahmen der Maßnahme zu begegnen wäre. 
Dies ist auch deshalb erforderlich, da Wiedereinsteigerinnen häufig für 
den Zeitpunkt des geplanten Wiedereinstiegs eine Kinderbetreuungszu-
sage haben, jedoch keine Möglichkeit vor diesem Zeitpunkt, eine Betreu-
ungsleistung in Anspruch zu nehmen. 

Die individuellen Hindernisse zur Weiterbildung, wie z. B. negative Lern-
erfahrungen, fehlende Lernräume, Zeitmanagement oder traditionelles 
Rollenverständnis, sollten bei zielgruppenspezifisch konzipierten Maßnah-
men explizit adressiert werden, um Aussteigen zu vermeiden. So wird bei-
spielsweise im Rahmen von NOVA versucht, mit individueller, kontinuier-
licher Begleitung (Einzelberatung) Lernproblemen gegenzusteuern. Beim 
bfi werden Lernschwierigkeiten in einer Lernwerkstatt oder begleitetende, 
selbstorganisierte Lernformen thematisiert und damit auch Infrastruktur 
(Lernräume, PCs) bereitgestellt, über die nicht alle Wiedereinsteigerinnen 
privat verfügen. Zudem wird von den ExpertInnen betont, dass es wichtig 
sei, im Rahmen von Beratung oder der Qualifizierungsmaßnahmen selbst 
Zeiten für die Aufarbeitung schwieriger Lernbiografien oder die Bewälti-
gung individueller Krisen einzuplanen. Dabei sollte auch an bestehende, 
häufig informell erworbene Qualifikationen angeknüpft werden. Bei Mig-
rantinnen stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der 



Wirtschaft und Gesellschaft	 37. Jahrgang (2011), Heft 2

328

Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse (Nostrifizierung) bzw. 
ob unzureichende Deutschkenntnisse zusätzlichen Qualifizierungsbedarf 
bedeuten. Aus Sicht der ExpertInnen stellen geringe Deutschkenntnisse 
per se jedoch keine Hürde für Qualifizierungen dar, da bei festgestellter 
mangelnder Sprachbeherrschung die Möglichkeit besteht, der Qualifizie-
rung einen Deutschkurs voranzustellen. Probleme ergeben sich dann, 
wenn sich dadurch die Abwesenheit vom Arbeitsmarkt verlängert und da-
mit Einkommensverluste verbunden sind. 

Wie bereits aus Sicht der Wiedereinsteigerinnen dargestellt, sind finan-
zielle Probleme eine zentrale Barriere für die Realisierung einer Quali-
fizierung. Auch aus Sicht der ExpertInnen ist insbesondere für gering 
qualifizierte Frauen die Frage der Existenzsicherung und der (teilweisen) 
Übernahme von Kurskosten zentral für die Realisierung einer Qualifizie-
rung. 

„Also nicht nur die Qualifizierungskosten, da würde ja das AMS sehr wohl 
einiges tun, (…) aber diese Existenzsicherung während der Qualifizierung 
ist schon noch einmal ein anderes Thema, weil die DLU das fast nicht ab-
deckt. (…) Das heißt, immer wenn ich mich in so eine Langzeitqualifizie-
rung begebe, muss ich eigentlich irgendwen haben, der mich inzwischen 
sozusagen erhält und der mir das ermöglicht, da etwas Nachhaltiges zu 
machen.“ (E6)

Frauen mit Migrationshintergrund sind in dieser Hinsicht besonders be-
troffen. Einerseits reicht die Unterstützung zur Deckung des Lebensun-
terhaltes, wenn sie weniger als der Ausgleichszulagenrichtsatz beträgt, 
nicht aus, um die Aufenthaltssicherheit nachhaltig zu garantieren.19 An-
dererseits sind Frauen mit Migrationshintergrund mit institutionellen Zu-
gangsbarrieren konfrontiert, „weil sie keine sozialen Leistungen beziehen 
dürfen, wenn sie das Visum verlängern.“ (E2)

Die von den Wiedereinsteigerinnen angeführte fehlende Information 
über bestehende Fördermöglichkeiten von Weiterbildungsmaßnahmen ist 
aus Sicht der ExpertInnen nur ein Aspekt, an dem sich Informationsdefi-
zite festmachen lassen. Darüber hinaus fehlen Informationen über Qua-
lifizierungsangebote, denn selbst für ExpertInnen ist es schwierig, einen 
Überblick über Qualifizierungsangebote und Förderungen zu behalten. 
Dem wird versucht, durch den Aufbau von spezifischen Datenbanken oder 
Projekten gegenzusteuern. So soll mit dem Projekt „Bildungsberatung 
Wien“, innerhalb dessen Bildungsträger wie z. B. VHS, bfi, WIFI, ABZ, 
WUK kooperieren, eine trägerübergreifende Beratung etabliert werden, 
in der Beratungseinrichtungen auch über Angebote anderer Institutionen 
Bescheid wissen.20
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5. Schlussfolgerungen 

Auch wenn die vorliegende Untersuchung keinen Anspruch auf Reprä-
sentativität erhebt, wird durch die Interviews doch deutlich, dass es gro-
ßes Potenzial unter (formal) gering qualifizierten Frauen gibt, die Zeit der 
Karenz und des Wiedereinstiegs für Weiterbildung zu nutzen. Dabei han-
delt es sich um eine Lebensphase, die von gravierenden Veränderungen 
und Umbrüchen gekennzeichnet und somit prädestiniert für Neuorientie-
rungen auch im beruflichen Bereich ist. In den Interviews mit formal ge-
ring qualifizierten Wiedereinsteigerinnen wurde deutlich, dass die unzurei-
chende Ausschöpfung dieses Weiterbildungspotenzials auf ein komplexes 
Ursachengeflecht zurückzuführen ist. Neben individuellen Hindernissen, 
wie z. B. negativen Lernerfahrungen, Informationsdefiziten und fehlendem 
Zugang zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten, spielen strukturelle Barrieren 
eine zentrale Rolle. Die genannten Barrieren verstärken sich gegensei-
tig und ergeben eine Situation, in der eine Vielzahl von Entscheidungen 
gleichzeitig zu treffen sind. So bedingen sich beispielsweise die Entschei-
dungen für Zeitpunkt und Ausmaß des Wiedereinstiegs und die Organi-
sation der Kinderbetreuung wechselseitig und sind jeweils voneinander 
abhängig. 

Um die vorhandene Qualifizierungsbereitschaft realisieren zu können, 
bedarf es aus Sicht der ExpertInnen der Entwicklung spezifischer Förder-
modelle und Unterstützungsleistungen für Frauen im Kinderbetreuungs-
geldbezug bzw. für Migrantinnen,21 die versuchen, dieser Komplexität 
gerecht zu werden und der Kumulation von Problemlagen zu begegnen. 
Dazu bedarf es einer niederschwellig zugänglichen, auf den jeweiligen 
Einzelfall zugeschnittenen Beratung und Unterstützung. Für eine bessere 
Zielgruppenerreichung und die Nutzung von Synergien ist auch die Ko-
operation unterschiedlicher AkteurInnen notwendig, die Maßnahmen für 
die Zielgruppe anbieten, wie z. B. AMS oder waff, Beratungseinrichtungen 
für Frauen und MigrantInnen sowie Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen.

Durch einen derartigen individuellen Zugang können Entscheidungen 
rascher getroffen werden und so das enge Zeitfenster, das für Qualifizie-
rung im Zuge der Karenz offen steht, genutzt werden. Ein individueller 
Ansatz erlaubt es auch, auf die Heterogenität der Zielgruppe einzugehen. 
Im Rahmen einer individuellen Förderung sollte Beratung im Sinne eines 
Case Management22 mit unterschiedlichen Fördermodulen (Organisation 
des Wiedereinstiegs, Lernunterstützung, Berufsorientierung, Weiterbil-
dungsplanung, fachliche Ausbildung, Unterstützung bei der Arbeitsuche, 
begleitende Beratung, finanzielle Unterstützung, Kinderbertreuungsange-
bot) für den jeweiligen Einzelfall abgestimmt kombiniert werden.

Ein zielgruppenspezifisches Angebot für Wiedereinsteigerinnen sollte 



Wirtschaft und Gesellschaft	 37. Jahrgang (2011), Heft 2

330

folgende Überlegungen einbeziehen: erstens einen gleitenden Wiederein-
stieg der Frauen in die Erwerbsarbeit, indem Frauen noch vor Ende der 
Karenzzeit mit einer geringen Stundenanzahl ihre Weiterbildungsaktivitä-
ten beginnen und diese dann im Laufe der Zeit erhöhen können und zwar 
so, dass die Weiterbildung während der üblichen Kinderbetreuungszeiten 
erfolgen kann. Zweitens sollten für die Frauen auch Lernräume geschaf-
fen werden, und zwar sowohl in zeitlicher wie auch in räumlicher Hinsicht. 
Denn nur damit kann sichergestellt werden, dass die Vor- und Nachberei-
tung der Kurse nicht durch Familien- und Hausarbeit verhindert wird. Drit-
tens müssen die Lernerfahrungen der Frauen bearbeitet werden, indem 
die Lust und die Fähigkeit zum Lernen belebt wird. Und viertens muss 
durch begleitende Betreuung das Bewältigen von während der Maßnah-
me auftretenden „Krisen“ unterstützt werden. 

Voraussetzung für die Teilnahme an einem solchen zielgruppenspezifi-
schen Angebot ist die Bereitstellung ausreichender finanzieller und zeit-
licher Ressourcen. Dies betrifft insbesondere die Zielgruppe gering qua-
lifizierter Frauen, da die Erwerbsarbeit nach der Karenz meist finanziell 
notwendig ist und Qualifizierungsaktivitäten auch seltener vom Unterneh-
men gefördert werden. Durch Übernahme von Kurskosten, Unterstützung 
für die Deckung des Lebensunterhalts (z. B. Stipendien) sowie Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung23 können auf Seiten der Wiedereinsteigerin-
nen die notwendigen Rahmenbedingungen für die Weiterbildung geschaf-
fen werden. 

Die Umsetzung einer solchen Förderung erfordert darüber hinaus auch 
Koordinationsleistungen zwischen unterschiedlichen AkteurInnen, die 
Maßnahmen für Wiedereinsteigerinnen anbieten (AMS, waff, AK, Wei-
terbildungseinrichtungen) und vor allem die verstärkte Einbeziehung von 
ArbeitgeberInnen. Dies könnte insbesondere im Zusammenhang mit der 
Konzeptionierung neuer Maßnahmen bzw. der Adaptierung der Rahmen-
bedingungen bestehender Angebote effizient sein. Weiters haben die In-
terviews mit ExpertInnen gezeigt, dass es selbst für BildungsberaterInnen 
schwer ist, einen Überblick über den „Weiterbildungsdschungel“ zu haben 
und dass Bedarf an Vernetzung besteht. 

Die Differenzierung der Wiedereinsteigerinnen mit formal geringen 
Qualifikationen zeigt, dass diese Gruppe in sich sehr heterogen ist. Damit 
braucht es hier eine Entscheidung über die konkrete Zielgruppe, d. h. ob 
jene gefördert werden sollen, die aufgrund ihrer Rahmenbedingungen mit 
weniger Unterstützung zur Weiterbildung angeregt werden können (Rück-
kehrerinnen, Dienstgeberwechslerinnen oder Umsteigerinnen mit guten 
Vorkenntnissen) oder ob eben auch Frauen mit Mehrfachproblemen an-
gesprochen werden sollen. Die Frage der konkreten Zielgruppendefinition 
ist eine politische Frage, wobei es vor allem zu entschieden gilt, ob jene 
Frauen verstärkt angesprochen werden sollen, die während der Karenz 
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von arbeitsmarktpolitischen AkteurInnen nur bedingt als Zielgruppe wahr-
genommen werden, weil sie (noch) nicht arbeitslos oder arbeitsuchend 
gemeldet sind. Die Interviews haben jedenfalls gezeigt, dass Frauen mit 
niedrigen Qualifikationen sehr wohl für Weiterbildung in bzw. nach der Ka-
renz zugänglich sind. Mit Unterstützung könnten sie die Berufsunterbre-
chung als Chance nutzen und damit das mit Diskontinuitäten verbundene 
Risiko für den weiteren Berufsverlauf verringern. 
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Anhang – Beispiele für zielgruppenspezifische Angebote in Wien 

abz*austria ist eine Non-Profit-Frauenorganisation, die im Rahmen der abz* Bildungs-
beratung gezielte Beratung für Eltern zu (Weiter-)Bildungsangeboten rund um Karenz 
und Wiedereinstieg anbietet. Ziel ist es, ein Bildungsangebot zu finden, das auf die indi-
viduelle Lebens- und Berufssituation zugeschnitten und mit Kinderbetreuungspflichten 
vereinbar ist. Für nähere Informationen siehe www.abzaustria.at/beratung/bildung.html. 

Bei NOVA handelt es sich um eine Maßnahme des Wiener ArbeitnehmerInnen För-
derungsfonds (waff), die WiedereinsteigerInnen bei ihrem beruflichen Wiedereinstieg 
unterstützt und sich an Arbeitsuchende ebenso wie an Beschäftigte richtet. Für Frauen 
und Männer, die in keinem Dienstverhältnis stehen, bietet der waff Beratung, Berufsori-
entierung und Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche. Für WiedereinsteigerInnen mit 
aufrechtem Dienstverhältnis werden Beratung und Förderung vor, während und nach der 
Karenz angeboten. Für nähere Informationen siehe http://nova.waff.at.

Zusammenfassung

Weiterbildung hat nicht zuletzt durch die politische Proklamation des „lebenslangen 
Lernens“ in den letzten Jahren als Instrument der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Teilnahme an Weiterbildung gilt als Schlüssel 
zu einer stabilen und mit Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten verbundenen 
Beschäftigung. Doch die Partizipation an Weiterbildungsmaßnahmen wird wesentlich 
von der schulischen Vorbildung determiniert. Gering qualifizierte und arbeitsmarktferne 
Personen nehmen – abgesehen von Maßnahmen für Arbeitslose – deutlich seltener an 
Weiterbildungsaktivitäten teil. In der Diskussion um Hürden für eine Weiterbildungsbe-
teiligung werden individuelle Merkmale (v. a. fehlende Motivation) als Haupterklärungs-
faktoren herausgearbeitet. Der Beitrag diskutiert Weiterbildungsbereitschaft und Hürden 
für die Teilnahme an einer Weiterbildung für eine spezifische Gruppe gering qualifizierter 
Personen, nämlich Wiedereinsteigerinnen, d. h. Frauen, die nach familienbedingten Be-
rufsunterbrechungen wieder in das Erwerbsleben einsteigen wollen. Dabei wird deutlich, 
dass auch bei hoher Weiterbildungsbereitschaft deren Realisierung durch ein komplexes 
Zusammenspiel von strukturellen und individuellen Barrieren eingeschränkt ist. 
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kommentar

1. Einleitung

Ein arbeitsmarktpolitischer Dauer-
brenner, die Sorge um einen entste-
henden „Fachkräftemangel“, hat in 
den letzten Monaten wieder an Be-
deutung in der öffentlichen Diskussion 
gewonnen. So rechnet das Arbeits-
marktservice aufgrund des demogra-
fisch bedingten Sinkens der Zahl der 
Lehranfänger bis 2014 fix mit einer 
Verknappung bei Fachkräften. Um 
Schulungen künftig gezielter und ef-
fektiver einsetzen zu können, hat das 
Arbeitsmarktservice (AMS) daher den 
Qualifizierungsbedarf der Unterneh-
men nach der Krise analysieren las-
sen. Für Fachkräfte werde demnach 
ein immer breiteres Wissen notwendig. 
Neben Sprachkenntnissen werden Ar-
beitnehmer künftig gute IT-Kenntnisse 
und Fähigkeiten, mit neuen Medi-
en umzugehen, vorweisen müssen. 
Grenzüberschreitendes Arbeiten führt 
zu neuen Formen der Arbeitsorgani-
sation wie Teleworking, Videokonfe-
renzen sowie internationales Prozess- 
und Projektmanagement. Englisch als 
Fremdsprache ist Voraussetzung, von 
Vorteil dazu eine Ostsprache.1

Die mit dem „Fachkräftemangel“ 
verbundenen Definitions- und Mess-
probleme sollen nicht Thema dieser 

Die Arbeitsmarktpolitik als 
überforderter Problemlöser 

der Bildungspolitik

Marcel Kirisits

Abhandlung sein.2 Ausgangspunkt der 
folgenden Überlegungen soll sein, 
dass derart geführte Diskussionen 
über angebliche und tatsächliche 
Qualifikationsbedürfnisse darüber 
hinwegsehen, welche Gräben sich im 
Übergang zwischen Bildungssystem 
und Arbeitsmarkt aufgetan haben. 
Von Interesse ist dabei, inwieweit das 
heimische Bildungssystem in seinem 
derzeitigen Zustand überhaupt die 
Voraussetzungen bietet und ausrei-
chend Grundfertigkeiten vermittelt, die 
einen Einstieg in das Erwerbsleben 
nicht von vornherein verhindern. Zu 
diesen Voraussetzungen zählen im 
Kern Basisqualifikationen wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen, ohne deren 
Beherrschung das Erreichen der oben 
formulierten Qualifikationserfordernis-
se wohl nur Wunschdenken bleibt.3

In den bildungstheoretischen und bil-
dungspolitischen Diskurs in Österreich 
hat dieser Themenbereich längst Ein-
gang gefunden, wie die Aktivitäten und 
Kooperationen im Rahmen des Netz-
werks „Basisbildung und Alphabeti-
sierung“ zeigen. Diese Auseinander-
setzung ist auch arbeitsmarktpolitisch 
von Bedeutung, da die österreichische 
Arbeitsmarktpolitik mit zusätzlichen 
Problemen überfrachtet wird und mit 
der Aufgabe konfrontiert ist, das Ver-
sagen eines anderen Politikbereichs 
zumindest teilweise auszugleichen.

2. Die Bedeutung von Grundfertig-
keiten

Erich Ribolits beschreibt die Situ-
ation von Menschen, die bestimmte 
Kulturtechniken nur mangelhaft be-
herrschen, mit teilweise drastischen 
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Worten: „Wer heute schwerwiegende 
Mängel in den Grundkompetenzen des 
Lesens, Schreibens, Rechnens sowie 
der Verwendung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien hat, 
gehört zu den programmierten Verlie-
rern des Arbeitsmarktes. Denn zum 
einen haben die technologischen Ent-
wicklungen der letzten Jahrzehnte den 
Großteil jener Tätigkeiten zum Ver-
schwinden gebracht, bei denen derar-
tig gehandicapte Personen früher prob- 
lemlos eingesetzt werden konnten, 
und zum anderen haben die erreichten 
Produktivitätsfortschritte den Bedarf 
an menschlicher Arbeitskraft gene-
rell verringert. Das dadurch bedingte 
Überangebot an Arbeitskräften erlaubt 
Arbeitgebern heute durchaus auch 
schon bei der Besetzung anspruchslo-
ser beruflicher Positionen wählerisch 
zu sein. Die Grenzqualifikation für das 
Ergattern eines Erwerbsarbeitsplatzes 
steigt auf diese Weise sukzessive an 
– zunehmend rückt schon der „bloße“ 
Pflichtschulabschluss in die Nähe des 
Analphabetentums.“4 

Die verfügbaren Statistiken bestä-
tigen seit Jahren die von Ribolits an-
gedeuteten Probleme. Sie können 
allerdings nur als Annäherung an die 
Problematik dienen, da das Merkmal 
fehlender Grundfertigkeiten nicht er-
hoben wird und die verfügbaren Ar-
beitsmarktdaten folglich auch nicht 
auf diesen Personenkreis eingrenzbar 
sind. Zur statistischen Darstellung der 
Situation der Betroffenen erfordert die-
ses Manko die Annahme, dass Perso-
nen mit derartigen Problemen vorwie-
gend in der Kategorie der Personen 
mit maximal Pflichtschulabschluss zu 
finden sind.5 Die Arbeitskräfteerhe-
bung der Statistik Austria zeigt, dass 
die Erwerbstätigenquote bei Personen 
mit maximal Pflichtschulabschluss 
deutlich unter der Gesamt-Erwerbs-

tätigenquote liegt. Gleichzeitig liegt 
die Arbeitslosenquote in diesem Seg-
ment deutlich über dem Schnitt, d. h., 
das Arbeitslosigkeitsrisiko ist für jene 
Gruppe am größten. Der Unterschied 
zwischen den Arbeitslosenquoten von 
höher- und niedriger qualifizierten Per-
sonen hat sich über die Zeit wesent-
lich vergrößert. So stieg die Arbeits-
losenquote bei Personen mit bloßer 
Pflichtschulausbildung von 1995 auf 
2008 nach internationaler Berech-
nungsmethode von 5,8% auf 8,2% an. 
Hingegen ist die Arbeitslosenquote 
von Personen mit Lehrabschluss oder 
abgeschlossener Tertiärausbildung im 
selben Zeitraum in etwa konstant ge-
blieben.6

Das Ausbildungsniveau hat auch 
einen bedeutenden Einfluss auf die 
Höhe der Verdienste und damit auf 
den Niedriglohnanteil. Unter den Be-
schäftigten mit höchstens Pflichtschul-
abschluss betrug im Jahr 2006 der 
Anteil der Beschäftigten mit Verdiens-
ten unterhalb der Niedriglohnschwelle 
(zwei Drittel des Medianlohns) 29,4%. 
Bei Beschäftigten mit einer abge-
schlossenen Lehre waren es dage-
gen 11,9% und bei Absolventen einer 
Universität oder Fachhochschule nur 
noch 2,9%.7 Wenig überraschend zei-
gen dann auch die Analysen des ak-
tuellen Sozialberichts, dass 18% der 
Erwerbstätigen mit maximal Pflicht-
schulabschluss armutsgefährdet sind 
(„working poor“).8 Wenngleich diese 
Entwicklungen bzw. der Status quo 
nicht ausschließlich bildungsbezoge-
ne Ursachen haben, zeigen die Be-
funde doch, dass niedrig Qualifizierte 
am stärksten davon betroffen sind. In 
diesem Umfeld wirken Versäumnisse, 
alle Pflichtschulabgänger mit einem 
Mindestmaß an Grundfertigkeiten  
auszustatten, umso schwerwiegen-
der. 
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3. Basisbildung – die Datenlage

Im Volksschulbereich beteiligte sich 
Österreich mit PIRLS9 2006 erstmals 
an einer internationalen Studie zur 
Erfassung der Lesekompetenz von 
SchülerInnen in der vierten Schulstu-
fe. Das Ziel dieser Studie war es, die 
Lesekompetenz in der vierten Schul-
stufe zu erheben und international zu 
vergleichen. Bei PIRLS wurden vier 
Kompetenz- bzw. Leistungsstufen ge-
bildet, denen die Schüler anhand ihrer 
erbrachten Leistung zugeordnet wer-
den können. Schüler mit einer sehr ge-
ringen Lesekompetenz befinden sich 
auf Stufe 1 bzw. darunter. Sie werden 
auch als Risikoschüler bezeichnet. 
Immerhin 16% der österreichischen 
Schüler gehören der Risikogruppe an. 
Mit diesem Wert liegt Österreich zwar 
knapp unter dem europäischen Durch-
schnitt (19%); das bedeutet aber auch, 
dass in Österreich jeder sechste Schü-
ler im Alter von 9 bis 10 Jahren Mühe 
hat, die einfachsten Leseaufgaben zu 
lösen.

Sowohl die Bildung als auch der Be-
ruf der Eltern korrelieren mit der Lese-
kompetenz der Schüler. Für Schüler 
aus sozial benachteiligten Familien 
ist das Risiko, ein schlechter Leser zu 
sein, größer. Problematisch an diesem 
Sachverhalt ist u. a., dass zumindest 
einige dieser schlechten Leser auf-
grund ihrer schulischen Misserfolge 
vermutlich ebenfalls eine niedrigere 
Schulbildung erreichen werden und 
sich so der Kreislauf fortsetzen wird. 
Dem Schulsystem gelingt es offenbar 
nicht, diesen starken Zusammenhang 
abzufedern und die Nachteile der 
Schüler aus sozial benachteiligten Fa-
milien zu kompensieren.

Die Analyse der PIRLS-Daten hat 
außerdem gezeigt, dass Schüler mit 
Migrationshintergrund in Österreich si-

gnifikant schlechtere Leistungen als im 
Inland geborene Schüler erbringen.10 

Im Rahmen von PISA 2009 wurden 
in Lesen sieben Kompetenzstufen un-
terschieden: 2% der österreichischen 
Schüler liegen mit extrem niedriger 
Leseleistung „unter Level 1b“, 8% sind 
der niedrigsten Kompetenzstufe 1b und 
18% sind Kompetenzstufe 1a zuzuord-
nen – zusammen ergibt dies 28% Risi-
koschüler. Diese Risikoschüler haben 
gegen Ende der Pflichtschulzeit große 
Defizite im Lesen, das heißt, sie kön-
nen nur unzureichend sinnerfassend 
lesen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei 
den Mathematikkenntnissen: Mehr als 
jeder fünfte österreichische Schüler 
hat gegen Ende der Pflichtschulzeit 
große Probleme, einfachste mathema-
tische Fragestellungen in lebensnahen 
Situationen zu lösen.11 

Die hier zitierten Erhebungen PIRLS 
2006 und PISA 2009 zeigen, dass ein 
beträchtlicher Teil von Jugendlichen 
bestimmte Basiskompetenzen nicht 
aufweist. Bei aller Kritik an derarti-
gen Formen der Kompetenzmessung 
von Schülern dürften die Ergebnisse 
doch den Schluss zulassen, dass es 
in der Vermittlung von Basisbildung im 
Pflichtschulbereich Probleme gibt.   

Im Erwachsenenbereich werden in-
ternational seit einigen Jahren Studien 
über die Verbreitung von funktiona-
lem Analphabetismus12 durchgeführt. 
Die OECD widmete dem Phänomen 
mit dem „International Adult Literacy 
Survey“ (IALS) schon in den Neun-
zigerjahren entsprechende Aufmerk-
samkeit. Österreich hat sich an diesen 
Untersuchungen in der Vergangenheit 
nicht beteiligt, nimmt aber an der in-
ternationalen Erhebung PIAAC („Pro-
gramme for the International Assess-
ment of Adult Competencies“) teil. 
PIAAC ist eine internationale Studie 
zur Untersuchung von allgemeinen Fä-
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higkeiten und Fertigkeiten, die im All-
tag und Beruf notwendig sind. Hierzu 
gehören zum Beispiel das Lesen und 
Verstehen von kurzen Texten oder ein-
fache Rechnungen, die beim täglichen 
Einkauf notwendig sind. Ergebnisse 
aus der Studie werden voraussichtlich 
Ende 2013 vorliegen.13 Derzeit gibt es 
über das Ausmaß des funktionalen An-
alphabetismus in Österreich nur gro-
be Schätzungen. Krenn (2010) zitiert 
OECD-Zahlen, die sich in einer Band-
breite von 300.000 bis zu einer Million 
Personen bewegen. Rath (2007) be-
ruft sich auf Zahlen des Europäischen 
Parlaments (für die EU) und Schätzun-
gen der OECD, wonach 670.000 bis 
1,34 Mio. Österreicher unzureichende 
schriftsprachliche Kompetenz aufwei-
sen. 

4. Nachfrage und Erwartungshal-
tungen der Unternehmer

Die Statistiken zeigen, dass Perso-
nen mit niedrigem Bildungsabschluss 
die größten Probleme bei der Er-
werbsintegration haben und mit ho-
hen Armutsrisiken konfrontiert sind. 
Da verhältnismäßig viele Personen 
mit geringen Qualifikationen vor allem 
in den schrumpfenden Teilbereichen 
des sekundären Sektors beschäftigt 
sind, spürten sie die Umstrukturie-
rungsprozesse der letzten Jahre be-
sonders stark. Während die aktive 
unselbstständige Beschäftigung seit 
Mitte der Neunzigerjahre anstieg, 
ging die Beschäftigung in der Sach-
gütererzeugung zurück. Der Anteil 
der Sachgütererzeugung an der Ge-
samtbeschäftigung verringerte sich, 
die Zahl gering qualifizierter Arbeits-
kräfte sank im selben Zeitraum. Inner-
halb der Sachgütererzeugung spürten 
Personen mit höchstens Pflichtschul-
abschluss die Beschäftigungseinbu-

ßen am stärksten, ungeachtet neuer 
Hilfsarbeitertätigkeiten im Dienstleis-
tungssektor. Dieser Personenkreis 
steht vor mehreren Problemen: Tradi-
tionelle Beschäftigungsbereiche wer-
den zurückgefahren bzw. ins Ausland 
verlagert, wodurch die Aufnahmefä-
higkeit des Arbeitsmarktes für gering 
Qualifizierte gesunken ist. Zusätzlich 
passieren Verdrängungseffekte durch 
höher qualifizierte Arbeitskräfte, und 
mit steigenden Anforderungsprofilen 
sind auch formal gering Qualifizierte 
konfrontiert.14 

Der Befund fehlender Grundfertig-
keiten bei Pflichtschulabgängern hat 
auch in der arbeitsmarktpolitischen 
Diskussion seinen Niederschlag ge-
funden, wenngleich die öffentliche 
Auseinandersetzung darüber um eini-
ge Begrifflichkeiten erweitert wurde. 
Darüber, dass die in diversen Erhe-
bungen festgestellten Mängel in der 
Basisbildung Probleme auf dem Ar-
beitsmarkt nach sich ziehen, herrscht 
Einigkeit.

Die Vorstellungen der Unternehmer 
(vertreter), was an Mindestkompeten-
zen man für den Einstieg in die Ar-
beitswelt brauche, unterscheiden sich 
allerdings dadurch, dass der Kompe-
tenzbegriff verbreitert wird. Den für 
den Einstieg ins Erwerbsleben wich-
tigen Kulturtechniken des Lesens, 
Schreibens und Rechnens werden von 
Unternehmerseite Eigenschaften hin-
zugefügt, die in gängigen Kategorien 
wie „soft skills“, „basic soft skills“, „per-
sönliche Kompetenzen“ oder „soziale 
Kompetenzen“ zusammengefasst wer-
den. Dabei geht es um so unterschied-
liche Eigenschaften wie Genauigkeit 
und Sorgfalt, das äußere Erschei-
nungsbild, die Zuverlässigkeit oder 
die Kritik-, Konflikt- und Teamfähigkeit 
einer Person.15 Die Problematik eines 
derart weit gefassten Kompetenzbe-
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griffs wurde bereits mehrfach thema-
tisiert. Sinn und Inhalt von solch au-
ßerfachlichen Qualifikationen stehen 
nicht von vornherein fest oder lassen 
sich nicht auf eine einmal festgelegte 
Definition reduzieren. Sie werden viel-
mehr in vielfältigen Aushandlungspro-
zessen, in denen Machtverhältnisse 
eine Rolle spielen, hergestellt. Die un-
terschiedlichen Interpretationsweisen 
der Begriffe entfalten in den Unterneh-
men praktische Wirkungen insofern, 
als sie Inklusions- und Exklusions-
entscheidungen bei der Personalaus-
wahl beeinflussen und festlegen, was 
Beschäftigten an Arbeitsbedingungen 
zugemutet wird.16

Es ist schwer vorstellbar, wie die Ar-
beitsmarktpolitik derart weit gefasste 
Kompetenzerwartungen berücksich-
tigen und in weiterer Folge erfüllen 
soll. Die vorgebrachten Kompetenz-
merkmale sind unscharf, beliebig 
und werden, wenn auch nicht sofort 
erkennbar, zuungunsten der Jugend-
lichen verwendet. Last but not least 
sind von Personalrekrutierungsme-
thoden, die auf einem derart breiten 
Kompetenzbegriff basieren, alle Qua-
lifikationsstufen betroffen. Der Selek-
tionszweck dieses Kompetenzbegriffs 
kommt auch bei hoch qualifizierten Ar-
beitskräften zum Tragen, sodass von 
unterschiedlichen Erwerbs-, Karriere- 
und Einkommensverläufen nicht un-
bedingt Rückschlüsse auf die dahinter 
stehende Qualifikation im Sinne von 
Bildungsabschlüssen gezogen werden 
können.17

5. Kann’s die Arbeitsmarktpolitik 
richten?

Die Basisbildungsdefizite nach der 
Pflichtschulzeit haben Konsequenzen 
für die Arbeitsmarktpolitik. Die Jugend-
lichen werden, sofern ihnen der Eintritt 

ins Erwerbsleben verwehrt bleibt oder 
nicht nachhaltig gelingt, der Arbeits-
marktpolitik überantwortet. Quantitativ 
ist die Verschiebung von Bildungsauf-
gaben (im Sinne der Vermittlung von 
Grundkompetenzen) in die Arbeits-
marktpolitik nicht darstellbar, da viele 
Maßnahmen breiter angelegt sind und 
die Vermittlung von Grundfertigkeiten 
im Rahmen von unterschiedlichen 
Programmen angestrebt wird. Die Ein-
schätzung, dass es zu einer solchen 
Verschiebung gekommen ist, wird zwar 
vielfach geteilt, Globalzahlen dazu 
sind allerdings nicht verfügbar.18 Das 
AMS Steiermark kommt beispielswei-
se auf Basis einer stichprobenartigen 
Überprüfung der Lehrlinge im Rahmen 
der überbetrieblichen Lehrausbildung 
zum Schluss, dass mehr als 50% der 
Jugendlichen Defizite im schulisch-
kognitiven Bereich aufweisen und 
mit dieser Vorbildung kaum auf dem 
Lehrstellenmarkt vermittelbar seien.19 

Vertreter von AMS-Projektträgern be-
stätigen die Problematik fehlender Ba-
siskompetenzen bei Jugendlichen.

Vor dem Hintergrund anhaltender 
Probleme auf dem Jugendarbeitsmarkt 
wurde jedenfalls die aktive Arbeits-
marktpolitik für Jugendliche insgesamt 
in den letzten Jahren stark forciert. Die 
Zahl der vom Arbeitsmarktservice neu 
geförderten 15- bis 24-Jährigen stieg 
von 2001 bis 2009 von rund 46.000 
auf 111.000, was mehr als einer Ver-
doppelung gleichkommt. 6 von 10 der 
beim AMS als arbeitslos oder Lehr-
stellen suchend registrierten Personen 
von 15 bis 24 Jahren wurden 2009 
unterstützt, womit die Zielgruppe Ju-
gendliche die arbeitsmarktpolitisch am 
intensivsten geförderte Personengrup-
pe war.20

Es ist zu vermuten, dass die Verla-
gerung von bildungspolitischen Auf-
gaben in die Arbeitsmarktpolitik zu 
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dieser Kostensteigerung beigetragen 
hat. Lassnigg (2010) spricht in diesem 
Zusammenhang von der „kurativen“ 
Funktion der Arbeitsmarktpolitik, an-
dere bezeichnen das AMS als „Repa-
raturwerkstätte“ für eine mangelhafte 
Bildungspolitik. Sozialpolitisch sind 
diese Interventionen richtig, aber auch 
unvermeidbar, da die Akteure der Ar-
beitsmarktpolitik hier vor vollendete 
Tatsachen gestellt werden, die sie 
schwerlich ignorieren können.

Ob eine dauerhafte Überfrachtung 
der Arbeitsmarktpolitik mit Problemen, 
die im Rahmen der Pflichtschulausbil-
dung nicht gelöst werden, zielführend 
ist, muss allerdings bezweifelt werden. 
Den bildungsökonomischen Aspekt, 
dass noch während der Pflichtschul-
zeit getätigte Bildungsinvestitionen 
effizienter wären,21 als die Probleme 
den nachfolgenden Bereichen Arbeits-
marktpolitik und Erwachsenenbildung 
zu überantworten, könnte man noch 
vom Tisch wischen. Wenn normative 
Festlegungen und politische Entschei-
dungen dazu führen, diesen Mecha-
nismus zu finanzieren, werden sich 
auf dem Markt genügend Anbieter von 
Dienstleistungen finden, die sich der 
Lösung dieser Probleme annehmen.

Fraglich ist allerdings, ob die Kom-
plexität der Problemstellung die Ak-
teure nicht überfordert. Für die Ar-
beitsmarktpolitik bedeutet dies nicht 
nur, in der Vermittlung von Grundfer-
tigkeiten besser als der Schulbetrieb 
agieren zu müssen, sie ist auch mit 
beträchtlichen Hürden konfrontiert, 
die zum Beispiel darin bestehen, dass 
die Betroffenen starke Widerstände 
gegen jegliche Form von (Weiter-)
Bildung aufgebaut haben, weil damit 
negative Erfahrungen während der 
Schulzeit in Erinnerung gerufen wer-
den. Stigmatisierungsprobleme, die 
Hinterfragung der Sinnhaftigkeit von 

Weiterbildungskursen und Einschrän-
kungen im persönlichen Umfeld sind 
weitere mögliche Barrieren. Sind die-
se beträchtlichen Hürden erst einmal 
übersprungen, warten dann noch die 
Erfordernisse der individuellen Betreu-
ung („case management“), die stärke-
re Einbeziehung der Arbeitgeber und 
die Berücksichtigung der Heterogeni-
tät der Zielgruppe. Und weil eine Viel-
zahl von Akteuren in diesen Prozess 
involviert ist und alle den Überblick 
verlieren, muss irgendwann einmal 
wieder vernetzt werden. Die Mängel 
der Pflichtschulbildung führen somit 
zu komplexen Lösungs- und Koordi-
nationserfordernissen in der Arbeits-
marktpolitik.

6. Schlussfolgerungen

Der verbreitete Fokus auf höhere Bil-
dung im öffentlichen arbeitsmarktpoli-
tischen Diskurs verstellt oft den Blick 
auf die Relevanz der Basisbildung. 
Beides ist aber wichtig für Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die positiven Ef-
fekte einer soliden Grundbildung für 
alle sind vielfältig und gehen selbst-
verständlich über die arbeitsmarktbe-
zogenen Aspekte weit hinaus. Die im 
Rahmen dieses Beitrags behandelten 
Basisbildungsdefizite stehen in en-
gem Zusammenhang mit einem Bil-
dungsbegriff, der mehr Dimensionen 
als der stark ökonomisch orientierte 
Ausbildungsbegriff umfasst. Dieser 
breiter gefasste Bildungsbegriff bein-
haltet unterschiedliche Dimensionen 
wie Selbstorientierung, Aufklärung, 
historisches Bewusstsein, Artikuliert-
heit, Selbstbestimmung und morali-
sche Sensibilität. Ein so verstandener 
Bildungsbegriff ist nicht denkbar ohne 
Neugier, ohne Reflexion und Selbstre-
flexion, ohne Wertung und Bewertung, 
ohne das Wagnis, sich durch das, was 
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man im Bildungsprozess erfährt, ver-
ändern zu lassen. Ausbildung hinge-
gen orientiert sich an operationalisier-
baren Kenntnissen und Fähigkeiten, 
die nicht in Hinblick auf ihr bildendes 
Potenzial, sondern in Hinblick auf die 
Einsetzbarkeit des Menschen für ver-
schiedene Zwecke vermittelt und ge-
übt werden.22 

Des Weiteren geht es auch um eine 
erhöhte „Gesundheitsmündigkeit“, d. h. 
die Fähigkeit, grundlegende gesund-
heitsrelevante Informationen und 
Leistungen, die Voraussetzung für 
gesundheitliche Entscheidungen sind, 
zu beschaffen, zu verarbeiten und zu 
verstehen. Die Lesekompetenz einer 
Vielzahl Erwachsener reicht nicht aus 
für die Verarbeitung von gesundheits-
bezogenen Informationen, insbeson-
dere unter den Risikogruppen in der 
Bevölkerung.

Nachgewiesen ist auch die positive 
Beziehung zwischen der Straffälligkeit 
Einzelner und deren Misserfolgen in 
ihrer Bildungsbiografie. Es gibt zahlrei-
che Nachweise für die Verbindung von 
geringem Bildungsstand und Jugend-
kriminalität.23

Eine bestimmte Basisbildung ist 
Grundlage sowohl für einen breiter 
gefassten Bildungsbegriff als auch für 
den berufsbezogenen Ausbildungs-
begriff. Für die arbeitsmarkt- und bil-
dungspolitische Debatte ist jedoch die 
Vermittlung von Fertigkeiten relevant, 
die für den Einstieg in das Erwerbsle-
ben unabdingbar sind.

Auch wenn nach wie vor Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für niedrig Quali-
fizierte bestehen, ist damit noch nichts 
über die Qualität dieser Arbeitsplätze 
und der berufsbiografischen Entwick-
lungsmöglichkeiten gesagt. Die sozi-
al-integrative Wirkung einer Arbeits-
marktintegration hängt nicht allein vom 
Zugang zu Erwerbsarbeit ab, sondern 

auch von der qualitativen Ausstattung 
von Arbeitsplätzen und Beschäfti-
gungsverhältnissen. Andererseits − 
und deshalb das Bemühen des Autors, 
sich auf bildungspolitische Mindestan-
forderungen zu konzentrieren − ist der 
Ruf nach allgemeiner Höherqualifi-
zierung zu undifferenziert, da es auf-
grund des hohen Arbeitskräfteange-
bots zu Verdrängungseffekten kommt. 
Besser Qualifizierte verdrängen gut 
Qualifizierte von einem begrenzten 
Arbeitsplatzangebot. Es kommt zu ei-
nem Verdrängungsprozess von gering 
Qualifizierten auf einfachen Arbeits-
plätzen durch Personen mit Facharbei-
terabschlüssen.24 Für die jugendlichen 
Berufseinsteiger erschwerend kommt 
hinzu, dass Unternehmen über Min-
destanforderungen (z. B. Leistungs-
gruppen/Noten) Lehrstellenbewerber 
selektieren. Damit sind Schulabgänger 
mit schlechten Noten bereits zu Be-
ginn ihres Erwerbslebens mit beträcht-
lichen Eintrittsbarrieren konfrontiert.25

Für die Bildungspolitik bedeutet dies, 
nicht alle höher zu qualifizieren bzw. 
mit höheren Bildungsabschlüssen 
auszustatten, sondern alle mit einem 
Mindestmaß an für das (Erwerbs-)
Leben notwendigen Fertigkeiten zu 
versehen. Der Vollständigkeit halber 
sei erwähnt, dass das auch dem Auf-
trag entsprechen würde, der sich für 
das österreichische Schulwesen aus 
dem Schulorganisationsgesetz ablei-
ten lässt. Demnach hat die österrei-
chische Schule „die Jugend mit dem 
für das Leben und den künftigen Be-
ruf erforderlichen Wissen und Können 
auszustatten und zum selbsttätigen 
Bildungserwerb zu erziehen“.26

Erschwerend für die Arbeitsbedin-
gungen von gering Qualifizierten ist 
außerdem, dass sie hauptsächlich in 
Branchen tätig sind, in denen über-
durchschnittlich viele ausländische 
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Arbeitskräfte aus den traditionellen 
Gastarbeiterregionen des ehema-
ligen Jugoslawien und der Türkei 
beschäftigt sind. Durch den zuneh-
menden Wettbewerbsdruck redu-
zieren sich in diesen Bereichen die 
Beschäftigungsmöglichkeiten, und die 
Beschäftigungsprobleme nehmen zu. 
Bildungsdefizite verschlechtern die Ar-
beitsmarktlage zusätzlich.27 Vor dem 
Hintergrund der vollständigen Um-
setzung der Arbeitnehmerfreizügig-
keit seit Mai 2011 sind eine verstärkte 
Konkurrenz und eine Verschärfung der 
Probleme genau in diesem Segment 
zu erwarten. 

Den Akteuren und Institutionen der 
Arbeitsmarktpolitik bleibt derzeit we-
nig Handlungsspielraum. Die Arbeits-
marktprobleme, die sich aus der feh-
lenden Basisbildung ergeben, können 
nicht ignoriert werden, auch wenn 
diese negativen Effekte auf das Ver-
sagen anderer Politikbereiche zurück-
zuführen sind. Diese „Krot“ muss die 
Arbeitsmarktpolitik schlucken. Es sind 
aus den vorhin genannten Gründen 
Zweifel angebracht, ob eine dauerhaf-
te Überfrachtung der Arbeitsmarktpoli-
tik mit bildungs- und sozialpolitischen 
Agenden zielführend und im Interesse 
der betroffenen Arbeitslosen ist. Viele 
Weichenstellungen, die zu einer pre-
kären Position auf dem Arbeitsmarkt 
führen, passieren vor dem 15. Lebens-
jahr und können mit den Mitteln und 
Möglichkeiten des AMS wohl nur mehr 
zum Teil korrigiert werden.

Eine intensivere Kooperation der 
Verantwortlichen der zuständigen Po-
litikbereiche wäre ein wichtiger Schritt. 
Für die Argumentation hilfreich wäre 
auch eine Darstellung der Folgekosten 
für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 
da gegen Veränderungen im Bildungs-
bereich oft auch Kostenargumente 
vorgebracht werden. Dieser vermeint-

lichen Kostenersparnis stehen ver-
mutlich hohe Folgekosten gegenüber. 
Positiv ist, dass die Probleme der 
Pflichtschulbildung zunehmend öffent-
lich thematisiert und diskutiert werden. 
Ergänzend und unterstützend dazu 
wäre eine realitätsnähere Selbstein-
schätzung und Darstellung der AMS-
Verantwortlichen hilfreich, dass selbst 
die beste Service-Organisation nicht 
alle Arbeitsmarktprobleme zu lösen 
vermag. Das würde auch die Außen-
wahrnehmung und die Erwartungshal-
tung der in die Arbeitsmarktpolitik in-
volvierten Akteure schärfen, dass man 
dieser Institution nicht jedes Arbeits-
marktproblem umhängen kann, auch 
wenn eine Finanzierung zusätzlicher 
Aufgaben politisch umsetzbar scheint.

Anmerkungen

1  	AMS-Vorstandsmitglied Johannes Kopf 
in: Der Standard (16. 7. 2010); http://
derstandard.at/1277338273720/AMS-
Chef-Kopf-rechnet-mit-Fachkraefte-
mangel.

2  	Hierbei sei auf die Arbeiten von Heschl 
(2004, 2008) und Paier (2008) verwie-
sen.

3  	 Inwieweit diese Qualifikationen tatsäch-
lich notwendig sein werden, ist eine an-
dere Frage. Wesentlich im Zusammen-
hang dieser Analyse ist die große Kluft 
zwischen den postulierten Anforderun-
gen eines künftigen Arbeitsmarktes und 
den Voraussetzungen, diese auch zu 
erfüllen.

4  	Ribolits (2008) 28.
5  	Es soll damit nicht suggeriert werden, 

dass Personen mit maximal Pflicht-
schulabschluss automatisch fehlende 
Grundkompetenzen aufweisen. Die 
Wahrscheinlichkeit, diese Personen-
gruppe in diesem Segment zu finden, 
ist aber zweifellos größer als in höheren 
Bildungsstufen.
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6  	Vgl. Statistik Austria (2010) 91.
7  	Vgl. Geisberger, Knittler (2010) 456.
8  	Vgl. BMASK, Sozialbericht 2009-2010 

(2010) 179 f.
9  	Progress in International Reading Liter-

acy Study.
10  	Vgl. Suchan, Wallner-Paschon, Schrei-

ner (2009).
11  	Vgl. Schwantner, Schreiner (2010) 51 f.
12  	Von funktionalem Analphabetismus 

spricht man dann, wenn trotz Bildungs-
beteiligung das erreichte Niveau der 
Schriftsprachkompetenz nicht aus-
reicht, um eine angemessene Teilhabe 
an der Gesellschaft zu verwirklichen 
und die persönliche Weiterentwicklung 
gefährdet ist. Konnotation und defini-
torische Eingrenzung des Begriffs sind 
jedoch nicht unproblematisch.

13  	http://www.statistik.at/web_de/frage-
boegen/private_haushalte/piaac/index.
html (Stand 4. 1. 2011).

14  	Vgl. Bock-Schappelwein (2008) 3f so-
wie Bock-Schappelwein (2010) Folie 4.

15  	Vgl. dazu exemplarisch Höllbacher, 
Fülle, Härtel (2009) und Dornmayer 
(2010).

16  	Vgl. Krenn (2009) 29.
17  	Vgl. Brown, Lauder, Ashton (2008) 17.
18  	Weder das AMS (Bundesgeschäfts-

stelle und Landesgeschäftsstelle Stei-
ermark) noch das Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz konnten dazu konkrete Zahlen 
liefern.

19  	Vgl. AMS Steiermark (2010) 2.
20  	Vgl. BMASK (2010) 28.
21  	Siehe dazu Lassnigg (2007) 44 ff.
22  	Vgl. Liessmann (2010) 45.
23  	Vgl. Schneeberger (2007) 28 f.
24  	Auch Personen mit Hochschulab-

schluss haben zunehmend Schwie-
rigkeiten, eine ausbildungsadäquate 
Berufstätigkeit auszuüben, d. h., die 
Personen sind überqualifiziert für die 
von ihnen ausgeübte Tätigkeit (vgl. 
Schneeberger, Petanovitsch [2010]).

25  	So führen bestimmte Aufnahmeverfah-
ren für Lehrlinge dazu, dass Schüler 
mit entsprechend schlechten Einstu-
fungen und Noten gar nicht zu einem 

Aufnahmetest eingeladen werden und 
somit wieder in die Arbeitslosigkeit „ver-
schwinden“.

26  	§ 2 Schulorganisationsgesetz.
27  	Vgl. Bock-Schappelwein (2008) 4.
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TAGUNGSANKÜNDIGUNG
„75 Jahre General Theory of Employment, Interest and Money“

Termin: Donnerstag, 29. September 2011, 8:45 Uhr bis 19 Uhr

Ort: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Bildungszentrum, 
1040 Wien, Theresianumgasse 16-18, Großer Vortragssaal

Programm 

8:45 Uhr: Eröffnung durch AK-Präsident Herbert TUMPEL

9 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Harald HAGEMANN, Universität Hohenheim,  
Stuttgart 
The General Theory of Employment, Interest and Money nach 75 Jahren 
– eine historische Perspektive
Diskutantin: Elisabeth Springler, FH bfi Wien

10:15 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Sheila DOW, University of Stirling, UK
Monetary policy and regulation of financial markets – a Keynesian view  
Diskutantin: Heike Joebges, HWT Berlin

11:45 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Philip ARESTIS, University of Cambridge, UK
Fiscal policy – time for a renaissance of Keynesianism?
Diskutant: Till van Treeck, IMK Düsseldorf

Mittagspause

14:30 Uhr: Univ.-Prof. em. Dr. Jürgen KROMPHARDT, Technische Uni-
versität Berlin
Keynes über Lohnentwicklung und Lohnpolitik
Diskutant: Stefan Ederer, WIFO

15:45 Uhr: Dr. Ewald WALTERSKIRCHEN   
Die lange Frist bei Keynes
Diskutant: Paul Ramskogler, OeNB

17:30 Uhr: Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik: 
Chancen und Hemmnisse für eine Renaissance des Keynesianismus
Panel mit: 
Dr. Hannes ANDROSCH, ehem. Vizekanzler und Finanzminister;
Univ.-Prof. Dr. Gustav HORN, Institut für Makroökonomie und Konjunk-
turforschung in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf;
Univ.-Prof. Dr. Ewald NOWOTNY, Gouverneur der Oesterreichischen 
Nationalbank
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BÜCHER

Neue Institutionenökonomik
Rezension von: Rudolf Richter, Eirik G. 
Furubotn, Neue Institutionenökonomik. 

Eine Einführung und kritische  
Würdigung, 4., überarb. u. erw. Auflage, 

Mohr Siebeck, Tübingen 2010, broschiert, 
678 Seiten, € 49.

In den letzten Jahrzehnten hat das 
Interesse der sozialwissenschaftlichen 
Fachwelt an Erklärungen von Instituti-
onen und an den Einflüssen, den diese 
auf die Höhe der Transaktionskosten, 
die Anreizstrukturen und somit auf das 
Verhalten der Menschen ausüben, 
stark zugenommen. In besonderem 
Maße gilt das für die Neue Institutio-
nenökonomik (NIÖ), wie eine wach-
sende Zahl von Beiträgen, Büchern, 
Zeitschriften und Tagungen sowie 
nicht zuletzt die Nobelpreise für Ro-
nald Coase (1991), Douglass C. North 
(1993), Elinor Ostrom und Oliver Wil-
liamson (2009) belegen.

Infolge der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/9 und der seit-
her nicht abreißenden wirtschaftspo-
litischen Probleme und Misserfolge 
hat sich die Kritik an der herrschen-
den neoklassischen Lehre der Öko-
nomie jüngst verschärft. Selbst füh-
rende Vertreter des neoklassischen 
Hauptstroms bezweifeln die Eignung 
der konventionellen Denkmuster für 
eine Analyse der Probleme der realen 
Welt.1 (Auffallend, ja bestürzend ist al-
lerdings, dass weite Kreise der ökono-
mischen Fachprofession, insbesonde-
re in Deutschland und in Institutionen 
wie der EZB, der EU-Kommission und 

der OECD, diese Einsicht verdrängen 
oder schlichtweg ignorieren und unbe-
irrt am traditionellen Denkstil der Neo-
klassik festhalten.2)

Insofern als das Interesse an hete-
rodoxen Strömungen der Ökonomik 
im Steigen begriffen ist, erscheint die 
vierte, überarbeitete und erweiterte 
Auflage des deutschsprachigen Stan-
dardwerks zur NIÖ zu einem günstigen 
Zeitpunkt. 

Kernaussage der NIÖ ist der Satz, 
dass Institutionen für den Wirtschafts-
prozess von Bedeutung sind. Institutio-
nen sind definiert als formale (Verord-
nungen, Gesetze, Verfassungen) und 
informelle Beschränkungen (Verhal-
tensnormen, Sitten, selbstauferlegte 
Verhaltenskodizes) zur Regelung des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens 
und ihre Durchsetzungsmechanismen. 

Noch stärker als in den früheren 
Auflagen betonen die Autoren die Dis-
tanz zur Neoklassik. Ausführlich legen 
sie dar, wie sich die NIÖ von der herr-
schenden Lehre entfernte und warum. 
Heute sehen Richter und Furubotn die 
NIÖ als fundamental andersgearteten 
ökonomischen Denkstil mit zahlrei-
chen und vielversprechenden Entwick-
lungsmöglichkeiten sowie mannigfal-
tigen Optionen der interdisziplinären 
Zusammenarbeit. 

Frühe Arbeiten von Vertretern der 
NIÖ ergänzten die neoklassische Mi- 
kroökonomik um positive Transakti-
onskosten. Die traditionelle neoklas-
sische Auffassung vollkommener in-
dividueller Rationalität wurde jedoch 
beibehalten. Es handelte sich also 
zunächst um nichts weiter als einen 
Versuch, den Anwendungsbereich der 
neoklassischen Theorie zu erweitern. 
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Dieser Versuch stieß indes bald an 
seine Grenzen.

Einige Autoren wollten das neo-
klassische Modell dennoch nicht auf-
geben, sondern es durch Einführung 
zusätzlicher Nebenbedingungen ver-
ändern. Die resultierenden Hybridmo-
delle gründeten auf Annahmen, die 
teils aus der Neoklassik und teils aus 
der neuen institutionalistischen Rich-
tung stammten (z. B. unbegrenzte In-
formation eines Prinzipals in manchen 
Bereichen und gar keine in anderen). 
Sie erwiesen sich allerdings als unzu-
länglich, irreführend und logisch unbe-
friedigend. 

Das Vorhaben, das neoklassische 
Modell zu verallgemeinern, war eine 
Sackgasse. Als notwendig erachtet 
wurde und wird von den neuen Insti-
tutionalisten deshalb eine grundlegend 
andere Art von Analyse, die „nicht allein 
der Tatsache positiver Transaktions-
kosten Rechnung trägt, sondern vor 
allem auch den Tatsachen unvollstän-
diger Voraussicht und eingeschränkter 
Rationalität“ (S. V). Künftige Ereignis-
se selbst sind also unbekannt, nicht 
nur ihre stochastischen Eigenschaften 
(Knight’sche Ungewissheit). Entschei-
dungssubjekte sind demgemäß nicht 
allwissend und haben bei der Samm-
lung und Verarbeitung von Informati-
onen Schwierigkeiten. Weiters ergibt 
sich aus der Unsicherheit, dass die 
Präferenzen der Akteure unvollständig 
und über die Zeit veränderlich sind. 

Eine Abstraktion ist gemäß Mor-
genstern (1964) verfehlt, wenn sie ei-
nen Wesenszug der wirtschaftlichen 
Wirklichkeit auslässt. Im realen Wirt-
schaftsleben spielen Transaktionskos-
ten, unvollständige Voraussicht und 
eingeschränkte Rationalität eine so 
zentrale Rolle, dass diesbezügliche 
Annahmen in jedem ökonomischen 
Zusammenhang entscheidend sind. 

„Wenn immer also ein der Wirklichkeit 
entnommenes Verhalten untersucht 
werden soll, ist es unzulässig, von 
Transaktionskosten, unvollständiger 
Voraussicht und eingeschränkter Rati-
onalität abzusehen.“ (S. 561) 

Die neuen Institutionalisten bezwei-
feln deshalb auch, dass der formale 
Ansatz sinnvoll ist. Diejenigen Teilge-
biete der NIÖ, die sich durch einen ho-
hen Grad an Formalisierung auszeich-
nen, wie die ökonomische Analyse des 
Rechts, die Prinzipal-Agent-Theorie 
und die Public Choice-Theorie, tun 
dies um den Preis der engen Anleh-
nung an die neoklassische Denkweise 
und insbesondere die Annahme, dass 
sich Entscheidungssubjekte vollstän-
dig rational verhalten. 

Das neue institutionalistische Denk-
muster beschränkt sich nicht nur auf 
die Wirtschaftswissenschaft, sondern 
hat auch auf Nachbardisziplinen wie 
die Wirtschaftsgeschichte, Soziologie, 
Politikwissenschaft und sogar Anthro-
pologie übergegriffen. Zugleich haben 
Einsichten aus anderen Sozialwissen-
schaften, v. a. die Kritik der Soziolo-
gen, Einfluss auf die Weiterentwick-
lung der NIÖ genommen.

Hauptgebiete der NIÖ sind unverän-
dert die Transaktionskostenökonomik 
(Kapitel II), die Verfügungsrechtsana-
lyse (Kap. III Absolute Verfügungs-
rechte: Eigentum an Sachen; Kap. IV 
Relative Verfügungsrechte: Vertragli-
che Schuldverhältnisse) und die Ver-
tragstheorie (Kap. V). Während es im 
ersten Teil des Bandes also darum 
geht, die analytischen Instrumente der 
NIÖ zu beschreiben und zu erklären, 
dient der zweite Teil der Veranschau-
lichung der Anwendung des neuen 
Forschungsansatzes auf drei Grundty-
pen von Institutionen (Kap. VI): Märk-
te (Kap. VII), Unternehmen (Kap. VIII) 
und Staat (Kap. IX). Das Kapitel über 
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die NIÖ des Marktes erfuhr gegenüber 
den bisherigen Auflagen aus aktuellen 
Gründen eine Erweiterung um ein Un-
terkapitel über die Finanzmärkte. 

Wegen der Ungewissheit der Zu-
kunft ist die neoklassische Lösung der 
Effizienzfrage (Optimierung von Ziel-
funktionen unter Nebenbedingungen: 
Allokationseffizienz) nicht erzielbar. 
Es sind gerade die unerwarteten Er-
eignisse, die zu Wirtschaftsproblemen 
führen, wie die jüngste Finanz- und 
Wirtschaftskrise deutlich gemacht hat. 
Das Problem, das sich Europa nun u. 
a. stellt, ist aus der Sicht der NIÖ je-
nes der Anpassungseffizienz der Wirt-
schaft, die v. a. zweierlei verlangt: die 
Entwicklung von adaptionsfähigen Ins-
titutionen, die der Förderung der sozi-
alen Wohlfahrt dienen, und die Heran-
bildung motivierter Nutzer derselben, 
also von Akteuren, die bereit sind, 
Wissen zu erwerben, Innovationen zu 
bewirken, Risiko zu übernehmen.

Am Beispiel der Finanzkrise illus-
trieren die Verfasser das Problem 
der Anpassungseffizienz formaler 
Institutionen. Ihre Kritik an den EU-
Institutionen und an den jüngsten Ver-
änderungsplänen für dieselben deckt 
sich in vielerlei Hinsicht mit der Kritik 
anderer heterodoxer Richtungen der 
Ökonomik: Richter und Furubotn kon-
statieren, dass die Folgen der interna-
tionalen Finanzkrise deutlich machen, 
„dass die Zentralbank im internationa-
len Papierstandard nicht allein von der 
öffentlichen Verschuldung, sondern 
auch vom Ausmaß und der Organisa-
tion privater Verschuldung in Bedräng-
nis gebracht wird. Die Forderung nach 
stabilem Geld (nach Kaufkraftstabili-
tät) enthält, wenn auch unausgespro-
chen, die Forderung nach stabilen 

öffentlichen und privaten Finanzen – 
eine im Falle eines international freien 
Kapitalverkehrs nicht leicht zu erfül-
lende Aufgabe. Weder der Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Union 
noch der ihn ergänzende Maastricht-
vertrag gehen auf dieses Problem 
ein.“ (S. 34f) Hinzuzufügen ist, dass 
auch der Lissaboner Vertrag und die 
geplante Verschärfung des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts dieses Problem 
vernachlässigen. 

Im letzten Kapitel befassen sich die 
Autoren mit den Zukunftsperspektiven 
der NIÖ. Ausgangspunkt ist die Fest-
stellung, dass die Verwendung „frikti-
onsloser“ Modelle vollkommener und 
unvollkommener Konkurrenz, die von 
uneingeschränkter individueller Rati-
onalität und einer exogen vorgegebe-
nen Institutionenstruktur ausgehen, 
nicht mehr zu rechtfertigen sei. Wichti-
ge zukünftige Forschungsbereiche der 
NIÖ sind abgesehen von den Bemü-
hungen in den Kerngebieten u. a. die 
Endogenisierung von Institutionen, die 
Entwicklung einer anpassungseffizien-
ten Rechtsordnung, die Untersuchung 
der Rolle von Ideologien (d. h. von um-
fassenden Systemen kognitiver und 
moralischer Überzeugungen, die eine 
Interpretation der Umwelt liefern), die 
Überprüfung analytischer Verfahren 
und empirischer Einsichten aus ande-
ren Sozialwissenschaften im Hinblick 
auf ihre Nützlichkeit für die Weiterent-
wicklung der NIÖ.

Sowohl Studenten als auch ein-
schlägig tätigen Wissenschaftlern ist 
die vorliegende Neuauflage uneinge-
schränkt zu empfehlen. Glossar, Lite-
ratur-, Autoren- und Sachverzeichnis3 

erhöhen den Gebrauchswert des Ban-
des als Nachschlagewerk. 

� Michael Mesch
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Anmerkungen

1  	Siehe dazu Kurz (2011).
2  	Überraschen kann diese Tatsache an-

gesichts der einschlägigen historischen 
Erfahrungen mit Paradigmenwechseln 
in der Ökonomie freilich nicht: Das We-
sen der Orthodoxie besteht ja gerade 
darin, dass die Hohen Priester einer 
Lehre noch an ihren Dogmen festhal-
ten, wenn diese schon längst obsolet 
geworden sind.

3  	Ärgerlich sind die Vielzahl von Druck-
fehlern und die Mängel des Sachver-
zeichnisses: Wer beispielsweise auf 
den angegebenen Seiten 324 und 325 

nach Ausführungen zu dem Stichwort 
„Rationalität“ sucht, wird dort nichts 
dazu finden. 
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Schwarzbuch Landwirtschaft
Rezension von: Hans Weiss, Schwarzbuch 
Landwirtschaft. Die Machenschaften der 

Agrarpolitik, Deuticke Verlag, Wien 2010, 
173 Seiten, € 15,90.

Neben der Gruppe der Beamten 
ist die Gruppe der Bauern in Öster-
reich die einzige Berufsgruppe, die 
über einen parteipolitisch derart gro-
ßen Schutzschirm verfügt, dass jede 
Veränderung schon im Keim erstickt 
wird. Alleine schon der Hinweis, dass 
jemand Bauer ist, führt zu einer sehr 
erregten und oftmals unsachlichen 
Diskussion.

So sehen viele Konsumenten die 
bäuerlichen Betriebe als finanzielles 
Fass ohne Boden, ohne dabei zu be-
denken, dass in den letzten zwei Jahr-
zehnten die Produzentenpreise wich-
tiger Produkte wie bspw. Milch stark 
verfielen. 

Um hier einen finanziellen Ausgleich 
zu schaffen, wurde ein Fördersystem 
installiert. Dies erwies sich jedoch als 
äußerst ungerecht. Einerseits fließen 
zwar erhebliche finanzielle Mittel in die 
Landwirtschaft, andererseits können 
diese von den Bauern nur dann auch 
lukriert werden, wenn sie sich strikt an 
die Vorgaben des Ministeriums sowie 
der Landwirtschaftskammern halten. 
Ein Beispiel dazu: Für einen Milch-
bauern etwa ist es unmöglich, ein 
Wiesengrundstück in Ackerland um-
zuwandeln, um etwa Mais zu Futter-
zwecken anzubauen. Diese Entschei-
dungsfreiheit hat der Milchbauer im 21. 
Jahrhundert nicht mehr. Darüber hi- 
naus werden alle landwirtschaftlichen 
Flächen durch ein sogenanntes GPS-
System erfasst und kontrolliert. Nichts-
destotrotz wird von den Funktionären 

des landwirtschaftlichen Genossen-
schaftswesens immer noch die Mär 
vom „freien Bauern“ aufrechterhalten.

Die vorliegende Untersuchung1 zeigt 
recht eindrucksvoll auf, was seit Jahr-
zehnten in der österreichischen Land-
wirtschaft gang und gäbe ist: ein För-
dersystem, das ungerechter nicht mehr 
sein könnte. So belegt etwa die Statis-
tik, dass Kleinbauern mit 448 Euro pro 
Hektar gefördert werden, Großbauern 
jedoch mit 544 Euro. Insgesamt kom-
men nur rund 20 Prozent aller Agrar-
subventionen den vielbeschworenen 
„kleinen Bauern“ zugute. Der große 
Rest geht an Personen und Firmen, an 
Großbauern, an Raiffeisen-dominierte 
Lebensmittelfirmen, an Privatstiftun-
gen und reiche Österreicher. Und vor 
allem an Hunderte von Agrarfunktio-
nären.

Wenn Bauernfunktionäre für mög-
lichst hohe Subventionen plädieren, 
vertreten sie damit meist auch ihre 
ganz eigenen finanziellen Interessen. 
Denn viele von ihnen zählen, allein 
oder gemeinsam mit Familienmitglie-
dern, zu den Spitzenempfängern, weil 
sie einen Bauernhof bewirtschaften. 
Politisch werden sie alle vom Bauern-
bund dominiert, dem ländlichen Rück-
grat der ÖVP.

Aber die ÖVP-Macht bröckelt und 
wandert in Richtung aufmüpfiger 
Bauern, die sich vom herrschenden 
Apparat nicht mehr vertreten fühlen. 
So erzielte die Gruppe „Unabhängi-
ge Bauern“, die für Aktionen wie „A 
faire Milch“ bekannt wurden, einen 
Zuwachs von fünf Mandaten bei der 
Landwirtschaftskammerwahl 2010.

Zieht man alle in der Landwirtschaft 
tätigen Politiker und Funktionäre in Be-
tracht, dann kommt man auf eine ge-
schätzte Subventionssumme von jähr-
lich 100 Mio. €, die in diese Richtung 
fließt. Sogar der Verein der Bauern-
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chefs der Bundesländer, der sich mit 
dem hochtrabenden Namen „Präsi-
dentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern“ schmückt, kassierte, so der 
Autor, im Jahr 2007 eine zünftige Sub-
vention in der Höhe von fast 870.000 
Euro, und zwar unter dem Titel „sons-
tige Maßnahme“ im Rahmen der In-
vestitions- und Regionaloffensive. Die 
„Präsidentenkonferenz“ besteht nur 
aus Männern. Denn obwohl in Ös-
terreich 41 Prozent aller bäuerlichen 
Betriebe von Frauen geführt werden, 
sind diese in den höheren politischen 
Gremien der Landwirtschaft kaum ver-
treten.

Ein weiterer wichtiger Problembe-
reich, der unter dem Titel „Die große 
Privatisierung“ im Buch behandelt wird, 
sind die illegalen Landverschiebungen 
in Tirol.2 Es begann kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Die zunehmende 
Industrialisierung führte dazu, dass die 
Zahl der Bauern rapide abnahm und 
ihr wirtschaftlicher und politischer Ein-
fluss schrumpfte. In Tirol fühlten sich 
die Bauern besonders bedroht, denn 
hier gehörte ein Fünftel der gesamten 
Landesfläche, Wiesen, Weiden und 
Wald, den Gemeinden – und damit al-
len. Die ansässigen Bauern besaßen 
hier lediglich Nutzungsrechte. Mitte 
des 20. Jahrhunderts hatte irgendein 
schlauer Tiroler Politiker die Idee, diese 
Gemeindegüter, die allen gehörten, in 
das Eigentum der ansässigen Bauern 
zu übertragen. So forderte der dama-
lige Tiroler Agrarlandesrat und spätere 
Landeshauptmann Eduard Wallnöfer 
seine Behörde auf, eine sogenann-
te „Agrargemeinschaft“ einzurichten. 
Anfangs liefen solche Aktionen noch 
unkoordiniert und ohne gesetzliche 
Rückendeckung. Aber das sollte sich 
bald ändern. Mit Rückendeckung der 
Bürgermeister und der Tiroler Agrar-
behörde wurde verfügt, dass das Ge-

meindegut nun im Eigentum der Agrar-
gemeinschaft steht. Grund dafür war 
die Befürchtung der Berechtigten (also 
der alteingesessenen Bauern), durch 
die fortschreitende Verschiebung der 
Bevölkerungsschichten zu Ungunsten 
des Bauernstandes künftig nicht mehr 
in der Lage zu sein, auf die Verwaltung 
der Gemeinde hinreichend Einfluss 
nehmen zu können.

Es ging also darum, wie der Autor 
zutreffend ausführt, den Besitz, der 
allen gehörte, aufzulösen und den 
Mächtigen zuzuschieben. Die Landes-
regierung schuf hierfür eine eigene Ag-
rarbehörde, die darauf achtete, dass 
die Verfahren unter dem Decknamen 
„Regulierungen“ möglichst geheim 
abliefen. Um eine solche in Gang zu 
setzen, genügte es, dass sich ein Nut-
zungsberechtigter über die Gemeinde 
beschwerte oder ein Viertel aller Nut-
zungsberechtigten einen entsprechen-
den Antrag an die Agrarbehörde stell-
te. Im Regelfall, so der Autor, wurde 
alles an den demokratisch gewählten 
Gemeindevertretungen vorbei ent-
schieden, denn die Tiroler Landesre-
gierung nahm sich das Recht heraus, 
einen handverlesenen Gemeindebe-
wohner zum alleinigen Vertreter der 
Gemeinde zu bestimmen. Weder der 
Bürgermeister noch die gewählten Ge-
meinderäte hatten etwas mitzureden. 
Ab dem Jahr 1952 lief die Sache dann 
unter dem vom Tiroler Landtag ange-
passten Deckmäntelchen „Flurverfas-
sungsgesetz“, dem auch die SPÖ zu-
stimmte.3

Der Wert der den Bauern zugescho-
benen Flächen und Grundstücke ent-
wickelte sich im Lauf der Jahre und 
Jahrzehnte prächtig. Viele Tiroler Ge-
meinden wurden zu Tourismusmagne-
ten, und dementsprechend rasant stie-
gen die Grundstückspreise, vor allem 
dann, wenn billiges Weideland oder 
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Wald in Baugrund umgewidmet wurde 
– ein Schlaraffenland für die Mitglieder 
der Agrargemeinschaften. Wenn eine 
Gemeinde etwa zur Verbesserung der 
Infrastruktur eine Abwasseranlage 
bauen wollte, musste sie bei der Ag-
rargemeinschaft anklopfen und den 
benötigten Baugrund, der bis zur Re-
gulierung der Gemeinde gehört hatte, 
um teures Geld kaufen oder pachten.4

Trotz eines Urteils des Verfassungs-
gerichtshofes von 1982 ist seither 
in Tirol nicht allzu viel passiert. Zwar 
beschloss der Tiroler Landtag 2009 
ein neues Gesetz, mit dem zumindest 
ansatzweise die Erkenntnisse des Ge-
richtes umgesetzt wurden. Doch auch 
das neue Gesetz zeigt in wichtigen 
Passagen immer noch die Handschrift 
des bäuerlichen Machtkartells. Die Ge-
meinden haben jetzt zwar Mitsprache-
rechte bei der Nutzung von Gemein-
degütern, aber letztlich entscheiden 
immer noch die Agrargemeinschaften.

Ein wichtiges Kapitel im vorliegen-
den Buch befasst sich mit den Privi-
legien der Bauern, insbesondere mit 
der Steueroase Landwirtschaft. Der-
zeit gibt es in Österreich rund 170.000 
Bauern, aber laut Angaben des Land-
wirtschaftsministeriums zahlt nur eine 
verschwindend kleine Minderheit von 
3-4.000 Einkommensteuer – insge-
samt rund 35 Mio. Euro jährlich. Die-
ser geringe Betrag kommt zustande, 
da bei den Bauern zur Berechnung 
der Steuern nicht das reale Einkom-
men herangezogen wird, sondern ein 
fiktiver, extrem niedrig angesetzter 
Vermögenswert des von ihnen be-
wirtschafteten Bodens, also der so-
genannte „Einheitswert“.5 Ein durch-
schnittlicher Landwirt bewirtschaftet in 
Österreich rund 35 Hektar Grund und 
Boden, mit Ackerland, Wiesen und ein 
wenig Wald. Aus diversen Statistiken 
lässt sich erschließen, dass der Staat 

einen Hektar land- und forstwirtschaft-
lichen Grund mit rund 414 Euro Ein-
heitswert einstuft und dafür rund 4,30 
Euro kassiert. Somit bezahlt der Bauer 
in Österreich durchschnittlich 150 Euro 
Grundsteuer.

Darüber hinaus dienen bei Bauern 
die Einheitswerte nicht nur als Ba-
sis zur Ermittlung von Grund- und 
Einkommenssteuern, sondern auch 
von Beiträgen für Krankenkassen, 
Pensions- und Unfallversicherun-
gen, Kirchensteuern sowie Stempel-, 
Rechts- und Rundfunkgebühren.6 
Einheitswerte werden darüber hinaus 
auch zur Bemessung staatlicher För-
dermaßnahmen herangezogen, etwa 
bei Hochschulstipendien, Kindergar-
tenzuschüssen und Ausgleichszula-
gen. Bis zu einem Einheitswert von 
65.500 Euro sind Bauern, so der Autor 
weiter, steuerlich pauschaliert, d. h. bis 
zu dieser Grenze fällt keine Einkom-
mensteuer an.7 Als Folge der Nicht-
anpassung der Einheitswerte müssen 
viele landwirtschaftliche Großbetriebe 
keine Einkommensteuer bezahlen, 
auch wenn ihre realen Einkommen 
massiv gestiegen sind. Diese Nicht-
anpassung ist vor allem ein Steuerge-
schenk an mittlere und große Bauern. 
Müssten die Bauern daher wie andere 
Selbstständige auch ihr reales Ein-
kommen versteuern, so hätte der ös-
terreichische Staat mit einem Schlag 
Mehreinnahmen in der Höhe von 
mehreren hundert Millionen Euro zu 
verzeichnen. Für kleine Bauern – die 
überwiegende Mehrheit – hätte das 
keinerlei Auswirkungen.

Eine besondere Form landwirt-
schaftlicher Förderung stellen die 
staatlichen Zuschüsse an die Sozial-
versicherungsanstalt der Bauern dar. 
Weil die überwiegende Mehrheit auf-
grund ihrer Steuerprivilegien offiziell 
fast nichts verdient, sind ihre Beiträge 
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nur sehr gering. Aus diesem Grund ist 
der staatliche Zuschuss besonders 
hoch. Arbeiter und Angestellte erhal-
ten im Durchschnitt 935 Euro Pension, 
wobei der Staat einen Anteil von 168 
Euro zuschießen muss. Bauern erhal-
ten aufgrund ihrer geringen Beitrags-
leistung im Durchschnitt nur 561 Euro 
Pension, wobei der Staat allerdings 
noch einen Zuschuss von 438 Euro 
leisten muss. 

Sehr verdienstvoll sind auch die Aus-
führungen im Kapitel „Bauernsterben“. 
Aus Verzweiflung über fallende Milch-
preise und die Billigpreispolitik der 
großen Handelsketten schlossen sich 
Anfang 2004 österreichische Bauern 
zur Interessengemeinschaft Milch (IG-
Milch) zusammen. Sie umfasst inzwi-
schen sechstausend Mitglieder. Dies 
war aus Sicht der Mitglieder die einzige 
Möglichkeit gewesen, wirtschaftlich zu 
überleben. Genau so ist ja ursprüng-
lich auch Raiffeisen entstanden, aus 
einem Zusammenschluss von Bauern, 
denen es an den Kragen ging. Aber 
von einer ehemals guten Idee ist – wie 
so oft – nicht mehr viel übriggeblieben. 
Dem heutigen Raiffeisen-Konzern geht 
es nur mehr um Geld, Umsatz und Ge-
winn. Der nächste Schritt der IG-Milch 
war, dass sie die Vermarktung selbst in 
die Hand nahm. So ist Anfang 2006 „A 
faire Milch“ entstanden und wurde eine 
erfolgreiche österreichische Marke, 
die sogar den österreichischen Staats-
preis für Marketing erhielt. Finanzielle 
Unterstützung gibt es allerdings keine. 
Die Rebellen mussten von Anfang an 
alles selbst finanzieren.

Der offiziellen Agrarpolitik gefiel das 
jedoch nicht, und so versuchte sie mit 
einem Konkurrenzunternehmen das 
Projekt zum Scheitern zu bringen, je-
doch mit sehr bescheidenem Erfolg.8 

Die Forderungen der IG-Milch kann 
man als Konsument nur unterstützen: 

Verbot von gentechnischem Futter 
für Tiere; Tierfütterung muss zu 80 
Prozent aus Dauergrünland stam-
men – nur so hätten Bergbauern eine 
Chance, wirtschaftlich zu überleben; 
gerechtere Verteilung der Agrarför-
derungen (derzeit gibt es für einen 
Hektar Grünland 200 Euro, für einen 
Hektar Ackerland bis zu 600 Euro För-
derung); auf allen Lebensmitteln muss 
verpflichtend und ohne Ausnahme die 
Herkunft vermerkt werden; Abschaf-
fung der Milchpreis-Staffelung. Derzeit 
erhalten Bauern mit hohen Liefermen-
gen von Molkereien meist einen höhe-
ren Milchpreis als Bauern mit kleinen 
Mengen.

So wichtig auch alle im Buch ange-
führten Sofortmaßnahmen sind, so 
wenig verändern sie etwas am gesam-
ten landwirtschaftlichen Milchprodukti-
onssystem der EU. Ein Blick über die 
EU-Grenzen hinaus zeigt auf, dass es 
sehr wohl Beispiele gibt, die nachah-
menswert wären9 – so etwa das kana-
dische. 

Dort gibt es seit 1970 ein Quotensys-
tem, das nicht staatlich gelenkt ist und 
das nicht vor lauter Schlupflöchern nur 
die belohnt, die sich nicht daran halten. 
In Kanada vermeiden die Erzeuger 
selber mit flexiblen Quotenmengen für 
jeden einzelnen Betrieb Überschüs-
se. Jeden Monat wird überprüft, ob 
mehr Milch benötigt wird oder nicht. 
Die Canadian Dairy Commission, die 
dortige Milchkommission, überwacht 
als Monitoringstelle den Prozess. Die-
se Stelle setzt sich aus Vertretern des 
Milcherzeugerverbands und der Politik 
zusammen. Um die Milchversorgung 
muss sich deswegen in Kanada nie-
mand Sorgen machen. Was aber beim 
kanadischen System herauskommt, 
ist – ein Milchpreis für die Bauern von 
45 Cent im Durchschnitt. Das ist der 
Preis, den die Molkerei bezahlt! Denn 
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Subventionen müssen hier nicht ab-
gezogen oder dazugerechnet werden. 
Kanadas Milchwirtschaft kommt ohne 
Subventionen aus! Dieses System 
funktioniert jedoch seit Jahrzehnten 
nur, da sich die Bauern zusammenge-
schlossen und die Mengensteuerung 
in die eigenen Hände genommen ha-
ben. Ein Argument der Kritiker ist aber 
richtig: In Kanada funktioniert das u. a. 
nur, weil die Politik es will. Diese muss 
die Umsetzung der Rahmenbedingun-
gen aktiv unterstützen. Nur bezahlen 
muss sie nicht, im Gegensatz zum 
EU-Modell.

Insgesamt gesehen, gelang dem Au-
tor mit dem vorliegenden Buch ein in-
teressanter und spannend geschriebe-
ner Problembericht der Landwirtschaft 
in Österreich. 

� Josef Schmee

Anmerkungen

1  	An dieser Stelle sei angemerkt, dass die 
Ergebnisse im vorliegenden Buch nicht 
neu sind, jedoch in dieser Eindringlich-
keit seit Langem so nicht mehr vorge-
tragen wurden: siehe Gerhard Steger, 
Wer profitiert von den Überschüssen in 
der österreichischen Landwirtschaft? 
(Wien 1987), und ders., Bauernopfer? 
Die Auswirkungen des EU-Beitritts 
für die österreichische Landwirtschaft 
(Wien 1989).

2  	Bereits 1982 bezeichnete der Verfas-
sungsgerichtshof das Vorgehen der 
mit den Vermögensübertragungen be-
fassten Behörden als parteiisch und 
offenkundig krass rechtswidrig. Es dau-
erte erstaunlich lange, bis das Tiroler 
Macht- und Schweigekartell, so der Au-
tor, zu bröckeln begann. Erst vor Kur-
zem wurde das ganze Ausmaß dieser 
Vermögensdelikte bekannt. So ist es 
insbesondere der Journalistin Alexand-
ra Keller zu verdanken, die die Machen-

schaften der Behörden Stück für Stück 
in der Zeitschrift „Echo“ aufdeckte. Er-
staunlich ist, dass außerhalb Tirols über 
diese gigantische Grundverschiebung 
und die dubiose Rolle der Tiroler Behör-
den kaum berichtet wurde.

3  	Alle in Tirol durchgeführten Regulie-
rungen lassen sich dem juristischen 
Straftatbestand „Amtsmissbrauch“ zu-
ordnen.

4  	Wie etwa in Innsbruck, wo die Stadt für 
die Abfalldeponie Ahrental jährlich rund 
600.000 Euro an die fünfzehn Mitglie-
der der Agrargemeinschaft Vill bezah-
len muss.

5  	 Im Frühjahr 2010 forderten Arbeiterkam-
mern und Gewerkschaften eine Neu-
bewertung der Einheitswerte. Daraus 
wurde jedoch nichts, da auch die SPÖ 
einer Verschiebung der Anpassung bis 
zum Jahr 2015 zugestimmt hat. Auch 
das Zerren der Bauern vor das höchste 
Gericht mit der Begründung, dass diese 
Berufsgruppe nichts zur Sanierung des 
Budgets beiträgt, kann vom Rezensen-
ten nur als Gag aufgefasst werden. Im 
Unterschied zu den unselbstständig Be-
schäftigten hat die Standesvertretung 
für die Bauern sehr gut verhandelt. Dies 
kann den Bauern doch nicht zum Vor-
wurf gemacht werden.

6  	Der Verfassungsgerichtshof hat in ei-
nem Urteil allerdings festgestellt, dass 
Einheitswerte keine geeignete Grund-
lage für die Bemessung staatlicher 
Abgaben sind. Aber wen kümmert´s in 
diesem Land, was der Verfassungsge-
richtshof sagt?

7  	Diese Grenze wurde jüngst auf 100.000 
Euro angehoben – wiederum ohne nen-
nenswerten Widerstand der Sozialde-
mokratischen Partei.

8  	Vielleicht, so der Autor, war es nur ein 
dummer Zufall, dass das „Ökosoziale 
Forum“ im Jahr 2007 unter dem Vorsitz 
des ehemaligen EU-Agrarkommissars 
Franz Fischler eine Vermarktungsfirma 
gründete, deren Name eine verblüffen-
de Ähnlichkeit mit „A faire Milch“ auf-
wies – „Fairea“. Und vielleicht war es 
ebenfalls nur ein dummer Zufall, dass 
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diese Firma vom Landwirtschaftsmi-
nisterium und anderen einschlägigen 
Agrarstellen sofort Förderzusagen in 
der Höhe von mehreren 100.000 Euro 
erhielt.

9  	Die nachfolgenden Ausführungen stam-
men aus dem interessanten Buch von 
Romuald Schaber, Blutmilch. Wie Bau-
ern ums Überleben kämpfen (München 
2010) 227ff.

„Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen
der Arbeiterkammer Wien“

Reihe Band 15
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Wirtschaftsgeschichte des 
modernen Europa

Rezension von: Stephen Broadberry, 
Kevin O’Rourke (Hrsg.), The Cambridge 

Economic History of Modern Europe, 
2 Bände (Bd. 1: 1700-1870; Bd. 2: 1870 
to the Present), Cambridge University 

Press, Cambridge 2010, 329 + 468 Seiten, 
gebunden, £ 115.

Bislang waren Übersichtswerke zur 
europäischen Wirtschaftsgeschichte 
zumeist zunächst chronologisch und 
dann geografisch gegliedert. Innerhalb 
der Abschnitte über einzelne Epochen 
dominierte die nationale Sichtweise.

Im vorliegenden zweibändigen Werk 
von Cambridge University Press über 
die Wirtschaftsgeschichte des moder-
nen Europa ist das anders. In chrono-
logischer Hinsicht wird der Beobach-
tungszeitraum, welcher das 18., 19. 
und 20. Jahrhundert umfasst, in zwei 
Teile (1700-1870; 1870-2005) geglie-
dert, denen jeweils ein Band gewid-
met ist. Im zweiten, deutlich umfang-
reicheren Band erfolgt eine weitere 
chronologische Unterteilung: Die drei 
Hauptabschnitte gelten der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg (1870-1914; Ab-
schnitt I), den beiden Weltkriegen und 
der Zwischenkriegszeit (Abschnitt II) 
bzw. der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts (Abschnitt III). 

Eine Gliederungsebene tiefer wird 
die konventionelle nationale Perspek-
tive jedoch aufgegeben zugunsten ei-
nes themenorientierten Zugangs: 

Die makroökonomische Entwicklung 
Europas zwischen 1700 und 1870 ist 
das Thema des Abschnitts I des ersten 
Bandes. Die fünf Beiträge befassen 
sich mit den Wachstumskomponenten, 
dem demografischen Übergang, Staat 
und privaten Institutionen, Handel und 

Kolonialismus sowie den Konjunktur-
zyklen. 

Im Abschnitt II wird eine sektorale 
Perspektive eingenommen. Hier wird 
deutlich, dass die AutorInnengruppe 
die traditionelle Agrar- und Industrie-
lastigkeit der Analyse hinter sich ge-
lassen hat zugunsten einer ausgewo-
generen Betrachtungsweise, welche 
dem Dienstleistungssektor weit größe-
re Aufmerksamkeit schenkt. 

Der dritte Abschnitt des ersten Teils 
schließlich befasst sich mit den Le-
bensstandards, der Urbanisierung und 
einem Vergleich von Wirtschaftsindi-
katoren Europas und Asiens. 

Die drei chronologischen Hauptab-
schnitte des zweiten Bandes sind je-
weils in gleicher Weise gegliedert. Sie 
umfassen jeweils ein Kapitel zur ma-
kroökonomischen Entwicklung, zu den 
Konjunkturzyklen, sektoralen Entwick-
lungen sowie zu Bevölkerung und Le-
bensstandard. Ergänzt werden diese 
vier Beiträge jeweils durch ein Kapitel 
über das Handelsregime: Globalisie-
rung 1870-1914, Krieg und Desinte-
gration 1914-1959 bzw. europäische 
Integration.

Zumeist stammen die Beiträge von 
mehreren AutorInnen, wobei es sich 
überwiegend um quantitativ orientierte 
Wirtschaftshistoriker und neoklassisch 
ausgerichtete Ökonomen handelt. 
Herausgeber des Doppelbandes sind 
Stephen Broadberry, Wirtschaftshisto-
riker an der Universität von Warwick, 
und Kevin O’Rourke, Ökonom mit 
wirtschaftshistorischem Forschungs-
schwerpunkt am Trinity College in 
Dublin. Wer daraus eine Britannien-
zentrierte Darstellung der Industriellen 
Revolution ableiten wollte, der irrt: Die 
geografische Herkunft der Verfasse-
rInnen ist breit gestreut: Viele euro-
päische Länder sind in der AutorIn-
nengruppe vertreten, ebenso wie die 
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Vereinigten Staaten und Kanada, die 
Türkei, Indien und China. 

Selbstverständlich ist es unmöglich, 
in einer kurzen Besprechung alle Bei-
träge des umfassenden Sammelwerks 
zu würdigen. Für den Rezensenten 
und wohl auch für viele wirtschaftshis-
torisch Interessierte von besonderer 
Attraktivität ist das Thema des Über-
sichtsartikels von B. Gupta und D. Ma 
„Europe in an Asian Mirror: the Great 
Divergence“. 

Die AutorInnen versuchen empirisch 
die Frage zu beantworten, ob Nord-
westeuropa schon vor der Industriellen 
Revolution wirtschaftlich weiter fortge-
schritten war als die entwickelteren 
Regionen Chinas und Indiens, was die 
weithin etablierte Meinung darstellt, 
oder ob sich Nordwesteuropa und die 
entwickelteren Regionen Chinas und 
Indiens im 18. Jahrhundert in ökono-
mischer Hinsicht auf etwa demselben 
Niveau befanden, was der revisionis-
tischen These von Historikern und 
Asien-Spezialisten wie Ken Pomeranz  
u. a. entspricht. 

Zu diesem Zweck verschafften sich 
Gupta und Ma einen Überblick über 
die jüngsten Forschungsergebnisse 
hinsichtlich des Vergleichs zwischen 
ökonomischen Indikatoren Europas 
einerseits und Chinas und Indiens an-
dererseits für den Zeitraum vom 17. 
bis zum 19. Jahrhundert: Reallöhne, 
anthropometrische Maßzahlen, Alpha-
betisierungsraten, Konsummuster, Ur-
banisierungsgrade. Indem sie wichtige 
Erkenntnisse zu den ökonomischen, 
sozialen und politischen Institutionen 
(z. B. Getreidemärkte, Institutionen 
des Fernhandels, Großreiche und Ko-
lonien) zusammenfassen, nähern sich 
die AutorInnen dem Problem der Ursa-
chen der wirtschaftlichen Divergenzen 
in Eurasien vor der Industriellen Revo-
lution an. 

Zu welchen – nach Meinung der Ver-
fasserInnen freilich mit Vorsicht zu in-
terpretierenden – Ergebnissen gelangt 
die komparative Studie von Gupta und 
Ma? Der Lebensstandard in den ent-
wickelteren Regionen Chinas und In-
diens, gemessen an den Reallöhnen, 
entsprach im 18. Jahrhundert eher je-
nem in Süd- und Zentraleuropa als in 
Nordwesteuropa. Mit dieser Einschät-
zung liegen die AutorInnen deutlich 
näher bei der traditionellen Sichtweise 
als bei der revisionistischen Hypothe-
se. Das Gefälle im Lebensstandard 
zwischen Nordwesteuropa und den 
entwickelteren Regionen Chinas und 
Indiens bestand demgemäß schon in 
der vormodernen Periode („The Great 
Divergence was well under way in the 
seventeenth century.“ [S. 285]) und 
nahm mit dem Einsetzen der Industri-
ellen Revolution weiter zu.

Das größte Manko des Sammel-
werks ist, dass es sich hierbei über-
wiegend um die Interpretation der 
modernen Wirtschaftsgeschichte aus 
der Sicht von neoklassischen Ökono-
men und von Wirtschaftshistorikern, 
die dieses Denkmuster übernommen 
haben, handelt. Die Vertreter der „New 
Classical Economics“ gehen von der 
Annahme aus, dass rational handeln-
de und rationale Erwartungen hegen-
de Individuen mit profitablen und mitei-
nander konkurrierenden Unternehmen 
in perfekt funktionierenden Märkten 
interagieren. Diese Märkte, so die 
Annahme, produzieren effiziente öko-
nomische Ergebnisse, sofern sie sich 
selbst überlassen bleiben. Staatliche 
Eingriffe, so wird behauptet, stören nur 
den reibungslosen Ablauf dieses bes-
ten Mechanismus zur Erzeugung von 
Wohlstand und zur Befriedigung aller 
Bedürfnisse. Entsprechend diesen 
Grundüberzeugnissen hinsichtlich der 
Funktionsweise des ökonomischen 
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Systems fallen die Interpretationen der 
Wirtschaftsgeschichte aus. 

Anderen Sichtweisen wird wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt und we-
nig Platz eingeräumt. Beispielsweise 
wird Lars Magnusson, Professor für 
Wirtschaftsgeschichte an der Univer-
sität von Uppsala und Herausgeber 
der Reihe „Explorations in Economic 
History“ bei Routledge, der den weit-
verbreiteten Mythos, die Etablierung 
der modernen kapitalistischen Markt-
wirtschaft sei mit einem schrittweisen 
Rückzug des Staates sowie der staat-
lichen Interventionen während des 
Großteils des 19. Jahrhunderts (bis 
in die 1880er-Jahre) einhergegangen, 
überzeugend widerlegt,1 nicht einmal 
zitiert. Magnusson zieht folgenden 
Schluss: „… (I)n most places, it is not 
a spontaneous order of self-interested 
individuals which emerges as a con-
sequence of the abolition or reform of 
the regulatory system, but rather new 
forms of governance and regulations 
which also, so it seems, are better 
able to do the job of achieving modern 
economic growth and the establish-

ment of industry. Instead of shrinking 
in size and importance, we can see a 
more powerful state emerging during 
the 19th century.“2

Den dargelegten Stärken des Sam-
melwerks – europäische Perspektive, 
starke Berücksichtigung des Dienst-
leistunssektors, zusammenfassende 
Darstellung einer Vielzahl von Spezi-
alstudien – steht somit die Vernachläs-
sigung heterodoxer (nicht von der neo-
klassischen Ökonomie angeleiteter) 
Sichtweisen gegenüber. 

� Martin Mailberg

Anmerkungen

1  	Siehe Magnusson (2000, 2009).
2  	Magnusson (2009) 145.
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Reformation und Industrielle 
Revolution

Rezension von: Jürgen G. Backhaus 
(Hrsg.), Religion und Wirtschaft. Die 

Bedeutung der Reformation, LIT Verlag, 
Münster 2010, 177 Seiten, broschiert, 

€ 19,90; Jürgen Backhaus (Hrsg.), The 
Reformation. As a Pre-Condition for 

Modern Capitalism, LIT Verlag, Münster 
2010, 280 Seiten, broschiert, € 24,90.

Das 18. Symposion für Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften in Heilbronn 
2005 widmete sich der Frage des Zu-
sammenhanges von Religion und Wirt-
schaftsentwicklung im Allgemeinen 
und jener des Protestantismus damit 
im Besonderen. Die Beiträge zu dieser 
Veranstaltung fanden ihren Nieder-
schlag in zwei Publikationen. Die eine 
erschien in deutscher Sprache, die 
andere in Englisch. Manche Beiträge 
finden sich in beiden Bänden, manche 
nur in einem. Jedenfalls erweist sich 
die englische Version durch viele zu-
sätzliche Artikel wesentlich erweitert.

Der Herausgeber beider Bücher, 
Jürgen W. Backhaus, stützt sich in der 
deutschen Version einleitend auf die 
These Werner Sombarts, wonach der 
moderne Kapitalismus erst durch die 
Reformation entstehen konnte. Er be-
ruhe auf drei Säulen: der materiellen 
Ausstattung, der Organisationsform 
sowie dem Geist, welcher dem Wirt-
schaften Sinn gebe. Und dieser sei 
durch Luther insoweit geformt worden, 
als er dem Menschen Selbstverant-
wortung übertrug; eine Position, wel-
che nicht nur für die Religion galt, son-
dern in allen Bereichen des Lebens 
wirksam wurde.

Welche Konsequenzen sich hieraus 
für die Arbeitsethik ergaben, expliziert 
Frambach ausführlich, indem er auf 

die Differenzen zwischen Luther und 
Calvin eingeht. Zwar wurde die Ar-
beit im christlichen Verständnis immer 
positiv gesehen – der biblische Fluch 
bezog sich nur auf deren Bedingun- 
gen –, doch ermöglichten daneben Be-
ten und Kontemplation noch in stärke-
rem Maße, ein gottgefälliges Leben zu 
führen. Solcher Müßiggang erscheint 
Luther inakzeptabel. Jeder Mensch sei 
zur Arbeit verpflichtet, sie ist Ausdruck 
seiner Berufung. Daher hat er seine 
Arbeit auf dem ihm von Gott zugewie-
senen Platz zu verrichten. Calvin geht 
über diese Vorstellung hinaus, indem 
er eine Steigerung der Arbeitsintensi-
tät fordert. Zwar vermag der Mensch 
durch seine Arbeit nicht die Gnaden-
entscheidung Gottes zu beeinflussen, 
doch erweist sich am Resultat seiner 
Tätigkeit die Auserwähltheit. Und aus 
dieser Verhaltensweise leitet auch 
Max Weber die kapitalistische Dyna-
mik ab.

Hansen geht generell der Frage 
nach, wie die Religion ökonomische 
Verhaltensweisen bestimmt. Aus-
gangspunkt seiner Überlegungen 
findet sich in der spezifisch europäi-
schen Entwicklung, welche sich signi-
fikant von der anderer Regionen und 
Kulturen unterscheidet. Sie führte von 
der Antike über die Entwicklung des 
Rechtsstaates und der Wissenschaft 
schließlich zur Industriellen Revolu-
tion. Von den großen Weltreligionen 
gingen sehr unterschiedliche Impulse 
auf diesen Prozess aus. So sei er von 
der islamischen Theokratie verhindert 
worden, dagegen wäre der „corpus 
iuris canonici“ offenbar nicht über mo-
ralische Begrenzung wirtschaftlicher 
Aktivitäten hinausgegangen – welche 
erfolgreich umschifft wurden. Erst 
durch die Reformation sei das staatli-
che Rechtssystem von der Theologie 
getrennt worden. Dazu wäre die Hoch-
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schätzung der beruflichen Arbeit mit 
den notorischen Effekten gekommen.

Aber der Autor geht noch über die-
se Periode hinaus und beschäftigt 
sich nicht nur mit dem Entstehen der 
katholischen Soziallehre, sondern mit 
deren Einfluss auf die Soziale Markt-
wirtschaft. Schließlich mündet seine 
Argumentation, ausgehend von der 
68er-Revolution, in einer generellen 
Kritik des gegenwärtigen gottlosen 
Zeitalters. Erstaunlicherweise fehlt 
im Abriss der katholischen Sozialeh-
re deren eigentlicher Begründer, Karl 
Vogelsang, ein deutscher, protestanti-
scher Konvertit, der in Österreich gro-
ßen Einfluss auf die Wirtschafts- und 
Sozialpolitik gewann.

Einen kurzen, jedoch sehr informa-
tiven Beitrag leistet Meijer, wenn er 
die Hauptlinien des Denkens Calvins 
über Wirtschaft und Staat nachzieht. 
So überwand Calvin die scholastische 
Tradition und lehnte Zins- wie Wucher-
verbot ab. Er sah durchaus die produk-
tive Rolle des Geldes. Ebenso schätz-
te er die Bedeutung des Handels ein, 
welcher, wie jeder andere Beruf, gott-
gegeben sei. Auch lehnte er Luxus 
nicht ab, weil darüber in der Heiligen 
Schrift nichts zu finden sei. Sparen 
ermögliche die Investition. Damit sah 
er die auf Arbeitsteilung und privatem 
Eigentum an Produktionsmitteln beru-
hende Tauschwirtschaft durchaus po-
sitiv. Zwar befürwortete er die Caritas, 
verurteilte jedoch das Betteln. Damit 
wurde ein vergleichsweise hoher Frei-
raum für wirtschaftliche Aktivität ge-
schaffen.

Im Staat sieht Calvin eine von Gott 
gewollte Autorität, welche der Kirche 
gleichgeordnet ist. Er preferiert die 
Aristokratie und lehnt die Volkssouve-
ränität ab, akzeptiert aber ein Wider-
standsrecht, wenn der Souverän ge-
gen die göttlichen Gesetze verstoße. 

Es sei jedoch nicht Aufgabe des Staa-
tes, die Bürger zur wahren Religion zu 
bekehren – eine Auffassung, die sich 
in seinem Genfer Regime allerdings 
nicht manifestiert hat. Außerordentlich 
interessant erweist sich Meijers Hin-
weis darauf, dass Calvin die manifes-
te Prädestination nicht vertreten hat. 
Diese sei ihm von Max Weber zuge-
schrieben worden, der seine Informati-
onen aus der Beobachtung zeitgenös-
sischer calvinistischer Gruppen in den 
USA gewonnen habe.

Abschließend präsentiert Esser ei-
nen zeitgenössischen Bericht aus dem 
18. Jahrhundert über einen Vorfahren 
des Herausgebers, der als katholi-
scher Priester zum Protestantismus 
konvertierte, jedoch, trotz intensiver 
Bemühungen, keine Stelle als evan-
gelischer Prediger fand, sodass er 
letztlich gezwungen war, Landwirt zu 
werden. Der Autor vermeint in der Kar-
riere vom Kleriker zum Bauern den 
Ausdruck der Dynamik des protestan-
tischen Menschen zu sehen.

Die englische Version

In der englischen Version des Pro-
jektes geht Peukert den ökonomi-
schen Vorstellungen Luthers nach. 
Dessen Grundkonzeption sieht er in 
der wechselseitigen Durchdringung 
zweier Sphären gelegen: der religiö-
sen mit der diesseitigen in ihrer öko-
nomischen Ausprägung. Das bedeute, 
dass Luther wirtschaftlichen Notwen-
digkeiten Rechnung trägt, jedoch das 
Verhalten der Akteure moralisch ein-
grenzt. Beispielsweise sieht er die Not-
wendigkeit des Handels, wenngleich 
er seine Skepsis gegenüber diesem 
Beruf oft anklingen lässt. In jedem Fall 
verdammt er jedoch Taten, welche 
überhöhte Preise und damit übermä-
ßige Gewinne (so auch Kartelle) nach 
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sich zögen, in jedem Fall jedoch den 
interregionalen Austausch, also die 
großen Handelshäuser. In der Frage 
des Zinses ist er unerbittlich, nach an-
fänglicher Ambivalenz lehnt er diesen 
vehement ab, offenbar noch schärfer, 
als das die katholische Kirche getan 
hatte.

Offenbar hat man Luthers Position 
schon früh durchaus kritisch gese-
hen. So zitiert Peukert die Einleitung 
zur Weimarer Ausgabe der Werke 
Luthers aus 1888, wo es heißt: „Da-
bei ist er mit nicht wenigen seiner er-
leuchtetsten Zeitgenossen unfähig, 
den großen Umschwung zu begreifen, 
der sich damals im volkswirtschaft-
lichen Leben Deutschlands vollzog, 
das aus einem Bauernvolk ein Städ-
te- und Handelsvolk wurde und aus 
der Naturalwirtschaft in die Geld- und 
Kreditwirtschaft hineinwuchs. Für die 
Produktivität des Geldes und somit 
für Lebensbedingungen des Großhan-
dels hat er so wenig Verständnis, wie 
das kanonische Recht; er hielt an dem 
überlieferten mittelalterlichen Stand-
punkt fest, dass nur die Landwirtschaft 
und daneben das Handwerk ein wahr-
haft gottgefälliger Erwerbsstand sei, 
gegen Kaufmanns- und Handelsstand 
teilte er weitverbreitete Abneigung.“

Peukert weist diese Überlegungen 
zurück und meint, dass man Luthers 
Konzept als „gezähmte Marktwirt-
schaft“ bezeichnen könne, wodurch 
sein Einfluss bis in die Gegenwart rei-
che.

Schöbel nimmt zu den Beiträgen 
Hansens, welcher sich freilich nur in 
der deutschen Ausgabe vorfindet, so-
wie Frambachs, gestützt auf eine um-
fassende Kenntnis der einschlägigen 
Literatur, Stellung. Er gelangt hiebei 
letztlich zu dem Ergebnis, dass man 
Luther sicherlich nicht als modernen 
Ökonomen bezeichnen kann, weder 

verwende er irgendeinen theoreti-
schen Ansatz, noch antizipiere er tech-
nischen Fortschritt oder technische 
Veränderungen – womit er die Position 
unterstreicht, welche in der oben zitier-
ten Einleitung zu den Werken Luthers 
aus 1888 ausgedrückt wurde. Luther 
sehe die Arbeit auch nicht als Produk-
tionsfaktor und Einkommensquelle, 
sondern eben als Verpflichtung Gott 
gegenüber.

Gay erforscht mögliche Parallelen 
im Denken Luthers und des atheisti-
schen deutschen Philosophen Eugen 
Dühring.

Der ökonometrische Beitrag

Arrunada setzt das Instrumentarium 
der Ökonometrie ein, um die religi-
ös bestimmten Verhaltensweisen der 
Wirtschaftssubjekte zu erklären. Zu-
nächst allerdings bewegt er sich nur 
im katholischen Raum, um der Frage 
nachzugehen, ob die Beichte ein effi-
zienteres Instrument darstellt, die re-
ligiösen Vorschriften durchzusetzen, 
oder die Introspektion. Hiebei stelle 
das Individuum eine Kosten-Nutzen-
Überlegung an, ob der Einsatz eines 
Spezialisten, des Beichtvaters, höhe-
re Erträge abwerfe, als Kosten durch 
dessen Heranziehung entstünden. Im 
Ergebnis erweist sich die Beichte als 
effizienter. Diese Erkenntnis vermittelt 
zwar keine fundamentalen Einsichten 
zur Problematik des Gegenstandes, 
doch wendet sich der Autor in der Folge 
auch dem Problem der unterschiedli-
chen ökonomischen Verhaltensweisen 
von Katholiken und Protestanten zu.

Ausgangspunkt ist die Frage nach 
dem „Arbeitsethos“, also ob die Pro-
testanten mehr und effizienter arbeiten 
als Katholiken – so die Hypothese Max 
Webers –, oder ob das „Sozialethos“ 
relevant sei. Dieses manifestiere sich 
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durch intensivere soziale Kontrolle, 
Unterstützung der politischen und 
rechtlichen Institutionen oder Homo-
genität der Wertvorstellungen. Jene 
Verhaltensweisen werden an Hand 
von internationalen Daten für 32 Län-
der aus dem Jahr 1998 untersucht. 
Diese Studie führt zu dem Ergebnis, 
dass sich bezüglich des Arbeitsethos 
keine Unterschiede ergeben, wohl 
aber im Hinblick auf das Sozialethos.

Nun ist hier nicht der Ort, um sich 
eingehend mit den Berechnungen zu 
befassen, aber trotz interessanter Er-
gebnisse seien doch einige Beden-
ken angemerkt. Da ist zunächst der 
Umstand, dass die Daten aus der 
Gegenwart stammen und man sich 
fragen muss, ob im Zeitalter der Glo-
balisierung, mit der Angleichung des 
Lebensstils in allen westlichen Indus-
trieländern sowie – mit Ausnahme der 
USA – dem dramatischen Rückgang 
des religiösen Engagements, heutige 
Daten relevante Aussagen zu dieser 
Frage erlauben. Der Autor bejaht dies, 
weil er meint, dass solche Verhaltens-
weisen langfristig Bestand haben.

Weiters scheinen manche Hypothe-
sen problematisch, wie etwa diese, 
dass die katholische Familienorien-
tierung den interpersonellen Handel 
beeinträchtige. Tatsächlich bedienten 
sich im Mittelalter die Handelsherren 
für ihre Agenten im Ausland zunächst 
der Familienangehörigen, und nicht 
nur die Christen, sondern ebenso Ju-
den oder Armenier. Aber mit Zunahme 
des internationalen Handels ging man 
relativ rasch zu fremden Vertretern 
über. Und für Handelspartner scheint 
diese Beschränkung vollkommen ver-
fehlt, als Zentren des interregionalen 
Wirtschaftsverkehrs erwiesen sich 
die italienischen Stadtrepubliken, aber 
auch das mittelalterliche – eben noch 
katholische – Holland.

Letztlich ist festzustellen, dass die 
vom Autor angenommenen Verhal-
tensunterschiede zumindest für die 
Gegenwart gar nichts aussagen, da 
die Zeit nach 1945 eher durch ein Auf-
holen der katholischen europäischen 
Regionen gekennzeichnet ist und das 
Pionierland der Industriellen Revoluti-
on, England, längere Zeit stagnierte.

Weber und Sombart

Einen außerordentlich informativen 
Beitrag vermittelt Chaloupek, indem er 
die unterschiedlichen Einschätzungen 
der Reformation durch Weber, Som-
bart und Müller-Armack darlegt. Er 
bedient sich hiebei des schon zitierten 
Konzepts von Sombart, welcher „Wirt-
schaftssysteme“ aus drei Faktoren, 
nämlich dem Geist, der Form und der 
Technologie erklärt – ein Ansatz, dem 
auch Weber implizit zu folgen scheint. 
Zwar konzediert auch Weber, dass viel 
mehr Fakten für die Entstehung des 
Kapitalismus verantwortlich seien als 
die protestantische Ethik, aber die un-
terschiedlichen Auffassungen konzen-
trieren sich vor allem auf den Ursprung 
des ökonomisch rationalen Denkens 
sowie des Einflusses der Puritaner. 
Ersteres sei nach Sombart bereits im 
Mittelalter entstanden, Protestanten 
hätten nur die Gedanken Thomas von 
Aquin fortgeführt. Überdies hätte sich 
die puritanische Moral eher hemmend 
auf unternehmerische Dynamik aus-
gewirkt.

Institutionelle Effekte der Reformati-
on finden sich bei Weber praktisch nur 
in seinen nachgelassenen Schriften, 
beispielsweise durch den Hinweis auf 
die Marktformen. Während die katholi-
schen Länder Monopole bevorzugten, 
hätten sich in England die puritani-
schen Unternehmer durchsetzen und 
ein hohes Maß an Wettbewerb sicher-
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stellen können. Sombart konzentriert 
sich auf die Frage nach dem modernen 
Staat, der im Wesentlichen aus der 
Länderkonkurrenz und dem Luxusbe-
dürfnis der Herrscher entstanden sei. 
Letztlich unterstellte Sombart, dass die 
bourgeoisen Verhaltensweisen dem 
Puritanismus aus den ökonomischen 
Gegebenheiten „aufgezwungen“ wer-
den mussten. Weber meinte, dass an-
gesichts der vielen denkbaren Bestim-
mungsgründe für die kapitalistische 
Entwicklung deren Gewicht geklärt 
werden müsse, bevor man die Bedeu-
tung der Religion einschätzen könne. 
Tawney neigt zwar, was den direkten 
Einfluss des Puritanismus anlangt, der 
Position Sombarts zu, sieht aber den 
entscheidenden Einfluss durch dessen 
individualistische Orientierung.

Müller-Armack räumt der Refor-
mation für die Entstehung des ka-
pitalistischen „Wirtschaftsstils“ eine 
zentrale Position ein, weil dieser ei-
nen fundamentalen Wandel in jeder 
Hinsicht verursacht habe. Zwar seien 
kaum Änderungen der Wirtschafts- 
ethik festzustellen, aber die Religion 
habe die Kontrolle über viele Lebens-
bereiche verloren und damit weite 
Räume für die individuelle Aktivität 
geschaffen. Freilich hätten sich lu-
theranische und calvinistische Län-
der unterschieden. Erstere hätten die 
Staatsmacht gefestigt, Letztere durch 
ihre antihierarchische und dezentrale 
Orientierung diese geschwächt.

Rauda weist in ihrem Kommentar 
u. a. auf die unterschiedlichen Ein-
schätzungen des Wirtschaftsstils hin. 
Sombart betone zwei Elemente des 
kapitalistischen Unternehmerverhal-
tens, nämlich den dynamischen Pio-
niertyp sowie den rational Denkenden, 
wogegen Weber nur letzteren sieht. 
Weiters erinnert er im Zusammen-
hang mit Müller-Armacks Hinweis auf 

die Bedeutung des Staates für den 
kapitalistischen Entwicklungsprozess, 
dass sich auch Sombart über dessen 
Bedeutung im Klaren war und dies an 
Hand der merkantilistischen Politik de-
monstrierte.

Ebner kritisiert, dass die Literatur 
über den europäischen Weg zum Ka-
pitalismus die Überlegungen Webers 
nicht explizit macht. Mit dem Hinweis 
auf diese Arbeiten ist er der Erste, wel-
cher die einschlägige Literatur zitiert, 
die von den anderen Mitarbeitern des 
Bandes zur Gänze ausgeblendet wird. 
Das Übersehen Webers trifft wohl nicht 
generell zu, denn Landes geht auf ihn 
ausführlich – und positiv – ein.1 Aber 
gewiss steht die These Webers nicht 
im Zentrum der anderen einschlägi-
gen Arbeiten. Daher geht Ebner dar-
an, die Thesen Webers umfassend, 
das heißt einschließlich der nachge-
lassenen Schriften, zu präsentieren. 
In deren kritischer Einschätzung weist 
er auf ihre Orientierung an der Histo-
rischen Schule der Nationalökonomie, 
insbesonders an Schmoller hin, wel-
cher den institutionellen Aspekten der 
Entwicklung stets höchstes Augen-
merk zugewandt hatte. Nach Darle-
gung der kritischen Position Sombarts 
wendet er sich jener Schumpeters zu. 
Dieser lehnt einen Bruch in den Ver-
haltensweisen der Wirtschaftsubjekte 
vollkommen ab und unterstreicht die 
langfristige Dynamik des Wirtschafts-
systems. Dieses baue auf den jeweili-
gen institutionellen Gegebenheiten auf 
und entwickle diese weiter. Im Speziel-
len betont er, das individuelles und ra-
tionales Denken bereits im Katholizis-
mus mit Duns Scotus und Thomas von 
Aquin begonnen habe. Freilich sollte 
alle diese Kritik die Bedeutung Webers 
für die sozialwissenschaftliche For-
schung nicht einschränken.
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Der Weg zum Kapitalismus

Insgesamt vermitteln die beiden Bü-
cher eine Fülle anregender Gedanken. 
Die oft sehr unterschiedlichen Ansät-
ze verdichten sich letztlich zu einem 
recht deutlichen Bild dieser Epoche. 
Es wird weitgehend klar, dass Luther 
kaum einen Beitrag zum ökonomi-
schen Denken geleistet hat und seine 
Wirtschaftsethik eher hinter derjenigen 
Thomas von Aquin zurückblieb. Seine 
strikte Aufrechterhaltung des Zinsver-
bots ging über die Position der katho-
lischen Kirche hinaus. Das gilt freilich 
alles nicht für Calvin, dessen Auffas-
sungen die kapitalistische Entwicklung 
begünstigten. Allerdings bleibt das 
Bedenken Sombarts bestehen, ob der 
sehr strikte calvinistische Lebensstil 
nicht hemmend gewirkt habe.

Sowohl Weber wie auch manche Au-
toren dieses Symposions unterschät-
zen die Bedeutung des Mittelalters für 
die kapitalistische Entwicklung Euro-
pas. Das rationale, vernunftgeleitete 
Denken beginnt schon mit Anselm von 
Canterbury und verläuft über Abaelard 
bis zu Albertus Magnus und Thomas 
von Aquin. Letzterer stellte zur Ar-
beit bereits gesellschaftstheoretische 
Überlegungen an. Sie beruhe auf der 
freien Willensentscheidung des ver-
nunftbegabten Individuums, welchem 
sie hohe Befriedigung vermittle. Sie 
sollte allerdings nur in angemesse-
nem Ausmaß erfolgen, also Ermüdung 
vermeiden. Dieses Ziel sei durch ent-
sprechende Phasen von Ruhe und Er-
holung zu realisieren. Die Notwendig-
keit der Arbeit resultiere nicht nur aus 
der Sicherung des Lebensunterhaltes, 
sondern auch aus dem arbeitsteiligen 
Charakter der Gesellschaft, welcher 
den unterschiedlichen Begabungen 
Rechnung trage. Daraus aber ergäbe 
sich die Notwendigkeit des Privatei-

gentums. Dieses lasse das individuelle 
Interesse an der Produktion entstehen, 
welche dadurch geordnet erfolge, und 
schließlich sei jeder mit den Erträgen 
seiner Arbeit zufrieden.2 Übersetzt in 
ökonomische Begriffe, bedeutete dies 
die optimale Allokation der Ressour-
cen durch den Markt sowie eine eben-
solche Einkommensverteilung. Natür-
lich sollen damit wirtschaftsfeindliche 
Strömungen in der katholischen Kirche 
nicht übersehen werden, doch eben-
sowenig die Beiträge der Scholastik 
zum Protokapitalismus.

Ob daher die Reformation eine „un-
abdingbare Voraussetzung“ für die 
Entstehung des Kapitalismus darstellt, 
kann man – mit Schumpeter – offen 
lassen. Ohne jeden Zweifel vermittel-
te sie jedoch für dessen Entwicklung 
einen dramatischen Impuls. Abgese-
hen von den Effekten des Calvinismus 
entstand hier doch eine neue Gesell-
schaft, welche des Drucks der kirch-
lichen Hierarchie ledig wurde – auch 
mit finanziellen Konsequenzen – und 
frei denken konnte. Letzteres schlug 
sich in der Tatsache nieder, dass seit 
der Reformation die überwiegen-
de Mehrheit der wissenschaftlichen 
Leistungen von Protestanten erbracht 
wurde. Konsequenterweise setzte die 
Industrielle Revolution auch in Nord-
westeuropa ein, womit der wachsende 
ökonomische Abstand zwischen der 
protestantischen und der katholischen 
Welt entstand.

Dieser freilich resultierte nicht allein 
aus dem Aufbruch der protestanti-
schen Länder, sondern auch aus der 
Unterdrückung in den katholischen. 
Die Gegenreformation führte nicht 
allein zu einer organisatorischen Re-
form der katholischen Kirche, sondern 
zu einem dramatischen Ausbau ihres 
Kontrollapparates. Das gesamte Pub-
likationswesen wurde einer rigorosen 
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Zensur unterworfen, ebenso wie die 
Universitäten einer strikten Reglemen-
tierung. Im politischen Bereich vollzog 
sich eine Refeudalisierung, welche mit 
einer Reagrarisierung einherging. Hie-
bei spielte auch eine Rolle, dass sich 
das kommerzielle Bürgertum vor allem 
Italiens mit der Aristokratie verschmol-
zen hatte. Am krassesten erfolgte die-
se Entwicklung in Italien, Spanien und 
Portugal.3

Alle diese Elemente prägten die öko-
nomische Landschaft Europas in den 
nächsten Jahrhunderten. Und insofern 
lässt sich doch sagen, dass die Refor-
mation einen epochalen Wandel be-
wirkt hat: Über lange Zeit waren zwei 
unterschiedliche Kulturen entstanden.

� Felix Butschek

Anmerkungen

1  Landes (1998) 174.
2  Postel (2009).
3  Hersche (2006).
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Neoliberalismus und die Krise 
des Sozialen

Rezension von: Andrea Grisold, Wolf-
gang Maderthaner, Otto Penz (Hrsg.),  

Neoliberalismus und die Krise des  
Sozialen. Das Beispiel Österreich,  

Böhlau, Wien 2010, 256 Seiten, € 29,90.

Ausgehend von einer minoritären Po-
sition – im Kontext des Endzeitszenari-
os der Großen Depression der frühen 
1930er-Jahre waren die liberale ökono-
mische Theorie und ihr marktradikales 
Dogma der strikten Nicht-Intervention 
umfassend diskreditiert worden – voll-
zog sich in den letzten drei Jahrzehn-
ten der Aufstieg des Neoliberalismus 
zum ebenso unhinterfragten wie kon-
kurrenzlosen Wirtschaftsdogma. 

Unter den Vorzeichen der völligen 
Neuordnung und Deregulierung der 
Finanzmärkte und der möglichst weit-
gehenden Zurückdrängung staatli-
cher Einflüsse erfolgte eine radikale 
Restrukturierung gesellschaftlicher 
Machtverhältnisse zugunsten der neu-
en ökonomischen Eliten. Der Neolibe-
ralismus erweist sich in diesem Sinn 
nicht zuletzt auch als Vehikel zur um-
fassenden Neu- und Umverteilung von 
Macht, Einkommen und Vermögen.

Die enormen Selbstzerstörungskräf-
te dieser Wirtschaftsordnung wurden 
durch den spektakulären Zusammen-
bruch des internationalen Finanzsys-
tems 2008/9 in atemberaubendem 
Tempo virulent. Das Desaster eines 
krank spekulierten globalen Finanz-
organismus offenbarte bislang unge-
kannte Dimensionen und vollzog sich 
in wie im Zeitraffer aneinander ge-
reihten Implosionen von Investment-
banken, Finanzdienstleistern, Hedge-
fonds, Versicherungen etc. 

Diese desaströsen Kettenreaktionen 
mündeten in einer allumfassenden, 
totalen Vertrauenskrise und brachten 
mit dem Finanzfluss zwischen den 
Banken die Lebensader des Finanz-
systems überhaupt zum Erliegen: ein 
Debakel von wahrhaft epochaler Di-
mension, das – wie eingangs in dieser 
Publikation festgehalten wird – halb-
wegs adäquat nur in Form von Super-
lativen gemessen werden kann.

Was folgte, waren staatliche Kon-
junkturprogramme und öffentliche 
Stützungen des sich im Zustand akuter 
Selbstdestruktion befindenden Finanz-
sektors von historisch einzigartiger 
Dimension. Der von den neoliberalen 
Proponenten so gering geschätzte, ja 
verachtete Staat erwies sich als buch-
stäblicher Retter in letzter Sekunde, 
freilich nicht ohne enorme direkte und 
indirekte Kosten für die öffentlichen 
Haushalte.

Mittlerweile haben „Schuldenkri-
se“, „Pleitestaaten“ und das „kollek-
tive Über-die-eigenen-Verhältnisse-
Leben“ die Finanzmarktkrise und 
ihre Folgewirkungen längst aus den 
Schlagzeilen verdrängt. Tiefergehen-
de Auseinandersetzungen mit Fragen 
nach Ursachen und Wirkungen sind 
dabei zumeist ausgeblendet geblie-
ben. 

Umso wertvoller ist die Bestandsauf-
nahme neoliberaler Hegemonie über 
die letzten drei Jahrzehnte durch die 
vorliegende Publikation. Der Fokus 
liegt hierbei bei der österreichischen 
Entwicklung seit Mitte der 1970er-
Jahre. Die AutorInnen werden dieser 
Thematik durch eine transdisziplinäre 
Herangehensweise gerecht, bei der 
geschichts-, wirtschafts- und politik-
wissenschaftliche sowie soziologische 
Erkenntnisse ineinandergreifen.

Am Beginn geht Wolfgang Ma-
derthaner nach einem interessanten 
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Aufriss der jüngsten Entwicklungen 
der Frage nach, wie der Neoliberalis-
mus zu einem derart dominanten Dog-
ma aufsteigen konnte und welche Im-
plikationen damit einhergehen.

Wolfgang Fellner und Andrea Gri-
sold widmen sich der Verteilungsfrage 
im neoliberalen Zeitalter aus makro-
ökonomischer Perspektive. Die Ana-
lyse erfolgt in einem Vergleich Öster-
reichs mit fünf weiteren europäischen 
Wohlfahrtsstaaten anhand von mak-
roökonomischen Kennzahlen in vier 
Bereichen (Konjunktur, Beschäftigung, 
Einkommen und Sozialpolitik).

Daran anschließend beleuchtet En-
gelbert Stockhammer die Finanziali-
sierung der Wirtschaftsordnung, d. h. 
die Herausbildung einer von Finanz-
märkten und Shareholder Value-Ori-
entierung dominierten globalen Wirt-
schaft.  

Otto Penz behandelt die soziale 
Frage in Österreich im Übergang von 
einem keynesianischen zu einem neo-
liberalen Wirtschaftsmodell. Im Zent-
rum seiner Analyse stehen die Ver-
änderungen der Arbeitsbeziehungen 
sowie der Systeme sozialer Sicherheit.

In der nachfolgenden Arbeit widmet 
sich Birgit Sauer den Transformations-
potenzialen der aktuellen Wirtschafts-
krise für die Geschlechterverhältnisse. 
Zu diesem Zweck werden ökonomi-
sche, gesellschaftliche und politische 
Veränderungen im Neoliberalismus 
geschlechterkritisch hinterfragt.

Der abschließende Beitrag von And-
rea Grisold, Edith Waltner und Klara 
Zwickl analysiert die Auswirkungen 
des Aufstiegs des Neoliberalismus in 
Österreich auf Frauen in der Arbeits-
welt und liefert ein umfangreiches 
empirisches Bild zu den Geschlech-
terverhältnissen in Österreich. Die 
Untersuchung der Entwicklung von 
Frauenbeschäftigung, geschlechts-
spezifischer Verteilung von (Erwerbs-)
Arbeitszeit, Segregation und Einkom-
mensverteilung ergibt insbesonde-
re vor dem Hintergrund der raschen 
Verbesserung weiblicher Bildungs-
niveaus, der gestiegenen Frauen-
erwerbsquote und des (scheinbar) 
wachsenden Bewusstseins über die 
Notwendigkeit von Frauenförderung 
ein wenig befriedigendes Ergebnis.

� Erik Türk
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